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Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarreiengemeinschaft Bacharach und  
des Kirchengemeindeverbandes Bacharach 

Aufgrund der Fusion der Pfarreien und Kirchenge-
meinden Bacharach St. Nikolaus, Niederheimbach 
Maria Himmelfahrt, Oberheimbach St. Margaretha 
und Trechtingshausen St. Clemens zur neuen Pfarrei 
St. Urban Oberer Mittelrhein verbunden mit ihrer 
Aufhebung entfällt die Grundlage der bisherigen 
Pfarreiengemeinschaft und des Kirchengemeinde-
verbandes. Auf  das in den zurückliegenden zwölf  
Jahren bereits eingeübte Miteinander soll bei der Ge-
staltung der Hirtensorge in der neuen Pfarrei aufge-
baut werden (vgl. Schreiben des Bischofs zur Re-
form der Pfarreien auf  der Grundlage der Ergebnis-
se der Diözesansynode 2013-2016, KA 2021 Nr. 84, 
Punkt 16). 

Nach Anhörung der Verbandsvertretung des Kir-
chengemeindeverbandes Bacharach, des Pfarrge-
meinderates, des Verwaltungsrates und der Kirchen-
gemeinderäte der beteiligten Pfarreien und Kirchen-
gemeinden, des Pfarrers, des Leitungsteams des Pas -
toralen Raums Sankt Goar und des Priesterrates des 
Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC, § 4 Diözesan-
bestimmungen über die Gliederung des Bistums 
vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung 
vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1), § 2 der 
Diözesanbestimmungen über die Kirchengemeinden 
und die Verwaltung ihres Vermögens vom 15. Sep-
tember 2000 (KA 2000 Nr. 209) i. d. Fassung vom 
19. September 2001 (KA 2001 Nr. 186) und § 1 Ab-
satz 3 der Ordnung für die gemäß Strukturplan 2020 
gebildeten Kirchengemeindeverbände im Bistum 
Trier vom 29. Juni 2011 (KA 2011 Nr.124) i. d. Fas-
sung vom 19. Juni 2023 (KA 2023 Nr. 150) i. V. m. § 
24 Absatz 2 des Gesetzes über die Verwaltung und 
Vertretung des Kirchenvermögens im Bistum Trier 
(Kirchenvermögensverwaltungsgesetz – KVVG) 
vom 1. Dezember 1978 (KA 1978 Nr. 271) i. d. Fas-
sung vom 1. Juni 2023 (KA 2023 Nr. 130) hiermit 
wie folgt verordnet: 

I. 

Die gemäß § 3 der Diözesanbestimmungen über die 
Gliederung des Bistums gebildete Pfarreiengemein-

Nr. 361 
Dekret über die Aufhebung der Pfarreiengemeinschaft Bacharach  
und des Kirchengemeindeverbandes Bacharach

schaft Bacharach wird mit Ablauf  des 31. Dezem-
bers 2024 aufgehoben. 

Den Pfarreienrat der aufgehobenen Pfarreienge-
meinschaft erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

II. 

Der nach der Ordnung für die gemäß Strukturplan 
2020 gebildeten Kirchengemeindeverbände im Bis-
tum Trier (KGV-O) errichtete Kirchengemeindever-
band Bacharach wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Die Verbandsvertretung des aufgehobenen Kirchen-
gemeindeverbandes erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Mit Aufhebung des Kirchengemeindeverbandes ge-
hen das zum Zeitpunkt der Aufhebung des Kirchen-
gemeindeverbandes vorhandene bewegliche und un-
bewegliche Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen auf  die dem Kir-
chengemeindeverband angeschlossenen Kirchenge-
meinden zur Gesamthand über. 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse er-
folgt nach folgenden Maßgaben: Erworbene Besitz-
stände dürfen wegen des Übergangs der Beschäfti-
gungsverhältnisse nicht eingeschränkt werden. Die 
Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses einer 
Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters durch den bis-
herigen Kirchengemeindeverband, durch die Ge-
meinschaft der Kirchengemeinden oder die neue 
Kirchengemeinde wegen des Übergangs ist unwirk-
sam. Das Recht zur Kündigung des Beschäftigungs-
verhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt. 
Bei der Berechnung von Beschäftigungszeiten wer-
den die vor dem Übergang der Beschäftigungsver-
hältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung für 
das Bistum Trier (KAVO) erreichten Beschäfti-
gungszeiten als Beschäftigungszeiten nach § 40 Ab-
satz 3 KAVO berücksichtigt. Der Kirchengemeinde-
verband  hat als Arbeitgeber die von dem Übergang 
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor 
dem Übergang in Textform zu unterrichten über: 

Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt •
des Übergangs, 
den Grund für den Übergang, •
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen •
Folgen des Übergangs für die Beschäftigten, 
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die hinsichtlich der Beschäftigten in Aussicht ge-•
nommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur Kirchengemeinde. •

Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 
Aufhebung und Neuerrichtung von Kirchengemein-
den ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-
legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 
das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Das Amtssiegel des ehemals selbständigen Kirchen-
gemeindeverbandes ist außer Gebrauch zu nehmen 
und dem Bistumsarchiv zu übergeben. 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-

stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 362 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Bacharach St. Nikolaus

gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Bacharach St. Nikolaus 
machen dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholi-
ken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 924, so sind 
2022 nur noch 774 Katholiken erfasst. Nahmen im 
Jahr 2000 noch 89 Gläubige an den Sonntagsgottes-
diensten teil, so waren es 2022 nur noch 40. Die Zahl 
der Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 12 auf  0 im 
Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Bacharach St. Nikolaus 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Bacharach St. Nikolaus 
die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
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Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Bacharach St. Nikolaus und des Verwaltungsrates 
der Kirchengemeinde Bacharach St. Nikolaus, des 
Pfarrers und des Leitungsteams des Pastoralen Rau-
mes Sankt Goar sowie des Priesterrates des Bistums 
wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesan-
bestimmungen über die Gliederung des Bistums“ 
vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 
200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 
2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Bacharach St. Nikolaus wird hiermit 1.
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgeho-
ben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Bacharach St. Nikolaus werden 
geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirch-
liches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestel-

len vom 15. Oktober 2000 in der jeweils gelten-
den Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Bacha-4.
rach St. Nikolaus verliert mit der Aufhebung der 
Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ih-
ren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patro-
natsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Bacharach St. Niko-
laus gehen auf  den Pfarrer der neu zu errichten-

den Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Bacharach St. Nikolaus wird 
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Sankt Goar und die Mit-
gliedschaft im Verbandsausschuss bleiben bis 
zur Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchen-
gemeinderates der neuerrichteten Kirchenge-
meinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Bacharach St. Niko-
laus werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmun-
gen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer Ge-
brauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv zu 
übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Kirchengemeinderates der 
Pfarrei Niederheimbach Maria Himmelfahrt, des 
Pfarrers und des Leitungsteams des Pastoralen Rau-
mes Sankt Goar sowie des Priesterrates des Bistums 
wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesan-
bestimmungen über die Gliederung des Bistums“ 
vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 
200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 
2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Niederheimbach Maria Himmelfahrt 1.
wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Den Kirchengemeinderat der aufgehobenen 2.
Pfarrei erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Niederheimbach Maria Him-
melfahrt werden geschlossen (vgl. Diözesanbe-
stimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Nieder-4.
heimbach Maria Himmelfahrt verliert mit der 
Aufhebung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkir-
che. Sie behält ihren Kirchentitel (can. 1218 
CIC), ihren Patronatsnamen und ihr Kirchenin-
ventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Niederheimbach Ma-
ria Himmelfahrt gehen auf  den Pfarrer der neu 
zu errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Niederheimbach Maria Him-
melfahrt wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 

Nr. 363 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Niederheimbach Maria Himmelfahrt

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Niederheimbach Maria Himmelfahrt 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Niederheimbach Maria 
Himmelfahrt die seelsorglichen Strukturen anzupas-
sen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Niederheimbach Maria 
Himmelfahrt machen dies deutlich: Betrug die Zahl 
der Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 
727, so sind 2022 nur noch 449 Katholiken erfasst. 
Nahmen im Jahr 2000 noch 147 Gläubige an den 
Sonntagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 nur 
noch 42. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 
2000 von 9 auf  2 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
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aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation eines 2.
oder mehrerer Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in die Verbandsvertretung des KGV PastR 
Sankt Goar und die Mitgliedschaft im Verbands-
ausschuss bleiben bis zur Wahl eines Verwal-
tungsrates oder Kirchengemeinderates der neu-
errichteten Kirchengemeinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Niederheimbach 
Maria Himmelfahrt werden geschlossen (vgl. 
Diö zesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in 

Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Okto-
ber 2000 in der jeweils geltenden Fassung). Das 
Amtssiegel der aufgehobenen Kirchengemeinde 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Oberheimbach St. Margaretha 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die 
Sorge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], son-
dern ... auch wesentlich die Bildung einer echten 
christlichen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind 
auf  dem Gebiet der bisherigen Pfarrei Oberheim -
bach St. Margaretha die seelsorglichen Strukturen 
anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-

ist außer Gebrauch zu nehmen und dem Bis-
tumsarchiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 364 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Oberheimbach St. Margaretha

gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Oberheimbach St. Mar-
garetha machen dies deutlich: Betrug die Zahl der 
Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 531, 
so sind 2022 nur noch 337 Katholiken erfasst. Nah-
men im Jahr 2000 noch 123 Gläubige an den Son-
ntagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 
62. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 
9 auf  7 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situa-
tion aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu 
auszurichten und in allen kirchlichen Vollzügen mis-
sionarisch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ 
(Abschlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die 
Zukunft wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
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528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge -
mein schaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Oberheimbach St. Margaretha und des Verwaltungs-
rates der Kirchengemeinde Oberheimbach St. Mar-
garetha, ggf. des Kirchengemeinderates der Pfarrei 
und Kirchengemeinde Oberheimbach St. Margaret-
ha, des Pfarrers und des Leitungsteams des Pastora-
len Raumes Sankt Goar sowie des Priesterrates des 
Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der 
„Diözesanbestimmungen über die Gliederung des 
Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, 
HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 
2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 
Die Pfarrei Oberheimbach St. Margaretha wird 1.
hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 
aufghoben. 

Den Kirchengemeinderat der aufgehobenen 2.
Pfarrei erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Oberheimbach St. Margaretha 
werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmun-
gen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 
sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 
2000 in der jeweils geltenden Fassung). Das 
Amtssiegel der aufgehobenen Pfarrei ist außer 
Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv 
zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Ober -4.
heim  bach St. Margaretha verliert mit der Aufhe-
bung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie 
behält ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren 
Patronatsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfarrers 5.
der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen der 
aufgehobenen Pfarrei Oberheimbach St. Mar-

garetha gehen auf  den Pfarrer der neu zu errich-
tenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Oberheimbach St. Margare -
tha wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufge-
hoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation eines 2.
oder mehrerer Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in die Verbandsvertretung des KGV PastR 
Sankt Goar und die Mitgliedschaft im Verbands-
ausschuss bleiben bis zur Wahl eines Verwal-
tungsrates oder Kirchengemeinderates der neu 
errichteten Kirchengemeinde unberührt.  

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Oberheimbach St. 
Margaretha werden geschlossen (vgl. Diözesanbe-
stimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer 
Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv 
zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Nr. 365 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Trechtingshausen St. Clemens

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Trechtingshausen St. Clemens 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Trechtingshausen St. 
Clemens die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Trechtingshausen St. Cle-
mens machen dies deutlich: Betrug die Zahl der Ka-
tholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 693, so 
sind 2022 nur noch 426 Katholiken erfasst. Nahmen 
im Jahr 2000 noch 100 Gläubige an den Sonntags-
gottesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 49. 
Die Zahl der Taufen verharrte seit dem Jahr 2000 
auf  einem niedrigen Niveau von 1 Taufe im Jahr 
2000 und 3 Taufen im Jahr 2022. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 

dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Kirchengemeinderates der 
Pfar rei Trechtingshausen St. Clemens, des Pfarrers 
und des Leitungsteams des Pastoralen Raumes Sankt 
Goar sowie des Priesterrates des Bistums wird ge-
mäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbestim-
mungen über die Gliederung des Bistums“ vom 15. 
Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. 
Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) 
hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Pfarrei Trechtingshausen St. Clemens wird hier-1.
mit mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufge-
hoben. 

Den Kirchengemeinderat der aufgehobenen 2.
Pfarrei erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Trechtingshausen St. Clemens 
werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Trech-4.
tingshausen St. Clemens verliert mit der Aufhe-
bung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie 
behält ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren 
Patronatsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Trechtingshausen St. 
Clemens gehen auf  den Pfarrer der neu zu er-
richtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Trechtingshausen St. Clemens 
wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgeho-
ben. 
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Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation eines 2.
oder mehrerer Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in die Verbandsvertretung des KGV PastR 
Sankt Goar und die Mitgliedschaft im Verbands-
ausschuss bleiben bis zur Wahl eines Verwal-
tungsrates oder Kirchengemeinderates der neu-
errichteten Kirchengemeinde unberührt.  

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Trechtingshausen St. 
Clemens werden geschlossen (vgl. Diözesanbe-
stimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer 
Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv 

zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 366 
Dekret über die Errichtung der Pfarrei und Kirchengemeinde 
St. Urban Oberer Mittelrhein 

Dekret 

über die Errichtung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
St. Urban Oberer Mittelrhein 

In den zurückliegenden gut zwanzig Jahren ist mehr 
und mehr deutlich geworden, dass die gegenwärtigen 
Pfarrstrukturen nicht mehr in der Lage sind, den 
Auftrag der Kirche in der heutigen Zeit zu verwirkli-
chen. Die bisherigen Lösungsansätze – zunächst die 
Schaffung von Seelsorgeeinheiten gemäß can. 526 § 
1 CIC und dann von Pfarreiengemeinschaften ge-
mäß can. 374 § 2 CIC – versuchten, unter Beibehal-
tung der historisch gewachsenen Strukturen die 
Grenzen der einzelnen Pfarreien zu überschreiten, 
um neue Möglichkeiten für ein pastorales Miteinan-
der in einem größeren Raum zu eröffnen. Doch bei 

allem Positiven, das dadurch auch möglich wurde, 
wurden auch die Grenzen dieser Ansätze immer wie-
der deutlich. Das Beibehalten der historischen Pfarr-
struktur richtet den Blick vieler Gläubiger immer 
wieder auf  die eigene Pfarrei und bestärkt deren Er-
wartung, dass dort alles geleistet wird, was nach can. 
528 und can. 529 CIC Inhalt einer umfassenden 
pfarrlichen Seelsorge sein soll. Dies ist aber mit den 
geringer werdenden personellen wie auch finanziel-
len Ressourcen so nicht zu leisten.  

Als Ergebnis der Diözesansynode im Bistum Trier 
(KA 2016 Nr. 119 u. 120) und bestärkt durch die In-
struktion der Kongregation für den Klerus „Die 
pas torale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an 
der missionarischen Sendung der Kirche“ sind im 
Bistum Trier die seelsorglichen Strukturen so anzu-
passen, dass die für einen missionarischen Aufbruch 
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erforderlichen Kräfte und Mittel gebündelt werden 
und neben der Sakramentenspendung auch andere 
Formen der Evangelisierung möglich werden (vgl. 
Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium (EG), n. 
63). 

„Die Pfarrei ist keine hinfällige Struktur; gerade weil 
sie eine große Formbarkeit besitzt kann sie ganz ver-
schiedene Formen annehmen, die die innere Beweg-
lichkeit und die missionarische Kreativität des Pfar-
rers und der Gemeinde erfordern. Obwohl sie si-
cherlich nicht die einzige evangelisierende Einrich-
tung ist, wird sie, wenn sie fähig ist, sich ständig zu 
erneuern und anzupassen, weiterhin ‚die Kirche 
[sein], die inmitten der Häuser ihrer Söhne und 
Töchter lebt‘. Das setzt voraus, dass sie wirklich in 
Kontakt mit den Familien und dem Leben des Vol-
kes Gottes steht und nicht eine weitschweifige, von 
den Leuten getrennte Struktur oder eine Gruppe 
von Auserwählten wird, die sich selbst betrachten.“ 
(Apostolisches Schreiben, EG, n. 28) 

Daher soll nun durch die vorzunehmende Fusion 
der Pfarreien und Kirchengemeinden Bacharach St. 
Nikolaus, Niederheimbach Maria Himmelfahrt, 
Oberheimbach St. Margaretha und Trechtingshau-
sen St. Clemens die Gemeinschaft der Gläubigen in 
der neuen Pfarrei gestärkt werden (vgl. can. 515 § 1 
CIC), damit sich in ihr die Vielfalt der Charismen 
entwickeln kann, die den missionarischen und diako-
nischen Aufbruch tragen und gestalten sollen. Trotz 
der größeren räumlichen Ausdehnung der einen neu-
en Pfarrei ist hier doch auch ein bereits durch das 
eingeübte Mitein ander der Pfarreiengemeinschaft 
gewachsenes Vertrautsein gegeben (vgl. Schreiben 
des Bischofs zur Reform der Pfarreien, KA 2021 Nr. 
84, Punkt 16). 

Die Fusion konzentriert die Gremienarbeit, vielfälti-
ge Möglichkeiten der Beteiligung am pfarrlichen Le-
ben bleiben erhalten oder werden neu eröffnet. Lo-
kale Teams stärken die örtlichen Gemeinschaften. 

Schließlich ermöglicht die Fusion der oben genann-
ten Pfarreien zur Pfarrei St. Urban Oberer Mittel-
rhein, dass der zuständige Pfarrer nur noch Sorge 
trägt für eine Pfarrei (vgl. can. 526 § 1 CIC). In die-
ser einen Pfarrei kann er seine Hirtensorge für die 
Gläubigen in der Ausübung der Dienste des Heili-
gens, Lehrens und Leitens (vgl. can. 528 und can. 
529 CIC) verantwortlich wahrnehmen, unterstützt – 
soweit möglich und vorhanden – von anderen Prie-
stern und Diakonen sowie von engagierten und be-
auftragten Laien (vgl. can. 519 CIC). 

Nach Anhörung der Räte der Pfarreien und Kir-
chengemeinden Bacharach St. Nikolaus, Nieder-
heimbach Maria Himmelfahrt, Oberheimbach St. 
Margaretha und Trechtingshausen St. Clemens, der 
Verbandsvertretung des Kirchengemeindeverbandes 
Bacharach, des Pfarrers und des Leitungsteams des 
Pastoralen Raums Sankt Goar sowie des Priesterra-
tes des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC, § 4 
Diö zesanbestimmungen über die Gliederung des Bistums 
vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung 
vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1), § 2 der 
Diözesanbestimmungen über die Kirchengemeinden und die 

Verwaltung ihres Vermögens vom 15. September 2000 
(KA 2000 Nr. 209) i. d. Fassung vom 19. September 
2001 (KA 2001 Nr. 186) hiermit wie folgt verordnet 

Teil A 

I. 

Die Pfarreien Bacharach St. Nikolaus, Niederheim-
bach Maria Himmelfahrt, Oberheimbach St. Marga-
retha und Trechtingshausen St. Clemens werden 
hiermit mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zusammen-
gefasst und als eine neue Pfarrei errichtet.  

Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Pfarrei lautet Pfarrei St. 1.
Urban Oberer Mittelrhein. 

Der Pfarrort der Pfarrei ist Bacharach.  2.

Das Gebiet der nach diesem Abschnitt errichte-3.
ten Pfarrei ist deckungsgleich mit dem Gebiet 
der aufgehobenen Pfarreien. 

Die Pfarrkirchen der bisherigen Pfarreien wer-4.
den Kirchen in der Pfarrei St. Urban Oberer 
Mittelrhein. Nach Beratung mit den pfarrlichen 
Gremien und unter Beifügung von deren Voten 
unterbreitet der Pfarrer dem Bischof  einen Vor-
schlag, welche der Kirchen in der Pfarrei zu-
künftig als Pfarrkirche gelten soll. Es ist dann 
Sache des Bischofs, unter Berücksichtigung des 
Vorschlags eine Kirche in der Pfarrei als Pfarr-
kirche auszuweisen. 

Der Pfarrer der neuen Pfarrei St. Urban Oberer 5.
Mittelrhein legt nach Beratung mit den pfarrli-
chen Gremien für die Gemeinschaft ihrer Gläu-
bigen fest, an welchen Orten und zu welchen 
Zeiten die Sakramente gefeiert werden. Dabei 
legt er fest, in welchen Kirchen besondere 
Amtshandlungen (vgl. can. 530 CIC) vorgenom-
men werden.  

Die neue Pfarrei tritt in die Rechtsnachfolge der 6.
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aufgehobenen Pfarreien gemäß can. 121 CIC 
ein. 

II. 

Die Neuwahl zum Pfarrgemeinderat oder Kirchen-
gemeinderat soll am 1./2. Februar 2025 durchge-
führt werden.  

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Pfarrei führt das Siegel gemäß 
can. 535 § 3 CIC und der Ordnung für das kirchliche Sie-
gelwesen im Bistum Trier vom 2. April 2013 (KA 2013 
Nr. 85) in der jeweils geltenden Fassung. 

V. 

Die neu errichtete Pfarrei wird gemäß can. 374 § 2 
CIC i. V. m. § 1 Absatz 3 der Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums vom 15. Januar 
2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1) und § 1 Absatz 1 des 
Statuts für die Pastoralen Räume im Bistum Trier 
vom 15. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 54) Teil des 
Pastoralen Raums Sankt Goar.  

Teil B 

Die Kirchengemeinden Bacharach St. Nikolaus, Nie-
derheimbach Maria Himmelfahrt, Oberheimbach St. 
Margaretha und Trechtingshausen St. Clemens wer-
den hiermit mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zusam-
mengefasst und als eine neue Kirchengemeinde er-
richtet.  

I. 
Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Kirchengemeinde lautet 1.
St. Urban Oberer Mittelrhein. 

Der Sitz der Kirchengemeinde entspricht dem 2.
Pfarrort Bacharach. 

Das Gebiet der neu errichteten Kirchengemein-3.
de ist deckungsgleich mit dem Gebiet der gleich-
namigen Pfarrei. Deren Mitglieder sind von nun 
an auch Mitglieder der neu errichteten Kirchen-
gemeinde. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemein-4.
den gehen deren gesamtes unbewegliches und 
bewegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, 
Verbindlichkeiten und Forderungen sowie die 
sonstigen Vermögensgegenstände im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC). Sie tritt damit eben-
so in die Rechtsnachfolge der jeweils erworbe-

nen Rechte und Pflichten ein und wird somit 
auch zur Gesamtrechtsnachfolgerin des aufge-
hobenen Kirchengemeindeverbandes Bacharach. 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse 5.
erfolgt nach folgenden Maßgaben: Erworbene 
Besitzstände dürfen wegen des Übergangs der 
Beschäftigungsverhältnisse nicht eingeschränkt 
werden. Die Kündigung des Beschäftigungsver-
hältnisses einer Mitarbeiterin oder eines Mitar-
beiters durch den bisherigen Kirchengemeinde-
verband, durch die Gemeinschaft der Kirchen-
gemeinden oder die neue Kirchengemeinde we-
gen des Übergangs ist unwirksam. Das Recht 
zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses 
aus anderen Gründen bleibt unberührt. Bei der 
Berechnung von Beschäftigungszeiten werden 
die vor dem Übergang der Beschäftigungsver-
hältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung 
für das Bistum Trier (KAVO) erreichten Be-
schäftigungszeiten als Beschäftigungszeiten nach 
§ 40 Absatz 3 KAVO berücksichtigt. Der Kir-
chengemeindeverband hat als bisheriger Arbeit-
geber die von dem Übergang betroffenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vor dem Übergang 
in Textform zu unterrichten über: 

Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeit-•
punkt des Übergangs, 
den Grund für den Übergang, •
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozia-•
len Folgen des Übergangs für die Beschäf-
tigten, 
die hinsichtlich der Beschäftigten in Aus-•
sicht genommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur Kirchengemeinde. •

Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 
Aufhebung und Neuerrichtung gemäß diesem De-
kret ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-
legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 
das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Die in den bisherigen Kirchengemeinden vor-6.
handenen Fabrikvermögen und Stellenvermögen 
bleiben unabhängig von einer eigenen Rechts -
fähigkeit in ihrer bisherigen Bestimmung unbe-
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IV. 

Die neu errichtete Kirchengemeinde führt das 
Amtssiegel gemäß der Ordnung für das kirchliche 
Siegelwesen im Bistum Trier (Siegelordnung) in der 
jeweils geltenden Fassung. 

Teil C 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 in 
Kraft. Die Informationspflichten sowie die Bestim-
mungen zum Bestandsschutz und zum Kündigungs-
schutz nach Teil B Ziffer 5 gelten mit sofortiger Wir-
kung. 

Trier, den 15. November 2024

rührt. Gleiches gilt für das Stiftungsvermögen. 
Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Vermögen 
sind unterscheidbar von den Vermögen der neu 
errichteten Kirchengemeinde auszuweisen. 

Das in den bisherigen Kirchengemeinden den 7.
Vermögensarten nach § 1 a Gesetz über die Verwal-
tung und Vertretung des Kirchenvermögens im Bistum 

Trier (Kirchenvermögensverwaltungsgesetz – 
KVVG) nicht ausdrücklich zugeordnete Vermö-
gen ist diesen Vermögensarten nachträglich zu-
zuordnen. Ist eine Zuordnung nicht ermittelbar, 
gilt es als bisheriges Fabrikvermögen. § 4 Absatz 
3 der Diözesanbestimmungen über die Kirchen-
gemeinden und die Verwaltung ihres Vermögens 
bleibt unberührt.  

Stifterwillen und Zweckbindungen Dritter sind 8.
weiterhin zu beachten (cann. 1300 f. CIC). 

Die Rechte sonstiger kirchlicher Institutionen 9.
mit eigener Rechtspersönlichkeit, insbesondere 
der rechtsfähigen Fabrikvermögen und Stellen-
vermögen, bleiben gewahrt. 

II. 

Bis zur Konstituierung des neuen Verwaltungsrates 
bzw. Kirchengemeinderates wird der Pfarrer der neu 
errichteten Kirchengemeinde gemäß § 22 Absatz 1 
KVVG zum Verwalter bestimmt. Das Amt des Ver-
walters endet, sobald ein Verwaltungsrat bzw. Kir-
chengemeinderat gewählt ist und seine Tätigkeit auf-
genommen hat. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 



525

Kirchliches Amtsblatt 15. Dezember 2024



526

Kirchliches Amtsblatt 15. Dezember 2024, Nr. 367

Gliederung des Bistums gebildete Pfarreiengemein-
schaft Plaidt wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Den Pfarreienrat der aufgehobenen Pfarreienge-
meinschaft erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

II. 

Der nach der Ordnung für die gemäß Strukturplan 
2020 gebildeten Kirchengemeindeverbände im Bis-
tum Trier (KGV-O) errichtete Kirchengemeindever-
band Plaidt wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Die Verbandsvertretung des aufgehobenen Kirchen-
gemeindeverbandes erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Mit Aufhebung des Kirchengemeindeverbandes ge-
hen das zum Zeitpunkt der Aufhebung des Kirchen-
gemeindeverbandes vorhandene bewegliche und un-
bewegliche Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen auf  die dem Kir-
chengemeindeverband angeschlossenen Kirchenge-
meinden zur Gesamthand über. 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse er-
folgt nach folgenden Maßgaben: Erworbene Besitz-
stände dürfen wegen des Übergangs der Beschäfti-
gungsverhältnisse nicht eingeschränkt werden. Die 
Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses einer 
Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters durch den bis-
herigen Kirchengemeindeverband, durch die Ge-
meinschaft der Kirchengemeinden oder die neue 
Kirchengemeinde wegen des Übergangs ist unwirk-
sam. Das Recht zur Kündigung des Beschäftigungs-
verhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt. 
Bei der Berechnung von Beschäftigungszeiten wer-
den die vor dem Übergang der Beschäftigungsver-
hältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung für 
das Bistum Trier (KAVO) erreichten Beschäfti-
gungszeiten als Beschäftigungszeiten nach § 40 Ab-
satz 3 KAVO berücksichtigt. Der Kirchengemeinde-
verband  hat als Arbeitgeber die von dem Übergang 
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor 
dem Übergang in Textform zu unterrichten über: 

Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt •
des Übergangs, 
den Grund für den Übergang, •
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen •

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarreiengemeinschaft Plaidt und  
des Kirchengemeindeverbandes Plaidt 

Aufgrund der Fusion der Pfarreien und Kirchenge-
meinden Andernach (Miesenheim) St. Kastor, Plaidt 
St. Willibrord und Saffig St. Cäcilia zur neuen Pfarrei 
Plaidt Hl. Dreifaltigkeit verbunden mit ihrer Aufhe-
bung entfällt die Grundlage der bisherigen Pfarrei-
engemeinschaft und des Kirchengemeindeverban-
des. Auf  das in den zurückliegenden zwölf  Jahren 
bereits eingeübte Miteinander soll bei der Gestaltung 
der Hirtensorge in der neuen Pfarrei aufgebaut wer-
den (vgl. Schreiben des Bischofs zur Reform der 
Pfarreien auf  der Grundlage der Ergebnisse der 
Diö zesansynode 2013-2016, KA 2021 Nr. 84, Punkt 
16). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Plaidt, der Verbandsvertretung des Kir-
chengemeindeverbandes Plaidt, der Pfarrgemeinde-
räte der beteiligten Pfarreien, der Verwaltungsräte 
der Kirchengemeinden, des Kirchengemeinderates 
der beteiligten Pfarrei und Kirchengemeinde, des 
Pfarrers, des Leitungsteams des Pastoralen Raums 
Andernach und des Priesterrates des Bistums wird 
gemäß can. 515 § 2 CIC, § 4 Diözesanbestimmungen 
über die Gliederung des Bistums vom 15. Januar 
2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1), § 2 der Diözesanbe-
stimmungen über die Kirchengemeinden und die 
Verwaltung ihres Vermögens vom 15. September 
2000 (KA 2000 Nr. 209) i. d. Fassung vom 19. Sep-
tember 2001 (KA 2001 Nr. 186) und § 1 Absatz 3 
der Ordnung für die gemäß Strukturplan 2020 gebil-
deten Kirchengemeindeverbände im Bistum Trier 
vom 29. Juni 2011 (KA 2011 Nr.124) i. d. Fassung 
vom 19. Juni 2023 (KA 2023 Nr. 150) i. V. m. § 24 
Absatz 2 des Gesetzes über die Verwaltung und Ver-
tretung des Kirchenvermögens im Bistum Trier (Kir-
chenvermögensverwaltungsgesetz – KVVG) vom 1. 
Dezember 1978 (KA 1978 Nr. 271) i. d. Fassung 
vom 1. Juni 2023 (KA 2023 Nr. 130) hiermit wie 
folgt verordnet: 

I. 

Die gemäß § 3 der Diözesanbestimmungen über die 

Nr. 367 
Dekret über die Aufhebung der Pfarreiengemeinschaft  
Plaidt und des Kirchengemeindeverbandes Plaidt  
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Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Andernach (Miesenheim) St. Kastor 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Andernach (Miesen-
heim) St. Kastor die seelsorglichen Strukturen anzu-
passen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Andernach (Miesenheim) 
St. Kastor machen dies deutlich: Betrug die Zahl der 
Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 2421, 
so sind 2022 nur noch 1662 Katholiken erfasst. Nah-
men im Jahr 2000 noch 257 Gläubige an den Sonn-
tagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 
41. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 
18 auf  16 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Folgen des Übergangs für die Beschäftigten, 
die hinsichtlich der Beschäftigten in Aussicht ge-•
nommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur Kirchengemeinde. •

Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 
Aufhebung und Neuerrichtung von Kirchengemein-
den ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-
legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 
das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Das Amtssiegel des ehemals selbständigen Kirchen-
gemeindeverbandes ist außer Gebrauch zu nehmen 
und dem Bistumsarchiv zu übergeben. 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-

stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Kirchengemeinderates der 
Pfarrei Andernach (Miesenheim) St. Kastor, des 
Pfar rers und des Leitungsteams des Pastoralen Rau-
mes Andernach sowie des Priesterrates des Bistums 
wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesan-
bestimmungen über die Gliederung des Bistums“ 
vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 
200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 
2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Andernach (Miesenheim) St. Kastor 1.
wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Den Kirchengemeinderat der aufgehobenen 2.
Pfarrei erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Andernach (Miesenheim) St. 
Kastor werden geschlossen (vgl. Diözesanbestim-
mungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sons tigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Ander-4.
nach (Miesenheim) St. Kastor verliert mit der 
Aufhebung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkir-
che. Sie behält ihren Kirchentitel (can. 1218 
CIC), ihren Patronatsnamen und ihr Kirchenin-
ventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Andernach (Miesen-

heim) St. Kastor gehen auf  den Pfarrer der neu 
zu errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Andernach (Miesenheim) St. 
Kastor wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 
aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation eines 2.
oder mehrerer Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in die Verbandsvertretung des KGV PastR 
Andernach und die Mitgliedschaft im Verbands-
ausschuss bleiben bis zur Wahl eines Verwal-
tungsrates oder Kirchengemeinderates der neu 
errichteten Kirchengemeinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Andernach (Miesen-
heim) St. Kastor werden geschlossen (vgl. Diöze-
sanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien 

und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 
in der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssie-
gel der aufgehobenen Kirchengemeinde ist au-
ßer Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsar-
chiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Plaidt St. Willibrord, des Verwaltungsrates der Kir-
chengemeinde Plaidt St. Willibrord, des Pfarrers und 
des Leitungsteams des Pastoralen Raumes Ander-
nach sowie des Priesterrates des Bistums wird gemäß 
can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums“ vom 15. Janu-
ar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fas-
sung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hier-
mit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Plaidt St. Willibrord wird hiermit mit 1.
Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Plaidt St. Willibrord werden ge-
schlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirchli-
ches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen 
vom 15. Oktober 2000 in der jeweils geltenden 
Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Plaidt St. 4.
Willibrord verliert mit der Aufhebung der Pfar-
rei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ihren 
Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patronatsna-
men und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Plaidt St. Willibrord 
gehen auf  den Pfarrer der neu zu errichtenden 
Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Plaidt St. Willibrord wird mit 
Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Nr. 369 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Plaidt St. Willibrord

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Plaidt St. Willibrord 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Plaidt St. Willibrord 
die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Plaidt St. Willibrord ma-
chen dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholiken in 
dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 4290, so sind 2022 
nur noch 3124 Katholiken erfasst. Nahmen im Jahr 
2000 noch 355 Gläubige an den Sonntagsgottesdiens -
ten teil, so waren es 2022 nur noch 88. Die Zahl der 
Taufen verharrte seit dem Jahr 2000 auf  einem nied-
rigen Niveau von 21 Taufen im Jahr 2000 und 22 
Taufen im Jahr 2022. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
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Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Andernach und die Mit-
gliedschaft im Verbandsausschuss bleiben bis 
zur Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchen-
gemeinderates der neu errichteten Kirchenge-
meinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Plaidt St. Willibrord 
werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer Ge-

brauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv zu 
übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 370 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Saffig St. Cäcilia

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Saffig St. Cäcilia 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Saffig St. Cäcilia die 
seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Saffig St. Cäcilia machen 
dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholiken in die-
ser Pfarrei im Jahr 2000 noch 1823, so sind 2022 nur 
noch 1330 Katholiken erfasst. Nahmen im Jahr 2000 
noch 272 Gläubige an den Sonntagsgottesdiensten 
teil, so waren es 2022 nur noch 65. Die Zahl der 
Taufen verharrte auf  einem niedrigen Niveau von 18 
Taufen im Jahr 2000 und 17 Taufen im Jahr 2022. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
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wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Saffig St. Cäcilia, des Verwaltungsrates der Kirchen-
gemeinde Saffig St. Cäcilia, des Pfarrers und des Lei-
tungsteams des Pastoralen Raumes Andernach sowie 
des Priesterrates des Bistums wird gemäß can. 515 § 
2 CIC und § 4 der „Diözesanbestimmungen über die 
Gliederung des Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 
2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. 
Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt 
verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Saffig St. Cäcilia wird hiermit mit 1.
Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Saffig St. Cäcilia werden ge-
schlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirchli-
ches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen 
vom 15. Oktober 2000 in der jeweils geltenden 
Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Saffig St. 4.
Cäcilia verliert mit der Aufhebung der Pfarrei ih-
ren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ihren Kir-
chentitel (can. 1218 CIC), ihren Patronatsnamen 
und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Saffig St. Cäcilia ge-

hen auf  den Pfarrer der neu zu errichtenden 
Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Saffig St. Cäcilia wird mit Ab-
lauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons–
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Andernach und die Mit-
gliedschaft im Verbandsausschuss bleiben bis 
zur Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchen-
gemeinderates der neuerrichteten Kirchenge-
meinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Saffig St. Cäcilia wer-
den geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über 
kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsor-

gestellen vom 15. Oktober 2000 in der jeweils gel-
tenden Fassung). Das Amtssiegel der aufgeho-
benen Kirchengemeinde ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben. 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Dekret 

über die Errichtung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Plaidt Hl. Dreifaltigkeit 

In den zurückliegenden gut zwanzig Jahren ist mehr 
und mehr deutlich geworden, dass die gegenwärtigen 
Pfarrstrukturen nicht mehr in der Lage sind, den 
Auftrag der Kirche in der heutigen Zeit zu verwirkli-
chen. Die bisherigen Lösungsansätze – zunächst die 
Schaffung von Seelsorgeeinheiten gemäß can. 526 § 
1 CIC und dann von Pfarreiengemeinschaften ge-
mäß can. 374 § 2 CIC – versuchten, unter Beibehal-
tung der historisch gewachsenen Strukturen die 
Grenzen der einzelnen Pfarreien zu überschreiten, 
um neue Möglichkeiten für ein pastorales Miteinan-
der in einem größeren Raum zu eröffnen. Doch bei 
allem Positiven, das dadurch auch möglich wurde, 
wurden auch die Grenzen dieser Ansätze immer wie-
der deutlich. Das Beibehalten der historischen Pfarr-
struktur richtet den Blick vieler Gläubiger immer 
wieder auf  die eigene Pfarrei und bestärkt deren Er-
wartung, dass dort alles geleistet wird, was nach can. 
528 und can. 529 CIC Inhalt einer umfassenden 
pfarrlichen Seelsorge sein soll. Dies ist aber mit den 
geringer werdenden personellen wie auch finanziel-
len Ressourcen so nicht zu leisten.  

Als Ergebnis der Diözesansynode im Bistum Trier 
(KA 2016 Nr. 119 u. 120) und bestärkt durch die In-
struktion der Kongregation für den Klerus „Die 
pas torale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an 
der missionarischen Sendung der Kirche” sind im 
Bistum Trier die seelsorglichen Strukturen so anzu-
passen, dass die für einen missionarischen Aufbruch 
erforderlichen Kräfte und Mittel gebündelt werden 
und neben der Sakramentenspendung auch andere 
Formen der Evangelisierung möglich werden (vgl. 
Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium (EG), n. 
63). 

„Die Pfarrei ist keine hinfällige Struktur; gerade weil 
sie eine große Formbarkeit besitzt kann sie ganz ver-
schiedene Formen annehmen, die die innere Beweg-
lichkeit und die missionarische Kreativität des Pfar-
rers und der Gemeinde erfordern. Obwohl sie si-
cherlich nicht die einzige evangelisierende Einrich-
tung ist, wird sie, wenn sie fähig ist, sich ständig zu 

erneuern und anzupassen, weiterhin ‚die Kirche 
[sein], die inmitten der Häuser ihrer Söhne und 
Töchter lebt‘. Das setzt voraus, dass sie wirklich in 
Kontakt mit den Familien und dem Leben des Vol-
kes Gottes steht und nicht eine weitschweifige, von 
den Leuten getrennte Struktur oder eine Gruppe 
von Auserwählten wird, die sich selbst betrachten.“ 
(Apostolisches Schreiben, EG, n. 28) 

Daher soll nun durch die vorzunehmende Fusion 
der Pfarreien und Kirchengemeinden Andernach 
(Miesenheim) St. Kastor, Plaidt St. Willibrord und 
Saffig St. Cäcilia die Gemeinschaft der Gläubigen in 
der neuen Pfarrei gestärkt werden (vgl. can. 515 § 1 
CIC), damit sich in ihr die Vielfalt der Charismen 
entwickeln kann, die den missionarischen und diako-
nischen Aufbruch tragen und gestalten sollen. Trotz 
der größeren räumlichen Ausdehnung der einen neu-
en Pfarrei ist hier doch auch ein bereits durch das 
eingeübte Mitein ander der Pfarreiengemeinschaft 
gewachsenes Vertrautsein gegeben (vgl. Schreiben 
des Bischofs zur Reform der Pfarreien, KA 2021 Nr. 
84, Punkt 16). 

Die Fusion konzentriert die Gremienarbeit, vielfälti-
ge Möglichkeiten der Beteiligung am pfarrlichen Le-
ben bleiben erhalten oder werden neu eröffnet. Lo-
kale Teams stärken die örtlichen Gemeinschaften. 

Schließlich ermöglicht die Fusion der oben genann-
ten Pfarreien zur Pfarrei Plaidt Hl. Dreifaltigkeit, 
dass der zuständige Pfarrer nur noch Sorge trägt für 
eine Pfarrei (vgl. can. 526 § 1 CIC). In dieser einen 
Pfarrei kann er seine Hirtensorge für die Gläubigen 
in der Ausübung der Dienste des Heiligens, Lehrens 
und Leitens (vgl. can. 528 und can. 529 CIC) verant-
wortlich wahrnehmen, unterstützt – soweit möglich 
und vorhanden – von anderen Priestern und Diako-
nen sowie von engagierten und beauftragten Laien 
(vgl. can. 519 CIC). 

Nach Anhörung der Räte der Pfarreien und Kir-
chengemeinden Andernach (Miesenheim) St. Kas -
tor, Plaidt St. Willibrord und Saffig St. Cäcilia, des 
Pfarreienrates der Pfarreiengemeinschaft Plaidt, der 
Verbandsvertretung des Kirchengemeindeverbandes 
Plaidt, des Pfarrers und des Leitungsteams des Pa-
storalen Raums Andernach sowie des Priesterrates 
des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC, § 4 Diöze-
sanbestimmungen über die Gliederung des Bistums vom 15. 

Nr. 371 
Dekret über die Errichtung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Plaidt Hl. Dreifaltigkeit 
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Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. 
Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1), § 2 der Diözesanbe-
stimmungen über die Kirchengemeinden und die Verwaltung 

ihres Vermögens vom 15. September 2000 (KA 2000 
Nr. 209) i. d. Fassung vom 19. September 2001 (KA 
2001 Nr. 186) hiermit wie folgt verordnet: 

Teil A 

I. 

Die Pfarreien Andernach (Miesenheim) St. Kastor, 
Plaidt St. Willibrord und Saffig St. Cäcilia werden 
hiermit mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zusammen-
gefasst und als eine neue Pfarrei errichtet.  

Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Pfarrei lautet Pfarrei Plaidt 1.
Hl. Dreifaltigkeit. 

Der Pfarrort der Pfarrei ist Plaidt.  2.

Das Gebiet der nach diesem Abschnitt errichte-3.
ten Pfarrei ist deckungsgleich mit dem Gebiet 
der aufgehobenen Pfarreien. 

Die Pfarrkirchen der bisherigen Pfarreien wer-4.
den Kirchen in der Pfarrei Plaidt Hl. Dreifaltig-
keit. Nach Beratung mit den pfarrlichen Gre-
mien und unter Beifügung von deren Voten un-
terbreitet der Pfarrer dem Bischof  einen Vor-
schlag, welche der Kirchen in der Pfarrei zu-
künftig als Pfarrkirche gelten soll. Es ist dann 
Sache des Bischofs, unter Berücksichtigung des 
Vorschlags eine Kirche in der Pfarrei als Pfarr-
kirche auszuweisen. 

Der Pfarrer der neuen Pfarrei Plaidt Hl. Dreifal-5.
tigkeit legt nach Beratung mit den pfarrlichen 
Gremien für die Gemeinschaft ihrer Gläubigen 
fest, an welchen Orten und zu welchen Zeiten 
die Sakramente gefeiert werden. Dabei legt er 
fest, in welchen Kirchen besondere Amtshand-
lungen (vgl. can. 530 CIC) vorgenommen wer-
den.  

Die neue Pfarrei tritt in die Rechtsnachfolge der 6.
aufgehobenen Pfarreien gemäß can. 121 CIC 
ein. 

II. 

Der bestehende Pfarreienrat der aufgehobenen Pfar-
reiengemeinschaft bildet den ersten Pfarrgemeinde-
rat der neuen Pfarrei. Soweit in diesem Pfarrgemein-
derat die Pfarrbezirke der neuen Pfarrei nicht hinrei-
chend durch gewählte Mitglieder vertreten sind, soll 
bei der Berufung weiterer Mitglieder in den Pfarrge-
meinderat berücksichtigt werden, dass jeder Pfarrbe-

zirk durch zumindest ein Mitglied im Pfarrgemein-
derat vertreten ist. Das Verfahren richtet sich nach § 
25 Absatz 5 bis 8 der Ordnung für die Pfarrgemeinderäte 
und Pfarreienräte im Bistum Trier (PGR-O) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

Im Falle der Bildung eines Pfarrgemeinderates wird 
anschließend gemäß den einschlägigen Bestimmun-
gen eine Wahl zum Verwaltungsrat durchgeführt. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Pfarrei führt das Siegel gemäß 
can. 535 § 3 CIC und der Ordnung für das kirchliche Sie-
gelwesen im Bistum Trier vom 2. April 2013 (KA 2013 
Nr. 85) in der jeweils geltenden Fassung. 

V. 

Die neu errichtete Pfarrei wird gemäß can. 374 § 2 
CIC i. V. m. § 1 Absatz 3 der Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums vom 15. Januar 
2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1) und § 1 Absatz 1 des 
Statuts für die Pastoralen Räume im Bistum Trier 
vom 15. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 54) Teil des 
Pastoralen Raums Andernach.  

Teil B 

Die Kirchengemeinden Andernach (Miesenheim) St. 
Kastor, Plaidt St. Willibrord und Saffig St. Cäcilia 
werden hiermit mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zu-
sammengefasst und als eine neue Kirchengemeinde  
errichtet.  

I. 
Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Kirchengemeinde lautet 1.
Plaidt Hl. Dreifaltigkeit. 

Der Sitz der Kirchengemeinde entspricht dem 2.
Pfarrort Plaidt. 

Das Gebiet der neu errichteten Kirchengemein-3.
de ist deckungsgleich mit dem Gebiet der gleich-
namigen Pfarrei. Deren Mitglieder sind von nun 
an auch Mitglieder der neu errichteten Kirchen-
gemeinde. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemein-4.
den gehen deren gesamtes unbewegliches und 
bewegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, 
Verbindlichkeiten und Forderungen sowie die 
sonstigen Vermögensgegenstände im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC). Sie tritt damit eben-
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so in die Rechtsnachfolge der jeweils erworbe-
nen Rechte und Pflichten ein und wird somit 
auch zur Gesamtrechtsnachfolgerin des aufge-
hobenen Kirchengemeindeverbandes Plaidt. 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse 5.
erfolgt nach folgenden Maßgaben:  
Erworbene Besitzstände dürfen wegen des 
Übergangs der Beschäftigungsverhältnisse nicht 
eingeschränkt werden. Die Kündigung des Be-
schäftigungsverhältnisses einer Mitarbeiterin 
oder eines Mitarbeiters durch den bisherigen 
Kirchengemeindeverband, durch die Gemein-
schaft der Kirchengemeinden oder die neue Kir-
chengemeinde wegen des Übergangs ist unwirk-
sam. Das Recht zur Kündigung des Beschäfti-
gungsverhältnisses aus anderen Gründen bleibt 
unberührt. Bei der Berechnung von Beschäfti-
gungszeiten werden die vor dem Übergang der 
Beschäftigungsverhältnisse nach Maßgabe der 
Bestimmungen der Kirchlichen Arbeits- und 
Vergütungsordnung für das Bistum Trier (KA-
VO) erreichten Beschäftigungszeiten als Be-
schäftigungszeiten nach § 40 Absatz 3 KAVO 
berücksichtigt. Der Kirchengemeindeverband 
hat als bisheriger Arbeitgeber die von dem 
Übergang betroffenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vor dem Übergang in Textform zu 
unterrichten über: 

Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeit-•
punkt des Übergangs, 
den Grund für den Übergang, •
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozia-•
len Folgen des Übergangs für die Beschäf-
tigten, 
die hinsichtlich der Beschäftigten in Aus-•
sicht genommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur Kirchengemeinde. •

Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 
Aufhebung und Neuerrichtung gemäß diesem De-
kret ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-
legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 
das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Die in den bisherigen Kirchengemeinden vor-6.
handenen Fabrikvermögen und Stellenvermö-

gen bleiben unabhängig von einer eigenen 
Rechtsfähigkeit in ihrer bisherigen Bestimmung 
unberührt. Gleiches gilt für das Stiftungsvermö-
gen. Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Ver-
mögen sind unterscheidbar von den Vermögen 
der neu errichteten Kirchengemeinde auszuwei-
sen. 

Das in den bisherigen Kirchengemeinden den 7.
Vermögensarten nach § 1 a Gesetz über die Verwal-
tung und Vertretung des Kirchenvermögens im Bistum 

Trier (Kirchenvermögensverwaltungsgesetz – 
KVVG) nicht ausdrücklich zugeordnete Vermö-
gen ist diesen Vermögensarten nachträglich zu-
zuordnen. Ist eine Zuordnung nicht ermittelbar, 
gilt es als bisheriges Fabrikvermögen. § 4 Absatz 
3 der Diözesanbestimmungen über die Kirchen-
gemeinden und die Verwaltung ihres Vermögens 
bleibt unberührt.  

Stifterwillen und Zweckbindungen Dritter sind 8.
weiterhin zu beachten (cann. 1300 f. CIC). 

Die Rechte sonstiger kirchlicher Institutionen 9.
mit eigener Rechtspersönlichkeit, insbesondere 
der rechtsfähigen Fabrikvermögen und Stellen-
vermögen, bleiben gewahrt. 

II. 

Bis zur Konstituierung des neuen Verwaltungsrates 
bzw. Kirchengemeinderates wird der Pfarrer der neu 
errichteten Kirchengemeinde gemäß § 22 Absatz 1 
KVVG zum Verwalter bestimmt. Das Amt des Ver-
walters endet, sobald ein Verwaltungsrat bzw. Kir-
chengemeinderat gewählt ist und seine Tätigkeit auf-
genommen hat. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Kirchengemeinde führt das 
Amtssiegel gemäß der Ordnung für das kirchliche 
Siegelwesen im Bistum Trier (Siegelordnung) in der 
jeweils geltenden Fassung. 

Teil C 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 in 
Kraft. Die Informationspflichten sowie die Bestim-
mungen zum Bestandsschutz und zum Kündigungs-
schutz nach Teil B Ziffer 5 gelten mit sofortiger Wir-
kung. 
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Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Gliederung des Bistums gebildete Pfarreiengemein-
schaft Heller- und Daadetal wird mit Ablauf  des 31. 
Dezembers 2024 aufgehoben. 

Den Pfarreienrat der aufgehobenen Pfarreienge-
meinschaft erkläre ich hiermit für aufgelöst.  

II. 

Der nach der Ordnung für die gemäß Strukturplan 
2020 gebildeten Kirchengemeindeverbände im Bis-
tum Trier (KGV-O) errichtete Kirchengemeindever-
band Heller- und Daadetal wird mit Ablauf  des 31. 
Dezembers 2024 aufgehoben. 

Die Verbandsvertretung des aufgehobenen Kirchen-
gemeindeverbandes erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Mit Aufhebung des Kirchengemeindeverbandes ge-
hen das zum Zeitpunkt der Aufhebung des Kirchen-
gemeindeverbandes vorhandene bewegliche und un-
bewegliche Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen auf  die dem Kir-
chengemeindeverband angeschlossenen Kirchenge-
meinden zur Gesamthand über. 

Das Amtssiegel des ehemals selbständigen Kirchen-
gemeindeverbandes ist außer Gebrauch zu nehmen 
und dem Bistumsarchiv zu übergeben. 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

Nr. 372 
Dekret über die Aufhebung der Pfarreiengemeinschaft Heller- und  
Daadetal und des Kirchengemeindeverbandes Heller- und Daadetal

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarreiengemeinschaft Heller- und 
Daadetal und des Kirchengemeindeverbandes 

Heller- und Daadetal 

Aufgrund der Fusion der Pfarreien und Kirchenge-
meinden Alsdorf/Sieg St. Peter u. Paul und Herdorf  
St. Aloisius zur neuen Pfarrei St. Barbara Trierer In-
sel verbunden mit ihrer Aufhebung entfällt die 
Grundlage der bisherigen Pfarreiengemeinschaft 
und des Kirchengemeindeverbandes. Auf  das in den 
zurückliegenden zwölf  Jahren bereits eingeübte Mit-
einander soll bei der Gestaltung der Hirtensorge in 
der neuen Pfarrei aufgebaut werden (vgl. Schreiben 
des Bischofs zur Reform der Pfarreien auf  der 
Grundlage der Ergebnisse der Diözesansynode 
2013-2016, KA 2021 Nr. 84, Punkt 16). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Heller- und Daadetal, der Verbandsver-
tretung des Kirchengemeindeverbandes Heller- und 
Daadetal, des Kirchengemeinderates der Pfarrei und 
Kirchengemeinde Alsdorf/Sieg St. Peter u. Paul, des 
Verwaltungsrates der Kirchengemeinde Herdorf  St. 
Aloisius, des Pfarrers, des Leitungsteams des Pasto-
ralen Raums Betzdorf  und des Priesterrates des Bis-
tums wird gemäß can. 515 § 2 CIC, § 4 Diözesanbe-
stimmungen über die Gliederung des Bistums vom 
15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 
10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1), § 2 der Diöze-
sanbestimmungen über die Kirchengemeinden und 
die Verwaltung ihres Vermögens vom 15. September 
2000 (KA 2000 Nr. 209) i. d. Fassung vom 19. Sep-
tember 2001 (KA 2001 Nr. 186) und § 1 Absatz 3 
der Ordnung für die gemäß Strukturplan 2020 gebil-
deten Kirchengemeindeverbände im Bistum Trier 
vom 29. Juni 2011 (KA 2011 Nr.124) i. d. Fassung 
vom 19. Juni 2023 (KA 2023 Nr. 150) i. V. m. § 24 
Absatz 2 des Gesetzes über die Verwaltung und Ver-
tretung des Kirchenvermögens im Bistum Trier (Kir-
chenvermögensverwaltungsgesetz – KVVG) vom 1. 
Dezember 1978 (KA 1978 Nr. 271) i. d. Fassung 
vom 1. Juni 2023 (KA 2023 Nr. 130) hiermit wie 
folgt verordnet: 

I. 

Die gemäß § 3 der Diözesanbestimmungen über die 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Kirchengemeinderates der 
Pfar rei Alsdorf/Sieg St. Peter u. Paul, des Pfarrers 
und des Leitungsteams des Pastoralen Raumes Betz-
dorf  sowie des Priesterrates des Bistums wird gemäß 
can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums“ vom 15. Janu-
ar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fas-
sung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hier-
mit wie folgt verordnet:  

I. 

Die Pfarrei Alsdorf/Sieg St. Peter u. Paul wird 1.
hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 auf-
gehoben. 

Den Kirchengemeinderat der aufgehobenen 2.
Pfarrei erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Alsdorf/Sieg St. Peter u. Paul 
werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Alsdorf/ 4.
Sieg St. Peter u. Paul verliert mit der Aufhebung 
der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält 
ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patro-
natsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei gehen auf  den Pfarrer 
der neu zu errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Alsdorf/Sieg St. Peter u. Paul 
wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgeho-
ben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-

Nr. 373 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Alsdorf/Sieg St. Peter u. Paul

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Alsdorf/Sieg St. Peter u. Paul 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Alsdorf/Sieg St. Peter 
u. Paul die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Alsdorf/Sieg St. Peter u. 
Paul machen dies deutlich: Betrug die Zahl der Ka-
tholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 2939, so 
sind 2022 nur noch 2380 Katholiken erfasst. Nah-
men im Jahr 2000 noch 300 Gläubige an den Sonn-
tagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 
47. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 
14 auf  8 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
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gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Herdorf  St. Aloisius ma-
chen dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholiken in 
dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 4868, so sind 2022 
nur noch 3320 Katholiken erfasst. Nahmen im Jahr 
2000 noch 786 Gläubige an den Sonntagsgottesdien-
sten teil, so waren es 2022 nur noch 147. Die Zahl 
der Taufen verharrte seit dem Jahr 2000 auf  einem 
niedrigen Niveau von 31 Taufen im Jahr 2000 und 
42 Taufen im Jahr 2022. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation eines 2.
oder mehrerer Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in die Verbandsvertretung des KGV PastR 
Betzdorf  und die Mitgliedschaft im Verbands-
ausschuss bleiben bis zur Wahl eines Verwal-
tungsrates oder Kirchengemeinderates der neu 
errichteten Kirchengemeinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Alsdorf/Sieg St. Pe-
ter u. Paul werden geschlossen (vgl. Diözesanbe-
stimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer 
Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv 
zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 374 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Herdorf  St. Aloisius

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Herdorf  St. Aloisius 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Herdorf  St. Aloisius 
die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
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Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Heller- und Daadetal, des Verwaltungsra-
tes der Kirchengemeinde Herdorf  St. Aloisius, des 
Pfarrers und des Leitungsteams des Pastoralen Rau-
mes Betzdorf  sowie des Priesterrates des Bistums 
wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesan-
bestimmungen über die Gliederung des Bistums“ 
vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 
200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 
2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Herdorf  St. Aloisius wird hiermit 1.
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgeho-
ben. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-2.
hobenen Pfarrei Herdorf  St. Aloisius werden 
geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirch-
liches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestel-

len vom 15. Oktober 2000 in der jeweils gelten-
den Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Herdorf  3.
St. Aloisius verliert mit der Aufhebung der Pfar-
rei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ihren 
Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patronatsna-
men und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-4.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Herdorf  St. Aloisius 
gehen auf  den Pfarrer der neu zu errichtenden 
Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Herdorf  St. Aloisius wird mit 
Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
 tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Betzdorf  und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Herdorf  St. Aloisius 
werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer Ge-
brauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv zu 
übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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I. 

Die gemäß § 3 der Diözesanbestimmungen über die 
Gliederung des Bistums gebildete Pfarreiengemein-
schaft Kirchen-Betzdorf  wird mit Ablauf  des 31. 
Dezembers 2024 aufgehoben. 

Den Pfarreienrat der aufgehobenen Pfarreienge-
meinschaft erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

II. 

Der nach der Ordnung für die gemäß Strukturplan 
2020 gebildeten Kirchengemeindeverbände im Bis-
tum Trier (KGV-O) errichtete Kirchengemeindever-
band Kirchen-Betzdorf  wird mit Ablauf  des 31. De-
zembers 2024 aufgehoben. 

Die Verbandsvertretung des aufgehobenen Kirchen-
gemeindeverbandes erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Mit Aufhebung des Kirchengemeindeverbandes ge-
hen das zum Zeitpunkt der Aufhebung des Kirchen-
gemeindeverbandes vorhandene bewegliche und un-
bewegliche Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen auf  die dem Kir-
chengemeindeverband angeschlossenen Kirchenge-
meinden zur Gesamthand über. 

Das Amtssiegel des ehemals selbständigen Kirchen-
gemeindeverbandes ist außer Gebrauch zu nehmen 
und dem Bistumsarchiv zu übergeben. 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

Nr. 375 
Dekret über die Aufhebung der Pfarreiengemeinschaft Kirchen-Betzdorf 
und des Kirchengemeindeverbandes Kirchen-Betzdorf

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarreiengemeinschaft Kirchen-Betzdorf   
 und des Kirchengemeindeverbandes  

Kirchen-Betzdorf 

Aufgrund der Fusion der Pfarreien und Kirchenge-
meinden Betzdorf  St. Ignatius, Betzdorf  (Bruche) 
Hl. Familie, Kirchen St. Michael, Kirchen (Wehbach) 
St. Petrus und Scheuerfeld St. Franziskus v. Assisi 
zur neuen Pfarrei St. Barbara Trierer Insel verbun-
den mit ihrer Aufhebung entfällt die Grundlage der 
bisherigen Pfarreiengemeinschaft und des Kirchen-
gemeindeverbandes. Auf  das in den zurückliegenden 
zwölf  Jahren bereits eingeübte Miteinander soll bei 
der Gestaltung der Hirtensorge in der neuen Pfarrei 
aufgebaut werden (vgl. Schreiben des Bischofs zur 
Reform der Pfarreien auf  der Grundlage der Ergeb-
nisse der Diözesansynode 2013-2016, KA 2021 Nr. 
84, Punkt 16). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Kirchen-Betzdorf, der Verbandsvertre-
tung des Kirchengemeindeverbandes Kirchen-Betz-
dorf, der Pfarrgemeinderäte der beteiligten Pfarrei-
en, der Verwaltungsräte der beteiligten Kirchenge-
meinden, des Kirchengemeinderates der Pfarrei und 
Kirchengemeinde Betzdorf  (Bruche) Heilige Fami-
lie, des Pfarrers, des Leitungsteams des Pastoralen 
Raums Betzdorf  und des Priesterrates des Bistums 
wird gemäß can. 515 § 2 CIC, § 4 Diözesanbestim-
mungen über die Gliederung des Bistums vom 15. 
Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. 
Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1), § 2 der Diözesan-
bestimmungen über die Kirchengemeinden und die 
Verwaltung ihres Vermögens vom 15. September 
2000 (KA 2000 Nr. 209) i. d. Fassung vom 19. Sep-
tember 2001 (KA 2001 Nr. 186) und § 1 Absatz 3 
der Ordnung für die gemäß Strukturplan 2020 gebil-
deten Kirchengemeindeverbände im Bistum Trier 
vom 29. Juni 2011 (KA 2011 Nr.124) i. d. Fassung 
vom 19. Juni 2023 (KA 2023 Nr. 150) i. V. m. § 24 
Absatz 2 des Gesetzes über die Verwaltung und Ver-
tretung des Kirchenvermögens im Bistum Trier (Kir-
chenvermögensverwaltungsgesetz – KVVG) vom 1. 
Dezember 1978 (KA 1978 Nr. 271) i. d. Fassung 
vom 1. Juni 2023 (KA 2023 Nr. 130) hiermit wie 
folgt verordnet: 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Betzdorf  St. Ignatius 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Betzdorf  St. Ignatius 
die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Betzdorf  St. Ignatius ma-
chen dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholiken in 
dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 3913, so sind 2022 
nur noch 2519 Katholiken erfasst. Nahmen im Jahr 
2000 noch 1084 Gläubige an den Sonntagsgottes-
diensten teil, so waren es 2022 nur noch 93. Die Zahl 
der Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 48 auf  20 im 
Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 

für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Betzdorf  St. Ignatius und des Verwaltungsrates der 
Kirchengemeinde Betzdorf  St. Ignatius, des Pfarrers 
und des Leitungsteams des Pastoralen Raumes Betz-
dorf  sowie des Priesterrates des Bistums wird gemäß 
can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums“ vom 15. Janu-
ar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fas-
sung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hier-
mit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Betzdorf  St. Ignatius wird hiermit 1.
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgeho-
ben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Betzdorf  St. Ignatius werden 
geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirch-
liches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestel-

len vom 15. Oktober 2000 in der jeweils gelten-
den Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Betzdorf  4.
St. Ignatius verliert mit der Aufhebung der Pfar-
rei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ihren 
Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patronatsna-
men und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Betzdorf  St. Ignatius 
gehen auf  den Pfarrer der neu zu errichtenden 
Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Betzdorf  St. Ignatius wird mit 
Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Nr. 376 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Betzdorf  St. Ignatius
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gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Betzdorf  (Bruche) Hl. 
Familie machen dies deutlich: Betrug die Zahl der 
Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 1705, 
so sind 2022 nur noch 1102 Katholiken erfasst. Nah-
men im Jahr 2000 noch 465 Gläubige an den Sonn-
tagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 
78. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 
10 auf  6 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Betzdorf  und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Betzdorf  St. Ignati-
us werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer Ge-

brauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv zu 
übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 377 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Betzdorf  (Bruche) Hl. Familie

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Betzdorf  (Bruche) Hl. Familie 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Betzdorf  (Bruche) Hl. 
Familie die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
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Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Kirchengemeinderates der 
Pfarrei Betzdorf  (Bruche) Hl. Familie, des Pfarrers 
und des Leitungsteams des Pastoralen Raumes Betz-
dorf  sowie des Priesterrates des Bistums wird gemäß 
can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums“ vom 15. Janu-
ar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fas-
sung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hier-
mit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Betzdorf  (Bruche) Hl. Familie wird 1.
hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 auf-
gehoben. 

Den Kirchengemeinderat der aufgehobenen 2.
Pfarrei erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Betzdorf  (Bruche) Hl. Familie 
werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Betzdorf  4.
(Bruche) Hl. Familie verliert mit der Aufhebung 
der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält 
ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patro-
natsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Betzdorf  (Bruche) Hl. 
Familie gehen auf  den Pfarrer der neu zu errich-
tenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Betzdorf  (Bruche) Hl. Fami-
lie wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufge-
hoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation eines 2.
oder mehrerer Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in die Verbandsvertretung des KGV PastR 
Betzdorf  und die Mitgliedschaft im Verbands-
ausschuss bleiben bis zur Wahl eines Verwal-
tungsrates oder Kirchengemeinderates der neu 
errichteten Kirchengemeinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Betzdorf  (Bruche) 
Hl. Familie werden geschlossen (vgl. Diözesanbe-
stimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer 
Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv 
zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Kirchen St. Michael und des Verwaltungsrates der 
Kirchengemeinde Kirchen St. Michael, des Pfarrers 
und des Leitungsteams des Pastoralen Raumes Betz-
dorf  sowie des Priesterrates des Bistums wird gemäß 
can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums“ vom 15. Janu-
ar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fas-
sung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hier-
mit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Kirchen St. Michael wird hiermit mit 1.
Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Kirchen St. Michael werden ge-
schlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirchli-
ches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen 
vom 15. Oktober 2000 in der jeweils geltenden 
Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Kirchen 4.
St. Michael verliert mit der Aufhebung der Pfar-
rei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ihren 
Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patronatsna-
men und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Kirchen St. Michael 
gehen auf  den Pfarrer der neu zu errichtenden 
Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Kirchen St. Michael wird mit 
Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-

Nr. 378 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Kirchen St. Michael 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Kirchen St. Michael 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Kirchen St. Michael 
die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Kirchen St. Michael ma-
chen dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholiken in 
dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 4263, so sind 2022 
nur noch 2679 Katholiken erfasst. Nahmen im Jahr 
2000 noch 669 Gläubige an den Sonntagsgottesdien-
sten teil, so waren es 2022 nur noch 89. Die Zahl der 
Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 19 auf  9 im Jahr 
2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
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wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Betzdorf  und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Kirchen St. Michael 
werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer Ge-
brauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv zu 

übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 379 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Kirchen (Wehbach) St. Petrus

gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Kirchen (Wehbach) St. 
Petrus machen dies deutlich: Betrug die Zahl der 
Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 860, 
so sind 2022 nur noch 514 Katholiken erfasst. Nah-
men im Jahr 2000 noch 99 Gläubige an den Sonn-
tagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 
35. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 
10 auf  0 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Kirchen (Wehbach) St. Petrus 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Kirchen (Wehbach) St. 
Petrus die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
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Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Kirchen-Betzdorf  und des Verwaltungs-
rates der Kirchengemeinde Kirchen (Wehbach) St. 
Petrus, des Pfarrers und des Leitungsteams des Pas -
toralen Raumes Betzdorf  sowie des Priesterrates des 
Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der 
„Diözesanbestimmungen über die Gliederung des 
Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, 
HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 
2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet:  

I. 

Die Pfarrei Kirchen (Wehbach) St. Petrus wird 1.
hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 auf-
gehoben. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-2.
hobenen Pfarrei Kirchen (Wehbach) St. Petrus 
werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Kirchen 3.
(Wehbach) St. Petrus verliert mit der Aufhebung 
der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält 
ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patro-
natsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-4.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Kirchen (Wehbach) 
St. Petrus gehen auf  den Pfarrer der neu zu er-
richtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Kirchen (Wehbach) St. Petrus 
wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgeho-
ben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Betzdorf  und Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Kirchen (Wehbach) 
St. Petrus werden geschlossen (vgl. Diözesanbe-
stimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer 
Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv 
zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Scheuerfeld St. Franziskus v. Assisi und des Verwal-
tungsrates der Kirchengemeinde Scheuerfeld St. 
Franziskus v. Assisi, des Pfarrers und des Leitungs-
teams des Pastoralen Raumes Betzdorf  sowie des 
Priesterrates des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 
CIC und § 4 der „Diözesanbestimmungen über die 
Gliederung des Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 
2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. 
Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt 
verordnet: 

I. 
Die Pfarrei Scheuerfeld St. Franziskus v. Assisi 1.
wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Scheuerfeld St. Franziskus v. 
Assisi werden geschlossen (vgl. Diözesanbestim-
mungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sons tigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Scheuer-4.
feld St. Franziskus v. Assisi verliert mit der Auf-
hebung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. 
Sie behält ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ih-
ren Patronatsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Scheuerfeld St. Fran-
ziskus gehen auf  den Pfarrer der neu zu errich-
tenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Scheuerfeld St. Franziskus v. 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Scheuerfeld St. Franziskus v. Assisi 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Scheuerfeld St. Fran-
ziskus v. Assisi die seelsorglichen Strukturen anzu-
passen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Scheuerfeld St. Franzis-
kus v. Assisi machen dies deutlich: Betrug die Zahl 
der Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 
2092, so sind 2022 nur noch 1578 Katholiken er-
fasst. Nahmen im Jahr 2000 noch 293 Gläubige an 
den Sonntagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 
nur noch 34. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 
2000 von 14 auf  8 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 

Nr. 380 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Scheuerfeld St. Franziskus v. Assisi
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Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Niederfischbach-Mudersbach, der Ver-
bandsvertretung des Kirchengemeindeverbandes 
Nie der fischbach-Mudersbach, der Verwaltungsräte 
der beteiligten Kirchengemeinden, des Pfarrers, des 
Leitungsteams des Pastoralen Raums Betzdorf  und 
des Priesterrates des Bistums wird gemäß can. 515 § 
2 CIC, § 4 Diözesanbestimmungen über die Gliede-
rung des Bistums vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 
32) i. d. Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 
Nr. 1), § 2 der Diözesanbestimmungen über die Kir-
chengemeinden und die Verwaltung ihres Vermö-
gens vom 15. September 2000 (KA 2000 Nr. 209) i. 
d. Fassung vom 19. September 2001 (KA 2001 Nr. 
186) und § 1 Absatz 3 der Ordnung für die gemäß 
Strukturplan 2020 gebildeten Kirchengemeindever-
bände im Bistum Trier vom 29. Juni 2011 (KA 2011 
Nr.124) i. d. Fassung vom 19. Juni 2023 (KA 2023 

Assisi wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 auf-
gehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Betzdorf  und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Scheuerfeld St. 
Franziskus v. Assisi werden geschlossen (vgl. 
Diö zesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in 

Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Okto-
ber 2000 in der jeweils geltenden Fassung). Das 

Amtssiegel der aufgehobenen Kirchengemeinde 
ist außer Gebrauch zu nehmen und dem Bis-
tumsarchiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 381 
Dekret über die Aufhebung der Pfarreiengemeinschaft  
Niederfischbach-Mudersbach und des Kirchengemeindeverbandes  
Niederfischbach-Mudersbach

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarreiengemeinschaft Niederfischbach-
Mudersbach  und des Kirchengemeinde- 
verbandes Niederfischbach-Mudersbach 

Aufgrund der Fusion der Pfarreien und Kirchenge-
meinden Brachbach-Mudersbach Heilig Geist und 
Niederfischbach St. Mauritius u. Gefährten zur neuen 
Pfarrei St. Barbara Trierer Insel verbunden mit ihrer 
Aufhebung entfällt die Grundlage der bisherigen 
Pfarreiengemeinschaft und des Kirchengemeindever-
bandes. Auf  das in den zurückliegenden zwölf  Jahren 
bereits eingeübte Miteinander soll bei der Gestaltung 
der Hirtensorge in der neuen Pfarrei aufgebaut wer-
den (vgl. Schreiben des Bischofs zur Reform der Pfar-
reien auf  der Grundlage der Ergebnisse der Diöze-
sansynode 2013-2016, KA 2021 Nr. 84, Punkt 16). 
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bindlichkeiten und Forderungen auf  die dem Kir-
chengemeindeverband angeschlossenen Kirchenge-
meinden zur Gesamthand über. 

Das Amtssiegel des ehemals selbständigen Kirchen-
gemeindeverbandes ist außer Gebrauch zu nehmen 
und dem Bistumsarchiv zu übergeben. 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 150) i. V. m. § 24 Absatz 2 des Gesetzes über die 
Verwaltung und Vertretung des Kirchenvermögens 
im Bistum Trier (Kirchenvermögensverwaltungsge-
setz – KVVG) vom 1. Dezember 1978 (KA 1978 
Nr. 271) i. d. Fassung vom 1. Juni 2023 (KA 2023 
Nr. 130) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die gemäß § 3 der Diözesanbestimmungen über die 
Gliederung des Bistums gebildete Pfarreiengemein-
schaft Niederfischbach-Mudersbach wird mit Ablauf  
des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Den Pfarreienrat der aufgehobenen Pfarreienge-
meinschaft erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

II. 

Der nach der Ordnung für die gemäß Strukturplan 
2020 gebildeten Kirchengemeindeverbände im Bis-
tum Trier (KGV-O) errichtete Kirchengemeindever-
band Niederfischbach-Mudersbach wird mit Ablauf  
des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Die Verbandsvertretung des aufgehobenen Kirchen-
gemeindeverbandes erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Mit Aufhebung des Kirchengemeindeverbandes ge-
hen das zum Zeitpunkt der Aufhebung des Kirchen-
gemeindeverbandes vorhandene bewegliche und un-
bewegliche Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-

Nr. 382 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Brachbach-Mudersbach Heilig Geist

gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Brachbach-Mudersbach 
Heilig Geist machen dies deutlich: Betrug die Zahl 
der Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 
5122, so sind 2022 nur noch 3311 Katholiken er-
fasst. Nahmen im Jahr 2000 noch 878 Gläubige an 
den Sonntagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 
nur noch 121. Die Zahl der Taufen verharrte auf  ei-
nem niedrigen Niveau von 25 Taufen im Jahr 2000 
und 22 im Jahr 2022. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Brachbach-Mudersbach Heilig Geist 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sorge 
für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern ... 
auch wesentlich die Bildung einer echten christlichen 
Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem Gebiet 
der bisherigen Pfarrei Brachbach-Mudersbach Heilig 
Geist die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
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Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eu charistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Niederfischbach-Mudersbach und des 
Verwaltungsrates der Kirchengemeinde Brachbach-
Mudersbach Heilig Geist, des Pfarrers, des Leitungs-
teams des Pastoralen Raumes Betzdorf  und des 
Priesterrates des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 
CIC und § 4 der „Diözesanbestimmungen über die 
Gliederung des Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 
2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. 
Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt 
verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Brachbach-Mudersbach Heilig Geist 1.
wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-2.
hobenen Pfarrei Brachbach-Mudersbach Heilig 
Geist werden geschlossen (vgl. Diözesanbestim-
mungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sons tigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Brach-3.
bach-Mudersbach Heilig Geist verliert mit der 
Aufhebung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkir-
che. Sie behält ihren Kirchentitel (can. 1218 
CIC), ihren Patronatsnamen und ihr Kirchenin-
ventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-4.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Brachbach-Muders-
bach Heilig Geist gehen auf  den Pfarrer der neu 

zu errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Brachbach-Mudersbach Hei-
lig Geist wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 
aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Betzdorf  und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Brachbach-Muders-
bach Heilig Geist werden geschlossen (vgl. Diö -
zesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfar-

reien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 
2000 in der jeweils geltenden Fassung). Das 
Amtssiegel der aufgehobenen Kirchengemeinde 
ist außer Gebrauch zu nehmen und dem Bis-
tumsarchiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Niederfischbach St. Mauritius u. Gefährten 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Niederfischbach St. 
Mauritius u. Gefährten die seelsorglichen Strukturen 
anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Niederfischbach St. Mau-
ritius u. Gefährten machen dies deutlich: Betrug die 
Zahl der Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 
noch 3650, so sind 2022 nur noch 2619 Katholiken 
erfasst. Nahmen im Jahr 2000 noch 814 Gläubige an 
den Sonntagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 
nur noch 132. Die Zahl der Taufen ging seit dem 
Jahr 2000 von 30 auf  5 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 

für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Niederfischbach-Mudersbach, des Ver-
waltungsrates der Kirchengemeinde Niederfischbach 
St. Mauritius u. Gefährten, des Pfarrers und des Lei-
tungsteams des Pastoralen Raumes Betzdorf  sowie 
des Priesterrates des Bistums wird gemäß can. 515 § 
2 CIC und § 4 der „Diözesanbestimmungen über die 
Gliederung des Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 
2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. 
Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt 
verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Niederfischbach St. Mauritius u. Ge-1.
fährten wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezem-
bers 2024 aufgehoben. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-2.
hobenen Pfarrei Niederfischbach St. Mauritius u. 
Gefährten werden geschlossen (vgl. Diözesanbe-
stimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Nieder-3.
fischbach St. Mauritius u. Gefährten verliert mit 
der Aufhebung der Pfarrei ihren Rang als Pfarr-
kirche. Sie behält ihren Kirchentitel (can. 1218 
CIC), ihren Patronatsnamen und ihr Kirchenin-
ventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-4.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Niederfischbach St. 
Mauritius u. Gefährten gehen auf  den Pfarrer 
der neu zu errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Niederfischbach St. Mauritius 
u. Gefährten wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Nr. 383 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Niederfischbach St. Mauritius u. Gefährten 
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allem Positiven, das dadurch auch möglich wurde, 
wurden auch die Grenzen dieser Ansätze immer wie-
der deutlich. Das Beibehalten der historischen Pfarr-
struktur richtet den Blick vieler Gläubiger immer 
wieder auf  die eigene Pfarrei und bestärkt deren Er-
wartung, dass dort alles geleistet wird, was nach can. 
528 und can. 529 CIC Inhalt einer umfassenden 
pfarrlichen Seelsorge sein soll. Dies ist aber mit den 
geringer werdenden personellen wie auch finanziel-
len Ressourcen so nicht zu leisten.  

Als Ergebnis der Diözesansynode im Bistum Trier 
(KA 2016 Nr. 119 u. 120) und bestärkt durch die In-
struktion der Kongregation für den Klerus „Die 
pas torale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an 
der missionarischen Sendung der Kirche” sind im 
Bistum Trier die seelsorglichen Strukturen so anzu-
passen, dass die für einen missionarischen Aufbruch 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Betzdorf  und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Niederfischbach St. 
Mauritius u. Gefährten werden geschlossen (vgl. 
Diözesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in 

Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Okto-
ber 2000 in der jeweils geltenden Fassung). Das 
Amtssiegel der aufgehobenen Kirchengemeinde 

ist außer Gebrauch zu nehmen und dem Bis-
tumsarchiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

Dekret 

über die Errichtung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
St. Barbara Trierer Insel 

In den zurückliegenden gut zwanzig Jahren ist mehr 
und mehr deutlich geworden, dass die gegenwärtigen 
Pfarrstrukturen nicht mehr in der Lage sind, den 
Auftrag der Kirche in der heutigen Zeit zu verwirkli-
chen. Die bisherigen Lösungsansätze – zunächst die 
Schaffung von Seelsorgeeinheiten gemäß can. 526 § 
1 CIC und dann von Pfarreiengemeinschaften ge-
mäß can. 374 § 2 CIC – versuchten, unter Beibehal-
tung der historisch gewachsenen Strukturen die 
Grenzen der einzelnen Pfarreien zu überschreiten, 
um neue Möglichkeiten für ein pastorales Miteinan-
der in einem größeren Raum zu eröffnen. Doch bei 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 384 
Dekret über die Errichtung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
St. Barbara Trierer Insel
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erforderlichen Kräfte und Mittel gebündelt werden 
und neben der Sakramentenspendung auch andere 
Formen der Evangelisierung möglich werden (vgl. 
Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium (EG), n. 
63). 

„Die Pfarrei ist keine hinfällige Struktur; gerade weil 
sie eine große Formbarkeit besitzt, kann sie ganz 
verschiedene Formen annehmen, die die innere Be-
weglichkeit und die missionarische Kreativität des 
Pfarrers und der Gemeinde erfordern. Obwohl sie 
sicherlich nicht die einzige evangelisierende Einrich-
tung ist, wird sie, wenn sie fähig ist, sich ständig zu 
erneuern und anzupassen, weiterhin ‚die Kirche 
[sein], die inmitten der Häuser ihrer Söhne und 
Töchter lebt‘. Das setzt voraus, dass sie wirklich in 
Kontakt mit den Familien und dem Leben des Vol-
kes Gottes steht und nicht eine weitschweifige, von 
den Leuten getrennte Struktur oder eine Gruppe 
von Auserwählten wird, die sich selbst betrachten.“ 
(Apostolisches Schreiben, EG, n. 28) 

Daher soll nun durch die vorzunehmende Fusion 
der Pfarreien und Kirchengemeinden Alsdorf/Sieg 
St. Peter u. Paul, Betzdorf  St. Ignatius, Betzdorf  
(Bruche) Hl. Familie, Brachbach-Mudersbach Heilig 
Geist, Herdorf  St. Aloisius, Kirchen St. Michael, 
Kirchen (Wehbach) St. Petrus, Niederfischbach St. 
Mauritius u. Gefährten und Scheuerfeld St. Franzis-
kus v. Assisi die Gemeinschaft der Gläubigen in der 
neuen Pfarrei gestärkt werden (vgl. can. 515 § 1 
CIC), damit sich in ihr die Vielfalt der Charismen 
entwickeln kann, die den missionarischen und diako-
nischen Aufbruch tragen und gestalten sollen. Trotz 
der größeren räumlichen Ausdehnung der einen neu-
en Pfarrei ist hier doch auch ein bereits durch das 
eingeübte Miteinander der Pfarreiengemeinschaft 
ge wachsenes Vertrautsein gegeben (vgl. Schreiben 
des Bischofs zur Reform der Pfarreien, KA 2021 Nr. 
84, Punkt 16). 

Die Fusion konzentriert die Gremienarbeit, vielfälti-
ge Möglichkeiten der Beteiligung am pfarrlichen Le-
ben bleiben erhalten oder werden neu eröffnet. Lo-
kale Teams stärken die örtlichen Gemeinschaften. 

Schließlich ermöglicht die Fusion der oben genann-
ten Pfarreien zur Pfarrei St. Barbara Trierer Insel, 
dass der zuständige Pfarrer nur noch Sorge trägt für 
eine Pfarrei (vgl. can. 526 § 1 CIC). In dieser einen 
Pfarrei kann er seine Hirtensorge für die Gläubigen 
in der Ausübung der Dienste des Heiligens, Lehrens 
und Leitens (vgl. can. 528 und can. 529 CIC) verant-
wortlich wahrnehmen, unterstützt – soweit möglich 

und vorhanden – von anderen Priestern und Diako-
nen sowie von engagierten und beauftragten Laien 
(vgl. can. 519 CIC). 

Nach Anhörung der Räte der Pfarreien und Kir-
chengemeinden Alsdorf/Sieg St. Peter u. Paul, Betz-
dorf  St. Ignatius, Betzdorf  (Bruche) Hl. Familie, 
Brachbach-Mudersbach Heilig Geist, Herdorf  St. 
Aloisius, Kirchen St. Michael, Kirchen (Wehbach) St. 
Petrus, Niederfischbach St. Mauritius u. Gefährten 
und Scheuerfeld St. Franziskus v. Assisi, der Pfarrei-
enräte der Pfarreiengemeinschaften Heller- und 
Daadetal, Kirchen-Betzdorf  und Niederfischbach-
Mudersbach, der Verbandsvertretungen der Kir-
chengemeindeverbände Heller- und Daadetal, Kir-
chen-Betzdorf  und Niederfischbach-Mudersbach, 
des Pfarrers und des Leitungsteams des Pastoralen 
Raums Betzdorf  sowie des Priesterrates des Bistums 
wird gemäß can. 515 § 2 CIC, § 4 Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums vom 15. Januar 2000 
(KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. Dezember 
2021 (KA 2022 Nr. 1), § 2 der Diözesanbestimmungen 
über die Kirchengemeinden und die Verwaltung ihres Vermö-

gens vom 15. September 2000 (KA 2000 Nr. 209) i. d. 
Fassung vom 19. September 2001 (KA 2001 Nr. 
186) hiermit wie folgt verordnet: 

Teil A 

I. 

Die Pfarreien Alsdorf/Sieg St. Peter u. Paul, Betz-
dorf  St. Ignatius, Betzdorf  (Bruche) Hl. Familie, 
Brachbach-Mudersbach Heilig Geist, Herdorf  St. 
Aloisius, Kirchen St. Michael, Kirchen  
(Wehbach) St. Petrus, Niederfischbach St. Mauritius 
u. Gefährten und Scheuerfeld St. Franziskus v. Assisi 
werden hiermit mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zu-
sammengefasst und als eine neue Pfarrei errichtet.  

Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Pfarrei lautet St. Barbara 1.
Trierer Insel. 

Der Pfarrort der Pfarrei ist Niederfischbach.  2.

Das Gebiet der nach diesem Abschnitt errichte-3.
ten Pfarrei ist deckungsgleich mit dem Gebiet 
der aufgehobenen Pfarreien. 

Die Pfarrkirchen der bisherigen Pfarreien wer-4.
den Kirchen in der Pfarrei St. Barbara Trierer 
Insel. Nach Beratung mit den pfarrlichen Gre-
mien und unter Beifügung von deren Voten un-
terbreitet der Pfarrer dem Bischof  einen Vor-
schlag, welche der Kirchen in der Pfarrei zu-
künftig als Pfarrkirche gelten soll. Es ist dann 
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Sache des Bischofs, unter Berücksichtigung des 
Vorschlags eine Kirche in der Pfarrei als Pfarr-
kirche auszuweisen. 

Der Pfarrer der neuen Pfarrei St. Barbara Trierer 5.
Insel legt nach Beratung mit den pfarrlichen Gre-
mien für die Gemeinschaft ihrer Gläubigen fest, 
an welchen Orten und zu welchen Zeiten die Sa-
kramente gefeiert werden. Dabei legt er fest, in 
welchen Kirchen besondere Amtshandlungen 
(vgl. can. 530 CIC) vorgenommen werden.  

Die neue Pfarrei tritt in die Rechtsnachfolge der 6.
aufgehobenen Pfarreien gemäß can. 121 CIC 
ein. 

II. 

Die Neuwahl zum Pfarrgemeinderat oder Kirchen-
gemeinderat soll in Abweichung zum im Kirchlichen 
Amtsblatt (KA 2024, Nr. 70) veröffentlichten Ter-
min am 29./30. März 2025 durchgeführt werden.  

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Pfarrei führt das Siegel gemäß 
can. 535 § 3 CIC und der Ordnung für das kirchliche Sie-
gelwesen im Bistum Trier vom 2. April 2013 (KA 2013 
Nr. 85) in der jeweils geltenden Fassung. 

V. 

Die neu errichtete Pfarrei wird gem. can. 374 § 2 
CIC i. V. m. § 1 Absatz 3 der Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums vom 15. Januar 
2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1) und § 1 Absatz 1 des 
Statuts für die Pastoralen Räume im Bistum Trier 
vom 15. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 54) Teil des 
Pastoralen Raums Betzdorf.  

Teil B 

Die Kirchengemeinden Alsdorf/Sieg St. Peter u. 
Paul, Betzdorf  St. Ignatius, Betzdorf  (Bruche)  
Hl. Familie, Brachbach-Mudersbach Heilig Geist, 
Herdorf  St. Aloisius, Kirchen St. Michael,  
Kir chen (Wehbach) St. Petrus, Niederfischbach St. 
Mauritius u. Gefährten und Scheuerfeld St. Franzis-
kus v. Assisi werden hiermit mit Wirkung zum 1. Ja-
nuar 2025 zusammengefasst und als eine neue Kir-
chengemeinde errichtet.  

I. 

Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Kirchengemeinde lautet 1.
St. Barbara Trierer Insel. 

Der Sitz der Kirchengemeinde entspricht dem 2.
Pfarrort Niederfischbach. 

Das Gebiet der neu errichteten Kirchengemein-3.
de ist deckungsgleich mit dem Gebiet der gleich-
namigen Pfarrei. Deren Mitglieder sind von nun 
an auch Mitglieder der neu errichteten Kirchen-
gemeinde. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemein-4.
den gehen deren gesamtes unbewegliches und 
bewegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, 
Verbindlichkeiten und Forderungen sowie die 
sonstigen Vermögensgegenstände im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC). Sie tritt damit eben-
so in die Rechtsnachfolge der jeweils erworbe-
nen Rechte und Pflichten ein und wird somit 
auch zur Gesamtrechtsnachfolgerin der aufge-
hobenen Kirchengemeindeverbände Heller- und  
Daadetal, Kirchen-Betzdorf  und Niederfisch-
bach-Mudersbach. 

Die in den bisherigen Kirchengemeinden vor-5.
handenen Fabrikvermögen und Stellenvermögen 
bleiben unabhängig von einer eigenen Rechtsfä-
higkeit in ihrer bisherigen Bestimmung unbe-
rührt. Gleiches gilt für das Stiftungsvermögen. 
Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Vermögen 
sind unterscheidbar von den Vermögen der neu 
errichteten Kirchengemeinde auszuweisen. 

Das in den bisherigen Kirchengemeinden den 6.
Vermögensarten nach § 1 a Gesetz über die Ver-
waltung und Vertretung des Kirchenvermögens 
im Bistum Trier (Kirchenvermögensverwal-
tungsgesetz – KVVG) nicht ausdrücklich zuge-
ordnete Vermögen ist diesen Vermögensarten 
nachträglich zuzuordnen. Ist eine Zuordnung 
nicht ermittelbar, gilt es als bisheriges Fabrikver-
mögen. § 4 Absatz 3 der Diözesanbestimmun-
gen über die Kirchengemeinden und die Verwal-
tung ihres Vermögens bleibt unberührt.  

Stifterwillen und Zweckbindungen Dritter sind 7.
weiterhin zu beachten (cann. 1300 f. CIC). 

Die Rechte sonstiger kirchlicher Institutionen 8.
mit eigener Rechtspersönlichkeit, insbesondere 
der rechtsfähigen Fabrikvermögen und Stellen-
vermögen, bleiben gewahrt. 

II. 

Bis zur Konstituierung des neuen Verwaltungsrates 
bzw. Kirchengemeinderates wird der Pfarrer der neu 
errichteten Kirchengemeinde gemäß § 22 Absatz 1 
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KVVG zum Verwalter bestimmt. Das Amt des Ver-
walters endet, sobald ein Verwaltungsrat bzw. Kir-
chengemeinderat gewählt ist und seine Tätigkeit auf-
genommen hat. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Kirchengemeinde führt das Amts-
siegel gemäß der Ordnung für das kirchliche Siegel-
wesen im Bistum Trier (Siegelordnung) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

Teil C 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 in 
Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 



557

Kirchliches Amtsblatt 15. Dezember 2024



558

Kirchliches Amtsblatt 15. Dezember 2024, Nr. 385

I. 

Die gemäß § 3 der Diözesanbestimmungen über die 
Gliederung des Bistums gebildete Pfarreiengemein-
schaft Remagen wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Den Pfarreienrat der aufgehobenen Pfarreienge-
meinschaft erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

II. 

Der nach der Ordnung für die gemäß Strukturplan 
2020 gebildeten Kirchengemeindeverbände im Bis-
tum Trier (KGV-O) errichtete Kirchengemeindever-
band Remagen wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Die Verbandsvertretung des aufgehobenen Kirchen-
gemeindeverbandes erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Mit Aufhebung des Kirchengemeindeverbandes ge-
hen das zum Zeitpunkt der Aufhebung des Kirchen-
gemeindeverbandes vorhandene bewegliche und un-
bewegliche Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen auf  die dem Kir-
chengemeindeverband angeschlossenen Kirchenge-
meinden zur Gesamthand über. 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse er-
folgt nach folgenden Maßgaben: Erworbene Besitz-
stände dürfen wegen des Übergangs der Beschäfti-
gungsverhältnisse nicht eingeschränkt werden. Die 
Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses einer 
Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters durch den bis-
herigen Kirchengemeindeverband, durch die Ge-
meinschaft der Kirchengemeinden oder die neue 
Kirchengemeinde wegen des Übergangs ist unwirk-
sam. Das Recht zur Kündigung des Beschäftigungs-
verhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt. 
Bei der Berechnung von Beschäftigungszeiten wer-
den die vor dem Übergang der Beschäftigungsver-
hältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung für 
das Bistum Trier (KAVO) erreichten Beschäfti-
gungszeiten als Beschäftigungszeiten nach § 40 Ab-
satz 3 KAVO berücksichtigt. Der Kirchengemeinde-
verband  hat als Arbeitgeber die von dem Übergang 
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor 
dem Übergang in Textform zu unterrichten über: 

Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt •
des Übergangs, 

Nr. 385 
Dekret über die Aufhebung der Pfarreiengemeinschaft Remagen und  
des Kirchengemeindeverbandes Remagen  

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarreiengemeinschaft Remagen und  
des Kirchengemeindeverbandes Remagen  

Aufgrund der Fusion der Pfarreien und Kirchenge-
meinden Remagen St. Peter u. Paul, Remagen 
(Kripp) St. Johannes Nepomuk, Remagen (Oberwin-
ter) St. Laurentius, Remagen (Oedingen) St. Gertrud 
und Remagen (Unkelbach) St. Remigius zur neuen 
Pfarrei St. Franziskus Remagen verbunden mit ihrer 
Aufhebung entfällt die Grundlage der bisherigen 
Pfarreiengemeinschaft und des Kirchengemeinde-
verbandes. Auf  das in den zurückliegenden zwölf  
Jahren bereits eingeübte Miteinander soll bei der Ge-
staltung der Hirtensorge in der neuen Pfarrei aufge-
baut werden (vgl. Schreiben des Bischofs zur Re-
form der Pfarreien auf  der Grundlage der Ergebnis-
se der Diözesansynode 2013-2016, KA 2021 Nr. 84, 
Punkt 16). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Remagen, der Verbandsvertretung des 
Kirchengemeindeverbandes Remagen, der Pfarrge-
meinderäte der beteiligten Pfarreien, der Verwal-
tungsräte der Kirchengemeinden, der Kirchenge-
meinderateräte der beteiligten Pfarreien und Kir-
chengemeinden, des Pfarrers, des Leitungsteams des 
Pastoralen Raums Sinzig und des Priesterrates des 
Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC, § 4 Diözesan-
bestimmungen über die Gliederung des Bistums 
vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung 
vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1), § 2 der 
Diözesanbestimmungen über die Kirchengemeinden 
und die Verwaltung ihres Vermögens vom 15. Sep-
tember 2000 (KA 2000 Nr. 209) i. d. Fassung vom 
19. September 2001 (KA 2001 Nr. 186) und § 1 Ab-
satz 3 der Ordnung für die gemäß Strukturplan 2020 
gebildeten Kirchengemeindeverbände im Bistum 
Trier vom 29. Juni 2011 (KA 2011 Nr.124) i. d. Fas-
sung vom 19. Juni 2023 (KA 2023 Nr. 150) i. V. m. § 
24 Absatz 2 des Gesetzes über die Verwaltung und 
Vertretung des Kirchenvermögens im Bistum Trier 
(Kirchenvermögensverwaltungsgesetz – KVVG) 
vom 1. Dezember 1978 (KA 1978 Nr. 271) i. d. Fas-
sung vom 1. Juni 2023 (KA 2023 Nr. 130) hiermit 
wie folgt verordnet: 
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den Grund für den Übergang, •
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen •
Folgen des Übergangs für die Beschäftigten, 
die hinsichtlich der Beschäftigten in Aussicht ge-•
nommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur Kirchengemeinde. •

Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 
Aufhebung und Neuerrichtung von Kirchengemein-
den ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-
legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 
das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Das Amtssiegel des ehemals selbständigen Kirchen-
gemeindeverbandes ist außer Gebrauch zu nehmen 
und dem Bistumsarchiv zu übergeben. 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Remagen St. Peter u. Paul 
machen dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholi-
ken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 3696, so sind 
2022 nur noch 2827 Katholiken erfasst. Nahmen im 
Jahr 2000 noch 606 Gläubige an den Sonntagsgot-
tesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 230. Die 
Zahl der Taufen verharrte seit dem Jahr 2000 auf  ei-
nem niedrigen Niveau von 17 Taufen im Jahr 2000 
und 20 Taufen im Jahr 2022. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Nr. 386 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Remagen St. Peter u. Paul

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Remagen St. Peter u. Paul 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Remagen St. Peter u. 
Paul die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-



Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der Viel-
zahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und der 
in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen zur 
Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die einzel-
ne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Einschränkun-
gen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 
70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Remagen St. Peter u. Paul und des Verwaltungsrates 
der Kirchengemeinde Remagen St. Peter u. Paul, des 
Pfarrers und des Leitungsteams des Pastoralen Rau-
mes Sinzig sowie des Priesterrates des Bistums wird 
gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbe-
stimmungen über die Gliederung des Bistums“ vom 
15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. 
d. Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) 
hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Remagen St. Peter u. Paul wird hier-1.
mit mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufge-
hoben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Remagen St. Peter u. Paul wer-
den geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über 
kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsor-

gestellen vom 15. Oktober 2000 in der jeweils gel-
tenden Fassung). Das Amtssiegel der aufgeho-
benen Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen 
und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Remagen 4.
St. Peter u. Paul verliert mit der Aufhebung der 
Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ih-
ren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patro-
natsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Remagen St. Peter u. 

Paul gehen auf  den Pfarrer der neu zu errichten-
den Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Remagen St. Peter u. Paul wird 
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Sinzig und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Remagen St. Peter u. 
Paul werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmun-
gen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer Ge-
brauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv zu 
übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024
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(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Remagen (Kripp) St. Johannes Nepomuk 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Remagen (Kripp) St. 
Johannes Nepomuk die seelsorglichen Strukturen 
anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Remagen (Kripp) St. Jo-
hannes Nepomuk machen dies deutlich: Betrug die 
Zahl der Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 
noch 1768, so sind 2022 nur noch 1527 Katholiken 
erfasst. Nahmen im Jahr 2000 noch 112 Gläubige an 
den Sonntagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 
nur noch 32. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 
2000 von 26 auf  12 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 
Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 

für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Remagen (Kripp) St. Johannes Nepomuk und des 
Verwaltungsrates der Kirchengemeinde Remagen 
(Kripp) St. Johannes Nepomuk, des Pfarrers und des 
Leitungsteams des Pastoralen Raumes Sinzig sowie 
des Priesterrates des Bistums wird gemäß can. 515 § 
2 CIC und § 4 der „Diözesanbestimmungen über die 
Gliederung des Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 
2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. 
Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt 
verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Remagen (Kripp) St. Johannes Ne-1.
pomuk wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezem-
bers 2024 aufgehoben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Remagen (Kripp) St. Johannes 
Nepomuk werden geschlossen (vgl. Diözesanbe-
stimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Remagen 4.
(Kripp) St. Johannes Nepomuk verliert mit der 
Aufhebung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkir-
che. Sie behält ihren Kirchentitel (can. 1218 
CIC), ihren Patronatsnamen und ihr Kirchenin-
ventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Remagen (Kripp) St. 
Johannes Nepomuk gehen auf  den Pfarrer der 
neu zu errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Remagen (Kripp) St. Johan-
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gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Remagen (Oberwinter) 
St. Laurentius machen dies deutlich: Betrug die Zahl 
der Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 
1867, so sind 2022 nur noch 1420 Katholiken er-
fasst. Nahmen im Jahr 2000 noch 228 Gläubige an 
den Sonntagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 
nur noch 29. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 
2000 von 25 auf  6 Taufen im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
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nes Nepomuk wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Sinzig und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Remagen (Kripp) St. 
Johannes Nepomuk werden geschlossen (vgl. 
Diözesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in 

Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Okto-

ber 2000 in der jeweils geltenden Fassung). Das 
Amtssiegel der aufgehobenen Kirchengemeinde 
ist außer Gebrauch zu nehmen und dem Bis-
tumsarchiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 388 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Remagen (Oberwinter) St. Laurentius 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Remagen (Oberwinter) St. Laurentius 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sorge 
für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern ... 
auch wesentlich die Bildung einer echten christlichen 
Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem Ge-
biet der bisherigen Pfarrei Remagen (Oberwinter) St. 
Laurentius die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
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Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Remagen (Oberwinter) St. Laurentius und des Ver-
waltungsrates der Kirchengemeinde Remagen 
(Oberwinter) St. Laurentius, des Pfarrers und des 
Leitungsteams des Pastoralen Raumes Sinzig sowie 
des Priesterrates des Bistums wird gemäß can. 515 § 
2 CIC und § 4 der „Diözesanbestimmungen über die 
Gliederung des Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 
2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. 
Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt 
verordnet: 

I. 
Die Pfarrei Remagen (Oberwinter) St. Laurenti-1.
us wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Remagen (Oberwinter) St. Lau-
rentius werden geschlossen (vgl. Diözesanbestim-
mungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sons tigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Remagen 4.
(Oberwinter) St. Laurentius verliert mit der Auf-
hebung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. 
Sie behält ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ih-
ren Patronatsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Remagen (Oberwin-
ter) St. Laurentius gehen auf  den Pfarrer der neu 

zu errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Remagen (Oberwinter) St. 
Laurentius wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 
aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-1.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Sinzig und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-2.
hobenen Kirchengemeinde Remagen (Oberwin-
ter) St. Laurentius werden geschlossen (vgl. Diö -
zesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfar-

reien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 
2000 in der jeweils geltenden Fassung). Das 
Amtssiegel der aufgehobenen Kirchengemeinde 
ist außer Gebrauch zu nehmen und dem Bis-
tumsarchiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Nr. 389 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Remagen (Oedingen) St. Gertrud 

für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Kirchengemeinderates der 
Pfarrei Remagen (Oedingen) St. Gertrud, des Pfar-
rers und des Leitungsteams des Pastoralen Raumes 
Sinzig sowie des Priesterrates des Bistums wird ge-
mäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbestim-
mungen über die Gliederung des Bistums“ vom 15. 
Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. 
Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) 
hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Remagen (Oedingen) St. Gertrud 1.
wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Den Kirchengemeinderat der aufgehobenen 2.
Pfarrei erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Remagen (Oedingen) St. Ger-
trud werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmun-
gen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Remagen 4.
(Oedingen) St. Gertrud verliert mit der Aufhe-
bung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie 
behält ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren 
Patronatsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Remagen (Oedingen) 
St. Gertrud gehen auf  den Pfarrer der neu zu er-
richtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Remagen (Oedingen) St. Ger-
trud wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 auf-
gehoben. 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Remagen (Oedingen) St. Gertrud 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Remagen (Oedingen) 
St. Gertrud die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Remagen (Oedingen) St. 
Gertrud machen dies deutlich: Betrug die Zahl der 
Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 583, 
so sind 2022 nur noch 508 Katholiken erfasst. Nah-
men im Jahr 2000 noch 79 Gläubige an den Sonn-
tagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 
45. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 
6 Taufen auf  1 Taufe im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
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Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation eines 2.
oder mehrerer Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in die Verbandsvertretung des KGV PastR 
Sinzig und die Mitgliedschaft im Verbandsaus-
schuss bleiben bis zur Wahl eines Verwaltungsra-
tes oder Kirchengemeinderates der neu errichte-
ten Kirchengemeinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Remagen (Oedin-
gen) St. Gertrud werden geschlossen (vgl. Diöze-
sanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien 

und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 
in der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssie-
gel der aufgehobenen Kirchengemeinde ist au-
ßer Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsar-

chiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 390 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Remagen (Unkelbach) St. Remigius

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Remagen (Unkelbach) St. 
Remigius machen dies deutlich: Betrug die Zahl der 
Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 852, 
so sind 2022 nur noch 603 Katholiken erfasst. Nah-
men im Jahr 2000 noch 124 Gläubige an den Sonn-
tagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 
44. Die Zahl der Taufen verharrte mit 8 Taufen im 
Jahr 2000 auf  einem gleichbleibend niedrigen Ni-
veau von 8 Taufen im Jahr 2022. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Remagen (Unkelbach) St. Remigius 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Remagen (Unkelbach) 
St. Remigius die seelsorglichen Strukturen anzupas-
sen. 
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wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Kirchengemeinderates der 
Pfarrei Remagen (Unkelbach) St. Remigius, des Pfar-
rers und des Leitungsteams des Pastoralen Raumes 
Sinzig sowie des Priesterrates des Bistums wird ge-
mäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbestim-
mungen über die Gliederung des Bistums“ vom 15. 
Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. 
Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) 
hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Remagen (Unkelbach) St. Remigius 1.
wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Den Kirchengemeinderat der aufgehobenen 2.
Pfarrei erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Remagen (Unkelbach) St. Re-
migius werden geschlossen (vgl. Diözesanbestim-
mungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sons tigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Remagen 4.
(Unkelbach) St. Remigius verliert mit der Aufhe-
bung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie 
behält ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren 
Patronatsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Remagen (Unkelbach) 

St. Remigius gehen auf  den Pfarrer der neu zu 
errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Remagen (Unkelbach) St. Re-
migius wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 
aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation eines 2.
oder mehrerer Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in die Verbandsvertretung des KGV PastR 
Sinzig und die Mitgliedschaft im Verbandsaus-
schuss bleiben bis zur Wahl eines Verwaltungsra-
tes oder Kirchengemeinderates der neu errichte-
ten Kirchengemeinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Remagen (Unkel-
bach) St. Remigius werden geschlossen (vgl. Diö -
zesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfar-

reien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 
2000 in der jeweils geltenden Fassung). Das 
Amtssiegel der aufgehobenen Kirchengemeinde 
ist außer Gebrauch zu nehmen und dem Bis-
tumsarchiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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erneuern und anzupassen, weiterhin ‚die Kirche 
[sein], die inmitten der Häuser ihrer Söhne und 
Töchter lebt‘. Das setzt voraus, dass sie wirklich in 
Kontakt mit den Familien und dem Leben des Vol-
kes Gottes steht und nicht eine weitschweifige, von 
den Leuten getrennte Struktur oder eine Gruppe 
von Auserwählten wird, die sich selbst betrachten.“ 
(Apostolisches Schreiben, EG, n. 28) 

Daher soll nun durch die vorzunehmende Fusion 
der Pfarreien und Kirchengemeinden Remagen St. 
Peter u. Paul, Remagen (Kripp) St. Johannes Nepo-
muk, Remagen (Oberwinter) St. Laurentius, Rema-
gen (Oedingen) St. Gertrud und Remagen (Unkel-
bach) St. Remigius die Gemeinschaft der Gläubigen 
in der neuen Pfarrei gestärkt werden (vgl. can. 515 § 
1 CIC), damit sich in ihr die Vielfalt der Charismen 
entwickeln kann, die den missionarischen und diako-
nischen Aufbruch tragen und gestalten sollen. Trotz 
der größeren räumlichen Ausdehnung der einen neu-
en Pfarrei ist hier doch auch ein bereits durch das 
eingeübte Mitein ander der Pfarreiengemeinschaft 
gewachsenes Vertrautsein gegeben (vgl. Schreiben 
des Bischofs zur Reform der Pfarreien, KA 2021 Nr. 
84, Punkt 16). 

Die Fusion konzentriert die Gremienarbeit, vielfälti-
ge Möglichkeiten der Beteiligung am pfarrlichen Le-
ben bleiben erhalten oder werden neu eröffnet. Lo-
kale Teams stärken die örtlichen Gemeinschaften. 

Schließlich ermöglicht die Fusion der oben genann-
ten Pfarreien zur Pfarrei St. Franziskus Remagen, 
dass der zuständige Pfarrer nur noch Sorge trägt für 
eine Pfarrei (vgl. can. 526 § 1 CIC). In dieser einen 
Pfarrei kann er seine Hirtensorge für die Gläubigen 
in der Ausübung der Dienste des Heiligens, Lehrens 
und Leitens (vgl. can. 528 und can. 529 CIC) verant-
wortlich wahrnehmen, unterstützt – soweit möglich 
und vorhanden – von anderen Priestern und Diako-
nen sowie von engagierten und beauftragten Laien 
(vgl. can. 519 CIC). 

Nach Anhörung der Räte der Pfarreien und Kir-
chengemeinden Remagen St. Peter u. Paul, Remagen 
(Kripp) St. Johannes Nepomuk, Remagen (Oberwin-
ter) St. Laurentius, Remagen (Oedingen) St. Gertrud 
und Remagen (Unkelbach) St. Remigius, des Pfarrei-
enrates der Pfarreiengemeinschaft Remagen, der 
Verbandsvertretung des Kirchengemeindeverbandes 

Nr. 391 
Dekret über die Errichtung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
St. Franziskus Remagen  

Dekret 

über die Errichtung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
St. Franziskus Remagen 

In den zurückliegenden gut zwanzig Jahren ist mehr 
und mehr deutlich geworden, dass die gegenwärtigen 
Pfarrstrukturen nicht mehr in der Lage sind, den 
Auftrag der Kirche in der heutigen Zeit zu verwirkli-
chen. Die bisherigen Lösungsansätze – zunächst die 
Schaffung von Seelsorgeeinheiten gemäß can. 526 § 
1 CIC und dann von Pfarreiengemeinschaften ge-
mäß can. 374 § 2 CIC – versuchten, unter Beibehal-
tung der historisch gewachsenen Strukturen die 
Grenzen der einzelnen Pfarreien zu überschreiten, 
um neue Möglichkeiten für ein pastorales Miteinan-
der in einem größeren Raum zu eröffnen. Doch bei 
allem Positiven, das dadurch auch möglich wurde, 
wurden auch die Grenzen dieser Ansätze immer wie-
der deutlich. Das Beibehalten der historischen Pfarr-
struktur richtet den Blick vieler Gläubiger immer 
wieder auf  die eigene Pfarrei und bestärkt deren Er-
wartung, dass dort alles geleistet wird, was nach can. 
528 und can. 529 CIC Inhalt einer umfassenden 
pfarrlichen Seelsorge sein soll. Dies ist aber mit den 
geringer werdenden personellen wie auch finanziel-
len Ressourcen so nicht zu leisten.  

Als Ergebnis der Diözesansynode im Bistum Trier 
(KA 2016 Nr. 119 u. 120) und bestärkt durch die In-
struktion der Kongregation für den Klerus „Die 
pas torale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an 
der missionarischen Sendung der Kirche“ sind im 
Bistum Trier die seelsorglichen Strukturen so anzu-
passen, dass die für einen missionarischen Aufbruch 
erforderlichen Kräfte und Mittel gebündelt werden 
und neben der Sakramentenspendung auch andere 
Formen der Evangelisierung möglich werden (vgl. 
Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium (EG), n. 
63). 

„Die Pfarrei ist keine hinfällige Struktur; gerade weil 
sie eine große Formbarkeit besitzt kann sie ganz ver-
schiedene Formen annehmen, die die innere Beweg-
lichkeit und die missionarische Kreativität des Pfar-
rers und der Gemeinde erfordern. Obwohl sie si-
cherlich nicht die einzige evangelisierende Einrich-
tung ist, wird sie, wenn sie fähig ist, sich ständig zu 
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Remagen, des Pfarrers und des Leitungsteams des 
Pastoralen Raums Sinzig sowie des Priesterrates des 
Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC, § 4 Diözesanbe-
stimmungen über die Gliederung des Bistums vom 15. Janu-
ar 2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1), § 2 der Diözesanbestim-
mungen über die Kirchengemeinden und die Verwaltung ihres 

Vermögens vom 15. September 2000 (KA 2000 Nr. 
209) i. d. Fassung vom 19. September 2001 (KA 
2001 Nr. 186) hiermit wie folgt verordnet: 

Teil A 

I. 

Die Pfarreien Remagen St. Peter u. Paul, Remagen 
(Kripp) St. Johannes Nepomuk, Remagen (Oberwin-
ter) St. Laurentius, Remagen (Oedingen) St. Gertrud 
und Remagen (Unkelbach) St. Remigius werden hier-
mit mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zusammenge-
fasst und als eine neue Pfarrei errichtet.  

Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Pfarrei lautet Pfarrei St. 1.
Franziskus Remagen. 

Der Pfarrort der Pfarrei ist Remagen.  2.

Das Gebiet der nach diesem Abschnitt errichte-3.
ten Pfarrei ist deckungsgleich mit dem Gebiet 
der aufgehobenen Pfarreien. 

Die Pfarrkirchen der bisherigen Pfarreien wer-4.
den Kirchen in der Pfarrei St. Franziskus Rema-
gen. Nach Beratung mit den pfarrlichen Gre-
mien und unter Beifügung von deren Voten un-
terbreitet der Pfarrer dem Bischof  einen Vor-
schlag, welche der Kirchen in der Pfarrei zu-
künftig als Pfarrkirche gelten soll. Es ist dann 
Sache des Bischofs, unter Berücksichtigung des 
Vorschlags eine Kirche in der Pfarrei als Pfarr-
kirche auszuweisen. 

Der Pfarrer der neuen Pfarrei St. Franziskus Re-5.
magen legt nach Beratung mit den pfarrlichen 
Gremien für die Gemeinschaft ihrer Gläubigen 
fest, an welchen Orten und zu welchen Zeiten 
die Sakramente gefeiert werden. Dabei legt er 
fest, in welchen Kirchen besondere Amtshand-
lungen (vgl. can. 530 CIC) vorgenommen wer-
den.  

Die neue Pfarrei tritt in die Rechtsnachfolge der 6.
aufgehobenen Pfarreien gemäß can. 121 CIC 
ein. 

II. 

Der bestehende Pfarreienrat der aufgehobenen Pfar-

reiengemeinschaft bildet den ersten Pfarrgemeinde-
rat der neuen Pfarrei. Soweit in diesem Pfarrgemein-
derat die Pfarrbezirke der neuen Pfarrei nicht hinrei-
chend durch gewählte Mitglieder vertreten sind, soll 
bei der Berufung weiterer Mitglieder in den Pfarrge-
meinderat berücksichtigt werden, dass jeder Pfarrbe-
zirk durch zumindest ein Mitglied im Pfarrgemein-
derat vertreten ist. Das Verfahren richtet sich nach § 
25 Absatz 5 bis 8 der Ordnung für die Pfarrgemeinderäte 
und Pfarreienräte im Bistum Trier (PGR-O) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

Im Falle der Bildung eines Pfarrgemeinderates wird 
anschließend gemäß den einschlägigen Besti m -
mungen eine Wahl zum Verwaltungsrat durchge-
führt. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Pfarrei führt das Siegel gemäß 
can. 535 § 3 CIC und der Ordnung für das kirchliche Sie-
gelwesen im Bistum Trier vom 2. April 2013 (KA 2013 
Nr. 85) in der jeweils geltenden Fassung. 

V. 

Die neu errichtete Pfarrei wird gemäß can. 374 § 2 
CIC i. V. m. § 1 Absatz 3 der Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums vom 15. Januar 
2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1) und § 1 Absatz 1 des 
Statuts für die Pastoralen Räume im Bistum Trier 
vom 15. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 54) Teil des 
Pastoralen Raums Sinzig.  

Teil B 

Die Kirchengemeinden Remagen St. Peter u. Paul, 
Remagen (Kripp) St. Johannes Nepomuk, Remagen 
(Oberwinter) St. Laurentius, Remagen (Oedingen) 
St. Gertrud und Remagen (Unkelbach) St. Remigius 
werden hiermit mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zu-
sammengefasst und als eine neue Kirchengemeinde 
errichtet.  

I. 

Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Kirchengemeinde lautet 1.
St. Franziskus Remagen. 

Der Sitz der Kirchengemeinde entspricht dem 2.
Pfarrort Remagen. 

Das Gebiet der neu errichteten Kirchengemein-3.
de ist deckungsgleich mit dem Gebiet der gleich-
namigen Pfarrei. Deren Mitglieder sind von nun 
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an auch Mitglieder der neu errichteten Kirchen-
gemeinde. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemein-4.
den gehen deren gesamtes unbewegliches und 
bewegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, 
Verbindlichkeiten und Forderungen sowie die 
sonstigen Vermögensgegenstände im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC). Sie tritt damit eben-
so in die Rechtsnachfolge der jeweils erworbe-
nen Rechte und Pflichten ein und wird somit 
auch zur Gesamtrechtsnachfolgerin des aufge-
hobenen Kirchengemeindeverbandes Remagen. 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse 5.
erfolgt nach folgenden Maßgaben: Erworbene 
Besitzstände dürfen wegen des Übergangs der 
Beschäftigungsverhältnisse nicht eingeschränkt 
werden. Die Kündigung des Beschäftigungsver-
hältnisses einer Mitarbeiterin oder eines Mitar-
beiters durch den bisherigen Kirchengemeinde-
verband, durch die Gemeinschaft der Kirchen-
gemeinden oder die neue Kirchengemeinde we-
gen des Übergangs ist unwirksam. Das Recht 
zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses 
aus anderen Gründen bleibt unberührt. Bei der 
Berechnung von Beschäftigungszeiten werden 
die vor dem Übergang der Beschäftigungsver-
hältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung 
für das Bistum Trier (KAVO) erreichten Be-
schäftigungszeiten als Beschäftigungszeiten nach 
§ 40 Absatz 3 KAVO berücksichtigt. Der Kir-
chengemeindeverband hat als bisheriger Arbeit-
geber die von dem Übergang betroffenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vor dem Übergang 
in Textform zu unterrichten über: 

Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeit-•
punkt des Übergangs, 
den Grund für den Übergang, •
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozia-•
len Folgen des Übergangs für die Beschäf-
tigten, 
die hinsichtlich der Beschäftigten in Aus-•
sicht genommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur neuen Kirchengemein-•
de. 

Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 

Aufhebung und Neuerrichtung gemäß diesem De-
kret ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-
legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 
das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Die in den bisherigen Kirchengemeinden vor-6.
handenen Fabrikvermögen und Stellenvermö-
gen bleiben unabhängig von einer eigenen 
Rechtsfähigkeit in ihrer bisherigen Bestimmung 
unberührt. Gleiches gilt für das Stiftungsvermö-
gen. Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Ver-
mögen sind unterscheidbar von den Vermögen 
der neu errichteten Kirchengemeinde auszuwei-
sen. 

Das in den bisherigen Kirchengemeinden den 7.
Vermögensarten nach § 1 a Gesetz über die Verwal-
tung und Vertretung des Kirchenvermögens im Bistum 

Trier (Kirchenvermögensverwaltungsgesetz – 
KVVG) nicht ausdrücklich zugeordnete Vermö-
gen ist diesen Vermögensarten nachträglich zu-
zuordnen. Ist eine Zuordnung nicht ermittelbar, 
gilt es als bisheriges Fabrikvermögen. § 4 Absatz 
3 der Diözesanbestimmungen über die Kirchen-
gemeinden und die Verwaltung ihres Vermögens 
bleibt unberührt.  

Stifterwillen und Zweckbindungen Dritter sind 8.
weiterhin zu beachten (cann. 1300 f. CIC). 

Die Rechte sonstiger kirchlicher Institutionen 9.
mit eigener Rechtspersönlichkeit, insbesondere 
der rechtsfähigen Fabrikvermögen und Stellen-
vermögen, bleiben gewahrt. 

II. 

Bis zur Konstituierung des neuen Verwaltungsrates 
bzw. Kirchengemeinderates wird der Pfarrer der neu 
errichteten Kirchengemeinde gemäß § 22 Absatz 1 
KVVG zum Verwalter bestimmt. Das Amt des Ver-
walters endet, sobald ein Verwaltungsrat bzw. Kir-
chengemeinderat gewählt ist und seine Tätigkeit auf-
genommen hat. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Kirchengemeinde führt das 
Amtssiegel gemäß der Ordnung für das kirchliche 
Siegelwesen im Bistum Trier (Siegelordnung) in der 
jeweils geltenden Fassung. 
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Teil C 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 in 
Kraft. Die Informationspflichten sowie die Bestim-

mungen zum Bestandsschutz und zum Kündigungs-
schutz nach Teil B Ziffer 5 gelten mit sofortiger Wir-
kung. 

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

 

 

Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

Nr. 392 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Bretzenheim Maria Geburt – Korrektur zu KA 2024 Nr. 285

In Abschnitt II. Nummer 2. muss es wie folgt richtig 
lauten: 

„Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchenge-
meinde wird aufgelöst. Das bestehende Mandat der 
Delegation eines oder mehrerer Mitglieder des Ver-
waltungsrates in die Verbandsvertretung des KGV 
PastR Bad Kreuznach und Mitgliedschaft im Ver-
bandsausschuss bleiben bis zur Wahl eines Verwal-
tungsrates der neuerrichteten Kirchengemeinde un-
berührt.“ 

Trier, den 5. Dezember 2024 

(Siegel) 

 

 

 

 

Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 
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Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarreiengemeinschaft Marpingen und  
des Kirchengemeindeverbandes Marpingen  

Aufgrund der Fusion der Pfarreien und Kirchenge-
meinden Marpingen Maria Himmelfahrt, Marpingen 
(Alsweiler) St. Mauritius und Marpingen (Urexwei-
ler) St. Franziskus zur neuen Pfarrei Maria Königin 
des Friedens Marpingen verbunden mit ihrer Aufhe-
bung entfällt die Grundlage der bisherigen Pfarrei-
engemeinschaft und des Kirchengemeindeverban-
des. Auf  das in den zurückliegenden zwölf  Jahren 
bereits eingeübte Miteinander soll bei der Gestaltung 
der Hirtensorge in der neuen Pfarrei aufgebaut wer-
den (vgl. Schreiben des Bischofs zur Reform der 
Pfarreien auf  der Grundlage der Ergebnisse der 
Diö zesansynode 2013-2016, KA 2021 Nr. 84, Punkt 
16). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Marpingen, der Verbandsvertretung des 
Kirchengemeindeverbandes Marpingen, der Pfarrge-
meinderäte der beteiligten Pfarreien, der Verwal-
tungsräte der beteiligten Kirchengemeinden, des 
Pfarrers, des Leitungsteams des Pastoralen Raums 
Tholey und des Priesterrates des Bistums wird ge-
mäß can. 515 § 2 CIC, § 4 Diözesanbestimmungen 
über die Gliederung des Bistums vom 15. Januar 
2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1), § 2 der Diözesanbe-
stimmungen über die Kirchengemeinden und die 
Verwaltung ihres Vermögens vom 15. September 
2000 (KA 2000 Nr. 209) i. d. Fassung vom 19. Sep-
tember 2001 (KA 2001 Nr. 186) und § 1 Absatz 3 
der Ordnung für die gemäß Strukturplan 2020 gebil-
deten Kirchengemeindeverbände im Bistum Trier 
vom 29. Juni 2011 (KA 2011 Nr.124) i. d. Fassung 
vom 19. Juni 2023 (KA 2023 Nr. 150) i. V. m. § 24 
Absatz 2 des Gesetzes über die Verwaltung und Ver-
tretung des Kirchenvermögens im Bistum Trier (Kir-
chenvermögensverwaltungsgesetz – KVVG) vom 1. 
Dezember 1978 (KA 1978 Nr. 271) i. d. Fassung 
vom 1. Juni 2023 (KA 2023 Nr. 130) hiermit wie 
folgt verordnet: 

I. 

Die gemäß § 3 der Diözesanbestimmungen über die 

Gliederung des Bistums gebildete Pfarreiengemein-
schaft Marpingen wird mit Ablauf  des 31. Dezem-
bers 2024 aufgehoben. 

Den Pfarreienrat der aufgehobenen Pfarreienge-
meinschaft erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

II. 

Der nach der Ordnung für die gemäß Strukturplan 
2020 gebildeten Kirchengemeindeverbände im Bis-
tum Trier (KGV-O) errichtete Kirchengemeindever-
band Marpingen wird mit Ablauf  des 31. Dezem-
bers 2024 aufgehoben. 

Die Verbandsvertretung des aufgehobenen Kirchen-
gemeindeverbandes erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Mit Aufhebung des Kirchengemeindeverbandes ge-
hen das zum Zeitpunkt der Aufhebung des Kirchen-
gemeindeverbandes vorhandene bewegliche und un-
bewegliche Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen auf  die dem Kir-
chengemeindeverband angeschlossenen Kirchenge-
meinden zur Gesamthand über. 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse er-
folgt nach folgenden Maßgaben: Erworbene Besitz-
stände dürfen wegen des Übergangs der Beschäfti-
gungsverhältnisse nicht eingeschränkt werden. Die 
Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses einer 
Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters durch den bis-
herigen Kirchengemeindeverband, durch die Ge-
meinschaft der Kirchengemeinden oder die neue 
Kirchengemeinde wegen des Übergangs ist unwirk-
sam. Das Recht zur Kündigung des Beschäftigungs-
verhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt. 
Bei der Berechnung von Beschäftigungszeiten wer-
den die vor dem Übergang der Beschäftigungsver-
hältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung für 
das Bistum Trier (KAVO) erreichten Beschäfti-
gungszeiten als Beschäftigungszeiten nach § 40 Ab-
satz 3 KAVO berücksichtigt. Der Kirchengemeinde-
verband  hat als Arbeitgeber die von dem Übergang 
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor 
dem Übergang in Textform zu unterrichten über: 

Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt •
des Übergangs, 
den Grund für den Übergang, •
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen •

Nr. 393 
Dekret über die Aufhebung der Pfarreiengemeinschaft Marpingen und 
des Kirchengemeindeverbandes Marpingen 
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gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Marpingen Maria Him-
melfahrt machen dies deutlich: Betrug die Zahl der 
Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 4417, 
so sind 2022 nur noch 3616 Katholiken erfasst. Nah-
men im Jahr 2000 noch 667 Gläubige an den Sonn-
tagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 
174. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 
von 46 auf  30 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 

Folgen des Übergangs für die Beschäftigten, 
die hinsichtlich der Beschäftigten in Aussicht ge-•
nommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur Kirchengemeinde. •

Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 
Aufhebung und Neuerrichtung von Kirchengemein-
den ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-
legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 
das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Das Amtssiegel des ehemals selbständigen Kirchen-
gemeindeverbandes ist außer Gebrauch zu nehmen 
und dem Bistumsarchiv zu übergeben. 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Die Informationspflichten sowie die Bestimmungen 
zum Bestandsschutz und zum Kündigungsschutz 
nach Abschnitt II. gelten mit sofortiger Wirkung. 

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 394 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Marpingen Maria Himmelfahrt

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Marpingen Maria Himmelfahrt 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Marpingen Maria Him-
melfahrt die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-



574

Kirchliches Amtsblatt 15. Dezember 2024, Nr. 394

Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Marpingen Maria Himmelfahrt und des Verwal-
tungsrates der Kirchengemeinde Marpingen Maria 
Himmelfahrt, des Pfarrers und des Leitungsteams 
des Pastoralen Raumes Tholey sowie des Priesterra-
tes des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 
der „Diözesanbestimmungen über die Gliederung 
des Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, 
HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 
2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Marpingen Maria Himmelfahrt wird 1.
hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 auf-
gehoben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Marpingen Maria Himmelfahrt 
werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Marpin-4.
gen Maria Himmelfahrt verliert mit der Aufhe-
bung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie 
behält ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren 
Patronatsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Marpingen Maria 
Himmelfahrt gehen auf  den Pfarrer der neu zu 

errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Marpingen Maria Himmel-
fahrt wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 auf-
gehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Tholey und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Marpingen Maria 
Himmelfahrt werden geschlossen (vgl. Diözesan-
bestimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien 

und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 
in der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssie-
gel der aufgehobenen Kirchengemeinde ist au-
ßer Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsar-
chiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Marpingen (Alsweiler) St. Mauritius und des Verwal-
tungsrates der Kirchengemeinde Marpingen (Alswei-
ler) St. Mauritius, des Pfarrers und des Leitungs-
teams des Pastoralen Raumes Tholey sowie des Pries -
terrates des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC 
und § 4 der „Diözesanbestimmungen über die Glie-
derung des Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 2000 
Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt ver-
ordnet: 

I. 

Die Pfarrei Marpingen (Alsweiler) St. Mauritius 1.
wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Marpingen (Alsweiler) St. Mau-
ritius werden geschlossen (vgl. Diözesanbestim-
mungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sons tigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Marpin-4.
gen (Alsweiler) St. Mauritius verliert mit der Auf-
hebung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie 
behält ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren 
Patronatsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Marpingen (Alsweiler) 
St. Mauritius gehen auf  den Pfarrer der neu zu 
errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Marpingen (Alsweiler) St. 
Mauritius wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 

Nr. 395 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Marpingen (Alsweiler) St. Mauritius

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Marpingen (Alsweiler) St. Mauritius 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sorge 
für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern ... 
auch wesentlich die Bildung einer echten christlichen 
Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem Ge-
biet der bisherigen Pfarrei Marpingen (Alsweiler) St. 
Mauritius die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Marpingen (Alsweiler) St. 
Mauritius machen dies deutlich: Betrug die Zahl der 
Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 2073, 
so sind 2022 nur noch 1385 Katholiken erfasst. Nah-
men im Jahr 2000 noch 501 Gläubige an den Sonn-
tagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 
142. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 
von 19 auf  11 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“(vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
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Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Marpingen (Urexweiler) 
St. Franziskus machen dies deutlich: Betrug die Zahl 
der Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 
2728, so sind 2022 nur noch 1834 Katholiken er-
fasst. Nahmen im Jahr 2000 noch 380 Gläubige an 
den Sonntagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 
nur noch 87. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 
2000 von 27 auf  12 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen”, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Marpingen (Urexweiler) St. Franziskus 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Marpingen (Urexwei-
ler) St. Franziskus die seelsorglichen Strukturen an-
zupassen. 

aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Tholey und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Marpingen (Alswei-
ler) St. Mauritius werden geschlossen (vgl. Diöze-
sanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien 

und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 
in der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssie-

gel der aufgehobenen Kirchengemeinde ist au-
ßer Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsar-
chiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 396 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Marpingen (Urexweiler) St. Franziskus 
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Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Marpingen und des Verwaltungsrates der 
Kirchengemeinde Marpingen (Urexweiler) St. Fran-
ziskus, des Pfarrers und des Leitungsteams des Pas -
toralen Raumes Tholey sowie des Priesterrates des 
Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der 
„Diözesanbestimmungen über die Gliederung des 
Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, 
HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 
2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Marpingen (Urexweiler) St. Franzis-1.
kus wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-2.
hobenen Pfarrei Marpingen (Urexweiler) St. 
Franziskus werden geschlossen (vgl. Diözesanbe-
stimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Marpin-3.
gen (Urexweiler) St. Franziskus verliert mit der 
Aufhebung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkir-
che. Sie behält ihren Kirchentitel (can. 1218 
CIC), ihren Patronatsnamen und ihr Kirchenin-
ventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-4.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Marpingen (Urexwei-
ler) St. Franziskus gehen auf  den Pfarrer der neu 
zu errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Marpingen (Urexweiler) St. 
Franziskus wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 
aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Tholey und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Marpingen (Urex-
weiler) St. Franziskus werden geschlossen (vgl. 
Diözesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in 

Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Okto-
ber 2000 in der jeweils geltenden Fassung). Das 
Amtssiegel der aufgehobenen Kirchengemeinde 
ist außer Gebrauch zu nehmen und dem Bis-
tumsarchiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Dekret 

über die Errichtung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Maria Königin des Friedens Marpingen 

In den zurückliegenden gut zwanzig Jahren ist mehr 
und mehr deutlich geworden, dass die gegenwärtigen 
Pfarrstrukturen nicht mehr in der Lage sind, den 
Auftrag der Kirche in der heutigen Zeit zu verwirkli-
chen. Die bisherigen Lösungsansätze – zunächst die 
Schaffung von Seelsorgeeinheiten gemäß can. 526 § 
1 CIC und dann von Pfarreiengemeinschaften ge-
mäß can. 374 § 2 CIC – versuchten, unter Beibehal-
tung der historisch gewachsenen Strukturen die 
Grenzen der einzelnen Pfarreien zu überschreiten, 
um neue Möglichkeiten für ein pastorales Miteinan-
der in einem größeren Raum zu eröffnen. Doch bei 
allem Positiven, das dadurch auch möglich wurde, 
wurden auch die Grenzen dieser Ansätze immer wie-
der deutlich. Das Beibehalten der historischen Pfarr-
struktur richtet den Blick vieler Gläubiger immer 
wieder auf  die eigene Pfarrei und bestärkt deren Er-
wartung, dass dort alles geleistet wird, was nach can. 
528 und can. 529 CIC Inhalt einer umfassenden 
pfarrlichen Seelsorge sein soll. Dies ist aber mit den 
geringer werdenden personellen wie auch finanziel-
len Ressourcen so nicht zu leisten.  

Als Ergebnis der Diözesansynode im Bistum Trier 
(KA 2016 Nr. 119 u. 120) und bestärkt durch die In-
struktion der Kongregation für den Klerus „Die pa-
storale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an der 
missionarischen Sendung der Kirche” sind im Bis-
tum Trier die seelsorglichen Strukturen so anzupas-
sen, dass die für einen missionarischen Aufbruch er-
forderlichen Kräfte und Mittel gebündelt werden 
und neben der Sakramentenspendung auch andere 
Formen der Evangelisierung möglich werden (vgl. 
Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium (EG), n. 
63). 

„Die Pfarrei ist keine hinfällige Struktur; gerade weil 
sie eine große Formbarkeit besitzt kann sie ganz ver-
schiedene Formen annehmen, die die innere Beweg-
lichkeit und die missionarische Kreativität des Pfar-
rers und der Gemeinde erfordern. Obwohl sie si-
cherlich nicht die einzige evangelisierende Einrich-
tung ist, wird sie, wenn sie fähig ist, sich ständig zu 

erneuern und anzupassen, weiterhin ‚die Kirche 
[sein], die inmitten der Häuser ihrer Söhne und 
Töchter lebt‘. Das setzt voraus, dass sie wirklich in 
Kontakt mit den Familien und dem Leben des Vol-
kes Gottes steht und nicht eine weitschweifige, von 
den Leuten getrennte Struktur oder eine Gruppe 
von Auserwählten wird, die sich selbst betrachten.“ 
(Apostolisches Schreiben, EG, n. 28) 

Daher soll nun durch die vorzunehmende Fusion 
der Pfarreien und Kirchengemeinden Marpingen 
Maria Himmelfahrt, Marpingen (Alsweiler) St. Mau-
ritius und Marpingen (Urexweiler) St. Franziskus 
die Gemeinschaft der Gläubigen in der neuen Pfar-
rei gestärkt werden (vgl. can. 515 § 1 CIC), damit 
sich in ihr die Vielfalt der Charismen entwickeln 
kann, die den missionarischen und diakonischen 
Aufbruch tragen und gestalten sollen. Trotz der 
größeren räumlichen Ausdehnung der einen neuen 
Pfarrei ist hier doch auch ein bereits durch das ein-
geübte Mitein ander der Pfarreiengemeinschaft ge-
wachsenes Vertrautsein gegeben (vgl. Schreiben des 
Bischofs zur Reform der Pfarreien, KA 2021 Nr. 
84, Punkt 16). 

Die Fusion konzentriert die Gremienarbeit, vielfälti-
ge Möglichkeiten der Beteiligung am pfarrlichen Le-
ben bleiben erhalten oder werden neu eröffnet. Lo-
kale Teams stärken die örtlichen Gemeinschaften. 

Schließlich ermöglicht die Fusion der oben genann-
ten Pfarreien zur Pfarrei Maria Königin des Friedens 
Marpingen, dass der zuständige Pfarrer nur noch 
Sorge trägt für eine Pfarrei (vgl. can. 526 § 1 CIC). In 
dieser einen Pfarrei kann er seine Hirtensorge für die 
Gläubigen in der Ausübung der Dienste des Heili-
gens, Lehrens und Leitens (vgl. can. 528 und can. 
529 CIC) verantwortlich wahrnehmen, unterstützt – 
soweit möglich und vorhanden – von anderen Pries -
tern und Diakonen sowie von engagierten und be-
auftragten Laien (vgl. can. 519 CIC). 

Nach Anhörung der Räte der Pfarreien und Kir-
chengemeinden Marpingen Maria Himmelfahrt, 
Marpingen (Alsweiler) St. Mauritius und Marpingen 
(Urexweiler) St. Franziskus, des Pfarreienrates der 
Pfarreiengemeinschaft Marpingen, der Verbandsver-
tretung des Kirchengemeindeverbandes Marpingen, 
des Pfarrers und des Leitungsteams des Pastoralen 
Raums Tholey sowie des Priesterrates des Bistums 

Nr. 397 
Dekret über die Errichtung der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Maria Königin des Friedens Marpingen 
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wird gemäß can. 515 § 2 CIC, § 4 Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums vom 15. Januar 2000 
(KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. Dezember 
2021 (KA 2022 Nr. 1), § 2 der Diözesanbestimmungen 
über die Kirchengemeinden und die Verwaltung ihres Vermö-

gens vom 15. September 2000 (KA 2000 Nr. 209) i. d. 
Fassung vom 19. September 2001 (KA 2001 Nr. 
186) hiermit wie folgt verordnet: 

Teil A 

I. 

Die Pfarreien Marpingen Maria Himmelfahrt, Mar-
pingen (Alsweiler) St. Mauritius und Marpingen (Ur-
exweiler) St. Franziskus werden hiermit mit Wirkung 
zum 1. Januar 2025 zusammengefasst und als eine 
neue Pfarrei errichtet.  

Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Pfarrei lautet Pfarrei Maria 1.
Königin des Friedens Marpingen. 

Der Pfarrort der Pfarrei ist Marpingen.  2.

Das Gebiet der nach diesem Abschnitt errichte-3.
ten Pfarrei ist deckungsgleich mit dem Gebiet 
der aufgehobenen Pfarreien. 

Die Pfarrkirchen der bisherigen Pfarreien wer-4.
den Kirchen in der Pfarrei Maria Königin des 
Friedens Marpingen. Nach Beratung mit den 
pfarrlichen Gremien und unter Beifügung von 
deren Voten unterbreitet der Pfarrer dem Bi-
schof  einen Vorschlag, welche der Kirchen in 
der Pfarrei zukünftig als Pfarrkirche gelten soll. 
Es ist dann Sache des Bischofs, unter Berück-
sichtigung des Vorschlags eine Kirche in der 
Pfarrei als Pfarrkirche auszuweisen. 

Der Pfarrer der neuen Pfarrei Maria Königin des 5.
Friedens Marpingen legt nach Beratung mit den 
pfarrlichen Gremien für die Gemeinschaft ihrer 
Gläubigen fest, an welchen Orten und zu wel-
chen Zeiten die Sakramente gefeiert werden. 
Dabei legt er fest, in welchen Kirchen besondere 
Amtshandlungen (vgl. can. 530 CIC) vorgenom-
men werden.  

Die neue Pfarrei tritt in die Rechtsnachfolge der 6.
aufgehobenen Pfarreien gemäß can. 121 CIC 
ein. 

II. 

Der bestehende Pfarreienrat der aufgehobenen Pfar-
reiengemeinschaft bildet den ersten Pfarrgemeinde-
rat der neuen Pfarrei. Soweit in diesem Pfarrgemein-
derat die Pfarrbezirke der neuen Pfarrei nicht hinrei-

chend durch gewählte Mitglieder vertreten sind, soll 
bei der Berufung weiterer Mitglieder in den Pfarrge-
meinderat berücksichtigt werden, dass jeder Pfarrbe-
zirk durch zumindest ein Mitglied im Pfarrgemein-
derat vertreten ist. Das Verfahren richtet sich nach § 
25 Absatz 5 bis 8 der Ordnung für die Pfarrgemeinderäte 
und Pfarreienräte im Bistum Trier (PGR-O) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

Im Falle der Bildung eines Pfarrgemeinderates wird 
anschließend gemäß den einschlägigen Bestimmun-
gen eine Wahl zum Verwaltungsrat durchgeführt. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Pfarrei führt das Siegel gemäß 
can. 535 § 3 CIC und der Ordnung für das kirchliche Sie-
gelwesen im Bistum Trier vom 2. April 2013 (KA 2013 
Nr. 85) in der jeweils geltenden Fassung. 

V. 

Die neu errichtete Pfarrei wird gemäß can. 374 § 2 
CIC i. V. m. § 1 Absatz 3 der Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums vom 15. Januar 
2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1) und § 1 Absatz 1 des 
Statuts für die Pastoralen Räume im Bistum Trier 
vom 15. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 54) Teil des 
Pastoralen Raums Tholey.  

Teil B 

Die Kirchengemeinden Marpingen Maria Himmel-
fahrt, Marpingen (Alsweiler) St. Mauritius und Mar-
pingen (Urexweiler) St. Franziskus werden hiermit 
mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zusammengefasst 
und als eine neue Kirchengemeinde errichtet.  

I. 
Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Kirchengemeinde lautet 1.
Maria Königin des Friedens Marpingen. 

Der Sitz der Kirchengemeinde entspricht dem 2.
Pfarrort Marpingen. 

Das Gebiet der neu errichteten Kirchengemein-3.
de ist deckungsgleich mit dem Gebiet der gleich-
namigen Pfarrei. Deren Mitglieder sind von nun 
an auch Mitglieder der neu errichteten Kirchen-
gemeinde. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemein-4.
den gehen deren gesamtes unbewegliches und 
bewegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, 
Verbindlichkeiten und Forderungen sowie die 
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sonstigen Vermögensgegenstände im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC). Sie tritt damit eben-
so in die Rechtsnachfolge der jeweils erworbe-
nen Rechte und Pflichten ein und wird somit 
auch zur Gesamtrechtsnachfolgerin des aufge-
hobenen Kirchengemeindeverbandes Marpin-
gen. 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse 5.
erfolgt nach folgenden Maßgaben: Erworbene 
Besitzstände dürfen wegen des Übergangs der 
Beschäftigungsverhältnisse nicht eingeschränkt 
werden. Die Kündigung des Beschäftigungsver-
hältnisses einer Mitarbeiterin oder eines Mitar-
beiters durch den bisherigen Kirchengemeinde-
verband, durch die Gemeinschaft der Kirchen-
gemeinden oder die neue Kirchengemeinde we-
gen des Übergangs ist unwirksam. Das Recht 
zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses 
aus anderen Gründen bleibt unberührt. Bei der 
Berechnung von Beschäftigungszeiten werden 
die vor dem Übergang der Beschäftigungsver-
hältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung 
für das Bistum Trier (KAVO) erreichten Be-
schäftigungszeiten als Beschäftigungszeiten nach 
§ 40 Absatz 3 KAVO berücksichtigt. Der Kir-
chengemeindeverband hat als bisheriger Arbeit-
geber die von dem Übergang betroffenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vor dem Übergang 
in Textform zu unterrichten über: 

Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeit-•
punkt des Übergangs, 
den Grund für den Übergang, •
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozia-•
len Folgen des Übergangs für die Beschäf-
tigten, 
die hinsichtlich der Beschäftigten in Aus-•
sicht genommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur neuen Kirchengemein-•
de. 

Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 
Aufhebung und Neuerrichtung gemäß diesem De-
kret ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-
legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 

das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Die in den bisherigen Kirchengemeinden vor-6.
handenen Fabrikvermögen und Stellenvermögen 
bleiben unabhängig von einer eigenen Rechtsfä-
higkeit in ihrer bisherigen Bestimmung unbe-
rührt. Gleiches gilt für das Stiftungsvermögen. 
Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Vermögen 
sind unterscheidbar von den Vermögen der neu 
errichteten Kirchengemeinde auszuweisen. 

Das in den bisherigen Kirchengemeinden den 7.
Vermögensarten nach § 1 a Gesetz über die Verwal-
tung und Vertretung des Kirchenvermögens im Bistum 

Trier (Kirchenvermögensverwaltungsgesetz – 
KVVG) nicht ausdrücklich zugeordnete Vermö-
gen ist diesen Vermögensarten nachträglich zu-
zuordnen. Ist eine Zuordnung nicht ermittelbar, 
gilt es als bisheriges Fabrikvermögen. § 4 Absatz 
3 der Diözesanbestimmungen über die Kirchen-
gemeinden und die Verwaltung ihres Vermögens 
bleibt unberührt.  

Stifterwillen und Zweckbindungen Dritter sind 8.
weiterhin zu beachten (cann. 1300 f. CIC). 

Die Rechte sonstiger kirchlicher Institutionen 9.
mit eigener Rechtspersönlichkeit, insbesondere 
der rechtsfähigen Fabrikvermögen und Stellen-
vermögen, bleiben gewahrt. 

II. 

Bis zur Konstituierung des neuen Verwaltungsrates 
bzw. Kirchengemeinderates wird der Pfarrer der neu 
errichteten Kirchengemeinde gemäß § 22 Absatz 1 
KVVG zum Verwalter bestimmt. Das Amt des Ver-
walters endet, sobald ein Verwaltungsrat bzw. Kir-
chengemeinderat gewählt ist und seine Tätigkeit auf-
genommen hat. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Kirchengemeinde führt das 
Amtssiegel gemäß der Ordnung für das kirchliche 
Siegelwesen im Bistum Trier (Siegelordnung) in der 
jeweils geltenden Fassung. 

Teil C 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 in 
Kraft. Die Informationspflichten sowie die Bestim-
mungen zum Bestandsschutz und zum Kündigungs-
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schutz nach Teil B Ziffer 5 gelten mit sofortiger Wir-
kung. 

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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bers 2024 aufgehoben. 

Den Pfarreienrat der aufgehobenen Pfarreienge-
meinschaft erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

II. 

Der nach der Ordnung für die gemäß Strukturplan 
2020 gebildeten Kirchengemeindeverbände im Bis-
tum Trier (KGV-O) errichtete Kirchengemeindever-
band Merchweiler wird mit Ablauf  des 31. Dezem-
bers 2024 aufgehoben. 

Die Verbandsvertretung des aufgehobenen Kirchen-
gemeindeverbandes erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Mit Aufhebung des Kirchengemeindeverbandes ge-
hen das zum Zeitpunkt der Aufhebung des Kirchen-
gemeindeverbandes vorhandene bewegliche und un-
bewegliche Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen auf  die dem Kir-
chengemeindeverband angeschlossenen Kirchenge-
meinden zur Gesamthand über. 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse er-
folgt nach folgenden Maßgaben: Erworbene Besitz-
stände dürfen wegen des Übergangs der Beschäfti-
gungsverhältnisse nicht eingeschränkt werden. Die 
Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses einer 
Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters durch den bis-
herigen Kirchengemeindeverband, durch die Ge-
meinschaft der Kirchengemeinden oder die neue 
Kirchengemeinde wegen des Übergangs ist unwirk-
sam. Das Recht zur Kündigung des Beschäftigungs-
verhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt. 
Bei der Berechnung von Beschäftigungszeiten wer-
den die vor dem Übergang der Beschäftigungsver-
hältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung für 
das Bistum Trier (KAVO) erreichten Beschäfti-
gungszeiten als Beschäftigungszeiten nach § 40 Ab-
satz 3 KAVO berücksichtigt. Der Kirchengemeinde-
verband PastR hat als Arbeitgeber die von dem 
Übergang betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter vor dem Übergang in Textform zu unterrich-
ten über: 

Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt •
des Übergangs, 
den Grund für den Übergang, •
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen •
Folgen des Übergangs für die Beschäftigten, 

Nr. 398 
Dekret über die Aufhebung der Pfarreiengemeinschaft Merchweiler und 
des Kirchengemeindeverbandes Merchweiler  

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarreiengemeinschaft Merchweiler und 
des Kirchengemeindeverbandes Merchweiler  

Aufgrund der Fusion der Pfarreien und Kirchenge-
meinden Merchweiler Rosenkranzkönigin und 
Merch weiler (Wemmetsweiler) St. Michael zur neuen 
Pfarrei Maria Königin Merchweiler verbunden mit 
ihrer Aufhebung entfällt die Grundlage der bisheri-
gen Pfarreiengemeinschaft und des Kirchengemein-
deverbandes. Auf  das in den zurückliegenden zwölf  
Jahren bereits eingeübte Miteinander soll bei der Ge-
staltung der Hirtensorge in der neuen Pfarrei aufge-
baut werden (vgl. Schreiben des Bischofs zur Re-
form der Pfarreien auf  der Grundlage der Ergebnis-
se der Diözesansynode 2013-2016, KA 2021 Nr. 84, 
Punkt 16). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Merchweiler, der Verbandsvertretung des 
Kirchengemeindeverbandes Merchweiler, der Ver-
waltungsräte der beteiligten Kirchengemeinden, des 
Pfarrers, des Leitungsteams des Pastoralen Raums 
Neunkirchen und des Priesterrates des Bistums wird 
gemäß can. 515 § 2 CIC, § 4 Diözesanbestimmungen 
über die Gliederung des Bistums vom 15. Januar 
2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1), § 2 der Diözesanbe-
stimmungen über die Kirchengemeinden und die 
Verwaltung ihres Vermögens vom 15. September 
2000 (KA 2000 Nr. 209) i. d. Fassung vom 19. Sep-
tember 2001 (KA 2001 Nr. 186) und § 1 Absatz 3 
der Ordnung für die gemäß Strukturplan 2020 gebil-
deten Kirchengemeindeverbände im Bistum Trier 
vom 29. Juni 2011 (KA 2011 Nr.124) i. d. Fassung 
vom 19. Juni 2023 (KA 2023 Nr. 150) i. V. m. § 24 
Absatz 2 des Gesetzes über die Verwaltung und Ver-
tretung des Kirchenvermögens im Bistum Trier (Kir-
chenvermögensverwaltungsgesetz – KVVG) vom 1. 
Dezember 1978 (KA 1978 Nr. 271) i. d. Fassung 
vom 1. Juni 2023 (KA 2023 Nr. 130) hiermit wie 
folgt verordnet: 

I. 

Die gemäß § 3 der Diözesanbestimmungen über die 
Gliederung des Bistums gebildete Pfarreiengemein-
schaft Merchweiler wird mit Ablauf  des 31. Dezem-
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die hinsichtlich der Beschäftigten in Aussicht ge-•
nommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur Kirchengemeinde. •

Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 
Aufhebung und Neuerrichtung von Kirchengemein-
den ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-
legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 
das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Das Amtssiegel des ehemals selbständigen Kirchen-
gemeindeverbandes ist außer Gebrauch zu nehmen 
und dem Bistumsarchiv zu übergeben. 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Die Informationspflichten sowie die Bestimmungen 

zum Bestandsschutz und zum Kündigungsschutz 
nach Abschnitt II. gelten mit sofortiger Wirkung. 

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 399 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Merchweiler Rosenkranzkönigin

gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Merchweiler Rosenkranz-
königin machen dies deutlich: Betrug die Zahl der 
Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 4709, 
so sind 2022 nur noch 3216 Katholiken erfasst. Nah-
men im Jahr 2000 noch 537 Gläubige an den Sonn-
tagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 
112. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 
von 30 auf  24 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Merchweiler Rosenkranzkönigin 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sorge 
für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern ... 
auch wesentlich die Bildung einer echten christlichen 
Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem Ge-
biet der bisherigen Pfarrei Merchweiler Rosenkranz-
königin die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
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528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Merchweiler und des Verwaltungsrates 
der Kirchengemeinde Merchweiler Rosenkranzköni-
gin, des Pfarrers und des Leitungsteams des Pastora-
len Raumes Neunkirchen sowie des Priesterrates des 
Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der 
„Diözesanbestimmungen über die Gliederung des 
Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, 
HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 
2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Merchweiler Rosenkranzkönigin 1.
wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-2.
hobenen Pfarrei Merchweiler Rosenkranzköni-
gin werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmun-
gen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Merch-3.
weiler Rosenkranzkönigin verliert mit der Auf-
hebung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. 
Sie behält ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ih-
ren Patronatsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-4.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Merchweiler Rosen-
kranzkönigin gehen auf  den Pfarrer der neu zu 
errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Merchweiler Rosenkranzköni-

gin wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufge-
hoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Neunkirchen und die Mit-
gliedschaft im Verbandsausschuss bleiben bis 
zur Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchen-
gemeinderates der neu errichteten Kirchenge-
meinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Merchweiler Rosen-
kranzkönigin werden geschlossen (vgl. Diözesan-
bestimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien 

und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 
in der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssie-
gel der aufgehobenen Kirchengemeinde ist au-
ßer Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsar-
chiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Merchweiler (Wemmetsweiler) St. Michael 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]" (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Merchweiler (Wem-
metsweiler) St. Michael die seelsorglichen Strukturen 
anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Merchweiler (Wemmets-
weiler) St. Michael machen dies deutlich: Betrug die 
Zahl der Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 
noch 4435, so sind 2022 nur noch 2937 Katholiken 
erfasst. Nahmen im Jahr 2000 noch 980 Gläubige an 
den Sonntagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 
nur noch 82. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 
2000 von 58 auf  29 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als “Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft” (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 

dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Merchweiler und des Verwaltungsrates 
der Kirchengemeinde Merchweiler (Wemmetsweiler) 
St. Michael, des Pfarrers und des Leitungsteams des 
Pastoralen Raumes Neunkirchen sowie des Priester-
rates des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC und 
§ 4 der „Diözesanbestimmungen über die Gliede-
rung des Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 2000 
Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt ver-
ordnet: 

I. 

Die Pfarrei Merchweiler (Wemmetsweiler) St. 1.
Michael wird hiermit mit Ablauf  des 31. De-
zembers 2024 aufgehoben. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-2.
hobenen Pfarrei Merchweiler (Wemmetsweiler) 
St. Michael werden geschlossen (vgl. Diözesanbe-
stimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Merchwei-3.
ler (Wemmetsweiler) St. Michael verliert mit der 
Aufhebung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkir-
che. Sie behält ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), 
ihren Patronatsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-4.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Merchweiler (Wem-
metsweiler) St. Michael gehen auf  den Pfarrer 
der neu zu errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Merchweiler (Wemmetswei-
ler) St. Michael wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Nr. 400 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Merchweiler (Wemmetsweiler) St. Michael 
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Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Neunkirchen und die Mit-
gliedschaft im Verbandsausschuss bleiben bis 
zur Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchen-
gemeinderates der neu errichteten Kirchenge-
meinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Merchweiler (Wem-
metsweiler) St. Michael werden geschlossen (vgl. 
Diözesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in 

Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Okto-
ber 2000 in der jeweils geltenden Fassung). Das 
Amtssiegel der aufgehobenen Kirchengemeinde 

ist außer Gebrauch zu nehmen und dem Bis-
tumsarchiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 401 
Dekret über die Errichtung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Maria Königin Merchweiler

Dekret 

über die Errichtung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Maria Königin Merchweiler 

In den zurückliegenden gut zwanzig Jahren ist mehr 
und mehr deutlich geworden, dass die gegenwärtigen 
Pfarrstrukturen nicht mehr in der Lage sind, den 
Auftrag der Kirche in der heutigen Zeit zu verwirkli-
chen. Die bisherigen Lösungsansätze – zunächst die 
Schaffung von Seelsorgeeinheiten gemäß can. 526 § 
1 CIC und dann von Pfarreiengemeinschaften ge-
mäß can. 374 § 2 CIC – versuchten, unter Beibehal-
tung der historisch gewachsenen Strukturen die 
Grenzen der einzelnen Pfarreien zu überschreiten, 
um neue Möglichkeiten für ein pastorales Miteinan-
der in einem größeren Raum zu eröffnen. Doch bei 
allem Positiven, das dadurch auch möglich wurde, 

wurden auch die Grenzen dieser Ansätze immer wie-
der deutlich. Das Beibehalten der historischen Pfarr-
struktur richtet den Blick vieler Gläubiger immer 
wieder auf  die eigene Pfarrei und bestärkt deren Er-
wartung, dass dort alles geleistet wird, was nach can. 
528 und can. 529 CIC Inhalt einer umfassenden 
pfarrlichen Seelsorge sein soll. Dies ist aber mit den 
geringer werdenden personellen wie auch finanziel-
len Ressourcen so nicht zu leisten.  

Als Ergebnis der Diözesansynode im Bistum Trier 
(KA 2016 Nr. 119 u. 120) und bestärkt durch die In-
struktion der Kongregation für den Klerus „Die pa-
storale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an der 
missionarischen Sendung der Kirche” sind im Bis-
tum Trier die seelsorglichen Strukturen so anzupas-
sen, dass die für einen missionarischen Aufbruch er-
forderlichen Kräfte und Mittel gebündelt werden 
und neben der Sakramentenspendung auch andere 
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Formen der Evangelisierung möglich werden (vgl. 
Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium (EG), n. 
63). 

„Die Pfarrei ist keine hinfällige Struktur; gerade weil 
sie eine große Formbarkeit besitzt kann sie ganz ver-
schiedene Formen annehmen, die die innere Beweg-
lichkeit und die missionarische Kreativität des Pfar-
rers und der Gemeinde erfordern. Obwohl sie si-
cherlich nicht die einzige evangelisierende Einrich-
tung ist, wird sie, wenn sie fähig ist, sich ständig zu 
erneuern und anzupassen, weiterhin ‚die Kirche 
[sein], die inmitten der Häuser ihrer Söhne und 
Töchter lebt‘. Das setzt voraus, dass sie wirklich in 
Kontakt mit den Familien und dem Leben des Vol-
kes Gottes steht und nicht eine weitschweifige, von 
den Leuten getrennte Struktur oder eine Gruppe 
von Auserwählten wird, die sich selbst betrachten.“ 
(Apostolisches Schreiben, EG, n. 28) 

Daher soll nun durch die vorzunehmende Fusion 
der Pfarreien und Kirchengemeinden Merchweiler 
Rosenkranzkönigin und Merchweiler (Wemmetswei-
ler) St. Michael die Gemeinschaft der Gläubigen in 
der neuen Pfarrei gestärkt werden (vgl. can. 515 § 1 
CIC), damit sich in ihr die Vielfalt der Charismen 
entwickeln kann, die den missionarischen und diako-
nischen Aufbruch tragen und gestalten sollen. Trotz 
der größeren räumlichen Ausdehnung der einen neu-
en Pfarrei ist hier doch auch ein bereits durch das 
eingeübte Miteinander der Pfarreiengemeinschaft 
gewachsenes Vertrautsein gegeben (vgl. Schreiben 
des Bischofs zur Reform der Pfarreien, KA 2021 Nr. 
84, Punkt 16). 

Die Fusion konzentriert die Gremienarbeit, vielfälti-
ge Möglichkeiten der Beteiligung am pfarrlichen Le-
ben bleiben erhalten oder werden neu eröffnet. Lo-
kale Teams stärken die örtlichen Gemeinschaften. 

Schließlich ermöglicht die Fusion der oben genann-
ten Pfarreien zur Pfarrei Maria Königin Merchweiler, 
dass der zuständige Pfarrer nur noch Sorge trägt für 
eine Pfarrei (vgl. can. 526 § 1 CIC). In dieser einen 
Pfarrei kann er seine Hirtensorge für die Gläubigen 
in der Ausübung der Dienste des Heiligens, Lehrens 
und Leitens (vgl. can. 528 und can. 529 CIC) verant-
wortlich wahrnehmen, unterstützt – soweit möglich 
und vorhanden – von anderen Priestern und Diako-
nen sowie von engagierten und beauftragten Laien 
(vgl. can. 519 CIC). 

Nach Anhörung der Verwaltungsräte der Kirchenge-
meinden Merchweiler Rosenkranzkönigin und 
Merch weiler (Wemmetsweiler) St. Michael, des Pfar-

reienrates der Pfarreiengemeinschaft Merchweiler, 
der Verbandsvertretung des Kirchengemeindever-
bandes Merchweiler, des Pfarrers und des Leitungs-
teams des Pastoralen Raums Neunkirchen sowie des 
Priesterrates des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 
CIC, § 4 Diözesanbestimmungen über die Gliederung des 
Bistums vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. 
Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1), § 
2 der Diözesanbestimmungen über die Kirchengemeinden und 
die Verwaltung ihres Vermögens vom 15. September 
2000 (KA 2000 Nr. 209) i. d. Fassung vom 19. Sep-
tember 2001 (KA 2001 Nr. 186) hiermit wie folgt 
verordnet: 

Teil A 

I. 

Die Pfarreien Merchweiler Rosenkranzkönigin und 
Merchweiler (Wemmetsweiler) St. Michael werden 
hiermit mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zusammen-
gefasst und als eine neue Pfarrei errichtet.  

Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Pfarrei lautet Pfarrei Maria 1.
Königin Merchweiler. 

Der Pfarrort der Pfarrei ist Merchweiler.  2.

Das Gebiet der nach diesem Abschnitt errichte-3.
ten Pfarrei ist deckungsgleich mit dem Gebiet 
der aufgehobenen Pfarreien. 

Die Pfarrkirchen der bisherigen Pfarreien wer-4.
den Kirchen in der Pfarrei Maria Königin  
Merchweiler. Nach Beratung mit den pfarrlichen 
Gremien und unter Beifügung von deren Voten 
unterbreitet der Pfarrer dem Bischof  einen Vor-
schlag, welche der Kirchen in der Pfarrei zu-
künftig als Pfarrkirche gelten soll. Es ist dann 
Sache des Bischofs, unter Berücksichtigung des 
Vorschlags eine Kirche in der Pfarrei als Pfarr-
kirche auszuweisen. 

Der Pfarrer der neuen Pfarrei Maria Königin 5.
Merchweiler legt nach Beratung mit den pfarrli-
chen Gremien für die Gemeinschaft ihrer Gläu-
bigen fest, an welchen Orten und zu welchen 
Zeiten die Sakramente gefeiert werden. Dabei 
legt er fest, in welchen Kirchen besondere 
Amtshandlungen (vgl. can. 530 CIC) vorgenom-
men werden.  

Die neue Pfarrei tritt in die Rechtsnachfolge der 6.
aufgehobenen Pfarreien gemäß can. 121 CIC ein. 

II. 

Der bestehende Pfarreienrat der aufgehobenen Pfar-
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reiengemeinschaft bildet den ersten Pfarrgemeinde-
rat der neuen Pfarrei. Soweit in diesem Pfarrgemein-
derat die Pfarrbezirke der neuen Pfarrei nicht hinrei-
chend durch gewählte Mitglieder vertreten sind, soll 
bei der Berufung weiterer Mitglieder in den Pfarrge-
meinderat berücksichtigt werden, dass jeder Pfarrbe-
zirk durch zumindest ein Mitglied im Pfarrgemein-
derat vertreten ist. Das Verfahren richtet sich nach § 
25 Absatz 5 bis 8 der Ordnung für die Pfarrgemeinderäte 
und Pfarreienräte im Bistum Trier (PGR-O) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

Im Falle der Bildung eines Pfarrgemeinderates wird 
anschließend gemäß den einschlägigen Besti m mun -
gen eine Wahl zum Verwaltungsrat durchgeführt. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Pfarrei führt das Siegel gemäß 
can. 535 § 3 CIC und der Ordnung für das kirchliche Sie-
gelwesen im Bistum Trier vom 2. April 2013 (KA 2013 
Nr. 85) in der jeweils geltenden Fassung. 

V. 

Die neu errichtete Pfarrei wird gemäß can. 374 § 2 
CIC i. V. m. § 1 Absatz 3 der Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums vom 15. Januar 
2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1) und § 1 Absatz 1 des 
Statuts für die Pastoralen Räume im Bistum Trier 
vom 15. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 54) Teil des 
Pastoralen Raums Neunkirchen.  

Teil B 

Die Kirchengemeinden Merchweiler Rosenkranzkö-
nigin und Merchweiler (Wemmetsweiler) St. Michael 
werden hiermit mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zu-
sammengefasst und als eine neue Kirchengemeinde 
errichtet.  

I. 
Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Kirchengemeinde lautet 1.
Maria Königin Merchweiler. 

Der Sitz der Kirchengemeinde entspricht dem 2.
Pfarrort Merchweiler. 

Das Gebiet der neu errichteten Kirchengemein-3.
de ist deckungsgleich mit dem Gebiet der gleich-
namigen Pfarrei. Deren Mitglieder sind von nun 
an auch Mitglieder der neu errichteten Kirchen-
gemeinde. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemein-4.

den gehen deren gesamtes unbewegliches und 
bewegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, 
Ver bindlichkeiten und Forderungen sowie die 
sonstigen Vermögensgegenstände im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC). Sie tritt damit eben-
so in die Rechtsnachfolge der jeweils erworbenen 
Rechte und Pflichten ein und wird somit auch zur 
Gesamtrechtsnachfolgerin des aufgehobenen 
Kirchengemeindeverbandes Merchweiler. 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse 5.
erfolgt nach folgenden Maßgaben: Erworbene 
Besitzstände dürfen wegen des Übergangs der 
Beschäftigungsverhältnisse nicht eingeschränkt 
werden. Die Kündigung des Beschäftigungsver-
hältnisses einer Mitarbeiterin oder eines Mitar-
beiters durch den bisherigen Kirchengemeinde-
verband, durch die Gemeinschaft der Kirchen-
gemeinden oder die neue Kirchengemeinde we-
gen des Übergangs ist unwirksam. Das Recht 
zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses 
aus anderen Gründen bleibt unberührt. Bei der 
Berechnung von Beschäftigungszeiten werden 
die vor dem Übergang der Beschäftigungsver-
hältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung 
für das Bistum Trier (KAVO) erreichten Be-
schäftigungszeiten als Beschäftigungszeiten nach 
§ 40 Absatz 3 KAVO berücksichtigt. Der Kir-
chengemeindeverband hat als bisheriger Arbeit-
geber die von dem Übergang betroffenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vor dem Übergang 
in Textform zu unterrichten über: 

Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeit-•
punkt des Übergangs, 
den Grund für den Übergang, •
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozia-•
len Folgen des Übergangs für die Beschäf-
tigten, 
die hinsichtlich der Beschäftigten in Aus-•
sicht genommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur neuen Kirchengemeinde. •

Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 
Aufhebung und Neuerrichtung gemäß diesem De-
kret ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-
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legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 
das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Die in den bisherigen Kirchengemeinden vor-6.
handenen Fabrikvermögen und Stellenvermögen 
bleiben unabhängig von einer eigenen Rechtsfä-
higkeit in ihrer bisherigen Bestimmung unbe-
rührt. Gleiches gilt für das Stiftungsvermögen. 
Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Vermögen 
sind unterscheidbar von den Vermögen der neu 
errichteten Kirchengemeinde auszuweisen. 

Das in den bisherigen Kirchengemeinden den 7.
Vermögensarten nach § 1 a Gesetz über die Verwal-
tung und Vertretung des Kirchenvermögens im Bistum 

Trier (Kirchenvermögensverwaltungsgesetz – 
KVVG) nicht ausdrücklich zugeordnete Vermö-
gen ist diesen Vermögensarten nachträglich zu-
zuordnen. Ist eine Zuordnung nicht ermittelbar, 
gilt es als bisheriges Fabrikvermögen. § 4 Absatz 
3 der Diözesanbestimmungen über die Kirchen-
gemeinden und die Verwaltung ihres Vermögens 
bleibt unberührt.  

Stifterwillen und Zweckbindungen Dritter sind 8.
weiterhin zu beachten (cann. 1300 f. CIC). 

Die Rechte sonstiger kirchlicher Institutionen 9.
mit eigener Rechtspersönlichkeit, insbesondere 
der rechtsfähigen Fabrikvermögen und Stellen-
vermögen, bleiben gewahrt. 

II. 

Bis zur Konstituierung des neuen Verwaltungsrates 
bzw. Kirchengemeinderates wird der Pfarrer der neu 
errichteten Kirchengemeinde gemäß § 22 Absatz 1 
KVVG zum Verwalter bestimmt. Das Amt des Ver-
walters endet, sobald ein Verwaltungsrat bzw. Kir-

chengemeinderat gewählt ist und seine Tätigkeit auf-
genommen hat. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Kirchengemeinde führt das 
Amtssiegel gemäß der Ordnung für das kirchliche 
Siegelwesen im Bistum Trier (Siegelordnung) in der 
jeweils geltenden Fassung. 

Teil C 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 in 
Kraft. Die Informationspflichten sowie die Bestim-
mungen zum Bestandsschutz und zum Kündigungs-
schutz nach Teil B Ziffer 5 gelten mit sofortiger Wir-
kung. 

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Gliederung des Bistums gebildete Pfarreiengemein-
schaft Saarwellingen wird mit Ablauf  des 31. De-
zembers 2024 aufgehoben. 

Den Pfarreienrat der aufgehobenen Pfarreienge-
meinschaft erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

II. 

Der nach der Ordnung für die gemäß Strukturplan 
2020 gebildeten Kirchengemeindeverbände im Bis-
tum Trier (KGV-O) errichtete Kirchengemeindever-
band Saarwellingen wird mit Ablauf  des 31. Dezem-
bers 2024 aufgehoben. 

Die Verbandsvertretung des aufgehobenen Kirchen-
gemeindeverbandes erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Mit Aufhebung des Kirchengemeindeverbandes ge-
hen das zum Zeitpunkt der Aufhebung des Kirchen-
gemeindeverbandes vorhandene bewegliche und un-
bewegliche Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen auf  die dem Kir-
chengemeindeverband angeschlossenen Kirchenge-
meinden zur Gesamthand über. 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse er-
folgt nach folgenden Maßgaben: Erworbene Besitz-
stände dürfen wegen des Übergangs der Beschäfti-
gungsverhältnisse nicht eingeschränkt werden. Die 
Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses einer 
Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters durch den bis-
herigen Kirchengemeindeverband, durch die Ge-
meinschaft der Kirchengemeinden oder die neue 
Kirchengemeinde wegen des Übergangs ist unwirk-
sam. Das Recht zur Kündigung des Beschäftigungs-
verhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt. 
Bei der Berechnung von Beschäftigungszeiten wer-
den die vor dem Übergang der Beschäftigungsver-
hältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung für 
das Bistum Trier (KAVO) erreichten Beschäfti-
gungszeiten als Beschäftigungszeiten nach § 40 Ab-
satz 3 KAVO berücksichtigt. Der Kirchengemeinde-
verband PastR hat als Arbeitgeber die von dem 
Übergang betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter vor dem Übergang in Textform zu unterrich-
ten über: 

Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt •
des Übergangs, 
den Grund für den Übergang, •

Nr. 402 
Dekret über die Aufhebung der Pfarreiengemeinschaft Saarwellingen und 
des Kirchengemeindeverbandes Saarwellingen  

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarreiengemeinschaft Saarwellingen und 
des Kirchengemeindeverbandes Saarwellingen  

Aufgrund der Fusion der Pfarreien und Kirchenge-
meinden Saarwellingen St. Blasius u. St. Martinus, 
Saarwellingen (Reisbach) St. Marien und Saarwellin-
gen (Schwarzenholz) St. Bartholomäus zur neuen 
Pfarrei Saarwellingen St. Josef  verbunden mit ihrer 
Aufhebung entfällt die Grundlage der bisherigen 
Pfarreiengemeinschaft und des Kirchengemeinde-
verbandes. Auf  das in den zurückliegenden zwölf  
Jahren bereits eingeübte Miteinander soll bei der Ge-
staltung der Hirtensorge in der neuen Pfarrei aufge-
baut werden (vgl. Schreiben des Bischofs zur Re-
form der Pfarreien auf  der Grundlage der Ergebnis-
se der Diözesansynode 2013-2016, KA 2021 Nr. 84, 
Punkt 16). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Saarwellingen, der Verbandsvertretung 
des Kirchengemeindeverbandes Saarwellingen, des 
Pfarrgemeinderates Saarwellingen St. Blasius und St. 
Martinus, der Verwaltungsräte der beteiligten Kir-
chengemeinden, des Pfarrers, des Leitungsteams des 
Pastoralen Raums Saarlouis und des Priesterrates des 
Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC, § 4 Diözesan-
bestimmungen über die Gliederung des Bistums 
vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung 
vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1), § 2 der 
Diözesanbestimmungen über die Kirchengemeinden 
und die Verwaltung ihres Vermögens vom 15. Sep-
tember 2000 (KA 2000 Nr. 209) i. d. Fassung vom 
19. September 2001 (KA 2001 Nr. 186) und § 1 Ab-
satz 3 der Ordnung für die gemäß Strukturplan 2020 
gebildeten Kirchengemeindeverbände im Bistum 
Trier vom 29. Juni 2011 (KA 2011 Nr.124) i. d. Fas-
sung vom 19. Juni 2023 (KA 2023 Nr. 150) i. V. m. § 
24 Absatz 2 des Gesetzes über die Verwaltung und 
Vertretung des Kirchenvermögens im Bistum Trier 
(Kirchenvermögensverwaltungsgesetz – KVVG) 
vom 1. Dezember 1978 (KA 1978 Nr. 271) i. d. Fas-
sung vom 1. Juni 2023 (KA 2023 Nr. 130) hiermit 
wie folgt verordnet: 

I. 

Die gemäß § 3 der Diözesanbestimmungen über die 
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die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen •
Folgen des Übergangs für die Beschäftigten, 
die hinsichtlich der Beschäftigten in Aussicht ge-•
nommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur Kirchengemeinde. •

Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 
Aufhebung und Neuerrichtung von Kirchengemein-
den ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-
legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 
das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Das Amtssiegel des ehemals selbständigen Kirchen-
gemeindeverbandes ist außer Gebrauch zu nehmen 
und dem Bistumsarchiv zu übergeben. 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Die Informationspflichten sowie die Bestimmungen 
zum Bestandsschutz und zum Kündigungsschutz 
nach Abschnitt II. gelten mit sofortiger Wirkung. 

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 403 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Saarwellingen St. Blasius u. St. Martinus 

gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Saarwellingen St. Blasius 
u. St. Martinus machen dies deutlich: Betrug die Zahl 
der Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 
7800, so sind 2022 nur noch 5256 Katholiken er-
fasst. Nahmen im Jahr 2000 noch 948 Gläubige an 
den Sonntagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 
nur noch 105. Die Zahl der Taufen ging seit dem 
Jahr 2000 von 51 auf  33 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Saarwellingen St. Blasius u. St. Martinus 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Saarwellingen St. Blasi-
us u. St. Martinus die seelsorglichen Strukturen an-
zupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
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528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Saarwellingen St. Blasius u. St. Martinus und des 
Verwaltungsrates der Kirchengemeinde Saarwellin-
gen St. Blasius u. St. Martinus, des Pfarrers und des 
Leitungsteams des Pastoralen Raumes Saarlouis so-
wie des Priesterrates des Bistums wird gemäß can. 
515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbestimmungen 
über die Gliederung des Bistums“ vom 15. Januar 
2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung 
vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit 
wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Saarwellingen St. Blasius u. St. Marti-1.
nus wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Saarwellingen St. Blasius u. St. 
Martinus werden geschlossen (vgl. Diözesanbe-
stimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Saarwel-4.
lingen St. Blasius u. St. Martinus verliert mit der 
Aufhebung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkir-
che. Sie behält ihren Kirchentitel (can. 1218 
CIC), ihren Patronatsnamen und ihr Kirchenin-
ventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Saarwellingen St. Bla-
sius u. St. Martinus gehen auf  den Pfarrer der 

neu zu errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Saarwellingen St. Blasius u. St. 
Martinus wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 
aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Saarlouis und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss oder Kirchenge-
meinderat bleiben bis zur Wahl eines Verwal-
tungsrates der neuerrichteten Kirchengemeinde 
unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Saarwellingen St. 
Blasius u. St. Martinus werden geschlossen (vgl. 
Diözesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in 

Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Okto-
ber 2000 in der jeweils geltenden Fassung). Das 
Amtssiegel der aufgehobenen Kirchengemeinde 
ist außer Gebrauch zu nehmen und dem Bis-
tumsarchiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Saarwellingen und des Verwaltungsrates 
der Kirchengemeinde Saarwellingen (Reisbach) St. 
Marien, des Pfarrers und des Leitungsteams des Pas -
toralen Raumes Saarlouis sowie des Priesterrates des 
Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der 
„Diözesanbestimmungen über die Gliederung des 
Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, 
HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 
2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Saarwellingen (Reisbach) St. Marien 1.
wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-2.
hobenen Pfarrei Saarwellingen (Reisbach) St. 
Marien werden geschlossen (vgl. Diözesanbestim-
mungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sons tigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Saarwel-3.
lingen (Reisbach) St. Marien verliert mit der Auf-
hebung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. 
Sie behält ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ih-
ren Patronatsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-4.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Saarwellingen (Reis-
bach) St. Marien gehen auf  den Pfarrer der neu 
zu errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Saarwellingen (Reisbach) St. 
Marien wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 
aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-

Nr. 404 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Saarwellingen (Reisbach) St. Marien

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Saarwellingen (Reisbach) St. Marien 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Saarwellingen (Reis-
bach) St. Marien die seelsorglichen Strukturen anzu-
passen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Saarwellingen (Reisbach) 
St. Marien machen dies deutlich: Betrug die Zahl der 
Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 3077, 
so sind 2022 nur noch 2031 Katholiken erfasst. Nah-
men im Jahr 2000 noch 640 Gläubige an den Sonn-
tagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 
33. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 
19 auf  12 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
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gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Saarwellingen (Schwar-
zenholz) St. Bartholomäus machen dies deutlich: Be-
trug die Zahl der Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 
2000 noch 3045, so sind 2022 nur noch 2067 Katho-
liken erfasst. Nahmen im Jahr 2000 noch 289 Gläu-
bige an den Sonntagsgottesdiensten teil, so waren es 
2022 nur noch 34. Die Zahl der Taufen ging seit dem 
Jahr 2000 von 33 auf  7 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 

wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Saarlouis und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss oder Kirchenge-
meinderat bleiben bis zur Wahl eines Verwal-
tungsrates der neu errichteten Kirchengemeinde 
unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Saarwellingen (Reis-
bach) St. Marien werden geschlossen (vgl. Diöze-
sanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien 

und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 
in der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssie-
gel der aufgehobenen Kirchengemeinde ist au-
ßer Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsar-

chiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 405 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Saarwellingen (Schwarzenholz) St. Bartholomäus

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde Saar wellingen 
(Schwarzenholz) St. Bartholomäus 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Saarwellingen (Schwar-
zenholz) St. Bartholomäus die seelsorglichen Struk-
turen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-



597

Kirchliches Amtsblatt 15. Dezember 2024, Nr. 405

528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Saarwellingen und des Verwaltungsrates 
der Kirchengemeinde Saarwellingen (Schwarzen-
holz) St. Bartholomäus, des Pfarrers und des Lei-
tungsteams des Pastoralen Raumes Saarlouis sowie 
des Priesterrates des Bistums wird gemäß can. 515 § 
2 CIC und § 4 der „Diözesanbestimmungen über die 
Gliederung des Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 
2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. 
Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt 
verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Saarwellingen (Schwarzenholz) St. Bar-
tholomäus wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezem-
bers 2024 aufgehoben. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-1.
hobenen Pfarrei Saarwellingen (Schwarzenholz) 
St. Bartholomäus werden geschlossen (vgl. Diö -
zesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfar-

reien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 
2000 in der jeweils geltenden Fassung). Das 
Amtssiegel der aufgehobenen Pfarrei ist außer 
Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv 
zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Saarwel-2.
lingen (Schwarzenholz) St. Bartholomäus ver-
liert mit der Aufhebung der Pfarrei ihren Rang 
als Pfarrkirche. Sie behält ihren Kirchentitel 
(can. 1218 CIC), ihren Patronatsnamen und ihr 
Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-3.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Saarwellingen 
(Schwarzenholz) St. Bartholomäus gehen auf  
den Pfarrer der neu zu errichtenden Pfarrei 

über. 
II. 

Die Kirchengemeinde Saarwellingen (Schwarzen-
holz) St. Bartholomäus wird mit Ablauf  des 31. De-
zembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Saarlouis und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss oder Kirchenge-
meinderat bleiben bis zur Wahl eines Verwal-
tungsrates der neu errichteten Kirchengemeinde 
unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Saarwellingen 
(Schwarzenholz) St. Bartholomäus werden ge-
schlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirchli-
ches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen 
vom 15. Oktober 2000 in der jeweils geltenden 
Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Kirchengemeinde ist außer Gebrauch zu neh-
men und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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erneuern und anzupassen, weiterhin ‚die Kirche 
[sein], die inmitten der Häuser ihrer Söhne und 
Töchter lebt‘. Das setzt voraus, dass sie wirklich in 
Kontakt mit den Familien und dem Leben des Vol-
kes Gottes steht und nicht eine weitschweifige, von 
den Leuten getrennte Struktur oder eine Gruppe 
von Auserwählten wird, die sich selbst betrachten.“ 
(Apostolisches Schreiben, EG, n. 28) 

Daher soll nun durch die vorzunehmende Fusion 
der Pfarreien und Kirchengemeinden Saarwellingen 
St. Blasius u. St. Martinus, Saarwellingen (Reisbach) 
St. Marien und Saarwellingen (Schwarzenholz) St. 
Bartholomäus die Gemeinschaft der Gläubigen in 
der neuen Pfarrei gestärkt werden (vgl. can. 515 § 1 
CIC), damit sich in ihr die Vielfalt der Charismen 
entwickeln kann, die den missionarischen und diako-
nischen Aufbruch tragen und gestalten sollen. Trotz 
der größeren räumlichen Ausdehnung der einen neu-
en Pfarrei ist hier doch auch ein bereits durch das 
eingeübte Miteinander der Pfarreiengemeinschaft 
gewachsenes Vertrautsein gegeben (vgl. Schreiben 
des Bischofs zur Reform der Pfarreien, KA 2021 Nr. 
84, Punkt 16). 

Die Fusion konzentriert die Gremienarbeit, vielfälti-
ge Möglichkeiten der Beteiligung am pfarrlichen Le-
ben bleiben erhalten oder werden neu eröffnet. Lo-
kale Teams stärken die örtlichen Gemeinschaften. 

Schließlich ermöglicht die Fusion der oben genann-
ten Pfarreien zur Pfarrei Saarwellingen St. Josef, dass 
der zuständige Pfarrer nur noch Sorge trägt für eine 
Pfarrei (vgl. can. 526 § 1 CIC). In dieser einen Pfar-
rei kann er seine Hirtensorge für die Gläubigen in 
der Ausübung der Dienste des Heiligens, Lehrens 
und Leitens (vgl. can. 528 und can. 529 CIC) verant-
wortlich wahrnehmen, unterstützt – soweit möglich 
und vorhanden – von anderen Priestern und Diako-
nen sowie von engagierten und beauftragten Laien 
(vgl. can. 519 CIC). 

Nach Anhörung der Räte der Pfarreien und Kir-
chengemeinden Saarwellingen St. Blasius u. St. Mar-
tinus, Saarwellingen (Reisbach) St. Marien und Saar-
wellingen (Schwarzenholz) St. Bartholomäus, des 
Pfarreienrates der Pfarreiengemeinschaft Saarwellin-
gen, der Verbandsvertretung des Kirchengemeinde-
verbandes Saarwellingen, des Pfarrers und des Lei-
tungsteams des Pastoralen Raums Saarlouis sowie 

Nr. 406 
Dekret über die Errichtung der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Saarwellingen St. Josef

Dekret 

über die Errichtung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Saarwellingen St. Josef 

In den zurückliegenden gut zwanzig Jahren ist mehr 
und mehr deutlich geworden, dass die gegenwärtigen 
Pfarrstrukturen nicht mehr in der Lage sind, den 
Auftrag der Kirche in der heutigen Zeit zu verwirkli-
chen. Die bisherigen Lösungsansätze – zunächst die 
Schaffung von Seelsorgeeinheiten gemäß can. 526 § 
1 CIC und dann von Pfarreiengemeinschaften ge-
mäß can. 374 § 2 CIC – versuchten, unter Beibehal-
tung der historisch gewachsenen Strukturen die 
Grenzen der einzelnen Pfarreien zu überschreiten, 
um neue Möglichkeiten für ein pastorales Miteinan-
der in einem größeren Raum zu eröffnen. Doch bei 
allem Positiven, das dadurch auch möglich wurde, 
wurden auch die Grenzen dieser Ansätze immer wie-
der deutlich. Das Beibehalten der historischen Pfarr-
struktur richtet den Blick vieler Gläubiger immer 
wieder auf  die eigene Pfarrei und bestärkt deren Er-
wartung, dass dort alles geleistet wird, was nach can. 
528 und can. 529 CIC Inhalt einer umfassenden 
pfarrlichen Seelsorge sein soll. Dies ist aber mit den 
geringer werdenden personellen wie auch finanziel-
len Ressourcen so nicht zu leisten.  

Als Ergebnis der Diözesansynode im Bistum Trier 
(KA 2016 Nr. 119 u. 120) und bestärkt durch die In-
struktion der Kongregation für den Klerus „Die pa-
storale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an der 
missionarischen Sendung der Kirche” sind im Bis-
tum Trier die seelsorglichen Strukturen so anzupas-
sen, dass die für einen missionarischen Aufbruch er-
forderlichen Kräfte und Mittel gebündelt werden 
und neben der Sakramentenspendung auch andere 
Formen der Evangelisierung möglich werden (vgl. 
Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium (EG), n. 
63). 

„Die Pfarrei ist keine hinfällige Struktur; gerade weil 
sie eine große Formbarkeit besitzt kann sie ganz ver-
schiedene Formen annehmen, die die innere Beweg-
lichkeit und die missionarische Kreativität des Pfar-
rers und der Gemeinde erfordern. Obwohl sie si-
cherlich nicht die einzige evangelisierende Einrich-
tung ist, wird sie, wenn sie fähig ist, sich ständig zu 
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des Priesterrates des Bistums wird gemäß can. 515 § 
2 CIC, § 4 Diözesanbestimmungen über die Gliederung des 
Bistums vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. 
Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1), § 
2 der Diözesanbestimmungen über die Kirchengemeinden und 
die Verwaltung ihres Vermögens vom 15. September 
2000 (KA 2000 Nr. 209) i. d. Fassung vom 19. Sep-
tember 2001 (KA 2001 Nr. 186) hiermit wie folgt 
verordnet: 

Teil A 

I. 

Die Pfarreien Saarwellingen St. Blasius u. St. Marti-
nus, Saarwellingen (Reisbach) St. Marien und Saar-
wellingen (Schwarzenholz) St. Bartholomäus werden 
hiermit mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zusammen-
gefasst und als eine neue Pfarrei errichtet.  

Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Pfarrei lautet Pfarrei Saar-1.
wellingen St. Josef. 

Der Pfarrort der Pfarrei ist Saarwellingen.  2.

Das Gebiet der nach diesem Abschnitt errichte-3.
ten Pfarrei ist deckungsgleich mit dem Gebiet 
der aufgehobenen Pfarreien. 

Die Pfarrkirchen der bisherigen Pfarreien wer-4.
den Kirchen in der Pfarrei Saarwellingen St. Jo-
sef. Nach Beratung mit den pfarrlichen Gremien 
und unter Beifügung von deren Voten unterbrei-
tet der Pfarrer dem Bischof  einen Vorschlag, 
welche der Kirchen in der Pfarrei zukünftig als 
Pfarrkirche gelten soll. Es ist dann Sache des Bi-
schofs, unter Berücksichtigung des Vorschlags 
eine Kirche in der Pfarrei als Pfarrkirche auszu-
weisen. 

Der Pfarrer der neuen Pfarrei Saarwellingen St. 5.
Josef  legt nach Beratung mit den pfarrlichen 
Gremien für die Gemeinschaft ihrer Gläubigen 
fest, an welchen Orten und zu welchen Zeiten 
die Sakramente gefeiert werden. Dabei legt er 
fest, in welchen Kirchen besondere Amtshand-
lungen (vgl. can. 530 CIC) vorgenommen wer-
den.  

Die neue Pfarrei tritt in die Rechtsnachfolge der 6.
aufgehobenen Pfarreien gemäß can. 121 CIC ein. 

II. 

Der bestehende Pfarreienrat der aufgehobenen Pfar-
reiengemeinschaft bildet den ersten Pfarrgemeinde-
rat der neuen Pfarrei. Soweit in diesem Pfarrgemein-
derat die Pfarrbezirke der neuen Pfarrei nicht hinrei-

chend durch gewählte Mitglieder vertreten sind, soll 
bei der Berufung weiterer Mitglieder in den Pfarrge-
meinderat berücksichtigt werden, dass jeder Pfarrbe-
zirk durch zumindest ein Mitglied im Pfarrgemein-
derat vertreten ist. Das Verfahren richtet sich nach § 
25 Absatz 5 bis 8 der Ordnung für die Pfarrgemeinderäte 
und Pfarreienräte im Bistum Trier (PGR-O) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

Im Falle der Bildung eines Pfarrgemeinderates wird 
anschließend gemäß den einschlägigen Besti m -
mungen eine Wahl zum Verwaltungsrat durchge-
führt. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Pfarrei führt das Siegel gemäß 
can. 535 § 3 CIC und der Ordnung für das kirchliche Sie-
gelwesen im Bistum Trier vom 2. April 2013 (KA 2013 
Nr. 85) in der jeweils geltenden Fassung. 

V. 

Die neu errichtete Pfarrei wird gemäß can. 374 § 2 
CIC i. V. m. § 1 Absatz 3 der Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums vom 15. Januar 
2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1) und § 1 Absatz 1 des 
Statuts für die Pastoralen Räume im Bistum Trier 
vom 15. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 54) Teil des 
Pastoralen Raums Saarlouis.  

Teil B 

Die Kirchengemeinden Saarwellingen St. Blasius u. 
St. Martinus, Saarwellingen (Reisbach) St. Marien 
und Saarwellingen (Schwarzenholz) St. Bartholo-
mäus werden hiermit mit Wirkung zum 1. Januar 
2025 zusammengefasst und als eine neue Kirchenge-
meinde errichtet.  

I. 

Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Kirchengemeinde lautet 1.
Saarwellingen St. Josef. 

Der Sitz der Kirchengemeinde entspricht dem 2.
Pfarrort Saarwellingen. 

Das Gebiet der neu errichteten Kirchengemein-3.
de ist deckungsgleich mit dem Gebiet der gleich-
namigen Pfarrei. Deren Mitglieder sind von nun 
an auch Mitglieder der neu errichteten Kirchen-
gemeinde. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemein-4.
den gehen deren gesamtes unbewegliches und 



600

Kirchliches Amtsblatt 15. Dezember 2024, Nr. 406

bewegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, 
Verbindlichkeiten und Forderungen sowie die 
sonstigen Vermögensgegenstände im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC). Sie tritt damit eben-
so in die Rechtsnachfolge der jeweils erworbe-
nen Rechte und Pflichten ein und wird somit 
auch zur Gesamtrechtsnachfolgerin des aufge-
hobenen Kirchengemeindeverbandes Saarwel-
lingen. 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse 5.
erfolgt nach folgenden Maßgaben: Erworbene 
Besitzstände dürfen wegen des Übergangs der 
Beschäftigungsverhältnisse nicht eingeschränkt 
werden. Die Kündigung des Beschäftigungsver-
hältnisses einer Mitarbeiterin oder eines Mitar-
beiters durch den bisherigen Kirchengemeinde-
verband, durch die Gemeinschaft der Kirchen-
gemeinden oder die neue Kirchengemeinde we-
gen des Übergangs ist unwirksam. Das Recht 
zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses 
aus anderen Gründen bleibt unberührt. Bei der 
Berechnung von Beschäftigungszeiten werden 
die vor dem Übergang der Beschäftigungsver-
hältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung 
für das Bistum Trier (KAVO) erreichten Be-
schäftigungszeiten als Beschäftigungszeiten nach 
§ 40 Absatz 3 KAVO berücksichtigt. Der Kir-
chengemeindeverband hat als bisheriger Arbeit-
geber die von dem Übergang betroffenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vor dem Übergang 
in Textform zu unterrichten über: 

Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeit-•
punkt des Übergangs, 
den Grund für den Übergang, •
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozia-•
len Folgen des Übergangs für die Beschäf-
tigten, 
die hinsichtlich der Beschäftigten in Aus-•
sicht genommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur neuen Kirchengemeinde. •

Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 
Aufhebung und Neuerrichtung gemäß diesem De-
kret ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-

legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 
das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Die in den bisherigen Kirchengemeinden vor-6.
handenen Fabrikvermögen und Stellenvermögen 
bleiben unabhängig von einer eigenen Rechtsfä-
higkeit in ihrer bisherigen Bestimmung unbe-
rührt. Gleiches gilt für das Stiftungsvermögen. 
Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Vermögen 
sind unterscheidbar von den Vermögen der neu 
errichteten Kirchengemeinde auszuweisen. 

Das in den bisherigen Kirchengemeinden den 7.
Vermögensarten nach § 1 a Gesetz über die Verwal-
tung und Vertretung des Kirchenvermögens im Bistum 

Trier (Kirchenvermögensverwaltungsgesetz – 
KVVG) nicht ausdrücklich zugeordnete Vermö-
gen ist diesen Vermögensarten nachträglich zu-
zuordnen. Ist eine Zuordnung nicht ermittelbar, 
gilt es als bisheriges Fabrikvermögen. § 4 Absatz 
3 der Diözesanbestimmungen über die Kirchen-
gemeinden und die Verwaltung ihres Vermögens 
bleibt unberührt.  

Stifterwillen und Zweckbindungen Dritter sind 8.
weiterhin zu beachten (cann. 1300 f. CIC). 

Die Rechte sonstiger kirchlicher Institutionen 9.
mit eigener Rechtspersönlichkeit, insbesondere 
der rechtsfähigen Fabrikvermögen und Stellen-
vermögen, bleiben gewahrt. 

II. 

Bis zur Konstituierung des neuen Verwaltungsrates 
bzw. Kirchengemeinderates wird der Pfarrer der neu 
errichteten Kirchengemeinde gemäß § 22 Absatz 1 
KVVG zum Verwalter bestimmt. Das Amt des Ver-
walters endet, sobald ein Verwaltungsrat bzw. Kir-
chengemeinderat gewählt ist und seine Tätigkeit auf-
genommen hat. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Kirchengemeinde führt das 
Amtssiegel gemäß der Ordnung für das kirchliche 
Siegelwesen im Bistum Trier (Siegelordnung) in der 
jeweils geltenden Fassung. 

Teil C 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 in 
Kraft. Die Informationspflichten sowie die Bestim-
mungen zum Bestandsschutz und zum Kündigungs-
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schutz nach Teil B Ziffer 5 gelten mit sofortiger 
Wirkung. 

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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I. 

Die gemäß § 3 der Diözesanbestimmungen über die 
Gliederung des Bistums gebildete Pfarreiengemein-
schaft Rehlingen wird mit Ablauf  des 31. Dezem-
bers 2024 aufgehoben. 

Den Pfarreienrat der aufgehobenen Pfarreienge-
meinschaft erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

II. 

Der nach der Ordnung für die gemäß Strukturplan 
2020 gebildeten Kirchengemeindeverbände im Bis-
tum Trier (KGV-O) errichtete Kirchengemeindever-
band Rehlingen wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Die Verbandsvertretung des aufgehobenen Kirchen-
gemeindeverbandes erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Mit Aufhebung des Kirchengemeindeverbandes ge-
hen das zum Zeitpunkt der Aufhebung des Kirchen-
gemeindeverbandes vorhandene bewegliche und un-
bewegliche Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen auf  die dem Kir-
chengemeindeverband angeschlossenen Kirchenge-
meinden zur Gesamthand über. 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse er-
folgt nach folgenden Maßgaben: Erworbene Besitz-
stände dürfen wegen des Übergangs der Beschäfti-
gungsverhältnisse nicht eingeschränkt werden. Die 
Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses einer 
Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters durch den bis-
herigen Kirchengemeindeverband, durch die Ge-
meinschaft der Kirchengemeinden oder die neue 
Kirchengemeinde wegen des Übergangs ist unwirk-
sam. Das Recht zur Kündigung des Beschäftigungs-
verhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt. 
Bei der Berechnung von Beschäftigungszeiten wer-
den die vor dem Übergang der Beschäftigungsver-
hältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung für 
das Bistum Trier (KAVO) erreichten Beschäfti-
gungszeiten als Beschäftigungszeiten nach § 40 Ab-
satz 3 KAVO berücksichtigt. Der Kirchengemeinde-
verband  hat als Arbeitgeber die von dem Übergang 
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor 
dem Übergang in Textform zu unterrichten über: 

Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt •
des Übergangs, 

Nr. 407 
Dekret über die Aufhebung der Pfarreiengemeinschaft Rehlingen und  
des Kirchengemeindeverbandes Rehlingen 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarreiengemeinschaft Rehlingen und  
des Kirchengemeindeverbandes Rehlingen  

Aufgrund der Fusion der Pfarreien und Kirchenge-
meinden  Rehlingen-Siersburg  (Fremers dorf)  St. 
Mauritius, Rehlingen-Siersburg (Gerlfangen) Kreuz-
erhöhung, Rehlingen-Siersburg (Rehlingen) St. Ni-
kolaus und der Pfarrvikarie und Kirchengemeinde 
Rehlingen-Siersburg (Biringen) St. Heinrich zur neu-
en Pfarrei St. Maria Magdalena Rehlingen verbunden 
mit ihrer Aufhebung entfällt die Grundlage der bis-
herigen Pfarreiengemeinschaft und des Kirchenge-
meindeverbandes. Auf  das in den zurückliegenden 
zwölf  Jahren bereits eingeübte Miteinander soll bei 
der Gestaltung der Hirtensorge in der neuen Pfarrei 
aufgebaut werden (vgl. Schreiben des Bischofs zur 
Reform der Pfarreien auf  der Grundlage der Ergeb-
nisse der Diözesansynode 2013-2016, KA 2021 Nr. 
84, Punkt 16). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Rehlingen, der Verbandsvertretung des 
Kirchengemeindeverbandes Rehlingen, der Pfarrge-
meinderäte der beteiligten Pfarreien bzw. Pfarrvika-
rie, der Verwaltungsräte der beteiligten Kirchenge-
meinden, des Pfarrers, des Leitungsteams des Pasto-
ralen Raums Dillingen und des Priesterrates des Bis-
tums wird gemäß can. 515 § 2 CIC, § 4 Diözesanbe-
stimmungen über die Gliederung des Bistums vom 
15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 
10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1), § 2 der Diöze-
sanbestimmungen über die Kirchengemeinden und 
die Verwaltung ihres Vermögens vom 15. September 
2000 (KA 2000 Nr. 209) i. d. Fassung vom 19. Sep-
tember 2001 (KA 2001 Nr. 186) und § 1 Absatz 3 
der Ordnung für die gemäß Strukturplan 2020 gebil-
deten Kirchengemeindeverbände im Bistum Trier 
vom 29. Juni 2011 (KA 2011 Nr.124) i. d. Fassung 
vom 19. Juni 2023 (KA 2023 Nr. 150) i. V. m. § 24 
Absatz 2 des Gesetzes über die Verwaltung und Ver-
tretung des Kirchenvermögens im Bistum Trier (Kir-
chenvermögensverwaltungsgesetz – KVVG) vom 1. 
Dezember 1978 (KA 1978 Nr. 271) i. d. Fassung 
vom 1. Juni 2023 (KA 2023 Nr. 130) hiermit wie 
folgt verordnet: 
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Kennzahlen für die Pfarrvikarie Rehlingen-Siersburg 
(Biringen) St. Heinrich machen dies deutlich: Betrug 
die Zahl der Katholiken in dieser Pfarrvikarie im 
Jahr 2000 noch 537, so sind 2022 nur noch 402 Ka-
tholiken erfasst. Nahmen im Jahr 2000 noch 98 
Gläubige an den Sonntagsgottesdiensten teil, so wa-
ren es 2022 nur noch 28. Die Zahl der Taufen ging 
seit dem Jahr 2000 von 4 auf  0 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrvikarie zielt darauf  ab, eine 
neue Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach 
can. 528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausma-
chen soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier 

den Grund für den Übergang, •
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen •
Folgen des Übergangs für die Beschäftigten, 
die hinsichtlich der Beschäftigten in Aussicht ge-•
nommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur Kirchengemeinde. •

Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 
Aufhebung und Neuerrichtung von Kirchengemein-
den ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-
legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 
das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Das Amtssiegel des ehemals selbständigen Kirchen-
gemeindeverbandes ist außer Gebrauch zu nehmen 
und dem Bistumsarchiv zu übergeben. 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Die Informationspflichten sowie die Bestimmungen 
zum Bestandsschutz und zum Kündigungsschutz 
nach Abschnitt II. gelten mit sofortiger Wirkung. 

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 408 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrvikarie und Kirchengemeinde  
Rehlingen-Siersburg (Biringen) St. Heinrich  

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrvikarie und Kirchengemeinde 
Rehlingen-Siersburg (Biringen) St. Heinrich 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrvikarie Rehlingen-Siers-
burg (Biringen) St. Heinrich die seelsorglichen Struk-
turen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 



605

Kirchliches Amtsblatt 15. Dezember 2024, Nr. 408

der Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrvikarie 
die dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfar-
rers für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrvi-
karie Rehlingen-Siersburg (Biringen) St. Heinrich 
und des Verwaltungsrates der Kirchengemeinde 
Rehlingen-Siersburg (Biringen) St. Heinrich, des 
Pfarrers und des Leitungsteams des Pastoralen Rau-
mes Dillingen sowie des Priesterrates des Bistums 
wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesan-
bestimmungen über die Gliederung des Bistums“ 
vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 
200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 
2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrvikarie Rehlingen-Siersburg (Biringen) 1.
St. Heinrich wird hiermit mit Ablauf  des 31. 
Dezembers 2024 aufgehoben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarr-2.
vikarie erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrvikarie Rehlingen-Siersburg (Bi-
ringen) St. Heinrich werden geschlossen (vgl. 
Diözesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in 

Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Okto-
ber 2000 in der jeweils geltenden Fassung). Das 
Amtssiegel der aufgehobenen Pfarrvikarie ist 
außer Gebrauch zu nehmen und dem Bistums-
archiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrvikarie Reh-4.
lingen-Siersburg (Biringen) St. Heinrich verliert 
mit der Aufhebung der Pfarrvikarie ihren Rang 
als Pfarrkirche. Sie behält ihren Kirchentitel 
(can. 1218 CIC), ihren Patronatsnamen und ihr 
Kircheninventar. 
Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrvikarie in Hinsicht auf  die Gläubi-
gen der aufgehobenen Pfarrvikarie Rehlingen-
Siersburg (Biringen) St. Heinrich gehen auf  den 
Pfarrer der neu zu errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Rehlingen-Siersburg (Birin-
gen) St. Heinrich wird mit Ablauf  des 31. Dezem-
bers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Dillingen und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Rehlingen-Siersburg 
(Biringen) St. Heinrich werden geschlossen (vgl. 
Diözesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in 

Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Okto-
ber 2000 in der jeweils geltenden Fassung). Das 
Amtssiegel der aufgehobenen Kirchengemeinde 
ist außer Gebrauch zu nehmen und dem Bis-
tumsarchiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Rehlingen-Siersburg (Fremersdorf) St. Mauritius und 
des Verwaltungsrates der Kirchengemeinde Rehlin-
gen-Siersburg (Fremersdorf) St. Mauritius, des Pfar-
rers und des Leitungsteams des Pastoralen Raumes 
Dillingen sowie des Priesterrates des Bistums wird 
gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbe-
stimmungen über die Gliederung des Bistums“ vom 
15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. 
d. Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) 
hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Rehlingen-Siersburg (Fremersdorf) 1.
St. Mauritius wird hiermit mit Ablauf  des 31. 
Dezembers 2024 aufgehoben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Rehlingen-Siersburg (Fremers-
dorf) St. Mauritius werden geschlossen (vgl. Diö -
zesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfar-

reien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 
2000 in der jeweils geltenden Fassung). Das 
Amtssiegel der aufgehobenen Pfarrei ist außer 
Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv 
zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Rehlin-4.
gen-Siersburg (Fremersdorf) St. Mauritius ver-
liert mit der Aufhebung der Pfarrei ihren Rang 
als Pfarrkirche. Sie behält ihren Kirchentitel 
(can. 1218 CIC), ihren Patronatsnamen und ihr 
Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Rehlingen-Siersburg 
(Fremersdorf) St. Mauritius gehen auf  den Pfar-
rer der neu zu errichtenden Pfarrei über. 

Nr. 409 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Rehlingen-Siersburg (Fremersdorf) St. Mauritius 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde Rehlingen- 
Siersburg (Fremersdorf) St. Mauritius 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Rehlingen-Siersburg 
(Fremersdorf) St. Mauritius die seelsorglichen Struk-
turen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Rehlingen-Siersburg 
(Fremersdorf) St. Mauritius machen dies deutlich: 
Betrug die Zahl der Katholiken in dieser Pfarrei im 
Jahr 2000 noch 1648, so sind 2022 nur noch 1148 Ka-
tholiken erfasst. Nahmen im Jahr 2000 noch 279 
Gläubige an den Sonntagsgottesdiensten teil, so wa-
ren es 2022 nur noch 44. Die Zahl der Taufen ging 
seit dem Jahr 2000 von 14 auf  13 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
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II. 

Die Kirchengemeinde Rehlingen-Siersburg (Fre-
mersdorf) St. Mauritius wird mit Ablauf  des 31. De-
zembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Dillingen und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Rehlingen-Siersburg 
(Fremersdorf) St. Mauritius werden geschlossen 
(vgl. Diözesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut 

in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. 
Oktober 2000 in der jeweils geltenden Fassung). 
Das Amtssiegel der aufgehobenen Kirchenge-
meinde ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Rehlingen-Siersburg 
(Gerlfangen) Kreuzerhöhung machen dies deutlich: 
Betrug die Zahl der Katholiken in dieser Pfarrei im 
Jahr 2000 noch 663, so sind 2022 nur noch 475 Ka-
tholiken erfasst. Nahmen im Jahr 2000 noch 107 
Gläubige an den Sonntagsgottesdiensten teil, so wa-
ren es 2020 nur noch 71. Die Zahl der Taufen ging 
seit dem Jahr 2000 von 6 auf  2 im Jahr 2020 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 

Nr. 410 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Rehlingen-Siersburg (Gerlfangen) Kreuzerhöhung

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde Rehlingen-
Siersburg (Gerlfangen) Kreuzerhöhung 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Rehlingen-Siersburg 
(Gerlfangen) Kreuzerhöhung die seelsorglichen 
Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
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528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Rehlingen-Siersburg (Gerlfangen) Kreuzerhöhung 
und des Verwaltungsrates der Kirchengemeinde 
Rehlingen-Siersburg (Gerlfangen) Kreuzerhöhung, 
des Pfarrers und des Leitungsteams des Pastoralen 
Raumes Dillingen sowie des Priesterrates des Bis-
tums wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diö -
zesanbestimmungen über die Gliederung des Bis-
tums“ vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR 
Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 2021 
(KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Rehlingen-Siersburg (Gerlfangen) 1.
Kreuzerhöhung wird hiermit mit Ablauf  des 31. 
Dezembers 2024 aufgehoben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Rehlingen-Siersburg (Gerlfan-
gen) Kreuzerhöhung werden geschlossen (vgl. 
Diözesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in 

Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Okto-
ber 2000 in der jeweils geltenden Fassung). Das 
Amtssiegel der aufgehobenen Pfarrei ist außer 
Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv 
zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Rehlin-4.
gen-Siersburg (Gerlfangen) Kreuzerhöhung ver-
liert mit der Aufhebung der Pfarrei ihren Rang 
als Pfarrkirche. Sie behält ihren Kirchentitel 
(can. 1218 CIC), ihren Patronatsnamen und ihr 
Kircheninventar. 
Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Rehlingen-Siersburg 

(Gerlfangen) Kreuzerhöhung gehen auf  den 
Pfarrer der neu zu errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Rehlingen-Siersburg (Gerlfan-
gen) Kreuzerhöhung wird mit Ablauf  des 31. De-
zembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-1.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Dillingen und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-1.
hobenen Kirchengemeinde Rehlingen-Siersburg 
(Gerlfangen) Kreuzerhöhung werden geschlos-
sen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirchliches 

Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen 
vom 15. Oktober 2000 in der jeweils geltenden 
Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Kirchengemeinde ist außer Gebrauch zu neh-
men und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Rehlingen-Siersburg (Rehlingen) St. Nikolaus und 
des Verwaltungsrates der Kirchengemeinde Rehlin-
gen-Siersburg (Rehlingen) St. Nikolaus, des Pfarrers 
und des Leitungsteams des Pastoralen Raumes Dil-
lingen sowie des Priesterrates des Bistums wird ge-
mäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbestim-
mungen über die Gliederung des Bistums“ vom 15. 
Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. 
Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) 
hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Rehlingen-Siersburg (Rehlingen) St. 1.
Nikolaus wird hiermit mit Ablauf  des 31. De-
zembers 2024 aufgehoben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Rehlingen-Siersburg (Rehlin-
gen) St. Nikolaus werden geschlossen (vgl. Diö -
zesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfar-

reien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 
2000 in der jeweils geltenden Fassung). Das 
Amtssiegel der aufgehobenen Pfarrei ist außer 
Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv 
zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Rehlin-4.
gen-Siersburg (Rehlingen) St. Nikolaus verliert 
mit der Aufhebung der Pfarrei ihren Rang als 
Pfarrkirche. Sie behält ihren Kirchentitel (can. 
1218 CIC), ihren Patronatsnamen und ihr Kir-
cheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Rehlingen-Siersburg 
(Rehlingen) St. Nikolaus gehen auf  den Pfarrer 
der neu zu errichtenden Pfarrei über. 

Nr. 411 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Rehlingen-Siersburg (Rehlingen) St. Nikolaus 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde Rehlingen-
Siersburg (Rehlingen) St. Nikolaus 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Rehlingen-Siersburg 
(Rehlingen) St. Nikolaus die seelsorglichen Struktu-
ren anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Rehlingen-Siersburg 
(Rehlingen) St. Nikolaus machen dies deutlich: Be-
trug die Zahl der Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 
2000 noch 3538, so sind 2022 nur noch 2813 Katho-
liken erfasst. Nahmen im Jahr 2000 noch 444 Gläu-
bige an den Sonntagsgottesdiensten teil, so waren es 
2022 nur noch 114. Die Zahl der Taufen ging seit 
dem Jahr 2000 von 15 auf  1 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
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II. 

Die Kirchengemeinde Rehlingen-Siersburg (Rehlin-
gen) St. Nikolaus wird mit Ablauf  des 31. Dezem-
bers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Dillingen und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Rehlingen-Siersburg 
(Rehlingen) St. Nikolaus werden geschlossen 
(vgl. Diözesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut 
in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. 

um neue Möglichkeiten für ein pastorales Miteinan-
der in einem größeren Raum zu eröffnen. Doch bei 
allem Positiven, das dadurch auch möglich wurde, 
wurden auch die Grenzen dieser Ansätze immer wie-
der deutlich. Das Beibehalten der historischen Pfarr-
struktur richtet den Blick vieler Gläubiger immer 
wieder auf  die eigene Pfarrei und bestärkt deren Er-
wartung, dass dort alles geleistet wird, was nach can. 
528 und can. 529 CIC Inhalt einer umfassenden 
pfarrlichen Seelsorge sein soll. Dies ist aber mit den 
geringer werdenden personellen wie auch finanziel-
len Ressourcen so nicht zu leisten.  

Als Ergebnis der Diözesansynode im Bistum Trier 
(KA 2016 Nr. 119 u. 120) und bestärkt durch die In-
struktion der Kongregation für den Klerus „Die 

Dekret 

über die Errichtung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
St. Maria Magdalena Rehlingen 

In den zurückliegenden gut zwanzig Jahren ist mehr 
und mehr deutlich geworden, dass die gegenwärtigen 
Pfarrstrukturen nicht mehr in der Lage sind, den 
Auftrag der Kirche in der heutigen Zeit zu verwirkli-
chen. Die bisherigen Lösungsansätze – zunächst die 
Schaffung von Seelsorgeeinheiten gemäß can. 526 § 
1 CIC und dann von Pfarreiengemeinschaften ge-
mäß can. 374 § 2 CIC – versuchten, unter Beibehal-
tung der historisch gewachsenen Strukturen die 
Grenzen der einzelnen Pfarreien zu überschreiten, 

Oktober 2000 in der jeweils geltenden Fassung). 
Das Amtssiegel der aufgehobenen Kirchenge-
meinde ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 412 
Dekret über die Errichtung der Pfarrei und Kirchengemeinde 
St. Maria Magdalena Rehlingen 
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pas torale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an 
der missionarischen Sendung der Kirche” sind im 
Bistum Trier die seelsorglichen Strukturen so anzu-
passen, dass die für einen missionarischen Aufbruch 
erforderlichen Kräfte und Mittel gebündelt werden 
und neben der Sakramentenspendung auch andere 
Formen der Evangelisierung möglich werden (vgl. 
Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium (EG), n. 
63). 

„Die Pfarrei ist keine hinfällige Struktur; gerade weil 
sie eine große Formbarkeit besitzt kann sie ganz ver-
schiedene Formen annehmen, die die innere Beweg-
lichkeit und die missionarische Kreativität des Pfar-
rers und der Gemeinde erfordern. Obwohl sie si-
cherlich nicht die einzige evangelisierende Einrich-
tung ist, wird sie, wenn sie fähig ist, sich ständig zu 
erneuern und anzupassen, weiterhin ‚die Kirche 
[sein], die inmitten der Häuser ihrer Söhne und 
Töchter lebt‘. Das setzt voraus, dass sie wirklich in 
Kontakt mit den Familien und dem Leben des Vol-
kes Gottes steht und nicht eine weitschweifige, von 
den Leuten getrennte Struktur oder eine Gruppe 
von Auserwählten wird, die sich selbst betrachten.“ 
(Apostolisches Schreiben, EG, n. 28) 

Daher soll nun durch die vorzunehmende Fusion 
der Pfarreien und Kirchengemeinden Rehlingen-
Siersburg (Fremersdorf)  St. Mauritius, Rehlingen-
Siersburg (Gerlfangen) Kreuzerhöhung, Rehlingen-
Siersburg (Rehlingen) St. Nikolaus und der Pfarrvi-
karie und Kirchengemeinde Rehlingen-Siersburg 
(Biringen) St. Heinrich die Gemeinschaft der Gläu-
bigen in der neuen Pfarrei gestärkt werden (vgl. can. 
515 § 1 CIC), damit sich in ihr die Vielfalt der Cha-
rismen entwickeln kann, die den missionarischen 
und diakonischen Aufbruch tragen und gestalten 
sollen. Trotz der größeren räumlichen Ausdehnung 
der einen neuen Pfarrei ist hier doch auch ein bereits 
durch das eingeübte Miteinander der Pfarreienge-
meinschaft gewachsenes Vertrautsein gegeben (vgl. 
Schreiben des Bischofs zur Reform der Pfarreien, 
KA 2021 Nr. 84, Punkt 16). 

Die Fusion konzentriert die Gremienarbeit, vielfälti-
ge Möglichkeiten der Beteiligung am pfarrlichen Le-
ben bleiben erhalten oder werden neu eröffnet. Lo-
kale Teams stärken die örtlichen Gemeinschaften. 

Schließlich ermöglicht die Fusion der oben genann-
ten Pfarreien bzw. Pfarrvikarie zur Pfarrei St. Maria 
Magdalena Rehlingen, dass der zuständige Pfarrer 
nur noch Sorge trägt für eine Pfarrei (vgl. can. 526 § 
1 CIC). In dieser einen Pfarrei kann er seine Hirten-

sorge für die Gläubigen in der Ausübung der Diens -
te des Heiligens, Lehrens und Leitens (vgl. can. 528 
und can. 529 CIC) verantwortlich wahrnehmen, un-
terstützt – soweit möglich und vorhanden – von an-
deren Priestern und Diakonen sowie von engagier-
ten und beauftragten Laien (vgl. can. 519 CIC). 

Nach Anhörung der Räte der Pfarreien und Kir-
chengemeinden Rehlingen-Siersburg (Fremersdorf)  
St. Mauritius, Rehlingen-Siersburg (Gerlfangen) 
Kreuzerhöhung, Rehlingen-Siersburg (Rehlingen) St. 
Nikolaus und der Pfarrvikarie und Kirchengemeinde 
Rehlingen-Siersburg (Biringen) St. Heinrich, des 
Pfarreienrates der Pfarreiengemeinschaft Rehlingen, 
der Verbandsvertretung des Kirchengemeindever-
bandes Rehlingen, des Pfarrers und des Leitungs-
teams des Pastoralen Raums Dillingen sowie des 
Priesterrates des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 
CIC, § 4 Diözesanbestimmungen über die Gliederung des 
Bistums vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. 
Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1), § 
2 der Diözesanbestimmungen über die Kirchengemeinden und 
die Verwaltung ihres Vermögens vom 15. September 
2000 (KA 2000 Nr. 209) i. d. Fassung vom 19. Sep-
tember 2001 (KA 2001 Nr. 186) hiermit wie folgt 
verordnet: 

Teil A 

I. 

Die Pfarreien  Rehlingen-Siersburg (Fremersdorf) St. 
Mauritius, Rehlingen-Siersburg (Gerlfangen) Kreuz-
erhöhung und Rehlingen-Siersburg (Rehlingen) St. 
Nikolaus und die Pfarrvikarie Rehlingen-Siersburg 
(Biringen) St. Heinrich werden hiermit mit Wirkung 
zum 1. Januar 2025 zusammengefasst und als eine 
neue Pfarrei errichtet.  

Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Pfarrei lautet Pfarrei St. 1.
Maria Magdalena Rehlingen. 

Der Pfarrort der Pfarrei ist Rehlingen-Siersburg.  2.

Das Gebiet der nach diesem Abschnitt errichte-3.
ten Pfarrei ist deckungsgleich mit dem Gebiet 
der aufgehobenen Pfarreien. 

Die Pfarrkirchen der bisherigen Pfarreien bzw. 4.
Pfarrvikarie werden Kirchen in der Pfarrei St. 
Maria Magdalena Rehlingen. Nach Beratung mit 
den pfarrlichen Gremien und unter Beifügung 
von deren Voten unterbreitet der Pfarrer dem 
Bischof  einen Vorschlag, welche der Kirchen in 
der Pfarrei zukünftig als Pfarrkirche gelten soll. 
Es ist dann Sache des Bischofs, unter Berück-
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sichtigung des Vorschlags eine Kirche in der 
Pfarrei als Pfarrkirche auszuweisen. 

Der Pfarrer der neuen Pfarrei St. Maria Magda-5.
lena Rehlingen legt nach Beratung mit den pfarr-
lichen Gremien für die Gemeinschaft ihrer 
Gläubigen fest, an welchen Orten und zu wel-
chen Zeiten die Sakramente gefeiert werden. 
Dabei legt er fest, in welchen Kirchen besondere 
Amtshandlungen (vgl. can. 530 CIC) vorgenom-
men werden.  

Die neue Pfarrei tritt in die Rechtsnachfolge der 6.
aufgehobenen Pfarreien gemäß can. 121 CIC ein. 

II. 

Der bestehende Pfarreienrat der aufgehobenen Pfar-
reiengemeinschaft bildet den ersten Pfarrgemeinde-
rat der neuen Pfarrei. Soweit in diesem Pfarrgemein-
derat die Pfarrbezirke der neuen Pfarrei nicht hinrei-
chend durch gewählte Mitglieder vertreten sind, soll 
bei der Berufung weiterer Mitglieder in den Pfarrge-
meinderat berücksichtigt werden, dass jeder Pfarrbe-
zirk durch zumindest ein Mitglied im Pfarrgemein-
derat vertreten ist. Das Verfahren richtet sich nach § 
25 Absatz 5 bis 8 der Ordnung für die Pfarrgemeinderäte 
und Pfarreienräte im Bistum Trier (PGR-O) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

Im Falle der Bildung eines Pfarrgemeinderates wird 
anschließend gemäß den einschlägigen Bestimmun-
gen eine Wahl zum Verwaltungsrat durchgeführt. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Pfarrei führt das Siegel gemäß 
can. 535 § 3 CIC und der Ordnung für das kirchliche Sie-
gelwesen im Bistum Trier vom 2. April 2013 (KA 2013 
Nr. 85) in der jeweils geltenden Fassung. 

V. 

Die neu errichtete Pfarrei wird gemäß can. 374 § 2 
CIC i. V. m. § 1 Absatz 3 der Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums vom 15. Januar 
2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1) und § 1 Absatz 1 des 
Statuts für die Pastoralen Räume im Bistum Trier 
vom 15. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 54) Teil des 
Pastoralen Raums Dillingen.  

Teil B 

Die Kirchengemeinden Rehlingen-Siersburg (Birin-
gen) St. Heinrich, Rehlingen-Siersburg (Fremers-
dorf) St. Mauritius, Rehlingen-Siersburg (Gerlfan-

gen) Kreuzerhöhung und Rehlingen-Siersburg (Reh-
lingen) St. Nikolaus werden hiermit mit Wirkung 
zum 1. Januar 2025 zusammengefasst und als eine 
neue Kirchengemeinde errichtet.  

I. 

Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Kirchengemeinde lautet 1.
St. Maria Magdalena Rehlingen. 

Der Sitz der Kirchengemeinde entspricht dem 2.
Pfarrort Rehlingen-Siersburg. 

Das Gebiet der neu errichteten Kirchengemein-3.
de ist deckungsgleich mit dem Gebiet der gleich-
namigen Pfarrei. Deren Mitglieder sind von nun 
an auch Mitglieder der neu errichteten Kirchen-
gemeinde. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemein-4.
den gehen deren gesamtes unbewegliches und 
bewegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, 
Verbindlichkeiten und Forderungen sowie die 
sonstigen Vermögensgegenstände im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC). Sie tritt damit eben-
so in die Rechtsnachfolge der jeweils erworbe-
nen Rechte und Pflichten ein und wird somit 
auch zur Gesamtrechtsnachfolgerin des aufge-
hobenen Kirchengemeindeverbandes Rehlingen. 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse 5.
erfolgt nach folgenden Maßgaben: Erworbene 
Besitzstände dürfen wegen des Übergangs der 
Beschäftigungsverhältnisse nicht eingeschränkt 
werden. Die Kündigung des Beschäftigungsver-
hältnisses einer Mitarbeiterin oder eines Mitar-
beiters durch den bisherigen Kirchengemeinde-
verband, durch die Gemeinschaft der Kirchen-
gemeinden oder die neue Kirchengemeinde we-
gen des Übergangs ist unwirksam. Das Recht 
zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses 
aus anderen Gründen bleibt unberührt. Bei der 
Berechnung von Beschäftigungszeiten werden 
die vor dem Übergang der Beschäftigungsver-
hältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung 
für das Bistum Trier (KAVO) erreichten Be-
schäftigungszeiten als Beschäftigungszeiten nach 
§ 40 Absatz 3 KAVO berücksichtigt. Der Kir-
chengemeindeverband hat als bisheriger Arbeit-
geber die von dem Übergang betroffenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vor dem Übergang 
in Textform zu unterrichten über: 
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der rechtsfähigen Fabrikvermögen und Stellen-
vermögen, bleiben gewahrt. 

II. 

Bis zur Konstituierung des neuen Verwaltungsrates 
bzw. Kirchengemeinderates wird der Pfarrer der neu 
errichteten Kirchengemeinde gemäß § 22 Absatz 1 
KVVG zum Verwalter bestimmt. Das Amt des Ver-
walters endet, sobald ein Verwaltungsrat bzw. Kir-
chengemeinderat gewählt ist und seine Tätigkeit auf-
genommen hat. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Kirchengemeinde führt das 
Amtssiegel gemäß der Ordnung für das kirchliche 
Siegelwesen im Bistum Trier (Siegelordnung) in der 
jeweils geltenden Fassung. 

Teil C 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 in 
Kraft. Die Informationspflichten sowie die Bestim-
mungen zum Bestandsschutz und zum Kündigungs-
schutz nach Teil B Ziffer 5 gelten mit sofortiger Wir-
kung. 

Trier, den 15. November 2024 

Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeit-•
punkt des Übergangs, 
den Grund für den Übergang, •
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozia-•
len Folgen des Übergangs für die Beschäf-
tigten, 
die hinsichtlich der Beschäftigten in Aus-•
sicht genommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur neuen Kirchengemeinde. •

Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 
Aufhebung und Neuerrichtung gemäß diesem De-
kret ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-
legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 
das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Die in den bisherigen Kirchengemeinden vor-6.
handenen Fabrikvermögen und Stellenvermö-
gen bleiben unabhängig von einer eigenen 
Rechtsfähigkeit in ihrer bisherigen Bestimmung 
unberührt. Gleiches gilt für das Stiftungsvermö-
gen. Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Ver-
mögen sind unterscheidbar von den Vermögen 
der neu errichteten Kirchengemeinde auszuwei-
sen. 

Das in den bisherigen Kirchengemeinden den 7.
Vermögensarten nach § 1 a Gesetz über die Verwal-
tung und Vertretung des Kirchenvermögens im Bistum 

Trier (Kirchenvermögensverwaltungsgesetz – 
KVVG) nicht ausdrücklich zugeordnete Vermö-
gen ist diesen Vermögensarten nachträglich zu-
zuordnen. Ist eine Zuordnung nicht ermittelbar, 
gilt es als bisheriges Fabrikvermögen. § 4 Absatz 
3 der Diözesanbestimmungen über die Kirchen-
gemeinden und die Verwaltung ihres Vermögens 
bleibt unberührt.  

Stifterwillen und Zweckbindungen Dritter sind 8.
weiterhin zu beachten (cann. 1300 f. CIC). 

Die Rechte sonstiger kirchlicher Institutionen 9.
mit eigener Rechtspersönlichkeit, insbesondere 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 



614

Kirchliches Amtsblatt 15. Dezember 2024



615

Kirchliches Amtsblatt 15. Dezember 2024, Nr. 413

I. 

Die gemäß § 3 der Diözesanbestimmungen über die 
Gliederung des Bistums gebildete Pfarreiengemein-
schaft Uchtelfangen wird mit Ablauf  des 31. De-
zembers 2024 aufgehoben. 

Den Pfarreienrat der aufgehobenen Pfarreienge-
meinschaft erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

II. 

Der nach der Ordnung für die gemäß Strukturplan 
2020 gebildeten Kirchengemeindeverbände im Bis-
tum Trier (KGV-O) errichtete Kirchengemeindever-
band Uchtelfangen wird mit Ablauf  des 31. Dezem-
bers 2024 aufgehoben. 

Die Verbandsvertretung des aufgehobenen Kirchen-
gemeindeverbandes erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Mit Aufhebung des Kirchengemeindeverbandes ge-
hen das zum Zeitpunkt der Aufhebung des Kirchen-
gemeindeverbandes vorhandene bewegliche und un-
bewegliche Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen auf  die dem Kir-
chengemeindeverband angeschlossenen Kirchenge-
meinden zur Gesamthand über. 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse er-
folgt nach folgenden Maßgaben: Erworbene Besitz-
stände dürfen wegen des Übergangs der Beschäfti-
gungsverhältnisse nicht eingeschränkt werden. Die 
Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses einer 
Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters durch den bis-
herigen Kirchengemeindeverband, durch die Ge-
meinschaft der Kirchengemeinden oder die neue 
Kirchengemeinde wegen des Übergangs ist unwirk-
sam. Das Recht zur Kündigung des Beschäftigungs-
verhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt. 
Bei der Berechnung von Beschäftigungszeiten wer-
den die vor dem Übergang der Beschäftigungsver-
hältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung für 
das Bistum Trier (KAVO) erreichten Beschäfti-
gungszeiten als Beschäftigungszeiten nach § 40 Ab-
satz 3 KAVO berücksichtigt. Der Kirchengemeinde-
verband  hat als Arbeitgeber die von dem Übergang 
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor 
dem Übergang in Textform zu unterrichten über: 

Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt •
des Übergangs, 

Nr. 413 
Dekret über die Aufhebung der Pfarreiengemeinschaft Uchtelfangen und 
des Kirchengemeindeverbandes Uchtelfangen  

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarreiengemeinschaft Uchtelfangen und 
des Kirchengemeindeverbandes Uchtelfangen  

Aufgrund der Fusion der Pfarreien und Kirchenge-
meinden Eppelborn (Humes) Maria Himmelfahrt, 
Eppelborn (Wiesbach) St. Augustinus, Illingen (Uch-
telfangen) St. Josef  und Illingen (Wustweiler) Herz 
Jesu zur neuen Pfarrei St. Antonius von Padua Uch-
telfangen verbunden mit ihrer Aufhebung entfällt 
die Grundlage der bisherigen Pfarreiengemeinschaft 
und des Kirchengemeindeverbandes. Auf  das in den 
zurückliegenden zwölf  Jahren bereits eingeübte Mit-
einander soll bei der Gestaltung der Hirtensorge in 
der neuen Pfarrei aufgebaut werden (vgl. Schreiben 
des Bischofs zur Reform der Pfarreien auf  der 
Grundlage der Ergebnisse der Diözesansynode 
2013-2016, KA 2021 Nr. 84, Punkt 16). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Uchtelfangen, der Verbandsvertretung 
des Kirchengemeindeverbandes Uchtelfangen, des 
Pfarrgemeinderates der Pfarrei Eppelborn (Humes) 
Maria Himmelfahrt, des Verwaltungsrates der Kir-
chengemeinde Eppelborn (Humes) Maria Himmel-
fahrt, der Kirchengemeinderäte der beteiligten Pfar-
reien und Kirchengemeinden, des Pfarrers, des Lei-
tungsteams des Pastoralen Raums Lebach und des 
Priesterrates des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 
CIC, § 4 Diözesanbestimmungen über die Gliede-
rung des Bistums vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 
32) i. d. Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 
Nr. 1), § 2 der Diözesanbestimmungen über die Kir-
chengemeinden und die Verwaltung ihres Vermö-
gens vom 15. September 2000 (KA 2000 Nr. 209) i. 
d. Fassung vom 19. September 2001 (KA 2001 Nr. 
186) und § 1 Absatz 3 der Ordnung für die gemäß 
Strukturplan 2020 gebildeten Kirchengemeindever-
bände im Bistum Trier vom 29. Juni 2011 (KA 2011 
Nr.124) i. d. Fassung vom 19. Juni 2023 (KA 2023 
Nr. 150) i. V. m. § 24 Absatz 2 des Gesetzes über die 
Verwaltung und Vertretung des Kirchenvermögens 
im Bistum Trier (Kirchenvermögensverwaltungsge-
setz – KVVG) vom 1. Dezember 1978 (KA 1978 
Nr. 271) i. d. Fassung vom 1. Juni 2023 (KA 2023 
Nr. 130) hiermit wie folgt verordnet: 
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den Grund für den Übergang, •
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen •
Folgen des Übergangs für die Beschäftigten, 
die hinsichtlich der Beschäftigten in Aussicht ge-•
nommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur Kirchengemeinde. •

Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 
Aufhebung und Neuerrichtung von Kirchengemein-
den ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-
legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 
das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Das Amtssiegel des ehemals selbständigen Kirchen-
gemeindeverbandes ist außer Gebrauch zu nehmen 
und dem Bistumsarchiv zu übergeben. 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Die Informationspflichten sowie die Bestimmungen 
zum Bestandsschutz und zum Kündigungsschutz 
nach Abschnitt II. gelten mit sofortiger Wirkung. 

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 414 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Eppelborn (Humes) Maria Himmelfahrt

gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Eppelborn (Humes) Ma-
ria Himmelfahrt machen dies deutlich: Betrug die 
Zahl der Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 
noch 1806, so sind 2022 nur noch 1166 Katholiken 
erfasst. Nahmen im Jahr 2000 noch 409 Gläubige an 
den Sonntagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 
nur noch 116. Die Zahl der Taufen ging seit dem 
Jahr 2000 von 8 auf  4 Taufen im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Eppelborn (Humes) Maria Himmelfahrt 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Eppelborn (Humes) 
Maria Himmelfahrt die seelsorglichen Strukturen an-
zupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
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528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Eppelborn (Humes) Maria Himmelfahrt und des 
Verwaltungsrates der Kirchengemeinde Eppelborn 
(Humes) Maria Himmelfahrt, des Pfarrers und des 
Leitungsteams des Pastoralen Raumes Lebach sowie 
des Priesterrates des Bistums wird gemäß can. 515 § 
2 CIC und § 4 der „Diözesanbestimmungen über die 
Gliederung des Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 
2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. 
Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt 
verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Eppelborn (Humes) Maria Himmel-1.
fahrt wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezem-
bers 2024 aufgehoben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Eppelborn (Humes) Maria Him-
melfahrt werden geschlossen (vgl. Diözesanbestim-
mungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonsti-

gen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der auf-
gehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen 
und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Eppelborn 4.
(Humes) Maria Himmelfahrt verliert mit der 
Aufhebung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkir-
che. Sie behält ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), 
ihren Patronatsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Eppelborn (Humes) 
Maria Himmelfahrt gehen auf  den Pfarrer der 

neu zu errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Eppelborn (Humes) Maria 
Himmelfahrt wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-1.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Lebach und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-1.
hobenen Kirchengemeinde Eppelborn (Humes) 
Maria Himmelfahrt werden geschlossen (vgl. 
Diö zesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in 

Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Okto-
ber 2000 in der jeweils geltenden Fassung). Das 
Amtssiegel der aufgehobenen Kirchengemeinde 
ist außer Gebrauch zu nehmen und dem Bis-
tumsarchiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Kirchengemeinderates der Pfar-
rei und Kirchengemeinde Eppelborn (Wiesbach) St. 
Augustinus, des Pfarrers und des Leitungsteams des 
Pastoralen Raumes Lebach sowie des Pries terrates 
des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der 
„Diözesanbestimmungen über die Gliederung des 
Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR 
Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 
2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Eppelborn (Wiesbach) St. Augusti-1.
nus wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Den Kirchengemeinderat der aufgehobenen 2.
Pfarrei erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Eppelborn (Wiesbach) St. Au-
gustinus werden geschlossen (vgl. Diözesanbestim-
mungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sons tigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Eppel-4.
born (Wiesbach) St. Augustinus verliert mit der 
Aufhebung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkir-
che. Sie behält ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), 
ihren Patronatsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Eppelborn (Wies-
bach) St. Augustinus gehen auf  den Pfarrer der 
neu zu errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Eppelborn (Wiesbach) St. 
Augustinus wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Nr. 415 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Eppelborn (Wiesbach) St. Augustinus

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Eppelborn (Wiesbach) St. Augustinus 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Eppelborn (Wiesbach) 
St. Augustinus die seelsorglichen Strukturen anzu-
passen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Eppelborn (Wiesbach) 
St. Augustinus machen dies deutlich: Betrug die Zahl 
der Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 
3551, so sind 2022 nur noch 2377 Katholiken er-
fasst. Nahmen im Jahr 2000 noch 511 Gläubige an 
den Sonntagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 
nur noch 115. Die Zahl der Taufen ging seit dem 
Jahr 2000 von 15 auf  8 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
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Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation eines 2.
oder mehrerer Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in die Verbandsvertretung des KGV PastR 
Lebach und die Mitgliedschaft im Verbandsaus-
schuss bleiben bis zur Wahl eines Verwaltungsra-
tes oder Kirchengemeinderates der neu errichte-
ten Kirchengemeinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Eppelborn (Wies-
bach) St. Augustinus werden geschlossen (vgl. 
Diözesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in 

Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Okto-
ber 2000 in der jeweils geltenden Fassung). Das 
Amtssiegel der aufgehobenen Kirchengemeinde 
ist außer Gebrauch zu nehmen und dem Bis-

tumsarchiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 416 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Illingen (Uchtelfangen) St. Josef

gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Illingen (Uchtelfangen) 
St. Josef  machen dies deutlich: Betrug die Zahl der 
Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 3211, 
so sind 2022 nur noch 2096 Katholiken erfasst. Nah-
men im Jahr 2000 noch 440 Gläubige an den Sonn-
tagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 
122. Die Zahl der Taufen verharrte seit dem Jahr 
2000 auf  einem niedrigen Niveau von 17 Taufen im 
Jahr 2000 und 25 Taufen im Jahr 2022. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Illingen (Uchtelfangen) St. Josef 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Illingen (Uchtelfangen) 
St. Josef  die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
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Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Kirchengemeinderates der 
Pfarrei Illingen (Uchtelfangen) St. Josef, des Pfarrers 
und des Leitungsteams des Pastoralen Raumes Le-
bach sowie des Priesterrates des Bistums wird gemäß 
can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums“ vom 15. Janu-
ar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fas-
sung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hier-
mit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Illingen (Uchtelfangen) St. Josef  1.
wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Den Kirchengemeinderat der aufgehobenen 2.
Pfarrei erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Illingen (Uchtelfangen) St. Jo-
sef  werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmun-
gen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Illingen 4.
(Uchtelfangen) St. Josef  verliert mit der Aufhe-
bung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie 
behält ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren 
Patronatsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Illingen (Uchtelfan-
gen) St. Josef  gehen auf  den Pfarrer der neu zu 

errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Illingen (Uchtelfangen) St. Jo-
sef  wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufge-
hoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation eines 2.
oder mehrerer Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in die Verbandsvertretung des KGV PastR 
Lebach und die Mitgliedschaft im Verbandsaus-
schuss bleiben bis zur Wahl eines Verwaltungsra-
tes oder Kirchengemeinderates der neuerrichte-
ten Kirchengemeinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Illingen (Uchtelfan-
gen) St. Josef  werden geschlossen (vgl. Diözesan-
bestimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien 

und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 
in der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssie-
gel der aufgehobenen Kirchengemeinde ist au-
ßer Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsar-
chiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Kirchengemeinderates der 
Pfarrei und Kirchengemeinde Illingen (Wustweiler) 
Herz Jesu, des Pfarrers und des Leitungsteams des 
Pastoralen Raumes Lebach sowie des Priesterrates 
des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 
der „Diözesanbestimmungen über die Gliederung 
des Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, 
HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 
2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Illingen (Wustweiler) Herz Jesu wird 1.
hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 auf-
gehoben. 

Den Kirchengemeinderat der aufgehobenen 2.
Pfarrei erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Illingen (Wustweiler) Herz Jesu 
werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Illingen 4.
(Wustweiler) Herz Jesu verliert mit der Aufhe-
bung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie 
behält ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren 
Patronatsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Illingen (Wustweiler) 
Herz Jesu gehen auf  den Pfarrer der neu zu er-
richtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Illingen (Wustweiler) Herz Je-
su wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufge-
hoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-

Nr. 417 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Illingen (Wustweiler) Herz Jesu

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Illingen (Wustweiler) Herz Jesu 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Illingen (Wustweiler) 
Herz Jesu die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Illingen (Wustweiler) 
Herz Jesu machen dies deutlich: Betrug die Zahl der 
Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 1784, 
so sind 2022 nur noch 1183 Katholiken erfasst. Nah-
men im Jahr 2000 noch 274 Gläubige an den Sonn-
tagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 
58. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 
21 auf  7 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
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wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation eines 2.
oder mehrerer Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in die Verbandsvertretung des KGV PastR 
Lebach und die Mitgliedschaft im Verbandsaus-
schuss bleiben bis zur Wahl eines Verwaltungsra-
tes oder Kirchengemeinderates der neu errichte-
ten Kirchengemeinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Illingen (Wustweiler) 
Herz Jesu werden geschlossen (vgl. Diözesanbe-
stimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer 
Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv 
zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

Nr. 418 
Dekret über die Errichtung der Pfarrei und Kirchengemeinde 
St. Antonius von Padua Uchtelfangen

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

wurden auch die Grenzen dieser Ansätze immer wie-
der deutlich. Das Beibehalten der historischen Pfarr-
struktur richtet den Blick vieler Gläubiger immer 
wieder auf  die eigene Pfarrei und bestärkt deren Er-
wartung, dass dort alles geleistet wird, was nach can. 
528 und can. 529 CIC Inhalt einer umfassenden 
pfarrlichen Seelsorge sein soll. Dies ist aber mit den 
geringer werdenden personellen wie auch finanziel-
len Ressourcen so nicht zu leisten.  

Als Ergebnis der Diözesansynode im Bistum Trier 
(KA 2016 Nr. 119 u. 120) und bestärkt durch die In-
struktion der Kongregation für den Klerus „Die pa-
storale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an der 
missionarischen Sendung der Kirche” sind im Bis-
tum Trier die seelsorglichen Strukturen so anzupas-
sen, dass die für einen missionarischen Aufbruch er-
forderlichen Kräfte und Mittel gebündelt werden 
und neben der Sakramentenspendung auch andere 

Dekret 

über die Errichtung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
St. Antonius von Padua Uchtelfangen 

In den zurückliegenden gut zwanzig Jahren ist mehr 
und mehr deutlich geworden, dass die gegenwärtigen 
Pfarrstrukturen nicht mehr in der Lage sind, den 
Auftrag der Kirche in der heutigen Zeit zu verwirkli-
chen. Die bisherigen Lösungsansätze – zunächst die 
Schaffung von Seelsorgeeinheiten gemäß can. 526 § 
1 CIC und dann von Pfarreiengemeinschaften ge-
mäß can. 374 § 2 CIC – versuchten, unter Beibehal-
tung der historisch gewachsenen Strukturen die 
Grenzen der einzelnen Pfarreien zu überschreiten, 
um neue Möglichkeiten für ein pastorales Miteinan-
der in einem größeren Raum zu eröffnen. Doch bei 
allem Positiven, das dadurch auch möglich wurde, 
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Formen der Evangelisierung möglich werden (vgl. 
Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium (EG), n. 
63). 

„Die Pfarrei ist keine hinfällige Struktur; gerade weil 
sie eine große Formbarkeit besitzt kann sie ganz ver-
schiedene Formen annehmen, die die innere Beweg-
lichkeit und die missionarische Kreativität des Pfar-
rers und der Gemeinde erfordern. Obwohl sie si-
cherlich nicht die einzige evangelisierende Einrich-
tung ist, wird sie, wenn sie fähig ist, sich ständig zu 
erneuern und anzupassen, weiterhin ‚die Kirche 
[sein], die inmitten der Häuser ihrer Söhne und 
Töchter lebt‘. Das setzt voraus, dass sie wirklich in 
Kontakt mit den Familien und dem Leben des Vol-
kes Gottes steht und nicht eine weitschweifige, von 
den Leuten getrennte Struktur oder eine Gruppe 
von Auserwählten wird, die sich selbst betrachten.“ 
(Apostolisches Schreiben, EG, n. 28) 

Daher soll nun durch die vorzunehmende Fusion 
der Pfarreien und Kirchengemeinden Eppelborn 
(Humes) Maria Himmelfahrt, Eppelborn (Wiesbach) 
St. Augustinus, Illingen (Uchtelfangen) St. Josef  und 
Illingen (Wustweiler) Herz Jesu die Gemeinschaft 
der Gläubigen in der neuen Pfarrei gestärkt werden 
(vgl. can. 515 § 1 CIC), damit sich in ihr die Vielfalt 
der Charismen entwickeln kann, die den missionari-
schen und diakonischen Aufbruch tragen und gestal-
ten sollen. Trotz der größeren räumlichen Ausdeh-
nung der einen neuen Pfarrei ist hier doch auch ein 
bereits durch das eingeübte Miteinander der Pfarrei-
engemeinschaft gewachsenes Vertrautsein gegeben 
(vgl. Schreiben des Bischofs zur Reform der Pfarrei-
en, KA 2021 Nr. 84, Punkt 16). 

Die Fusion konzentriert die Gremienarbeit, vielfälti-
ge Möglichkeiten der Beteiligung am pfarrlichen Le-
ben bleiben erhalten oder werden neu eröffnet. Lo-
kale Teams stärken die örtlichen Gemeinschaften. 

Schließlich ermöglicht die Fusion der oben genann-
ten Pfarreien zur Pfarrei St. Antonius von Padua 
Uchtelfangen, dass der zuständige Pfarrer nur noch 
Sorge trägt für eine Pfarrei (vgl. can. 526 § 1 CIC). In 
dieser einen Pfarrei kann er seine Hirtensorge für die 
Gläubigen in der Ausübung der Dienste des Heili-
gens, Lehrens und Leitens (vgl. can. 528 und can. 
529 CIC) verantwortlich wahrnehmen, unterstützt – 
soweit möglich und vorhanden – von anderen Prie-
stern und Diakonen sowie von engagierten und be-
auftragten Laien (vgl. can. 519 CIC). 

Nach Anhörung der Räte der Pfarreien und Kir-
chengemeinden Eppelborn (Humes) Maria Himmel-

fahrt, Eppelborn (Wiesbach) St. Augustinus, Illingen 
(Uchtelfangen) St. Josef  und Illingen (Wustweiler) 
Herz Jesu, des Pfarreienrates der Pfarreiengemein-
schaft Uchtelfangen, der Verbandsvertretung des 
Kirchengemeindeverbandes Uchtelfangen, des Pfar-
rers und des Leitungsteams des Pastoralen Raums 
Lebach sowie des Priesterrates des Bistums wird ge-
mäß can. 515 § 2 CIC, § 4 Diözesanbestimmungen über 
die Gliederung des Bistums vom 15. Januar 2000 (KA 
2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. Dezember 2021 
(KA 2022 Nr. 1), § 2 der Diözesanbestimmungen über die 
Kirchengemeinden und die Verwaltung ihres Vermögens vom 
15. September 2000 (KA 2000 Nr. 209) i. d. Fassung 
vom 19. September 2001 (KA 2001 Nr. 186) hiermit 
wie folgt verordnet: 

Teil A 

I. 

Die Pfarreien Eppelborn (Humes) Maria Himmel-
fahrt, Eppelborn (Wiesbach) St. Augustinus, Illingen 
(Uchtelfangen) St. Josef  und Illingen (Wustweiler) 
Herz Jesu werden hiermit mit Wirkung zum 1. Janu-
ar 2025 zusammengefasst und als eine neue Pfarrei 
errichtet.  

Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Pfarrei lautet Pfarrei St. 1.
Antonius von Padua Uchtelfangen. 

Der Pfarrort der Pfarrei ist Illingen.  2.

Das Gebiet der nach diesem Abschnitt errichte-3.
ten Pfarrei ist deckungsgleich mit dem Gebiet 
der aufgehobenen Pfarreien. 

Die Pfarrkirchen der bisherigen Pfarreien wer-4.
den Kirchen in der Pfarrei St. Antonius von Pa-
dua Uchtelfangen. 

Die Kirche St. Josef  in Uchtelfangen wird in den 5.
Rang einer Pfarrkirche der neu errichteten Pfar-
rei und Kirchengemeinde St. Antonius von Pa-
dua Uchtelfangen erhoben. 

Der Pfarrer der neuen Pfarrei St. Antonius von 6.
Padua Uchtelfangen legt nach Beratung mit den 
pfarrlichen Gremien für die Gemeinschaft ihrer 
Gläubigen fest, an welchen Orten und zu wel-
chen Zeiten die Sakramente gefeiert werden. 
Dabei legt er fest, in welchen Kirchen besondere 
Amtshandlungen (vgl. can. 530 CIC) vorgenom-
men werden. 

Die neue Pfarrei tritt in die Rechtsnachfolge der 7.
aufgehobenen Pfarreien gemäß can. 121 CIC 
ein. 
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II. 

Die Neuwahl zum Pfarrgemeinderat oder Kirchen-
gemeinderat soll am 1./2. Februar 2025 durchge-
führt werden.  

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Pfarrei führt das Siegel gemäß 
can. 535 § 3 CIC und der Ordnung für das kirchliche Sie-
gelwesen im Bistum Trier vom 2. April 2013 (KA 2013 
Nr. 85) in der jeweils geltenden Fassung. 

V. 

Die neu errichtete Pfarrei wird gemäß can. 374 § 2 
CIC i. V. m. § 1 Absatz 3 der Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums vom 15. Januar 
2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1) und § 1 Absatz 1 des 
Statuts für die Pastoralen Räume im Bistum Trier 
vom 15. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 54) Teil des 
Pastoralen Raums Lebach.  

Teil B 

Die Kirchengemeinden Eppelborn (Humes) Maria 
Himmelfahrt, Eppelborn (Wiesbach) St. Augustinus, 
Illingen (Uchtelfangen) St. Josef  und Illingen (Wust-
weiler) Herz Jesu werden hiermit mit Wirkung zum 
1. Januar 2025 zusammengefasst und als eine neue 
Kirchengemeinde errichtet.  

I. 
Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Kirchengemeinde lautet 1.
St. Antonius von Padua Uchtelfangen. 

Der Sitz der Kirchengemeinde entspricht dem 2.
Pfarrort Illingen. 

Das Gebiet der neu errichteten Kirchengemein-3.
de ist deckungsgleich mit dem Gebiet der gleich-
namigen Pfarrei. Deren Mitglieder sind von nun 
an auch Mitglieder der neu errichteten Kirchen-
gemeinde. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemein-4.
den gehen deren gesamtes unbewegliches und 
bewegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, 
Verbindlichkeiten und Forderungen sowie die 
sonstigen Vermögensgegenstände im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC). Sie tritt damit eben-
so in die Rechtsnachfolge der jeweils erworbe-
nen Rechte und Pflichten ein und wird somit 
auch zur Gesamtrechtsnachfolgerin des aufge-

hobenen Kirchengemeindeverbandes Uchtelfan-
gen. 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse 5.
erfolgt nach folgenden Maßgaben: Erworbene 
Besitzstände dürfen wegen des Übergangs der 
Beschäftigungsverhältnisse nicht eingeschränkt 
werden. Die Kündigung des Beschäftigungsver-
hältnisses einer Mitarbeiterin oder eines Mitar-
beiters durch den bisherigen Kirchengemeinde-
verband, durch die Gemeinschaft der Kirchen-
gemeinden oder die neue Kirchengemeinde we-
gen des Übergangs ist unwirksam. Das Recht 
zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses 
aus anderen Gründen bleibt unberührt. Bei der 
Berechnung von Beschäftigungszeiten werden 
die vor dem Übergang der Beschäftigungsver-
hältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung 
für das Bistum Trier (KAVO) erreichten Be-
schäftigungszeiten als Beschäftigungszeiten nach 
§ 40 Absatz 3 KAVO berücksichtigt. Der Kir-
chengemeindeverband hat als bisheriger Arbeit-
geber die von dem Übergang betroffenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vor dem Übergang 
in Textform zu unterrichten über: 

Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeit-•
punkt des Übergangs, 
den Grund für den Übergang, •
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozia-•
len Folgen des Übergangs für die Beschäf-
tigten, 
die hinsichtlich der Beschäftigten in Aus-•
sicht genommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur neuen Kirchengemeinde. •

Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 
Aufhebung und Neuerrichtung gemäß diesem De-
kret ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-
legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 
das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Die in den bisherigen Kirchengemeinden vor-6.
handenen Fabrikvermögen und Stellenvermögen 
bleiben unabhängig von einer eigenen Rechtsfä-
higkeit in ihrer bisherigen Bestimmung unbe-
rührt. Gleiches gilt für das Stiftungsvermögen. 



625

Kirchliches Amtsblatt 15. Dezember 2024, Nr. 418

IV. 

Die neu errichtete Kirchengemeinde führt das 
Amtssiegel gemäß der Ordnung für das kirchliche 
Siegelwesen im Bistum Trier (Siegelordnung) in der 
jeweils geltenden Fassung. 

Teil C 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 in 
Kraft. Die Informationspflichten sowie die Bestim-
mungen zum Bestandsschutz und zum Kündigungs-
schutz nach Teil B Ziffer 5 gelten mit sofortiger Wir-
kung. 

Trier, den 15. November 2024 

Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Vermögen 
sind unterscheidbar von den Vermögen der neu 
errichteten Kirchengemeinde auszuweisen. 

Das in den bisherigen Kirchengemeinden den 7.
Vermögensarten nach § 1 a Gesetz über die Verwal-
tung und Vertretung des Kirchenvermögens im Bistum 

Trier (Kirchenvermögensverwaltungsgesetz – 
KVVG) nicht ausdrücklich zugeordnete Vermö-
gen ist diesen Vermögensarten nachträglich zu-
zuordnen. Ist eine Zuordnung nicht ermittelbar, 
gilt es als bisheriges Fabrikvermögen. § 4 Absatz 
3 der Diözesanbestimmungen über die Kirchen-
gemeinden und die Verwaltung ihres Vermögens 
bleibt unberührt.  

Stifterwillen und Zweckbindungen Dritter sind 8.
weiterhin zu beachten (cann. 1300 f. CIC). 

Die Rechte sonstiger kirchlicher Institutionen 9.
mit eigener Rechtspersönlichkeit, insbesondere 
der rechtsfähigen Fabrikvermögen und Stellen-
vermögen, bleiben gewahrt. 

II. 

Bis zur Konstituierung des neuen Verwaltungsrates 
bzw. Kirchengemeinderates wird der Pfarrer der neu 
errichteten Kirchengemeinde gemäß § 22 Absatz 1 
KVVG zum Verwalter bestimmt. Das Amt des Ver-
walters endet, sobald ein Verwaltungsrat bzw. Kir-
chengemeinderat gewählt ist und seine Tätigkeit auf-
genommen hat. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Gliederung des Bistums gebildete Pfarreiengemein-
schaft Blankenrath wird mit Ablauf  des 31. Dezem-
bers 2024 aufgehoben. 

Der bestehende Pfarreienrat der aufgehobenen Pfar-
reiengemeinschaft bildet den ersten Pfarrgemeinde-
rat der neuen Pfarrei. Alles Weitere bestimmt sich 
nach dem Dekret über die Errichtung der Pfarrei 
Heilige Maria Blankenrath. 

II. 

Der nach der Ordnung für die gemäß Strukturplan 
2020 gebildeten Kirchengemeindeverbände im Bis-
tum Trier (KGV-O) errichtete Kirchengemeindever-
band Blankenrath wird mit Ablauf  des 31. Dezem-
bers 2024 aufgehoben. 

Die Verbandsvertretung des aufgehobenen Kirchen-
gemeindeverbandes erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Mit Aufhebung des Kirchengemeindeverbandes ge-
hen das zum Zeitpunkt der Aufhebung des Kirchen-
gemeindeverbandes vorhandene bewegliche und un-
bewegliche Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen auf  die dem Kir-
chengemeindeverband angeschlossenen Kirchenge-
meinden zur Gesamthand über. 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse er-
folgt nach folgenden Maßgaben: Erworbene Besitz-
stände dürfen wegen des Übergangs der Beschäfti-
gungsverhältnisse nicht eingeschränkt werden. Die 
Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses einer 
Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters durch den bis-
herigen Kirchengemeindeverband, durch die Ge-
meinschaft der Kirchengemeinden oder die neue 
Kirchengemeinde wegen des Übergangs ist unwirk-
sam. Das Recht zur Kündigung des Beschäftigungs-
verhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt. 
Bei der Berechnung von Beschäftigungszeiten wer-
den die vor dem Übergang der Beschäftigungsver-
hältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung für 
das Bistum Trier (KAVO) erreichten Beschäfti-
gungszeiten als Beschäftigungszeiten nach § 40 Ab-
satz 3 KAVO berücksichtigt. Der Kirchengemeinde-
verband  hat als Arbeitgeber die von dem Übergang 
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor 
dem Übergang in Textform zu unterrichten über: 

Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt •

Nr. 419 
Dekret über die Aufhebung der Pfarreiengemeinschaft Blankenrath und 
des Kirchengemeindeverbandes Blankenrath 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarreiengemeinschaft Blankenrath und  
des Kirchengemeindeverbandes Blankenrath  

Aufgrund der Fusion der Pfarreien und Kirchenge-
meinden Blankenrath Maria Himmelfahrt, Grende-
rich St. Matthias, Mittelstrimmig St. Philippus u. Jako-
bus, Peterswald-Löffelscheid St. Peter u. Paul und 
Tellig St. Cornelius u. St. Cyprian zur neuen Pfarrei 
Heilige Maria Blankenrath verbunden mit ihrer Auf-
hebung entfällt die Grundlage der bisherigen Pfarrei-
engemeinschaft und des Kirchengemeindeverbandes. 
Auf  das in den zurückliegenden zwölf  Jahren bereits 
eingeübte Miteinander soll bei der Gestaltung der 
Hirtensorge in der neuen Pfarrei aufgebaut werden 
(vgl. Schreiben des Bischofs zur Reform der Pfarreien 
auf  der Grundlage der Ergebnisse der Diözesansyn-
ode 2013-2016, KA 2021 Nr. 84, Punkt 16). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Blankenrath, der Verbandsvertretung des 
Kirchengemeindeverbandes Blankenrath, der Ver-
waltungsräte der beteiligten Kirchengemeinden, des 
Kirchengemeinderates der Pfarrei und Kirchenge-
meinde Grenderich St. Matthias, des Pfarrers, des 
Leitungsteams des Pastoralen Raums Cochem-Zell 
und des Priesterrates des Bistums wird gemäß can. 
515 § 2 CIC, § 4 Diözesanbestimmungen über die 
Gliederung des Bistums vom 15. Januar 2000 (KA 
2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. Dezember 2021 
(KA 2022 Nr. 1), § 2 der Diözesanbestimmungen 
über die Kirchengemeinden und die Verwaltung ih-
res Vermögens vom 15. September 2000 (KA 2000 
Nr. 209) i. d. Fassung vom 19. September 2001 (KA 
2001 Nr. 186) und § 1 Absatz 3 der Ordnung für die 
gemäß Strukturplan 2020 gebildeten Kirchenge-
meindeverbände im Bistum Trier vom 29. Juni 2011 
(KA 2011 Nr.124) i. d. Fassung vom 19. Juni 2023 
(KA 2023 Nr. 150) i. V. m. § 24 Absatz 2 des Geset-
zes über die Verwaltung und Vertretung des Kir-
chenvermögens im Bistum Trier (Kirchenvermö-
gensverwaltungsgesetz – KVVG) vom 1. Dezember 
1978 (KA 1978 Nr. 271) i. d. Fassung vom 1. Juni 
2023 (KA 2023 Nr. 130) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die gemäß § 3 der Diözesanbestimmungen über die 
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Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Blankenrath Maria Him-
melfahrt machen dies deutlich: Betrug die Zahl der 
Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 1944, 
so sind 2022 nur noch 1434 Katholiken erfasst. Nah-
men im Jahr 2000 noch 421 Gläubige an den Sonn-
tagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 
101. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 
von 18 auf  14 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

des Übergangs, 
den Grund für den Übergang, •
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen •
Folgen des Übergangs für die Beschäftigten, 
die hinsichtlich der Beschäftigten in Aussicht ge-•
nommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur Kirchengemeinde. •

Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 
Aufhebung und Neuerrichtung von Kirchengemein-
den ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-
legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 
das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Das Amtssiegel des ehemals selbständigen Kirchen-
gemeindeverbandes ist außer Gebrauch zu nehmen 
und dem Bistumsarchiv zu übergeben. 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-

stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Die Informationspflichten sowie die Bestimmungen 
zum Bestandsschutz und zum Kündigungsschutz 
nach Abschnitt II. gelten mit sofortiger Wirkung. 

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 420 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Blankenrath Maria Himmelfahrt

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Blankenrath Maria Himmelfahrt 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Blankenrath Maria 
Himmelfahrt die seelsorglichen Strukturen anzupas-
sen. 
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Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Blankenrath und des Verwaltungsrates 
der Kirchengemeinde Blankenrath Maria Himmel-
fahrt, des Pfarrers und des Leitungsteams des Pasto-
ralen Raumes Cochem-Zell sowie des Priesterrates 
des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 
der „Diözesanbestimmungen über die Gliederung 
des Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, 
HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 
2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Blankenrath Maria Himmelfahrt 1.
wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-2.
hobenen Pfarrei Blankenrath Maria Himmel-
fahrt werden geschlossen (vgl. Diözesanbestim-
mungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sons tigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Blanken-3.
rath Maria Himmelfahrt verliert mit der Aufhe-
bung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie 
behält ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren 
Patronatsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-4.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Blankenrath Maria 
Himmelfahrt gehen auf  den Pfarrer der neu zu 
errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Blankenrath Maria Himmel-
fahrt wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 auf-
gehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Cochem-Zell und die Mit-
gliedschaft im Verbandsausschuss bleiben bis 
zur Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchen-
gemeinderates der neu errichteten Kirchenge-
meinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Blankenrath Maria 
Himmelfahrt werden geschlossen (vgl. Diözesan-
bestimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien 

und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 
in der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssie-
gel der aufgehobenen Kirchengemeinde ist au-
ßer Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsar-
chiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Blankenrath, des  Kirchengemeinderates 
der Pfarrei Grenderich St. Matthias, des Pfarrers und 
des Leitungsteams des Pastoralen Raumes Cochem-
Zell sowie des Priesterrates des Bistums wird gemäß 
can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums“ vom 15. Janu-
ar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fas-
sung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hier-
mit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Grenderich St. Matthias wird hiermit 1.
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Den Kirchengemeinderat der aufgehobenen 2.
Pfarrei erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Grenderich St. Matthias werden 
geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirch-
liches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestel-

len vom 15. Oktober 2000 in der jeweils gelten-
den Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Grende-4.
rich St. Matthias verliert mit der Aufhebung der 
Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ih-
ren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patro-
natsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Grenderich St. Mat-
thias gehen auf  den Pfarrer der neu zu errich-
tenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Grenderich St. Matthias wird 
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Grenderich St. Matthias 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Grenderich St. Matthi-
as die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Grenderich St. Matthias 
machen dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholi-
ken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 362, so sind 
2022 nur noch 226 Katholiken erfasst. Nahmen im 
Jahr 2000 noch 66 Gläubige an den Sonntagsgottes-
diensten teil, so waren es 2022 nur noch 22. Die Zahl 
der Taufen verharrte auf  einem niedrigen Niveau 
mit 2 Taufen im Jahr 2000 und keiner Taufe im Jahr 
2022. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen”, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 

Nr. 421 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Grenderich St. Matthias 
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wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation eines 2.
oder mehrerer Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in die Verbandsvertretung des KGV PastR 
Cochem-Zell und die Mitgliedschaft im Ver-
bandsausschuss bleiben bis zur Wahl eines Ver-
waltungsrates oder Kirchengemeinderates der 
neu errichteten Kirchengemeinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Grenderich St. Mat-
thias werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmun-
gen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer Ge-
brauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv zu 
übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Mittelstrimmig St. Philip-
pus u. Jakobus machen dies deutlich: Betrug die Zahl 
der Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 
1021, so sind 2022 nur noch 742 Katholiken erfasst. 
Nahmen im Jahr 2000 noch 255 Gläubige an den 
Sonntagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 nur 
noch 82. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 
2000 von 15 auf  0 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 

Nr. 422 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Mittelstrimmig St. Philippus u. Jakobus

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Mittelstrimmig St. Philippus u. Jakobus 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Mittelstrimmig St. 
Philippus u. Jakobus die seelsorglichen Strukturen 
anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
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528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Blankenrath und des Verwaltungsrates 
der Kirchengemeinde Mittelstrimmig St. Philippus u. 
Jakobus, des Pfarrers und des Leitungsteams des 
Pas toralen Raumes Cochem-Zell sowie des Priester-
rates des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC und 
§ 4 der „Diözesanbestimmungen über die Gliede-
rung des Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 2000 
Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt ver-
ordnet: 

I. 

Die Pfarrei Mittelstrimmig St. Philippus u. Jako-1.
bus wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-2.
hobenen Pfarrei Mittelstrimmig St. Philippus u. 
Jakobus werden geschlossen (vgl. Diözesanbestim-
mungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sons tigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Mittel-3.
strimmig St. Philippus u. Jakobus verliert mit der 
Aufhebung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkir-
che. Sie behält ihren Kirchentitel (can. 1218 
CIC), ihren Patronatsnamen und ihr Kirchenin-
ventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-4.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Mittelstrimmig St. 
Philippus u. Jakobus gehen auf  den Pfarrer der 
neu zu errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Mittelstrimmig St. Philippus 
u. Jakobus wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 
aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Cochem-Zell und die Mit-
gliedschaft im Verbandsausschuss bleiben bis 
zur Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchen-
gemeinderates der neu errichteten Kirchenge-
meinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Mittelstrimmig St. 
Philippus u. Jakobus werden geschlossen (vgl. 
Diözesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in 

Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Okto-
ber 2000 in der jeweils geltenden Fassung). Das 
Amtssiegel der aufgehobenen Kirchengemeinde 
ist außer Gebrauch zu nehmen und dem Bis-
tumsarchiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Blankenrath und des Verwaltungsrates 
der Kirchengemeinde Peterswald-Löffelscheid St. 
Peter u. Paul, des Pfarrers und des Leitungsteams des 
Pastoralen Raumes Cochem-Zell sowie des Pries -
terrates des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC 
und § 4 der „Diözesanbestimmungen über die Glie-
derung des Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 2000 
Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt ver-
ordnet: 

I. 

Die Pfarrei Peterswald-Löffelscheid St. Peter u. 1.
Paul wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-2.
hobenen Pfarrei Peterswald-Löffelscheid St. Pe-
ter u. Paul werden geschlossen (vgl. Diözesanbe-
stimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Peters-3.
wald-Löffelscheid St. Peter u. Paul verliert mit 
der Aufhebung der Pfarrei ihren Rang als Pfarr-
kirche. Sie behält ihren Kirchentitel (can. 1218 
CIC), ihren Patronatsnamen und ihr Kirchenin-
ventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-4.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Peterswald-Löffel-
scheid St. Peter u. Paul gehen auf  den Pfarrer 
der neu zu errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Peterswald-Löffelscheid St. 
Peter u. Paul wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Nr. 423 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Peterswald-Löffelscheid St. Peter u. Paul 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Peterswald-Löffelscheid St. Peter u. Paul 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Peterswald-Löffel-
scheid St. Peter u. Paul die seelsorglichen Strukturen 
anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Peterswald-Löffelscheid 
St. Peter u. Paul machen dies deutlich: Betrug die 
Zahl der Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 
noch 496, so sind 2022 nur noch 324 Katholiken er-
fasst. Nahmen im Jahr 2000 noch 93 Gläubige an 
den Sonntagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 
nur noch 25. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 
2000 von 11 auf  2 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
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Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Cochem-Zell und die Mit-
gliedschaft im Verbandsausschuss bleiben bis 
zur Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchen-
gemeinderates der neu errichteten Kirchenge-
meinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Peterswald-Löffel-
scheid St. Peter u. Paul werden geschlossen (vgl. 
Diözesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in 

Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Okto-
ber 2000 in der jeweils geltenden Fassung). Das 
Amtssiegel der aufgehobenen Kirchengemeinde 

ist außer Gebrauch zu nehmen und dem Bis-
tumsarchiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 424 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Tellig St. Cornelius u. St. Cyprian

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Tellig St. Cornelius u. St. Cyprian 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Tellig St. Cornelius u. 
St. Cyprian die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-

gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Tellig St. Cornelius u. St. 
Cyprian machen dies deutlich: Betrug die Zahl der 
Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 436, 
so sind 2022 nur noch 279 Katholiken erfasst. Nah-
men im Jahr 2000 noch 91 Gläubige an den Sonn-
tagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 
30. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 
4 auf  1 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
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Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Blankenrath und des Verwaltungsrates 
der Kirchengemeinde Tellig St. Cornelius u. St. Cy-
prian, des Pfarrers und des Leitungsteams des Pasto-
ralen Raumes Cochem-Zell sowie des Priesterrates 
des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 
der „Diözesanbestimmungen über die Gliederung 
des Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, 
HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 
2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Tellig St. Cornelius u. St. Cyprian 1.
wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-2.
hobenen Pfarrei Tellig St. Cornelius u. St. Cypri-
an werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Tellig St. 3.
Cornelius u. St. Cyprian verliert mit der Aufhe-
bung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie 
behält ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren 
Patronatsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-4.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Tellig St. Cornelius u. 
St. Cyprian gehen auf  den Pfarrer der neu zu er-
richtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Tellig St. Cornelius u. St. Cy-
prian wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 auf-
gehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Cochem-Zell und die Mit-
gliedschaft im Verbandsausschuss bleiben bis 
zur Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchen-
gemeinderates der neu errichteten Kirchenge-
meinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Tellig St. Cornelius 
u. St. Cyprian werden geschlossen (vgl. Diözesan-
bestimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien 

und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 
in der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssie-
gel der aufgehobenen Kirchengemeinde ist au-
ßer Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsar-
chiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Dekret 

über die Errichtung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Heilige Maria Blankenrath 

In den zurückliegenden gut zwanzig Jahren ist mehr 
und mehr deutlich geworden, dass die gegenwärtigen 
Pfarrstrukturen nicht mehr in der Lage sind, den 
Auftrag der Kirche in der heutigen Zeit zu verwirkli-
chen. Die bisherigen Lösungsansätze – zunächst die 
Schaffung von Seelsorgeeinheiten gemäß can. 526 § 
1 CIC und dann von Pfarreiengemeinschaften ge-
mäß can. 374 § 2 CIC – versuchten, unter Beibehal-
tung der historisch gewachsenen Strukturen die 
Grenzen der einzelnen Pfarreien zu überschreiten, 
um neue Möglichkeiten für ein pastorales Miteinan-
der in einem größeren Raum zu eröffnen. Doch bei 
allem Positiven, das dadurch auch möglich wurde, 
wurden auch die Grenzen dieser Ansätze immer wie-
der deutlich. Das Beibehalten der historischen Pfarr-
struktur richtet den Blick vieler Gläubiger immer 
wieder auf  die eigene Pfarrei und bestärkt deren Er-
wartung, dass dort alles geleistet wird, was nach can. 
528 und can. 529 CIC Inhalt einer umfassenden 
pfarrlichen Seelsorge sein soll. Dies ist aber mit den 
geringer werdenden personellen wie auch finanziel-
len Ressourcen so nicht zu leisten.  

Als Ergebnis der Diözesansynode im Bistum Trier 
(KA 2016 Nr. 119 u. 120) und bestärkt durch die In-
struktion der Kongregation für den Klerus „Die pa-
storale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an der 
missionarischen Sendung der Kirche” sind im Bis-
tum Trier die seelsorglichen Strukturen so anzupas-
sen, dass die für einen missionarischen Aufbruch er-
forderlichen Kräfte und Mittel gebündelt werden 
und neben der Sakramentenspendung auch andere 
Formen der Evangelisierung möglich werden (vgl. 
Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium (EG), n. 
63). 

„Die Pfarrei ist keine hinfällige Struktur; gerade weil 
sie eine große Formbarkeit besitzt kann sie ganz ver-
schiedene Formen annehmen, die die innere Beweg-
lichkeit und die missionarische Kreativität des Pfar-
rers und der Gemeinde erfordern. Obwohl sie si-
cherlich nicht die einzige evangelisierende Einrich-
tung ist, wird sie, wenn sie fähig ist, sich ständig zu 

erneuern und anzupassen, weiterhin ‚die Kirche 
[sein], die inmitten der Häuser ihrer Söhne und 
Töchter lebt‘. Das setzt voraus, dass sie wirklich in 
Kontakt mit den Familien und dem Leben des Vol-
kes Gottes steht und nicht eine weitschweifige, von 
den Leuten getrennte Struktur oder eine Gruppe 
von Auserwählten wird, die sich selbst betrachten.“ 
(Apostolisches Schreiben, EG, n. 28) 

Daher soll nun durch die vorzunehmende Fusion 
der Pfarreien und Kirchengemeinden Blankenrath 
Maria Himmelfahrt, Grenderich St. Matthias, Mittel-
strimmig St. Philippus u. Jakobus, Peterswald-Löffel-
scheid St. Peter u. Paul und Tellig St. Cornelius u. St. 
Cyprian die Gemeinschaft der Gläubigen in der neu-
en Pfarrei gestärkt werden (vgl. can. 515 § 1 CIC), 
damit sich in ihr die Vielfalt der Charismen entwi -
ckeln kann, die den missionarischen und diakoni-
schen Aufbruch tragen und gestalten sollen. Trotz 
der größeren räumlichen Ausdehnung der einen neu-
en Pfarrei ist hier doch auch ein bereits durch das 
eingeübte Miteinander der Pfarreiengemeinschaft 
gewachsenes Vertrautsein gegeben (vgl. Schreiben 
des Bischofs zur Reform der Pfarreien, KA 2021 Nr. 
84, Punkt 16). 

Die Fusion konzentriert die Gremienarbeit, vielfälti-
ge Möglichkeiten der Beteiligung am pfarrlichen Le-
ben bleiben erhalten oder werden neu eröffnet. Lo-
kale Teams stärken die örtlichen Gemeinschaften. 

Schließlich ermöglicht die Fusion der oben genann-
ten Pfarreien zur Pfarrei Heilige Maria Blankenrath, 
dass der zuständige Pfarrer nur noch Sorge trägt für 
eine Pfarrei (vgl. can. 526 § 1 CIC). In dieser einen 
Pfarrei kann er seine Hirtensorge für die Gläubigen 
in der Ausübung der Dienste des Heiligens, Lehrens 
und Leitens (vgl. can. 528 und can. 529 CIC) verant-
wortlich wahrnehmen, unterstützt – soweit möglich 
und vorhanden – von anderen Priestern und Diako-
nen sowie von engagierten und beauftragten Laien 
(vgl. can. 519 CIC). 

Nach Anhörung der Räte der Pfarreien und Kir-
chengemeinden Blankenrath Maria Himmelfahrt, 
Grenderich St. Matthias, Mittelstrimmig St. Philip-
pus u. Jakobus, Peterswald-Löffelscheid St. Peter u. 
Paul und Tellig St. Cornelius u. St. Cyprian, des Pfar-
reienrates der Pfarreiengemeinschaft Blankenrath, 
der Verbandsvertretung des Kirchengemeindever-

Nr. 425 
Dekret über die Errichtung der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Heilige Maria Blankenrath
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bandes Blankenrath, des Pfarrers und des Leitungs-
teams des Pastoralen Raums Cochem-Zell sowie des 
Priesterrates des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 
CIC, § 4 Diözesanbestimmungen über die Gliederung des 
Bistums vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. 
Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1), § 
2 der Diözesanbestimmungen über die Kirchengemeinden und 
die Verwaltung ihres Vermögens vom 15. September 
2000 (KA 2000 Nr. 209) i. d. Fassung vom 19. Sep-
tember 2001 (KA 2001 Nr. 186) hiermit wie folgt 
verordnet: 

Teil A 

I. 

Die Pfarreien Blankenrath Maria Himmelfahrt, 
Grenderich St. Matthias, Mittelstrimmig St. Philip-
pus u. Jakobus, Peterswald-Löffelscheid St. Peter u. 
Paul und Tellig St. Cornelius u. St. Cyprian werden 
hiermit mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zusammen-
gefasst und als eine neue Pfarrei errichtet.  

Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Pfarrei lautet Pfarrei Heili-1.
ge Maria Blankenrath. 

Der Pfarrort der Pfarrei ist Blankenrath.  2.

Das Gebiet der nach diesem Abschnitt errichte-3.
ten Pfarrei ist deckungsgleich mit dem Gebiet 
der aufgehobenen Pfarreien. 

Die Pfarrkirchen der bisherigen Pfarreien wer-4.
den Kirchen in der Pfarrei Heilige Maria  
Blankenrath. Nach Beratung mit den pfarrlichen 
Gremien und unter Beifügung von deren Voten 
unterbreitet der Pfarrer dem Bischof  einen Vor-
schlag, welche der Kirchen in der Pfarrei zu-
künftig als Pfarrkirche gelten soll. Es ist dann 
Sache des Bischofs, unter Berücksichtigung des 
Vorschlags eine Kirche in der Pfarrei als Pfarr-
kirche auszuweisen. 

Der Pfarrer der neuen Pfarrei Heilige Maria 5.
Blankenrath legt nach Beratung mit den pfarrli-
chen Gremien für die Gemeinschaft ihrer Gläu-
bigen fest, an welchen Orten und zu welchen 
Zeiten die Sakramente gefeiert werden. Dabei 
legt er fest, in welchen Kirchen besondere 
Amtshandlungen (vgl. can. 530 CIC) vorgenom-
men werden.  

Die neue Pfarrei tritt in die Rechtsnachfolge der 6.
aufgehobenen Pfarreien gemäß can. 121 CIC ein. 

II. 

Der bestehende Pfarreienrat der aufgehobenen Pfar-

reiengemeinschaft bildet den ersten Pfarrgemeinde-
rat der neuen Pfarrei. Soweit in diesem Pfarrgemein-
derat die Pfarrbezirke der neuen Pfarrei nicht hinrei-
chend durch gewählte Mitglieder vertreten sind, soll 
bei der Berufung weiterer Mitglieder in den Pfarrge-
meinderat berücksichtigt werden, dass jeder Pfarrbe-
zirk durch zumindest ein Mitglied im Pfarrgemein-
derat vertreten ist. Das Verfahren richtet sich nach § 
25 Absatz 5 bis 8 der Ordnung für die Pfarrgemeinderäte 
und Pfarreienräte im Bistum Trier (PGR-O) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

Im Falle der Bildung eines Pfarrgemeinderates wird 
anschließend gemäß den einschlägigen Besti m -
mungen eine Wahl zum Verwaltungsrat durchge-
führt. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Pfarrei führt das Siegel gemäß 
can. 535 § 3 CIC und der Ordnung für das kirchliche Sie-
gelwesen im Bistum Trier vom 2. April 2013 (KA 2013 
Nr. 85) in der jeweils geltenden Fassung. 

V. 

Die neu errichtete Pfarrei wird gemäß can. 374 § 2 
CIC i. V. m. § 1 Absatz 3 der Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums vom 15. Januar 
2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1) und § 1 Absatz 1 des 
Statuts für die Pastoralen Räume im Bistum Trier 
vom 15. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 54) Teil des 
Pastoralen Raums Cochem-Zell.  

Teil B 

Die Kirchengemeinden Blankenrath Maria Himmel-
fahrt, Grenderich St. Matthias, Mittelstrimmig St. 
Philippus u. Jakobus, Peterswald-Löffelscheid St. Pe-
ter u. Paul und Tellig St. Cornelius u. St. Cyprian 
werden hiermit mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zu-
sammengefasst und als eine neue Kirchengemeinde 
errichtet.  

I. 

Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Kirchengemeinde lautet 1.
Heilige Maria Blankenrath. 

Der Sitz der Kirchengemeinde entspricht dem 2.
Pfarrort Blankenrath. 

Das Gebiet der neu errichteten Kirchengemein-3.
de ist deckungsgleich mit dem Gebiet der gleich-
namigen Pfarrei. Deren Mitglieder sind von nun 
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an auch Mitglieder der neu errichteten Kirchen-
gemeinde. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemein-4.
den gehen deren gesamtes unbewegliches und 
bewegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, 
Verbindlichkeiten und Forderungen sowie die 
sonstigen Vermögensgegenstände im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC). Sie tritt damit eben-
so in die Rechtsnachfolge der jeweils erworbe-
nen Rechte und Pflichten ein und wird somit 
auch zur Gesamtrechtsnachfolgerin des aufge-
hobenen Kirchengemeindeverbandes Blanken-
rath. 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse 5.
erfolgt nach folgenden Maßgaben: Erworbene 
Besitzstände dürfen wegen des Übergangs der 
Beschäftigungsverhältnisse nicht eingeschränkt 
werden. Die Kündigung des Beschäftigungsver-
hältnisses einer Mitarbeiterin oder eines Mitar-
beiters durch den bisherigen Kirchengemeinde-
verband, durch die Gemeinschaft der Kirchen-
gemeinden oder die neue Kirchengemeinde we-
gen des Übergangs ist unwirksam. Das Recht 
zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses 
aus anderen Gründen bleibt unberührt. Bei der 
Berechnung von Beschäftigungszeiten werden 
die vor dem Übergang der Beschäftigungsver-
hältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung 
für das Bistum Trier (KAVO) erreichten Be-
schäftigungszeiten als Beschäftigungszeiten nach 
§ 40 Absatz 3 KAVO berücksichtigt. Der Kir-
chengemeindeverband hat als bisheriger Arbeit-
geber die von dem Übergang betroffenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vor dem Übergang 
in Textform zu unterrichten über: 

Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeit-•
punkt des Übergangs, 
den Grund für den Übergang, •
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozia-•
len Folgen des Übergangs für die Beschäf-
tigten, 
die hinsichtlich der Beschäftigten in Aus-•
sicht genommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur neuen Kirchengemeinde. •

Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 

Aufhebung und Neuerrichtung gemäß diesem De-
kret ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-
legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 
das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Die in den bisherigen Kirchengemeinden vor-6.
handenen Fabrikvermögen und Stellenvermö-
gen bleiben unabhängig von einer eigenen 
Rechtsfähigkeit in ihrer bisherigen Bestimmung 
unberührt. Gleiches gilt für das Stiftungsvermö-
gen. Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Ver-
mögen sind unterscheidbar von den Vermögen 
der neu errichteten Kirchengemeinde auszuwei-
sen. 

Das in den bisherigen Kirchengemeinden den 7.
Vermögensarten nach § 1 a Gesetz über die Verwal-
tung und Vertretung des Kirchenvermögens im Bistum 

Trier (Kirchenvermögensverwaltungsgesetz – 
KVVG) nicht ausdrücklich zugeordnete Vermö-
gen ist diesen Vermögensarten nachträglich zu-
zuordnen. Ist eine Zuordnung nicht ermittelbar, 
gilt es als bisheriges Fabrikvermögen. § 4 Absatz 
3 der Diözesanbestimmungen über die Kirchen-
gemeinden und die Verwaltung ihres Vermögens 
bleibt unberührt.  

Stifterwillen und Zweckbindungen Dritter sind 8.
weiterhin zu beachten (cann. 1300 f. CIC). 

Die Rechte sonstiger kirchlicher Institutionen 9.
mit eigener Rechtspersönlichkeit, insbesondere 
der rechtsfähigen Fabrikvermögen und Stellen-
vermögen, bleiben gewahrt. 

II. 

Bis zur Konstituierung des neuen Verwaltungsrates 
bzw. Kirchengemeinderates wird der Pfarrer der neu 
errichteten Kirchengemeinde gemäß § 22 Absatz 1 
KVVG zum Verwalter bestimmt. Das Amt des Ver-
walters endet, sobald ein Verwaltungsrat bzw. Kir-
chengemeinderat gewählt ist und seine Tätigkeit auf-
genommen hat. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Kirchengemeinde führt das 
Amtssiegel gemäß der Ordnung für das kirchliche 
Siegelwesen im Bistum Trier (Siegelordnung) in der 
jeweils geltenden Fassung. 
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Teil C 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 in 
Kraft. Die Informationspflichten sowie die Bestim-
mungen zum Bestandsschutz und zum Kündigungs-
schutz nach Teil B Ziffer 5 gelten mit sofortiger Wir-
kung. 

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Nr. 426 
Dekret über die Aufhebung der Pfarreiengemeinschaft Cochem und  
des Kirchengemeindeverbandes Cochem 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarreiengemeinschaft Cochem und  
des Kirchengemeindeverbandes Cochem  

Aufgrund der Fusion der Pfarreien und Kirchenge-
meinden Cochem St. Martin, Faid St. Stephan und 
Klotten St. Maximin zur neuen Pfarrei Heilige Maria 
Magdalena Cochem verbunden mit ihrer Aufhebung 
entfällt die Grundlage der bisherigen Pfarreienge-
meinschaft und des Kirchengemeindeverbandes. Auf  
das in den zurückliegenden zwölf  Jahren bereits ein-
geübte Miteinander soll bei der Gestaltung der Hir-
tensorge in der neuen Pfarrei aufgebaut werden (vgl. 
Schreiben des Bischofs zur Reform der Pfarreien auf  
der Grundlage der Ergebnisse der Diözesansynode 
2013-2016, KA 2021 Nr. 84, Punkt 16). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Cochem, der Verbandsvertretung des 
Kirchengemeindeverbandes Cochem, der Verwal-
tungsräte der Kirchengemeinden, des Pfarrers, des 
Leitungsteams des Pastoralen Raums Cochem-Zell 
und des Priesterrates des Bistums wird gemäß can. 
515 § 2 CIC, § 4 Diözesanbestimmungen über die 
Gliederung des Bistums vom 15. Januar 2000 (KA 
2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. Dezember 2021 
(KA 2022 Nr. 1), § 2 der Diözesanbestimmungen 
über die Kirchengemeinden und die Verwaltung ih-
res Vermögens vom 15. September 2000 (KA 2000 
Nr. 209) i. d. Fassung vom 19. September 2001 (KA 
2001 Nr. 186) und § 1 Absatz 3 der Ordnung für die 
gemäß Strukturplan 2020 gebildeten Kirchenge-
meindeverbände im Bistum Trier vom 29. Juni 2011 
(KA 2011 Nr.124) i. d. Fassung vom 19. Juni 2023 
(KA 2023 Nr. 150) i. V. m. § 24 Absatz 2 des Geset-
zes über die Verwaltung und Vertretung des Kir-
chenvermögens im Bistum Trier (Kirchenvermö-
gensverwaltungsgesetz – KVVG) vom 1. Dezember 
1978 (KA 1978 Nr. 271) i. d. Fassung vom 1. Juni 
2023 (KA 2023 Nr. 130) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die gemäß § 3 der Diözesanbestimmungen über die 
Gliederung des Bistums gebildete Pfarreiengemein-
schaft Cochem wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Der bestehende Pfarreienrat der aufgehobenen Pfar-

reiengemeinschaft bildet den ersten Pfarrgemeinde-
rat der neuen Pfarrei. Alles Weitere bestimmt sich 
nach dem Dekret über die Errichtung der Pfarrei 
Heilige Maria Magdalena Cochem. 

II. 

Der nach der Ordnung für die gemäß Strukturplan 
2020 gebildeten Kirchengemeindeverbände im Bis-
tum Trier (KGV-O) errichtete Kirchengemeindever-
band Cochem wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Die Verbandsvertretung des aufgehobenen Kirchen-
gemeindeverbandes erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Mit Aufhebung des Kirchengemeindeverbandes ge-
hen das zum Zeitpunkt der Aufhebung des Kirchen-
gemeindeverbandes vorhandene bewegliche und un-
bewegliche Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen auf  die dem Kir-
chengemeindeverband angeschlossenen Kirchenge-
meinden zur Gesamthand über. 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse er-
folgt nach folgenden Maßgaben: Erworbene Besitz-
stände dürfen wegen des Übergangs der Beschäfti-
gungsverhältnisse nicht eingeschränkt werden. Die 
Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses einer 
Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters durch den bis-
herigen Kirchengemeindeverband, durch die Ge-
meinschaft der Kirchengemeinden oder die neue 
Kirchengemeinde wegen des Übergangs ist unwirk-
sam. Das Recht zur Kündigung des Beschäftigungs-
verhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt. 
Bei der Berechnung von Beschäftigungszeiten wer-
den die vor dem Übergang der Beschäftigungsver-
hältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung für 
das Bistum Trier (KAVO) erreichten Beschäfti-
gungszeiten als Beschäftigungszeiten nach § 40 Ab-
satz 3 KAVO berücksichtigt. Der Kirchengemeinde-
verband  hat als Arbeitgeber die von dem Übergang 
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor 
dem Übergang in Textform zu unterrichten über: 

Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt •
des Übergangs, 
den Grund für den Übergang, •
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen •
Folgen des Übergangs für die Beschäftigten, 



642

Kirchliches Amtsblatt 15. Dezember 2024, Nr. 427

die hinsichtlich der Beschäftigten in Aussicht ge-•
nommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur Kirchengemeinde. •

Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 
Aufhebung und Neuerrichtung von Kirchengemein-
den ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-
legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 
das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Das Amtssiegel des ehemals selbständigen Kirchen-
gemeindeverbandes ist außer Gebrauch zu nehmen 
und dem Bistumsarchiv zu übergeben. 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Die Informationspflichten sowie die Bestimmungen 

zum Bestandsschutz und zum Kündigungsschutz 
nach Abschnitt II. gelten mit sofortiger Wirkung. 

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 427 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Cochem St. Martin

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Cochem St. Martin ma-
chen dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholiken in 
dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 3794, so sind 2022 
nur noch 2448 Katholiken erfasst. Nahmen im Jahr 
2000 noch 605 Gläubige an den Sonntagsgottesdien-
sten teil, so waren es 2022 nur noch 93. Die Zahl der 
Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 20 auf  13 Tau-
fen im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Cochem St. Martin 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Cochem St. Martin die 
seelsorglichen Strukturen anzupassen. 
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wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Cochem und des Verwaltungsrates der 
Kirchengemeinde Cochem St. Martin, des Pfarrers 
und des Leitungsteams des Pastoralen Raumes Co-
chem-Zell sowie des Priesterrates des Bistums wird 
gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbe-
stimmungen über die Gliederung des Bistums“ vom 
15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. 
d. Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) 
hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Cochem St. Martin wird hiermit mit 1.
Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-2.
hobenen Pfarrei Cochem St. Martin werden ge-
schlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirchli-
ches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen 
vom 15. Oktober 2000 in der jeweils geltenden 
Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Cochem 3.
St. Martin verliert mit der Aufhebung der Pfarrei 
ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ihren Kir-
chentitel (can. 1218 CIC), ihren Patronatsnamen 
und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-4.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Cochem St. Martin 
gehen auf  den Pfarrer der neu zu errichtenden 
Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Cochem St. Martin wird mit 
Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Cochem-Zell und die Mit-
gliedschaft im Verbandsausschuss bleiben bis 
zur Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchen-
gemeinderates der neu errichteten Kirchenge-
meinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Cochem St. Martin 
werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer Ge-
brauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv zu 
übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Cochem und des Verwaltungsrates der 
Kirchengemeinde Faid St. Stephan, des Pfarrers und 
des Leitungsteams des Pastoralen Raumes Cochem-
Zell sowie des Priesterrates des Bistums wird gemäß 
can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums“ vom 15. Janu-
ar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fas-
sung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hier-
mit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Faid St. Stephan wird hiermit mit 1.
Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-2.
hobenen Pfarrei Faid St. Stephan werden ge-
schlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirchli-
ches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen 
vom 15. Oktober 2000 in der jeweils geltenden 
Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Faid St. 3.
Stephan verliert mit der Aufhebung der Pfarrei 
ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ihren Kir-
chentitel (can. 1218 CIC), ihren Patronatsnamen 
und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-4.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Faid St. Stephan ge-
hen auf  den Pfarrer der neu zu errichtenden 
Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Faid St. Stephan wird mit Ab-
lauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Faid St. Stephan 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Faid St. Stephan die 
seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Faid St. Stephan machen 
dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholiken in die-
ser Pfarrei im Jahr 2000 noch 1342, so sind 2022 nur 
noch 1061 Katholiken erfasst. Nahmen im Jahr 2000 
noch 365 Gläubige an den Sonntagsgottesdiensten 
teil, so waren es 2022 nur noch 35. Die Zahl der 
Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 18 auf  2 Taufen 
im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 

Nr. 428 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Faid St. Stephan 
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samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Cochem-Zell und die Mit-
gliedschaft im Verbandsausschuss bleiben bis 
zur Wahl eines Verwaltungsrates  oder Kirchen-
gemeinderates der neu errichteten Kirchenge-
meinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Faid St. Stephan 
werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer Ge-
brauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv zu 
übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 429 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Klotten St. Maximin

gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Klotten St. Maximin ma-
chen dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholiken in 
dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 1229, so sind 2022 
nur noch 711 Katholiken erfasst. Nahmen im Jahr 
2000 noch 225 Gläubige an den Sonntagsgottesdien-
sten teil, so waren es 2022 nur noch 32. Die Zahl der 
Taufen verharrte seit dem Jahr 2000 auf  einem nied-
rigen Niveau von 3 Taufen im Jahr 2000 und 4 Tau-
fen im Jahr 2022. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Klotten St. Maximin 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Klotten St. Maximin 
die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
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Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Cochem und des Verwaltungsrates der 
Kirchengemeinde Klotten St. Maximin, des Pfarrers 
und des Leitungsteams des Pastoralen Raumes Co-
chem-Zell sowie des Priesterrates des Bistums wird 
gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbe-
stimmungen über die Gliederung des Bistums“ vom 
15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. 
d. Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) 
hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Klotten St. Maximin wird hiermit 1.
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgeho-
ben. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-2.
hobenen Pfarrei Klotten St. Maximin werden 
geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirch-
liches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestel-

len vom 15. Oktober 2000 in der jeweils gelten-
den Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Klotten 3.
St. Maximin verliert mit der Aufhebung der 
Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ih-
ren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patro-
natsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-4.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Klotten St. Maximin 
gehen auf  den Pfarrer der neu zu errichtenden 
Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Klotten St. Maximin wird mit 
Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Cochem-Zell und die Mit-
gliedschaft im Verbandsausschuss bleiben bis 
zur Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchen-
gemeinderates der neu errichteten Kirchenge-
meinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Klotten St. Maximin 
werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer Ge-
brauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv zu 
übergeben. 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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erneuern und anzupassen, weiterhin ‚die Kirche 
[sein], die inmitten der Häuser ihrer Söhne und 
Töchter lebt‘. Das setzt voraus, dass sie wirklich in 
Kontakt mit den Familien und dem Leben des Vol-
kes Gottes steht und nicht eine weitschweifige, von 
den Leuten getrennte Struktur oder eine Gruppe 
von Auserwählten wird, die sich selbst betrachten.“ 
(Apostolisches Schreiben, EG, n. 28) 

Daher soll nun durch die vorzunehmende Fusion 
der Pfarreien und Kirchengemeinden Cochem St. 
Martin, Faid St. Stephan und Klotten St. Maximin 
die Gemeinschaft der Gläubigen in der neuen Pfar-
rei gestärkt werden (vgl. can. 515 § 1 CIC), damit 
sich in ihr die Vielfalt der Charismen entwickeln 
kann, die den missionarischen und diakonischen 
Aufbruch tragen und gestalten sollen. Trotz der grö-
ßeren räumlichen Ausdehnung der einen neuen Pfar-
rei ist hier doch auch ein bereits durch das eingeübte 
Miteinander der Pfarreiengemeinschaft gewachsenes 
Vertrautsein gegeben (vgl. Schreiben des Bischofs 
zur Reform der Pfarreien, KA 2021 Nr. 84, Punkt 
16). 

Die Fusion konzentriert die Gremienarbeit, vielfälti-
ge Möglichkeiten der Beteiligung am pfarrlichen Le-
ben bleiben erhalten oder werden neu eröffnet. Lo-
kale Teams stärken die örtlichen Gemeinschaften. 

Schließlich ermöglicht die Fusion der oben genann-
ten Pfarreien zur Pfarrei Heilige Maria Magdalena 
Cochem, dass der zuständige Pfarrer nur noch Sorge 
trägt für eine Pfarrei (vgl. can. 526 § 1 CIC). In die-
ser einen Pfarrei kann er seine Hirtensorge für die 
Gläubigen in der Ausübung der Dienste des Heili-
gens, Lehrens und Leitens (vgl. can. 528 und can. 
529 CIC) verantwortlich wahrnehmen, unterstützt – 
soweit möglich und vorhanden – von anderen Pries -
tern und Diakonen sowie von engagierten und be-
auftragten Laien (vgl. can. 519 CIC). 

Nach Anhörung der Räte der Pfarreien und Kir-
chengemeinden Cochem St. Martin, Faid St. Stephan 
und Klotten St. Maximin, des Pfarreienrates der 
Pfarreiengemeinschaft Cochem, der Verbandsvertre-
tung des Kirchengemeindeverbandes Cochem, des 
Pfarrers und des Leitungsteams des Pastoralen 
Raums Cochem-Zell sowie des Priesterrates des Bis-
tums wird gemäß can. 515 § 2 CIC, § 4 Diözesanbe-

Nr. 430 
Dekret über die Errichtung der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Heilige Maria Magdalena Cochem

Dekret 

über die Errichtung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Heilige Maria Magdalena Cochem 

In den zurückliegenden gut zwanzig Jahren ist mehr 
und mehr deutlich geworden, dass die gegenwärtigen 
Pfarrstrukturen nicht mehr in der Lage sind, den 
Auftrag der Kirche in der heutigen Zeit zu verwirkli-
chen. Die bisherigen Lösungsansätze – zunächst die 
Schaffung von Seelsorgeeinheiten gemäß can. 526 § 
1 CIC und dann von Pfarreiengemeinschaften ge-
mäß can. 374 § 2 CIC – versuchten, unter Beibehal-
tung der historisch gewachsenen Strukturen die 
Grenzen der einzelnen Pfarreien zu überschreiten, 
um neue Möglichkeiten für ein pastorales Miteinan-
der in einem größeren Raum zu eröffnen. Doch bei 
allem Positiven, das dadurch auch möglich wurde, 
wurden auch die Grenzen dieser Ansätze immer wie-
der deutlich. Das Beibehalten der historischen Pfarr-
struktur richtet den Blick vieler Gläubiger immer 
wieder auf  die eigene Pfarrei und bestärkt deren Er-
wartung, dass dort alles geleistet wird, was nach can. 
528 und can. 529 CIC Inhalt einer umfassenden 
pfarrlichen Seelsorge sein soll. Dies ist aber mit den 
geringer werdenden personellen wie auch finanziel-
len Ressourcen so nicht zu leisten.  

Als Ergebnis der Diözesansynode im Bistum Trier 
(KA 2016 Nr. 119 u. 120) und bestärkt durch die In-
struktion der Kongregation für den Klerus „Die 
pas torale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an 
der missionarischen Sendung der Kirche” sind im 
Bistum Trier die seelsorglichen Strukturen so anzu-
passen, dass die für einen missionarischen Aufbruch 
erforderlichen Kräfte und Mittel gebündelt werden 
und neben der Sakramentenspendung auch andere 
Formen der Evangelisierung möglich werden (vgl. 
Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium (EG), n. 
63). 

„Die Pfarrei ist keine hinfällige Struktur; gerade weil 
sie eine große Formbarkeit besitzt kann sie ganz ver-
schiedene Formen annehmen, die die innere Beweg-
lichkeit und die missionarische Kreativität des Pfar-
rers und der Gemeinde erfordern. Obwohl sie si-
cherlich nicht die einzige evangelisierende Einrich-
tung ist, wird sie, wenn sie fähig ist, sich ständig zu 
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stimmungen über die Gliederung des Bistums vom 15. Janu-
ar 2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1), § 2 der Diözesanbestim-
mungen über die Kirchengemeinden und die Verwaltung ihres 

Vermögens vom 15. September 2000 (KA 2000 Nr. 
209) i. d. Fassung vom 19. September 2001 (KA 
2001 Nr. 186) hiermit wie folgt verordnet: 

Teil A 

I. 

Die Pfarreien Cochem St. Martin, Faid St. Stephan 
und Klotten St. Maximin werden hiermit mit Wir-
kung zum 1. Januar 2025 zusammengefasst und als 
eine neue Pfarrei errichtet.  

Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Pfarrei lautet Pfarrei Heili-1.
ge Maria Magdalena Cochem. 

Der Pfarrort der Pfarrei ist Cochem.  2.

Das Gebiet der nach diesem Abschnitt errichte-3.
ten Pfarrei ist deckungsgleich mit dem Gebiet 
der aufgehobenen Pfarreien. 

Die Pfarrkirchen der bisherigen Pfarreien wer-4.
den Kirchen in der Pfarrei Heilige Maria Magda-
lena Cochem. Nach Beratung mit den pfarrli-
chen Gremien und unter Beifügung von deren 
Voten unterbreitet der Pfarrer dem Bischof  ei-
nen Vorschlag, welche der Kirchen in der Pfarrei 
zukünftig als Pfarrkirche gelten soll. Es ist dann 
Sache des Bischofs, unter Berücksichtigung des 
Vorschlags eine Kirche in der Pfarrei als Pfarr-
kirche auszuweisen. 

Der Pfarrer der neuen Pfarrei Heilige Maria 5.
Magdalena Cochem legt nach Beratung mit den 
pfarrlichen Gremien für die Gemeinschaft ihrer 
Gläubigen fest, an welchen Orten und zu wel-
chen Zeiten die Sakramente gefeiert werden. 
Dabei legt er fest, in welchen Kirchen besondere 
Amtshandlungen (vgl. can. 530 CIC) vorgenom-
men werden.  

Die neue Pfarrei tritt in die Rechtsnachfolge der 6.
aufgehobenen Pfarreien gemäß can. 121 CIC 
ein. 

II. 

Der bestehende Pfarreienrat der aufgehobenen Pfar-
reiengemeinschaft bildet den ersten Pfarrgemeinde-
rat der neuen Pfarrei. Soweit in diesem Pfarrgemein-
derat die Pfarrbezirke der neuen Pfarrei nicht hinrei-
chend durch gewählte Mitglieder vertreten sind, soll 

bei der Berufung weiterer Mitglieder in den Pfarrge-
meinderat berücksichtigt werden, dass jeder Pfarrbe-
zirk durch zumindest ein Mitglied im Pfarrgemein-
derat vertreten ist. Das Verfahren richtet sich nach § 
25 Absatz 5 bis 8 der Ordnung für die Pfarrgemeinderäte 
und Pfarreienräte im Bistum Trier (PGR-O) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

Im Falle der Bildung eines Pfarrgemeinderates wird 
anschließend gemäß den einschlägigen Besti m -
mungen eine Wahl zum Verwaltungsrat durchge-
führt. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Pfarrei führt das Siegel gemäß 
can. 535 § 3 CIC und der Ordnung für das kirchliche Sie-
gelwesen im Bistum Trier vom 2. April 2013 (KA 2013 
Nr. 85) in der jeweils geltenden Fassung. 

V. 

Die neu errichtete Pfarrei wird gemäß can. 374 § 2 
CIC i. V. m. § 1 Absatz 3 der Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums vom 15. Januar 
2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1) und § 1 Absatz 1 des 
Statuts für die Pastoralen Räume im Bistum Trier 
vom 15. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 54) Teil des 
Pastoralen Raums Cochem-Zell.  

Teil B 

Die Kirchengemeinden Cochem St. Martin, Faid St. 
Stephan und Klotten St. Maximin werden hiermit 
mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zusammengefasst 
und als eine neue Kirchengemeinde errichtet.  

I. 

Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Kirchengemeinde lautet 1.
Heilige Maria Magdalena Cochem. 

Der Sitz der Kirchengemeinde entspricht dem 2.
Pfarrort Cochem. 

Das Gebiet der neu errichteten Kirchengemein-3.
de ist deckungsgleich mit dem Gebiet der gleich-
namigen Pfarrei. Deren Mitglieder sind von nun 
an auch Mitglieder der neu errichteten Kirchen-
gemeinde. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemein-4.
den gehen deren gesamtes unbewegliches und 
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bewegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, 
Verbindlichkeiten und Forderungen sowie die 
sonstigen Vermögensgegenstände im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC). Sie tritt damit eben-
so in die Rechtsnachfolge der jeweils erworbe-
nen Rechte und Pflichten ein und wird somit 
auch zur Gesamtrechtsnachfolgerin des aufge-
hobenen Kirchengemeindeverbandes Cochem. 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse 5.
erfolgt nach folgenden Maßgaben: Erworbene 
Besitzstände dürfen wegen des Übergangs der 
Beschäftigungsverhältnisse nicht eingeschränkt 
werden. Die Kündigung des Beschäftigungsver-
hältnisses einer Mitarbeiterin oder eines Mitar-
beiters durch den bisherigen Kirchengemeinde-
verband, durch die Gemeinschaft der Kirchen-
gemeinden oder die neue Kirchengemeinde we-
gen des Übergangs ist unwirksam. Das Recht 
zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses 
aus anderen Gründen bleibt unberührt. Bei der 
Berechnung von Beschäftigungszeiten werden 
die vor dem Übergang der Beschäftigungsver-
hältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung 
für das Bistum Trier (KAVO) erreichten Be-
schäftigungszeiten als Beschäftigungszeiten nach 
§ 40 Absatz 3 KAVO berücksichtigt. Der Kir-
chengemeindeverband hat als bisheriger Arbeit-
geber die von dem Übergang betroffenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vor dem Übergang 
in Textform zu unterrichten über: 

Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeit-•
punkt des Übergangs, 
den Grund für den Übergang, •
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozia-•
len Folgen des Übergangs für die Beschäf-
tigten, 
die hinsichtlich der Beschäftigten in Aus-•
sicht genommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur neuen Kirchengemeinde. •

Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 
Aufhebung und Neuerrichtung gemäß diesem De-
kret ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-
legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 

das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Die in den bisherigen Kirchengemeinden vor-6.
handenen Fabrikvermögen und Stellenvermö-
gen bleiben unabhängig von einer eigenen 
Rechtsfähigkeit in ihrer bisherigen Bestimmung 
unberührt. Gleiches gilt für das Stiftungsvermö-
gen. Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Ver-
mögen sind unterscheidbar von den Vermögen 
der neu errichteten Kirchengemeinde auszuwei-
sen. 

Das in den bisherigen Kirchengemeinden den 7.
Vermögensarten nach § 1 a Gesetz über die Verwal-
tung und Vertretung des Kirchenvermögens im Bistum 

Trier (Kirchenvermögensverwaltungsgesetz – 
KVVG) nicht ausdrücklich zugeordnete Vermö-
gen ist diesen Vermögensarten nachträglich zu-
zuordnen. Ist eine Zuordnung nicht ermittelbar, 
gilt es als bisheriges Fabrikvermögen. § 4 Absatz 
3 der Diözesanbestimmungen über die Kirchen-
gemeinden und die Verwaltung ihres Vermögens 
bleibt unberührt.  

Stifterwillen und Zweckbindungen Dritter sind 8.
weiterhin zu beachten (cann. 1300 f. CIC). 

Die Rechte sonstiger kirchlicher Institutionen 9.
mit eigener Rechtspersönlichkeit, insbesondere 
der rechtsfähigen Fabrikvermögen und Stellen-
vermögen, bleiben gewahrt. 

II. 

Bis zur Konstituierung des neuen Verwaltungsrates 
bzw. Kirchengemeinderates wird der Pfarrer der neu 
errichteten Kirchengemeinde gemäß § 22 Absatz 1 
KVVG zum Verwalter bestimmt. Das Amt des Ver-
walters endet, sobald ein Verwaltungsrat bzw. Kir-
chengemeinderat gewählt ist und seine Tätigkeit auf-
genommen hat. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Kirchengemeinde führt das 
Amtssiegel gemäß der Ordnung für das kirchliche 
Siegelwesen im Bistum Trier (Siegelordnung) in der 
jeweils geltenden Fassung. 

Teil C 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 in 
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Kraft. Die Informationspflichten sowie die Bestim-
mungen zum Bestandsschutz und zum Kündigungs-
schutz nach Teil B Ziffer 5 gelten mit sofortiger Wir-
kung. 

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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bers 2024 aufgehoben. 

Der bestehende Pfarreienrat der aufgehobenen Pfar-
reiengemeinschaft bildet den ersten Pfarrgemeinde-
rat der neuen Pfarrei. Alles Weitere bestimmt sich 
nach dem Dekret über die Errichtung der Pfarrei 
Hillesheimer Land. 

II. 

Der nach der Ordnung für die gemäß Strukturplan 
2020 gebildeten Kirchengemeindeverbände im Bis-
tum Trier (KGV-O) errichtete Kirchengemeindever-
band Hillesheim wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Die Verbandsvertretung des aufgehobenen Kirchen-
gemeindeverbandes erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Mit Aufhebung des Kirchengemeindeverbandes ge-
hen das zum Zeitpunkt der Aufhebung des Kirchen-
gemeindeverbandes vorhandene bewegliche und un-
bewegliche Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen auf  die dem Kir-
chengemeindeverband angeschlossenen Kirchenge-
meinden zur Gesamthand über. 

Das Amtssiegel des ehemals selbständigen Kirchen-
gemeindeverbandes ist außer Gebrauch zu nehmen 
und dem Bistumsarchiv zu übergeben. 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

Nr. 431 
Dekret über die Aufhebung der Pfarreiengemeinschaft Hillesheim und  
des Kirchengemeindeverbandes Hillesheim

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarreiengemeinschaft Hillesheim und 
des Kirchengemeindeverbandes Hillesheim 

Aufgrund der Fusion der Pfarreien und Kirchenge-
meinden Berndorf  St. Peter, Hillesheim St. Martin, 
Hillesheim (Niederbettingen) Herz Jesu und Wies-
baum St. Martin zur neuen Pfarrei Hillesheimer 
Land verbunden mit ihrer Aufhebung entfällt die 
Grundlage der bisherigen Pfarreiengemeinschaft 
und des Kirchengemeindeverbandes. Auf  das in den 
zurückliegenden zwölf  Jahren bereits eingeübte Mit-
einander soll bei der Gestaltung der Hirtensorge in 
der neuen Pfarrei aufgebaut werden (vgl. Schreiben 
des Bischofs zur Reform der Pfarreien auf  der 
Grundlage der Ergebnisse der Diözesansynode 
2013-2016, KA 2021 Nr. 84, Punkt 16). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Hillesheim, der Verbandsvertretung des 
Kirchengemeindeverbandes Hillesheim, der Kir-
chengemeinderäte der beteiligten Pfarreien und Kir-
chengemeinden, des Pfarrers, des Leitungsteams des 
Pastoralen Raums Adenau-Gerolstein und des Pries -
terrates des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC, § 
4 Diözesanbestimmungen über die Gliederung des 
Bistums vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. 
Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1), § 
2 der Diözesanbestimmungen über die Kirchenge-
meinden und die Verwaltung ihres Vermögens vom 
15. September 2000 (KA 2000 Nr. 209) i. d. Fassung 
vom 19. September 2001 (KA 2001 Nr. 186) und § 1 
Absatz 3 der Ordnung für die gemäß Strukturplan 
2020 gebildeten Kirchengemeindeverbände im Bis-
tum Trier vom 29. Juni 2011 (KA 2011 Nr.124) i. d. 
Fassung vom 19. Juni 2023 (KA 2023 Nr. 150) i. V. 
m. § 24 Absatz 2 des Gesetzes über die Verwaltung 
und Vertretung des Kirchenvermögens im Bistum 
Trier (Kirchenvermögensverwaltungsgesetz – 
KVVG) vom 1. Dezember 1978 (KA 1978 Nr. 271) 
i. d. Fassung vom 1. Juni 2023 (KA 2023 Nr. 130) 
hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die gemäß § 3 der Diözesanbestimmungen über die 
Gliederung des Bistums gebildete Pfarreiengemein-
schaft Hillesheim wird mit Ablauf  des 31. Dezem-
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Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Kirchengemeinderates der 
Pfarrei und Kirchengemeinde Berndorf  St. Peter, 
des Pfarrers und des Leitungsteams des Pastoralen 
Raumes Adenau-Gerolstein sowie des Priesterrates 
des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 
der „Diözesanbestimmungen über die Gliederung 
des Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, 
HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 
2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Berndorf  St. Peter wird hiermit mit 1.
Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Den Kirchengemeinderat der aufgehobenen 2.
Pfar rei erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Berndorf  St. Peter werden ge-
schlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirchli-
ches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen 
vom 15. Oktober 2000 in der jeweils geltenden 
Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Berndorf  4.
St. Peter verliert mit der Aufhebung der Pfarrei 
ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ihren Kir-
chentitel (can. 1218 CIC), ihren Patronatsnamen 
und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Berndorf  St. Peter ge-
hen auf  den Pfarrer der neu zu errichtenden 
Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Berndorf  St. Peter wird mit 
Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -

Nr. 432 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Berndorf  St. Peter

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Berndorf  St. Peter 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Berndorf  St. Peter die 
seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Berndorf  St. Peter ma-
chen dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholiken in 
dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 471, so sind 2021 
nur noch 344 Katholiken erfasst. Nahmen im Jahr 
2000 noch 168 Gläubige an den Sonntagsgottesdien-
sten teil, so waren es  2021 nur noch 39. Die Zahl 
der Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 8 auf  6 im 
Jahr 2021 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
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gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Hillesheim St. Martin 
machen dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholi-
ken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 2218, so sind 
2022 nur noch 1757 Katholiken erfasst. Nahmen im 
Jahr 2000 noch 464 Gläubige an den Sonntagsgot-
tesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 110. Die 
Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 21 auf  
4 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Hillesheim St. Martin 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Hillesheim St. Martin 
die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-

tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation eines 2.
oder mehrerer Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in die Verbandsvertretung des KGV PastR 
Adenau-Gerolstein und die Mitgliedschaft im 
Verbandsausschuss bleiben bis zur Wahl eines 
Verwaltungsrates oder Kirchengemeinderates 
der neu errichteten Kirchengemeinde unbe-
rührt.  

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Berndorf  St. Peter 
werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer Ge-
brauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv zu 
übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Hillesheim St. Martin
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Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Kirchengemeinderates der 
Pfarrei Hillesheim St. Martin, des Pfarrers und des 
Leitungsteams des Pastoralen Raumes Adenau-Ge-
rolstein sowie des Priesterrates des Bistums wird ge-
mäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbestim-
mungen über die Gliederung des Bistums“ vom 15. 
Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. 
Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) 
hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Hillesheim St. Martin wird hiermit 1.
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgeho-
ben. 

Den Kirchengemeinderat der aufgehobenen 2.
Pfarrei erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Hillesheim St. Martin werden 
geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirch-
liches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestel-

len vom 15. Oktober 2000 in der jeweils gelten-
den Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Hilles-4.
heim St. Martin verliert mit der Aufhebung der 
Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ih-
ren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patro-
natsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Hillesheim St. Martin 
gehen auf  den Pfarrer der neu zu errichtenden 
Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Hillesheim St. Martin wird 
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation eines 2.
oder mehrerer Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in die Verbandsvertretung des KGV PastR 
Adenau-Gerolstein und die Mitgliedschaft im 
Verbandsausschuss bleiben bis zur Wahl eines 
Verwaltungsrates oder Kirchengemeinderates 
der neu errichteten Kirchengemeinde unbe-
rührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Hillesheim St. Mar-
tin werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer Ge-
brauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv zu 
übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 
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dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Kirchengemeinderates der 
Pfarrei Hillesheim (Niederbettingen) Herz Jesu, des 
Pfarrers und des Leitungsteams des Pastoralen Rau-
mes Adenau-Gerolstein sowie des Priesterrates des 
Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der 
„Diözesanbestimmungen über die Gliederung des 
Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, 
HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 
2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Hillesheim (Niederbettingen) Herz 1.
Jesu wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Den Kirchengemeinderat der aufgehobenen 2.
Pfarrei erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Hillesheim (Niederbettingen) 
Herz Jesu werden geschlossen (vgl. Diözesanbe-
stimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Hillesheim 4.
(Niederbettingen) Herz Jesu verliert mit der 
Aufhebung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkir-
che. Sie behält ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), 
ihren Patronatsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Hillesheim (Nieder-
bettingen) Herz Jesu gehen auf  den Pfarrer der 
neu zu errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Hillesheim (Niederbettingen) 
Herz Jesu wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 
aufgehoben. 

Nr. 434 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Hillesheim (Niederbettingen) Herz Jesu 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Hillesheim (Niederbettingen) Herz Jesu 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Hillesheim (Niederbet-
tingen) Herz Jesu die seelsorglichen Strukturen an-
zupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Hillesheim (Niederbet-
tingen) Herz Jesu machen dies deutlich: Betrug die 
Zahl der Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 
noch 1038, so sind 2022 nur noch 817 Katholiken 
erfasst. Nahmen im Jahr 2000 noch 219 Gläubige an 
den Sonntagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 
nur noch 77. Die Zahl der Taufen verharrte seit dem 
Jahr 2000 auf  einem niedrigen Niveau von 3 Taufen 
im Jahr 2000 und 4 Taufen im Jahr 2022. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
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Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation eines 2.
oder mehrerer Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in die Verbandsvertretung des KGV PastR 
Adenau-Gerolstein und die Mitgliedschaft im 
Verbandsausschuss bleiben bis zur Wahl eines 
Verwaltungsrates oder Kirchengemeinderates 
der neu errichteten Kirchengemeinde unberührt.  

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Hillesheim (Nieder-
bettingen) Herz Jesu werden geschlossen (vgl. 
Diözesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in 

Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Okto-
ber 2000 in der jeweils geltenden Fassung). Das 
Amtssiegel der aufgehobenen Kirchengemeinde 
ist außer Gebrauch zu nehmen und dem Bis-

tumsarchiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 435 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Wiesbaum St. Martin

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Wiesbaum St. Martin 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Wiesbaum St. Martin 
die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Wiesbaum St. Martin ma-
chen dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholiken in 
dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 504, so sind 2022 
nur noch 438 Katholiken erfasst. Nahmen im Jahr 
2000 noch 185 Gläubige an den Sonntagsgottesdien-
sten teil, so waren es 2022 nur noch 78. Die Zahl der 
Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 8 auf  2 im Jahr 
2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
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wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Kirchengemeinderates der 
Pfarrei Wiesbaum St. Martin, des Pfarrers und des 
Leitungsteams des Pastoralen Raumes Adenau-Ge-
rolstein sowie des Priesterrates des Bistums wird ge-
mäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbestim-
mungen über die Gliederung des Bistums“ vom 15. 
Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. 
Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) 
hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Wiesbaum St. Martin wird hiermit 1.
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgeho-
ben. 

Den Kirchengemeinderat der aufgehobenen 2.
Pfarrei erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Wiesbaum St. Martin werden 
geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirch-
liches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestel-

len vom 15. Oktober 2000 in der jeweils gelten-
den Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Wies-4.
baum St. Martin verliert mit der Aufhebung der 
Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ih-
ren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patro-
natsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Wiesbaum St. Martin  

gehen auf  den Pfarrer der neu zu errichtenden 
Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Wiesbaum St. Martin wird mit 
Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation eines 2.
oder mehrerer Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in die Verbandsvertretung des KGV PastR 
Adenau-Gerolstein und die Mitgliedschaft im 
Verbandsausschuss bleiben bis zur Wahl eines 
Verwaltungsrates oder Kirchengemeinderates 
der neu errichteten Kirchengemeinde unberührt.  

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Wiesbaum St. Mar-
tin werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer Ge-
brauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv zu 
übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 



659

Kirchliches Amtsblatt 15. Dezember 2024, Nr. 436

erneuern und anzupassen, weiterhin ‚die Kirche 
[sein], die inmitten der Häuser ihrer Söhne und 
Töchter lebt‘. Das setzt voraus, dass sie wirklich in 
Kontakt mit den Familien und dem Leben des Vol-
kes Gottes steht und nicht eine weitschweifige, von 
den Leuten getrennte Struktur oder eine Gruppe 
von Auserwählten wird, die sich selbst betrachten.“ 
(Apostolisches Schreiben, EG, n. 28) 

Daher soll nun durch die vorzunehmende Fusion 
der Pfarreien und Kirchengemeinden Berndorf  St. 
Peter, Hillesheim St. Martin, Hillesheim (Niederbet-
tingen) Herz Jesu und Wiesbaum St. Martin die Ge-
meinschaft der Gläubigen in der neuen Pfarrei ge-
stärkt werden (vgl. can. 515 § 1 CIC), damit sich in 
ihr die Vielfalt der Charismen entwickeln kann, die 
den missionarischen und diakonischen Aufbruch tra-
gen und gestalten sollen. Trotz der größeren räumli-
chen Ausdehnung der einen neuen Pfarrei ist hier 
doch auch ein bereits durch das eingeübte Miteinan-
der der Pfarreiengemeinschaft gewachsenes Ver-
trautsein gegeben (vgl. Schreiben des Bischofs zur 
Reform der Pfarreien, KA 2021 Nr. 84, Punkt 16). 

Die Fusion konzentriert die Gremienarbeit, vielfälti-
ge Möglichkeiten der Beteiligung am pfarrlichen Le-
ben bleiben erhalten oder werden neu eröffnet. Lo-
kale Teams stärken die örtlichen Gemeinschaften. 

Schließlich ermöglicht die Fusion der oben genann-
ten Pfarreien zur Pfarrei Hillesheimer Land, dass der 
zuständige Pfarrer nur noch Sorge trägt für eine 
Pfarrei (vgl. can. 526 § 1 CIC). In dieser einen Pfar-
rei kann er seine Hirtensorge für die Gläubigen in 
der Ausübung der Dienste des Heiligens, Lehrens 
und Leitens (vgl. can. 528 und can. 529 CIC) verant-
wortlich wahrnehmen, unterstützt – soweit möglich 
und vorhanden – von anderen Priestern und Diako-
nen sowie von engagierten und beauftragten Laien 
(vgl. can. 519 CIC). 

Nach Anhörung der Räte der Pfarreien und Kir-
chengemeinden Berndorf  St. Peter, Hillesheim  
St. Martin, Hillesheim (Niederbettingen) Herz Jesu 
und Wiesbaum St. Martin, des Pfarreienrates der 
Pfarreiengemeinschaft Hillesheim, der Verbandsver-
tretung des Kirchengemeindeverbandes Hillesheim, 
des Pfarrers und des Leitungsteams des Pastoralen 
Raums Adenau-Gerolstein sowie des Priesterrates 
des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC, § 4 Diöze-

Dekret 

über die Errichtung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Hillesheimer Land 

In den zurückliegenden gut zwanzig Jahren ist mehr 
und mehr deutlich geworden, dass die gegenwärtigen 
Pfarrstrukturen nicht mehr in der Lage sind, den 
Auftrag der Kirche in der heutigen Zeit zu verwirkli-
chen. Die bisherigen Lösungsansätze – zunächst die 
Schaffung von Seelsorgeeinheiten gemäß can. 526 § 
1 CIC und dann von Pfarreiengemeinschaften ge-
mäß can. 374 § 2 CIC – versuchten, unter Beibehal-
tung der historisch gewachsenen Strukturen die 
Grenzen der einzelnen Pfarreien zu überschreiten, 
um neue Möglichkeiten für ein pastorales Miteinan-
der in einem größeren Raum zu eröffnen. Doch bei 
allem Positiven, das dadurch auch möglich wurde, 
wurden auch die Grenzen dieser Ansätze immer wie-
der deutlich. Das Beibehalten der historischen Pfarr-
struktur richtet den Blick vieler Gläubiger immer 
wieder auf  die eigene Pfarrei und bestärkt deren Er-
wartung, dass dort alles geleistet wird, was nach can. 
528 und can. 529 CIC Inhalt einer umfassenden 
pfarrlichen Seelsorge sein soll. Dies ist aber mit den 
geringer werdenden personellen wie auch finanziel-
len Ressourcen so nicht zu leisten.  

Als Ergebnis der Diözesansynode im Bistum Trier 
(KA 2016 Nr. 119 u. 120) und bestärkt durch die In-
struktion der Kongregation für den Klerus „Die 
pas torale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an 
der missionarischen Sendung der Kirche” sind im 
Bistum Trier die seelsorglichen Strukturen so anzu-
passen, dass die für einen missionarischen Aufbruch 
erforderlichen Kräfte und Mittel gebündelt werden 
und neben der Sakramentenspendung auch andere 
Formen der Evangelisierung möglich werden (vgl. 
Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium (EG), n. 
63). 

„Die Pfarrei ist keine hinfällige Struktur; gerade weil 
sie eine große Formbarkeit besitzt, kann sie ganz 
verschiedene Formen annehmen, die die innere Be-
weglichkeit und die missionarische Kreativität des 
Pfarrers und der Gemeinde erfordern. Obwohl sie 
sicherlich nicht die einzige evangelisierende Einrich-
tung ist, wird sie, wenn sie fähig ist, sich ständig zu 

Nr. 436 
Dekret über die Errichtung der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Hillesheimer Land 
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sanbestimmungen über die Gliederung des Bistums vom 15. 
Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. 
Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1), § 2 der Diözesanbe-
stimmungen über die Kirchengemeinden und die Verwaltung 

ihres Vermögens vom 15. September 2000 (KA 2000 
Nr. 209) i. d. Fassung vom 19. September 2001 (KA 
2001 Nr. 186) hiermit wie folgt verordnet: 

Teil A 

I. 

Die Pfarreien Berndorf  St. Peter, Hillesheim St. 
Martin, Hillesheim (Niederbettingen) Herz Jesu und 
Wiesbaum St. Martin werden hiermit mit Wirkung 
zum 1. Januar 2025 zusammengefasst und als eine 
neue Pfarrei errichtet.  

Im Einzelnen gilt 

Der Name der neuen Pfarrei lautet Hillesheimer 1.
Land. 

Der Pfarrort der Pfarrei ist Hillesheim.  2.

Das Gebiet der nach diesem Abschnitt errichte-3.
ten Pfarrei ist deckungsgleich mit dem Gebiet 
der aufgehobenen Pfarreien. 

Die Pfarrkirchen der bisherigen Pfarreien wer-4.
den Kirchen in der Pfarrei Hillesheimer Land. 
Nach Beratung mit den pfarrlichen Gremien 
und unter Beifügung von deren Voten unterbrei-
tet der Pfarrer dem Bischof  einen Vorschlag, 
welche der Kirchen in der Pfarrei zukünftig als 
Pfarrkirche gelten soll. Es ist dann Sache des Bi-
schofs, unter Berücksichtigung des Vorschlags 
eine Kirche in der Pfarrei als Pfarrkirche auszu-
weisen. 

Der Pfarrer der neuen Pfarrei Hillesheimer Land 5.
legt nach Beratung mit den pfarrlichen Gremien 
für die Gemeinschaft ihrer Gläubigen fest, an 
welchen Orten und zu welchen Zeiten die Sakra-
mente gefeiert werden. Dabei legt er fest, in wel-
chen Kirchen besondere Amtshandlungen (vgl. 
can. 530 CIC) vorgenommen werden.  

Die neue Pfarrei tritt in die Rechtsnachfolge der 6.
aufgehobenen Pfarreien gemäß can. 121 CIC 
ein. 

II. 

Der bestehende Pfarreienrat der aufgehobenen Pfar-
reiengemeinschaft bildet den ersten Pfarrgemeinde-
rat der neuen Pfarrei. Soweit in diesem Pfarrgemein-
derat die Pfarrbezirke der neuen Pfarrei nicht hinrei-
chend durch gewählte Mitglieder vertreten sind, soll 
bei der Berufung weiterer Mitglieder in den Pfarrge-

meinderat berücksichtigt werden, dass jeder Pfarrbe-
zirk durch zumindest ein Mitglied im Pfarrgemein-
derat vertreten ist. Das Verfahren richtet sich nach § 
25 Absatz 5 bis 8 der Ordnung für die Pfarrgemeinderäte 
und Pfarreienräte im Bistum Trier (PGR-O) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

Im Falle der Bildung eines Pfarrgemeinderates wird 
anschließend gemäß den einschlägigen Bestimmun-
gen eine Wahl zum Verwaltungsrat durchgeführt. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Pfarrei führt das Siegel gemäß 
can. 535 § 3 CIC und der Ordnung für das kirchliche Sie-
gelwesen im Bistum Trier vom 2. April 2013 (KA 2013 
Nr. 85) in der jeweils geltenden Fassung. 

V. 

Die neu errichtete Pfarrei wird gem. can. 374 § 2 
CIC i. V. m. § 1 Absatz 3 der Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums vom 15. Januar 
2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1) und § 1 Absatz 1 des 
Statuts für die Pastoralen Räume im Bistum Trier 
vom 15. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 54) Teil des 
Pastoralen Raums Adenau-Gerolstein.  

Teil B 

Die Kirchengemeinden Berndorf  St. Peter, Hilles-
heim St. Martin, Hillesheim (Niederbettingen) Herz 
Jesu und Wiesbaum St. Martin werden hiermit mit 
Wirkung zum 1. Januar 2025 zusammengefasst und 
als eine neue Kirchengemeinde errichtet.  

I. 

Im Einzelnen gilt 

Der Name der neuen Kirchengemeinde lautet 1.
Hillesheimer Land. 

Der Sitz der Kirchengemeinde entspricht dem 2.
Pfarrort Hillesheim. 

Das Gebiet der neu errichteten Kirchengemein-3.
de ist deckungsgleich mit dem Gebiet der gleich-
namigen Pfarrei. Deren Mitglieder sind von nun 
an auch Mitglieder der neu errichteten Kirchen-
gemeinde. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemein-4.
den gehen deren gesamtes unbewegliches und 
bewegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, 
Verbindlichkeiten und Forderungen sowie die 
sonstigen Vermögensgegenstände im Wege der 
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Gesamtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC). Sie tritt damit eben-
so in die Rechtsnachfolge der jeweils erworbe-
nen Rechte und Pflichten ein und wird somit 
auch zur Gesamtrechtsnachfolgerin des aufge-
hobenen Kirchengemeindeverbandes Hilles-
heim. 

Die in den bisherigen Kirchengemeinden vor-5.
handenen Fabrikvermögen und Stellenvermö-
gen bleiben unabhängig von einer eigenen 
Rechtsfähigkeit in ihrer bisherigen Bestimmung 
unberührt. Gleiches gilt für das Stiftungsvermö-
gen. Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Ver-
mögen sind unterscheidbar von den Vermögen 
der neu errichteten Kirchengemeinde auszuwei-
sen. 

Das in den bisherigen Kirchengemeinden den 6.
Vermögensarten nach § 1 a Gesetz über die Ver-
waltung und Vertretung des Kirchenvermögens 
im Bistum Trier (Kirchenvermögensverwal-
tungsgesetz – KVVG) nicht ausdrücklich zuge-
ordnete Vermögen ist diesen Vermögensarten 
nachträglich zuzuordnen. Ist eine Zuordnung 
nicht ermittelbar, gilt es als bisheriges Fabrikver-
mögen. § 4 Absatz 3 der Diözesanbestimmun-
gen über die Kirchengemeinden und die Verwal-
tung ihres Vermögens bleibt unberührt.  

Stifterwillen und Zweckbindungen Dritter sind 7.
weiterhin zu beachten (cann. 1300 f. CIC). 

Die Rechte sonstiger kirchlicher Institutionen 8.
mit eigener Rechtspersönlichkeit, insbesondere 
der rechtsfähigen Fabrikvermögen und Stellen-
vermögen, bleiben gewahrt. 

II. 

Bis zur Konstituierung des neuen Verwaltungsrates 
bzw. Kirchengemeinderates wird der Pfarrer der neu 

errichteten Kirchengemeinde gemäß § 22 Absatz 1 
KVVG zum Verwalter bestimmt. Das Amt des Ver-
walters endet, sobald ein Verwaltungsrat bzw. Kir-
chengemeinderat gewählt ist und seine Tätigkeit auf-
genommen hat. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Kirchengemeinde führt das 
Amtssiegel gemäß der Ordnung für das kirchliche 
Siegelwesen im Bistum Trier (Siegelordnung) in der 
jeweils geltenden Fassung. 

Teil C 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 in 
Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 



662

Kirchliches Amtsblatt 15. Dezember 2024



663

Kirchliches Amtsblatt 15. Dezember 2024, Nr. 437

Gliederung des Bistums gebildete Pfarreiengemein-
schaft Niederehe wird mit Ablauf  des 31. Dezem-
bers 2024 aufgehoben. 

Der bestehende Pfarreienrat der aufgehobenen Pfar-
reiengemeinschaft bildet den ersten Pfarrgemeinde-
rat der neuen Pfarrei. Alles Weitere bestimmt sich 
nach dem Dekret über die Errichtung der Pfarrei 
Maria Königin In der Kalkeifel. 

II. 

Der nach der Ordnung für die gemäß Strukturplan 
2020 gebildeten Kirchengemeindeverbände im Bis-
tum Trier (KGV-O) errichtete Kirchengemeindever-
band Niederehe wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Die Verbandsvertretung des aufgehobenen Kirchen-
gemeindeverbandes erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Mit Aufhebung des Kirchengemeindeverbandes ge-
hen das zum Zeitpunkt der Aufhebung des Kirchen-
gemeindeverbandes vorhandene bewegliche und un-
bewegliche Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen auf  die dem Kir-
chengemeindeverband angeschlossenen Kirchenge-
meinden zur Gesamthand über. 

Das Amtssiegel des ehemals selbständigen Kirchen-
gemeindeverbandes ist außer Gebrauch zu nehmen 
und dem Bistumsarchiv zu übergeben. 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

Nr. 437 
Dekret über die Aufhebung der Pfarreiengemeinschaft Niederehe und  
des Kirchengemeindeverbandes Niederehe  

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarreiengemeinschaft Niederehe und  
des Kirchengemeindeverbandes Niederehe 

Aufgrund der Fusion der Pfarreien und Kirchenge-
meinden Nohn St. Martin, Oberehe-Stroheich St. Ja-
kobus d. Ältere, Üxheim Maria Himmelfahrt, 
Üxheim (Niederehe) St. Leodegar und Walsdorf  St. 
Arnulf  zur neuen Pfarrei Maria Königin In der Kal-
keifel verbunden mit ihrer Aufhebung entfällt die 
Grundlage der bisherigen Pfarreiengemeinschaft 
und des Kirchengemeindeverbandes. Auf  das in den 
zurückliegenden zwölf  Jahren bereits eingeübte Mit-
einander soll bei der Gestaltung der Hirtensorge in 
der neuen Pfarrei aufgebaut werden (vgl. Schreiben 
des Bischofs zur Reform der Pfarreien auf  der 
Grundlage der Ergebnisse der Diözesansynode 
2013-2016, KA 2021 Nr. 84, Punkt 16). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Niederehe, der Verbandsvertretung des 
Kirchengemeindeverbandes Niederehe, der Pfarrge-
meinderäte der beteiligten Pfarreien, der Verwaltungs-
räte der Kirchengemeinden, der Kirchengemeinderäte 
der beteiligten Pfarreien und Kirchengemeinden, des 
Pfarrers, des Leitungsteams des Pastoralen Raums 
Adenau-Gerolstein und des Priesterrates des Bistums 
wird gemäß can. 515 § 2 CIC, § 4 Diö zesan be stim -
mungen über die Gliederung des Bistums vom 15. Ja-
nuar 2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1), § 2 der Diözesanbe-
stimmungen über die Kirchengemeinden und die Ver-
waltung ihres Vermögens vom 15. September 2000 
(KA 2000 Nr. 209) i. d. Fassung vom 19. September 
2001 (KA 2001 Nr. 186) und § 1 Absatz 3 der Ord-
nung für die gemäß Strukturplan 2020 gebildeten Kir-
chengemeindeverbände im Bistum Trier vom 29. Juni 
2011 (KA 2011 Nr.124) i. d. Fassung vom 19. Juni 
2023 (KA 2023 Nr. 150) i. V. m. § 24 Absatz 2 des 
Gesetzes über die Verwaltung und Vertretung des Kir-
chenvermögens im Bistum Trier (Kirchenvermögens-
verwaltungsgesetz – KVVG) vom 1. Dezember 1978 
(KA 1978 Nr. 271) i. d. Fassung vom 1. Juni 2023 (KA 
2023 Nr. 130) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die gemäß § 3 der Diözesanbestimmungen über die 

(Siegel) 
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Bischof  von Trier 

(Siegel) 
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Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Nohn St. Martin und des Verwaltungsrates der Kir-
chengemeinde Nohn St. Martin, des Pfarrers und 
des Leitungsteams des Pastoralen Raumes Adenau-
Gerolstein sowie des Priesterrates des Bistums wird 
gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbe-
stimmungen über die Gliederung des Bistums“ vom 
15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. 
d. Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) 
hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Nohn St. Martin wird hiermit mit 1.
Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Nohn St. Martin werden ge-
schlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirchli-
ches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen 
vom 15. Oktober 2000 in der jeweils geltenden 
Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Nohn St. 4.
Martin verliert mit der Aufhebung der Pfarrei 
ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ihren Kir-
chentitel (can. 1218 CIC), ihren Patronatsnamen 
und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Nohn St. Martin ge-
hen auf  den Pfarrer der neu zu errichtenden 
Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Nohn St. Martin wird mit Ab-
lauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Nohn St. Martin 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Nohn St. Martin die 
seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Nohn St. Martin machen 
dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholiken in die-
ser Pfarrei im Jahr 2000 noch 633, so sind 2022 nur 
noch 513 Katholiken erfasst. Nahmen im Jahr 2000 
noch 140 Gläubige an den Sonntagsgottesdiensten 
teil, so waren es 2022 nur noch 62. Die Zahl der 
Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 12 auf  4 im Jahr 
2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen”, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 

Nr. 438 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Nohn St. Martin
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bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Adenau-Gerolstein und 
die Mitgliedschaft im Verbandsausschuss blei-
ben bis zur Wahl eines Verwaltungsrates oder 
Kirchengemeinderates der neu errichteten Kir-
chengemeinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Nohn St. Martin 
werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer Ge-
brauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv zu 
übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 439 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Oberehe-Stroheich St. Jakobus d. Ältere 

gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Oberehe-Stroheich St. Ja-
kobus d. Ältere machen dies deutlich: Betrug die 
Zahl der Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 
noch 279, so sind 2022 nur noch 189 Katholiken er-
fasst. Nahmen im Jahr 2000 noch 193 Gläubige an 
den Sonntagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 
nur noch 18. Die Zahl der Taufen verharrte seit dem 
Jahr 2000 auf  einem niedrigen Niveau von 2 Taufen 
im Jahr 2000 und 1 Taufe im Jahr 2022. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Oberehe-Stroheich St. Jakobus d. Ältere 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Oberehe-Stroheich St. 
Jakobus d. Ältere die seelsorglichen Strukturen anzu-
passen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
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Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Kirchengemeinderates der 
Pfarrei und Kirchengemeinde Oberehe-Stroheich St. 
Jakobus d. Ältere, des Pfarrers und des Leitungs-
teams des Pastoralen Raumes Adenau-Gerolstein so-
wie des Priesterrates des Bistums wird gemäß can. 
515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbestimmungen 
über die Gliederung des Bistums“ vom 15. Januar 
2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung 
vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit 
wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Oberehe-Stroheich St. Jakobus d. 1.
Ältere wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezem-
bers 2024 aufgehoben. 

Den Kirchengemeinderat der aufgehobenen 2.
Pfarrei erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Oberehe-Stroheich St. Jakobus 
d. Ältere werden geschlossen (vgl. Diözesanbe-
stimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Oberehe-4.
Stroheich St. Jakobus d. Ältere verliert mit der 
Aufhebung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkir-
che. Sie behält ihren Kirchentitel (can. 1218 
CIC), ihren Patronatsnamen und ihr Kirchenin-
ventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Oberehe-Stroheich St. 

Jakobus d. Ältere gehen auf  den Pfarrer der neu 
zu errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Oberehe-Stroheich St. Jako-
bus d. Ältere wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation eines 1.
oder mehrerer Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in die Verbandsvertretung des KGV PastR 
Adenau-Gerolstein und die Mitgliedschaft im 
Verbandsausschuss bleiben bis zur Wahl eines 
Verwaltungsrates oder Kirchengemeinderates 
der neu errichteten Kirchengemeinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-1.
hobenen Kirchengemeinde Oberehe-Stroheich 
St. Jakobus d. Ältere werden geschlossen (vgl. 
Diözesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in 

Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Okto-
ber 2000 in der jeweils geltenden Fassung). Das 
Amtssiegel der aufgehobenen Kirchengemeinde 
ist außer Gebrauch zu nehmen und dem Bis-
tumsarchiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Üxheim Maria Himmelfahrt und des Verwaltungsra-
tes der Kirchengemeinde Üxheim Maria Himmel-
fahrt, des Pfarrers und des Leitungsteams des Pasto-
ralen Raumes Adenau-Gerolstein sowie des Priester-
rates des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC und 
§ 4 der „Diözesanbestimmungen über die Gliede-
rung des Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 2000 
Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt ver-
ordnet: 

I. 

Die Pfarrei Üxheim Maria Himmelfahrt wird 1.
hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 auf-
gehoben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Üxheim Maria Himmelfahrt 
werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Üxheim 4.
Maria Himmelfahrt verliert mit der Aufhebung 
der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält 
ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patro-
natsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei …. gehen auf  den 
Pfarrer der neu zu errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Üxheim Maria Himmelfahrt 
wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgeho-
ben. 

Nr. 440 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Üxheim Maria Himmelfahrt

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Üxheim Maria Himmelfahrt 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Üxheim Maria Him-
melfahrt die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Üxheim Maria Himmel-
fahrt machen dies deutlich: Betrug die Zahl der Ka-
tholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 839, so 
sind 2021 nur noch 644 Katholiken erfasst. Nahmen 
im Jahr 2000 noch 194 Gläubige an den Sonntags-
gottesdiensten teil, so waren es 2021 nur noch 73. 
Die Zahl der Taufen verharrte seit dem Jahr 2000 
auf  einem niedrigen Niveau von 5 Taufen im Jahr 
2000 und 2 Taufen im Jahr 2021. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
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Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Adenau-Gerolstein und 
die Mitgliedschaft im Verbandsausschuss blei-
ben bis zur Wahl eines Verwaltungsrates oder 
Kirchengemeinderates der neu errichteten Kir-
chengemeinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Üxheim Maria Him-
melfahrt werden geschlossen (vgl. Diözesanbe-
stimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer 

gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Üxheim (Niederehe) St. 
Leodegar machen dies deutlich: Betrug die Zahl der 
Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 773, 
so sind 2022 nur noch 564 Katholiken erfasst. Nah-
men im Jahr 2000 noch 235 Gläubige an den Sonn-
tagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 
36. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 
8 auf  5 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Üxheim (Niederehe) St. Leodegar 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Üxheim (Niederehe) 
St. Leodegar die seelsorglichen Strukturen anzupas-
sen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-

Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv 
zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 441 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Üxheim (Niederehe) St. Leodegar
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528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Üxheim (Niederehe) St. Leodegar und des Verwal-
tungsrates der Kirchengemeinde Üxheim (Nieder-
ehe) St. Leodegar, des Pfarrers und des Leitungs-
teams des Pastoralen Raumes Adenau-Gerolstein so-
wie des Priesterrates des Bistums wird gemäß can. 
515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbestimmungen 
über die Gliederung des Bistums“ vom 15. Januar 
2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung 
vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit 
wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Üxheim (Niederehe) St. Leodegar 1.
wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Üxheim (Niederehe) St. Leode-
gar werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmun-
gen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Üxheim 4.
(Niederehe) St. Leodegar verliert mit der Aufhe-
bung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie 
behält ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren 
Patronatsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Üxheim (Niederehe) 
St. Leodegar gehen auf  den Pfarrer der neu zu 
errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Üxheim (Niederehe) St. Leo-
degar wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 auf-
gehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Adenau-Gerolstein und 
die Mitgliedschaft im Verbandsausschuss blei-
ben bis zur Wahl eines Verwaltungsrates oder 
Kirchengemeinderates der neu errichteten Kir-
chengemeinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Üxheim (Niederehe) 
St. Leodegar werden geschlossen (vgl. Diözesan-
bestimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien 

und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 
in der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssie-
gel der aufgehobenen Kirchengemeinde ist au-
ßer Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsar-
chiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Kirchengemeinderates der 
Pfarrei und Kirchengemeinde Walsdorf  St. Arnulf, 
des Pfarrers und des Leitungsteams des Pastoralen 
Raumes Adenau-Gerolstein sowie des Priesterrates 
des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 
der „Diözesanbestimmungen über die Gliederung 
des Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, 
HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 
2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Walsdorf  St. Arnulf  wird hiermit mit 1.
Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Den Kirchengemeinderat der aufgehobenen 2.
Pfarrei erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Walsdorf  St. Arnulf  werden ge-
schlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirchli-
ches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen 
vom 15. Oktober 2000 in der jeweils geltenden 
Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Walsdorf  4.
St. Arnulf  verliert mit der Aufhebung der Pfar-
rei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ihren 
Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patronatsna-
men und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Walsdorf  St. Arnulf  
gehen auf  den Pfarrer der neu zu errichtenden 
Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Walsdorf  St. Arnulf  wird mit 
Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-

Nr. 442 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Walsdorf  St. Arnulf

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Walsdorf  St. Arnulf 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Walsdorf  St. Arnulf  
die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Walsdorf  St. Arnulf  ma-
chen dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholiken in 
dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 681, so sind 2021 
nur noch 497 Katholiken erfasst. Nahmen im Jahr 
2000 noch 92 Gläubige an den Sonntagsgottesdien-
sten teil, so waren es 2022 nur noch 25. Die Zahl der 
Taufen verharrte seit dem Jahr 2000 auf  einem nied-
rigen Niveau von 6 Taufen im Jahr 2000 und 4 Tau-
fen im Jahr 2021. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
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bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation eines 2.
oder mehrerer Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in die Verbandsvertretung des KGV PastR 
Adenau-Gerolstein und die Mitgliedschaft im 
Verbandsausschuss bleiben bis zur Wahl eines 
Verwaltungsrates oder Kirchengemeinderates 
der neu errichteten Kirchengemeinde unbe-
rührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Walsdorf  St. Arnulf  
werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer Ge-
brauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv zu 
übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 443 
Dekret über die Errichtung der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Maria Königin In der Kalkeifel

Dekret 

über die Errichtung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Maria Königin In der Kalkeifel 

In den zurückliegenden gut zwanzig Jahren ist mehr 
und mehr deutlich geworden, dass die gegenwärtigen 
Pfarrstrukturen nicht mehr in der Lage sind, den 
Auftrag der Kirche in der heutigen Zeit zu verwirkli-
chen. Die bisherigen Lösungsansätze – zunächst die 
Schaffung von Seelsorgeeinheiten gemäß can. 526 § 
1 CIC und dann von Pfarreiengemeinschaften ge-
mäß can. 374 § 2 CIC – versuchten, unter Beibehal-
tung der historisch gewachsenen Strukturen die 
Grenzen der einzelnen Pfarreien zu überschreiten, 
um neue Möglichkeiten für ein pastorales Miteinan-
der in einem größeren Raum zu eröffnen. Doch bei 
allem Positiven, das dadurch auch möglich wurde, 

wurden auch die Grenzen dieser Ansätze immer wie-
der deutlich. Das Beibehalten der historischen Pfarr-
struktur richtet den Blick vieler Gläubiger immer 
wieder auf  die eigene Pfarrei und bestärkt deren Er-
wartung, dass dort alles geleistet wird, was nach can. 
528 und can. 529 CIC Inhalt einer umfassenden 
pfarrlichen Seelsorge sein soll. Dies ist aber mit den 
geringer werdenden personellen wie auch finanziel-
len Ressourcen so nicht zu leisten.  

Als Ergebnis der Diözesansynode im Bistum Trier 
(KA 2016 Nr. 119 u. 120) und bestärkt durch die In-
struktion der Kongregation für den Klerus „Die pa-
storale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an der 
missionarischen Sendung der Kirche” sind im Bis-
tum Trier die seelsorglichen Strukturen so anzupas-
sen, dass die für einen missionarischen Aufbruch er-
forderlichen Kräfte und Mittel gebündelt werden 
und neben der Sakramentenspendung auch andere 
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Formen der Evangelisierung möglich werden (vgl. 
Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium (EG), n. 
63). 

„Die Pfarrei ist keine hinfällige Struktur; gerade weil 
sie eine große Formbarkeit besitzt, kann sie ganz 
verschiedene Formen annehmen, die die innere Be-
weglichkeit und die missionarische Kreativität des 
Pfarrers und der Gemeinde erfordern. Obwohl sie 
sicherlich nicht die einzige evangelisierende Einrich-
tung ist, wird sie, wenn sie fähig ist, sich ständig zu 
erneuern und anzupassen, weiterhin ‚die Kirche 
[sein], die inmitten der Häuser ihrer Söhne und 
Töchter lebt‘. Das setzt voraus, dass sie wirklich in 
Kontakt mit den Familien und dem Leben des Vol-
kes Gottes steht und nicht eine weitschweifige, von 
den Leuten getrennte Struktur oder eine Gruppe 
von Auserwählten wird, die sich selbst betrachten.“ 
(Apostolisches Schreiben, EG, n. 28) 

Daher soll nun durch die vorzunehmende Fusion 
der Pfarreien und Kirchengemeinden Nohn St. Mar-
tin, Oberehe-Stroheich St. Jakobus d. Ältere, 
Üxheim Maria Himmelfahrt, Üxheim (Niederehe) 
St. Leodegar und Walsdorf  St. Arnulf  die Gemein-
schaft der Gläubigen in der neuen Pfarrei gestärkt 
werden (vgl. can. 515 § 1 CIC), damit sich in ihr die 
Vielfalt der Charismen entwickeln kann, die den mis-
sionarischen und diakonischen Aufbruch tragen und 
gestalten sollen. Trotz der größeren räumlichen Aus-
dehnung der einen neuen Pfarrei ist hier doch auch 
ein bereits durch das eingeübte Miteinander der 
Pfarreiengemeinschaft gewachsenes Vertrautsein ge-
geben (vgl. Schreiben des Bischofs zur Reform der 
Pfarreien, KA 2021 Nr. 84, Punkt 16). 

Die Fusion konzentriert die Gremienarbeit, vielfälti-
ge Möglichkeiten der Beteiligung am pfarrlichen Le-
ben bleiben erhalten oder werden neu eröffnet. Lo-
kale Teams stärken die örtlichen Gemeinschaften. 

Schließlich ermöglicht die Fusion der oben genann-
ten Pfarreien zur Pfarrei Maria Königin In der Kal-
keifel, dass der zuständige Pfarrer nur noch Sorge 
trägt für eine Pfarrei (vgl. can. 526 § 1 CIC). In die-
ser einen Pfarrei kann er seine Hirtensorge für die 
Gläubigen in der Ausübung der Dienste des Heili-
gens, Lehrens und Leitens (vgl. can. 528 und can. 
529 CIC) verantwortlich wahrnehmen, unterstützt – 
soweit möglich und vorhanden – von anderen Pries -
tern und Diakonen sowie von engagierten und be-
auftragten Laien (vgl. can. 519 CIC). 

Nach Anhörung der Räte der Pfarreien und Kir-
chengemeinden Nohn St. Martin, Oberehe-Stroh -

eich St. Jakobus d. Ältere, Üxheim Maria Himmel-
fahrt, Üxheim (Niederehe) St. Leodegar und Wals-
dorf  St. Arnulf, des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Niederehe, der Verbandsvertretung des 
Kirchengemeindeverbandes Niederehe, des Pfarrers 
und des Leitungsteams des Pastoralen Raums Aden-
au-Gerolstein sowie des Priesterrates des Bistums 
wird gemäß can. 515 § 2 CIC, § 4 Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums vom 15. Januar 2000 
(KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. Dezember 
2021 (KA 2022 Nr. 1), § 2 der Diözesanbestimmungen 
über die Kirchengemeinden und die Verwaltung ihres Vermö-

gens vom 15. September 2000 (KA 2000 Nr. 209) i. d. 
Fassung vom 19. September 2001 (KA 2001 Nr. 
186) hiermit wie folgt verordnet: 

Teil A 

I. 

Die Pfarreien Nohn St. Martin, Oberehe-Stroheich 
St. Jakobus d. Ältere, Üxheim Maria Himmelfahrt, 
Üxheim (Niederehe) St. Leodegar und Walsdorf  St. 
Arnulf  werden hiermit mit Wirkung zum 1. Januar 
2025 zusammengefasst und als eine neue Pfarrei er-
richtet.  

Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Pfarrei lautet Maria Köni-1.
gin In der Kalkeifel. 

Der Pfarrort der Pfarrei ist Üxheim (Niederehe).  2.

Das Gebiet der nach diesem Abschnitt errichte-3.
ten Pfarrei ist deckungsgleich mit dem Gebiet 
der aufgehobenen Pfarreien. 

Die Pfarrkirchen der bisherigen Pfarreien wer-4.
den Kirchen in der Pfarrei Maria Königin In der 
Kalkeifel. Nach Beratung mit den pfarrlichen 
Gremien und unter Beifügung von deren Voten 
unterbreitet der Pfarrer dem Bischof  einen Vor-
schlag, welche der Kirchen in der Pfarrei zu-
künftig als Pfarrkirche gelten soll. Es ist dann 
Sache des Bischofs, unter Berücksichtigung des 
Vorschlags eine Kirche in der Pfarrei als Pfarr-
kirche auszuweisen. 

Der Pfarrer der neuen Pfarrei Maria Königin In 5.
der Kalkeifel legt nach Beratung mit den pfarrli-
chen Gremien für die Gemeinschaft ihrer Gläu-
bigen fest, an welchen Orten und zu welchen 
Zeiten die Sakramente gefeiert werden. Dabei 
legt er fest, in welchen Kirchen besondere 
Amtshandlungen (vgl. can. 530 CIC) vorgenom-
men werden.  
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Die neue Pfarrei tritt in die Rechtsnachfolge der 6.
aufgehobenen Pfarreien gemäß can. 121 CIC 
ein. 

II. 

Der bestehende Pfarreienrat der aufgehobenen Pfar-
reiengemeinschaft bildet den ersten Pfarrgemeinde-
rat der neuen Pfarrei. Soweit in diesem Pfarrgemein-
derat die Pfarrbezirke der neuen Pfarrei nicht hinrei-
chend durch gewählte Mitglieder vertreten sind, soll 
bei der Berufung weiterer Mitglieder in den Pfarrge-
meinderat berücksichtigt werden, dass jeder Pfarrbe-
zirk durch zumindest ein Mitglied im Pfarrgemein-
derat vertreten ist. Das Verfahren richtet sich nach § 
25 Absatz 5 bis 8 der Ordnung für die Pfarrgemeinderäte 
und Pfarreienräte im Bistum Trier (PGR-O) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

Im Falle der Bildung eines Pfarrgemeinderates wird 
anschließend gemäß den einschlägigen Bestimmun-
gen eine Wahl zum Verwaltungsrat durchgeführt. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Pfarrei führt das Siegel gemäß 
can. 535 § 3 CIC und der Ordnung für das kirchliche Sie-
gelwesen im Bistum Trier vom 2. April 2013 (KA 2013 
Nr. 85) in der jeweils geltenden Fassung. 

V. 

Die neu errichtete Pfarrei wird gem. can. 374 § 2 
CIC i. V. m. § 1 Absatz 3 der Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums vom 15. Januar 
2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1) und § 1 Absatz 1 des 
Statuts für die Pastoralen Räume im Bistum Trier 
vom 15. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 54) Teil des 
Pastoralen Raums Adenau-Gerolstein.  

Teil B 

Die Kirchengemeinden Nohn St. Martin, Oberehe-
Stroheich St. Jakobus d. Ältere, Üxheim Maria Him-
melfahrt, Üxheim (Niederehe) St. Leodegar und 
Walsdorf  St. Arnulf  werden hiermit mit Wirkung 
zum 1. Januar 2025 zusammengefasst und als eine 
neue Kirchengemeinde errichtet.  

I. 

Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Kirchengemeinde lautet 1.
Maria Königin In der Kalkeifel. 

Der Sitz der Kirchengemeinde entspricht dem 2.

Pfarrort Üxheim (Niederehe). 

Das Gebiet der neu errichteten Kirchengemein-3.
de ist deckungsgleich mit dem Gebiet der gleich-
namigen Pfarrei. Deren Mitglieder sind von nun 
an auch Mitglieder der neu errichteten Kirchen-
gemeinde. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemein-4.
den gehen deren gesamtes unbewegliches und 
bewegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, 
Verbindlichkeiten und Forderungen sowie die 
sonstigen Vermögensgegenstände im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC). Sie tritt damit eben-
so in die Rechtsnachfolge der jeweils erworbenen 
Rechte und Pflichten ein und wird somit auch zur 
Gesamtrechtsnachfolgerin des aufgehobenen 
Kirchengemeindeverbandes Niederehe. 

Die in den bisherigen Kirchengemeinden vor-5.
handenen Fabrikvermögen und Stellenvermö-
gen bleiben unabhängig von einer eigenen 
Rechtsfähigkeit in ihrer bisherigen Bestimmung 
unberührt. Gleiches gilt für das Stiftungsvermö-
gen. Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Ver-
mögen sind unterscheidbar von den Vermögen 
der neu errichteten Kirchengemeinde auszuwei-
sen. 

Das in den bisherigen Kirchengemeinden den 6.
Vermögensarten nach § 1 a Gesetz über die Ver-
waltung und Vertretung des Kirchenvermögens 
im Bistum Trier (Kirchenvermögensverwal-
tungsgesetz – KVVG) nicht ausdrücklich zuge-
ordnete Vermögen ist diesen Vermögensarten 
nachträglich zuzuordnen. Ist eine Zuordnung 
nicht ermittelbar, gilt es als bisheriges Fabrikver-
mögen. § 4 Absatz 3 der Diözesanbestimmun-
gen über die Kirchengemeinden und die Verwal-
tung ihres Vermögens bleibt unberührt.  

Stifterwillen und Zweckbindungen Dritter sind 7.
weiterhin zu beachten (cann. 1300 f. CIC). 

Die Rechte sonstiger kirchlicher Institutionen 8.
mit eigener Rechtspersönlichkeit, insbesondere 
der rechtsfähigen Fabrikvermögen und Stellen-
vermögen, bleiben gewahrt. 

II. 

Bis zur Konstituierung des neuen Verwaltungsrates 
bzw. Kirchengemeinderates wird der Pfarrer der neu 
errichteten Kirchengemeinde gemäß § 22 Absatz 1 
KVVG zum Verwalter bestimmt. Das Amt des Ver-
walters endet, sobald ein Verwaltungsrat bzw. Kir-
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chengemeinderat gewählt ist und seine Tätigkeit auf-
genommen hat. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Kirchengemeinde führt das 
Amtssiegel gemäß der Ordnung für das kirchliche 
Siegelwesen im Bistum Trier (Siegelordnung) in der 
jeweils geltenden Fassung. 

Teil C 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 in 
Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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I. 

Die gemäß § 3 der Diözesanbestimmungen über die 
Gliederung des Bistums gebildete Pfarreiengemein-
schaft Trierweiler wird mit Ablauf  des 31. Dezem-
bers 2024 aufgehoben. 

Der bestehende Pfarreienrat der aufgehobenen Pfar-
reiengemeinschaft bildet den ersten Pfarrgemeinde-
rat der neuen Pfarrei. Alles Weitere bestimmt sich 
nach dem Dekret über die Errichtung der Pfarrei St. 
Marien Trierweiler-Sauertal. 

II. 

Der nach der Ordnung für die gemäß Strukturplan 
2020 gebildeten Kirchengemeindeverbände im Bis-
tum Trier (KGV-O) errichtete Kirchengemeindever-
band Trierweiler wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Die Verbandsvertretung des aufgehobenen Kirchen-
gemeindeverbandes erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Mit Aufhebung des Kirchengemeindeverbandes ge-
hen das zum Zeitpunkt der Aufhebung des Kirchen-
gemeindeverbandes vorhandene bewegliche und un-
bewegliche Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen auf  die dem Kir-
chengemeindeverband angeschlossenen Kirchenge-
meinden zur Gesamthand über. 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse er-
folgt nach folgenden Maßgaben: Erworbene Besitz-
stände dürfen wegen des Übergangs der Beschäfti-
gungsverhältnisse nicht eingeschränkt werden. Die 
Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses einer 
Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters durch den bis-
herigen Kirchengemeindeverband, durch die Ge-
meinschaft der Kirchengemeinden oder die neue 
Kirchengemeinde wegen des Übergangs ist unwirk-
sam. Das Recht zur Kündigung des Beschäftigungs-
verhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt. 
Bei der Berechnung von Beschäftigungszeiten wer-
den die vor dem Übergang der Beschäftigungsver-
hältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung für 
das Bistum Trier (KAVO) erreichten Beschäfti-
gungszeiten als Beschäftigungszeiten nach § 40 Ab-
satz 3 KAVO berücksichtigt. Der Kirchengemeinde-
verband  hat als Arbeitgeber die von dem Übergang 
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor 

Nr. 444 
Dekret über die Aufhebung der  Pfarreiengemeinschaft Trierweiler und  
des Kirchengemeindeverbandes Trierweiler  

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarreiengemeinschaft Trierweiler und  
des Kirchengemeindeverbandes Trierweiler  

Aufgrund der Fusion der Pfarreien und Kirchenge-
meinden Igel St. Dionysius, Igel (Liersberg) St. Lau-
rentius, Langsur St. Katharina, Langsur (Mesenich) 
St. Remigius, Ralingen St. Martin, Ralingen (Edin-
gen) St. Lambertus, Ralingen (Wintersdorf) St. Jako-
bus d. Ält. und Trierweiler St. Dionysius zur neuen 
Pfarrei St. Marien Trierweiler-Sauertal verbunden 
mit ihrer Aufhebung entfällt die Grundlage der bis-
herigen Pfarreiengemeinschaft und des Kirchenge-
meindeverbandes. Auf  das in den zurückliegenden 
zwölf  Jahren bereits eingeübte Miteinander soll bei 
der Gestaltung der Hirtensorge in der neuen Pfarrei 
aufgebaut werden (vgl. Schreiben des Bischofs zur 
Reform der Pfarreien auf  der Grundlage der Ergeb-
nisse der Diözesansynode 2013-2016, KA 2021 Nr. 
84, Punkt 16). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Trierweiler, der Verbandsvertretung des 
Kirchengemeindeverbandes Trierweiler, der Pfarrge-
meinderäte der beteiligten Pfarreien, der Verwal-
tungsräte der Kirchengemeinden, der Kirchenge-
meinderateräte der beteiligten Pfarreien und Kir-
chengemeinden, des Pfarrers, des Leitungsteams des 
Pastoralen Raums Trier und des Priesterrates des Bis-
tums wird gemäß can. 515 § 2 CIC, § 4 Diözesanbe-
stimmungen über die Gliederung des Bistums vom 
15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 
10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1), § 2 der Diöze-
sanbestimmungen über die Kirchengemeinden und 
die Verwaltung ihres Vermögens vom 15. September 
2000 (KA 2000 Nr. 209) i. d. Fassung vom 19. Sep-
tember 2001 (KA 2001 Nr. 186) und § 1 Absatz 3 der 
Ordnung für die gemäß Strukturplan 2020 gebildeten 
Kirchengemeindeverbände im Bistum Trier vom 29. 
Juni 2011 (KA 2011 Nr.124) i. d. Fassung vom 19. Ju-
ni 2023 (KA 2023 Nr. 150) i. V. m. § 24 Absatz 2 des 
Gesetzes über die Verwaltung und Vertretung des 
Kirchenvermögens im Bistum Trier (Kirchenvermö-
gensverwaltungsgesetz – KVVG) vom 1. Dezember 
1978 (KA 1978 Nr. 271) i. d. Fassung vom 1. Juni 
2023 (KA 2023 Nr. 130) hiermit wie folgt verordnet: 



677

Kirchliches Amtsblatt 15. Dezember 2024, Nr. 445

dem Übergang in Textform zu unterrichten über: 
Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt •
des Übergangs, 
den Grund für den Übergang, •
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen •
Folgen des Übergangs für die Beschäftigten, 
die hinsichtlich der Beschäftigten in Aussicht ge-•
nommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur Kirchengemeinde. •

Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 
Aufhebung und Neuerrichtung von Kirchengemein-
den ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-
legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 
das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Das Amtssiegel des ehemals selbständigen Kirchen-
gemeindeverbandes ist außer Gebrauch zu nehmen 

und dem Bistumsarchiv zu übergeben. 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 445 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Trierweiler St. Dionysius

gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Trierweiler St. Dionysius 
machen dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholi-
ken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 2886, so sind 
2022 nur noch 2583 Katholiken erfasst. Nahmen im 
Jahr 2000 noch 282 Gläubige an den Sonntagsgot-
tesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 83. Die 
Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 33 auf  
17 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Trierweiler St. Dionysius 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Trierweiler St. Dionysi-
us die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
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Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Trierweiler und des Verwaltungsrates der 
Kirchengemeinde Trierweiler St. Dionysius, des 
Pfar rers und des Leitungsteams des Pastoralen Rau-
mes Trier sowie des Priesterrates des Bistums wird 
gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbe-
stimmungen über die Gliederung des Bistums“ vom 
15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. 
d. Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) 
hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Trierweiler St. Dionysius wird hier-1.
mit mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufge-
hoben. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-2.
hobenen Pfarrei Trierweiler St. Dionysius wer-
den geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über 
kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsor-

gestellen vom 15. Oktober 2000 in der jeweils gel-
tenden Fassung). Das Amtssiegel der aufgeho-
benen Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen 
und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Trierwei-3.
ler St. Dionysius verliert mit der Aufhebung der 
Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ih-
ren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patro-
natsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-4.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Trierweiler St. Diony-
sius gehen auf  den Pfarrer der neu zu errichten-
den Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Trierweiler St. Dionysius wird 
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Trier und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Trierweiler St. Dio-
nysius werden geschlossen (vgl. Diözesanbestim-
mungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sons tigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer 
Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv 
zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Trierweiler und des Verwaltungsrates der 
Kirchengemeinde Igel (Liersberg) St. Laurentius, des 
Pfarrers und des Leitungsteams des Pastoralen Rau-
mes Trier sowie des Priesterrates des Bistums wird 
gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbe-
stimmungen über die Gliederung des Bistums“ vom 
15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. 
d. Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) 
hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Igel (Liersberg) St. Laurentius wird 1.
hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 auf-
gehoben. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-2.
hobenen Pfarrei Igel (Liersberg) St. Laurentius 
werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Igel 3.
(Liersberg) St. Laurentius verliert mit der Aufhe-
bung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie 
behält ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren 
Patronatsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-4.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Igel (Liersberg) St. 
Laurentius gehen auf  den Pfarrer der neu zu er-
richtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Igel (Liersberg) St. Laurentius 
wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgeho-
ben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Igel (Liersberg) St. Laurentius 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Igel (Liersberg) St. 
Laurentius die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Igel (Liersberg) St. Lau-
rentius machen dies deutlich: Betrug die Zahl der 
Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 236, 
so sind 2022 nur noch 207 Katholiken erfasst. Nah-
men im Jahr 2000 noch 53 Gläubige an den Sonn-
tagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 6. 
Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 3 
auf  0 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 

Nr. 446 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Igel (Liersberg) St. Laurentius
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bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Trier und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Igel (Liersberg) St. 
Laurentius werden geschlossen (vgl. Diözesanbe-
stimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer 
Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv 

zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 202

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 447 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Langsur St. Katharina 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Langsur St. Katharina 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Langsur St. Katharina 
die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-

gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Langsur St. Katharina 
machen dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholi-
ken in dieser Pfarrei im Jahr 2001 noch 765, so sind 
2022 nur noch 698 Katholiken erfasst. Nahmen im 
Jahr 2001 noch 95 Gläubige an den Sonntagsgottes-
diensten teil, so waren es 2022 nur noch 48. Die Zahl 
der Taufen verharrte auf  einem niedrigen Niveau 
von 5 Taufen im Jahr 2001 und 4 Taufen im Jahr 
2022. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 
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Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Kirchengemeinderates der 
Pfarrei und Kirchengemeinde Langsur St. Katharina, 
des Pfarrers und des Leitungsteams des Pastoralen 
Raumes Trier sowie des Priesterrates des Bistums 
wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesan-
bestimmungen über die Gliederung des Bistums“ 
vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 
200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 
2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Langsur St. Katharina wird hiermit 1.
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgeho-
ben. 

Den Kirchengemeinderat der aufgehobenen 2.
Pfarrei erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Langsur St. Katharina werden 
geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirch-
liches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestel-

len vom 15. Oktober 2000 in der jeweils gelten-
den Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Langsur 4.
St. Katharina verliert mit der Aufhebung der 
Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ih-
ren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patro-
natsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Langsur St. Katharina 
gehen auf  den Pfarrer der neu zu errichtenden 

Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Langsur St. Katharina wird 
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation eines 2.
oder mehrerer Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in die Verbandsvertretung des KGV PastR 
Trier und die Mitgliedschaft im Verbandsaus-
schuss bleiben bis zur Wahl eines Verwaltungsra-
tes oder Kirchengemeinderates der neu errichte-
ten Kirchengemeinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Langsur St. Kathari-
na werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer Ge-
brauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv zu 
übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Langsur (Mesenich) St. Remigius 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Langsur (Mesenich) St. 
Remigius die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Langsur (Mesenich) St. 
Remigius machen dies deutlich: Betrug die Zahl der 
Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 668, 
so sind 2022 nur noch 627 Katholiken erfasst. Nah-
men im Jahr 2000 noch 27 Gläubige an den Sonn-
tagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 
17. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 
7 auf  1 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 

Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Kirchengemeinderates der 
Pfarrei und Kirchengemeinde Langsur (Mesenich) 
St. Remigius, des Pfarrers und des Leitungsteams des 
Pastoralen Raumes Trier sowie des Priesterrates des 
Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der 
„Diözesanbestimmungen über die Gliederung des 
Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, 
HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 
2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Langsur (Mesenich) St. Remigius 1.
wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Den Kirchengemeinderat der aufgehobenen 2.
Pfarrei erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Langsur (Mesenich) St. Remigi-
us werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Langsur 4.
(Mesenich)St. Remigius verliert mit der Aufhe-
bung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie 
behält ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren 
Patronatsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Langsur (Mesenich) 
St. Remigius gehen auf  den Pfarrer der neu zu 
errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Langsur (Mesenich) St. Remi-
gius wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufge-
hoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-

Nr. 448 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Langsur (Mesenich) St. Remigius
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wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation eines 2.
oder mehrerer Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in die Verbandsvertretung des KGV PastR 
Trier und die Mitgliedschaft im Verbandsaus-
schuss bleiben bis zur Wahl eines Verwaltungsra-
tes oder Kirchengemeinderates der neu errichte-
ten Kirchengemeinde unberührt.  

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Langsur (Mesenich) 
St. Remigius werden geschlossen (vgl. Diözesan-
bestimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien 

und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 
in der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssie-
gel der aufgehobenen Kirchengemeinde ist au-
ßer Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsar-
chiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 449 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Ralingen St. Martin 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Ralingen St. Martin 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Ralingen St. Martin die 
seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Ralingen St. Martin ma-
chen dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholiken in 
dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 670, so sind 2022 
nur noch 581 Katholiken erfasst. Nahmen im Jahr 
2000 noch 138 Gläubige an den Sonntagsgottesdien-
sten teil, so waren es 2022 nur noch 47. Die Zahl der 
Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 10 auf  2 Taufem 
im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
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wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Kirchengemeinderates der 
Pfarrei und Kirchengemeinde Ralingen St. Martin, 
des Pfarrers und des Leitungsteams des Pastoralen 
Raumes Trier sowie des Priesterrates des Bistums 
wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesan-
bestimmungen über die Gliederung des Bistums“ 
vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 
200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 
2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Ralingen St. Martin wird hiermit mit 1.
Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Den Kirchengemeinderat der aufgehobenen 2.
Pfarrei erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Ralingen St. Martin werden ge-
schlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirchli-
ches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen 
vom 15. Oktober 2000 in der jeweils geltenden 
Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Ralingen 4.
St. Martin verliert mit der Aufhebung der Pfarrei 
ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ihren Kir-
chentitel (can. 1218 CIC), ihren Patronatsnamen 
und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Ralingen St. Martin 

gehen auf  den Pfarrer der neu zu errichtenden 
Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Ralingen St. Martin wird mit 
Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation eines 2.
oder mehrerer Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in die Verbandsvertretung des KGV PastR 
Trier und die Mitgliedschaft im Verbandsaus-
schuss bleiben bis zur Wahl eines Verwaltungsra-
tes oder Kirchengemeinderates der neu errichte-
ten Kirchengemeinde unberührt.  

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Ralingen St. Martin 
werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer Ge-
brauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv zu 
übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Nr. 450 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Ralingen (Edingen) St. Lambertus 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Ralingen (Edingen) St. Lambertus 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Ralingen (Edingen) St. 
Lambertus die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Ralingen (Edingen) St. 
Lambertus machen dies deutlich: Betrug die Zahl 
der Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 
567, so sind 2022 nur noch 213 Katholiken erfasst. 
Nahmen im Jahr 2000 noch 71 Gläubige an den 
Sonntagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 nur 
noch 27. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 
2000 von 5 Taufen auf  2 Taufen im Jahr 2022 zu-
rück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 

für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Kirchengemeinderates der 
Pfarrei und Kirchengemeinde Ralingen (Edingen) 
St. Lambertus, des Pfarrers und des Leitungsteams 
des Pastoralen Raumes Trier sowie des Priesterrates 
des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 
der „Diözesanbestimmungen über die Gliederung 
des Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, 
HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 
2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Ralingen (Edingen) St. Lambertus 1.
wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Den Kirchengemeinderat der aufgehobenen 2.
Pfarrei erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Ralingen (Edingen) St. Lamber-
tus werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmun-
gen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Ralingen 4.
(Edingen) St. Lambertus verliert mit der Aufhe-
bung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie 
behält ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren 
Patronatsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Ralingen (Edingen) 
St. Lambertus gehen auf  den Pfarrer der neu zu 
errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Ralingen (Edingen) St. Lam-
bertus wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 auf-
gehoben. 
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Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation eines 2.
oder mehrerer Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in die Verbandsvertretung des KGV PastR 
Trier und die Mitgliedschaft im Verbandsaus-
schuss bleiben bis zur Wahl eines Verwaltungsra-
tes oder Kirchengemeinderates der neu errichte-
ten Kirchengemeinde unberührt.  

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Ralingen (Edingen) 
St. Lambertus werden geschlossen (vgl. Diöze-
sanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien 

und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 
in der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssie-
gel der aufgehobenen Kirchengemeinde ist au-
ßer Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsar-

chiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 451 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Ralingen (Wintersdorf) St. Jakobus d. Ält. 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Ralingen (Wintersdorf) St. Jakobus d. Ält. 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Ralingen (Wintersdorf) 
St. Jakobus d. Ält. die seelsorglichen Strukturen an-
zupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-

gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Ralingen (Wintersdorf) 
St. Jakobus d. Ält. machen dies deutlich: Betrug die 
Zahl der Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 
noch 503, so sind 2022 nur noch 466 Katholiken er-
fasst. Nahmen im Jahr 2000 noch 127 Gläubige an 
den Sonntagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 
nur noch 23. Die Zahl der Taufen verharrte seit dem 
Jahr 2000 auf  einem niedrigen Niveau von 4 Taufen 
im Jahr 2000 und 3 Taufen im Jahr 2022. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
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Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Ralingen (Wintersdorf) St. Jakobus d. Ält. und des 
Verwaltungsrates der Kirchengemeinde Ralingen 
(Wintersdorf) St. Jakobus d. Ält., des Pfarrers und 
des Leitungsteams des Pastoralen Raumes Trier so-
wie des Priesterrates des Bistums wird gemäß can. 
515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbestimmungen 
über die Gliederung des Bistums“ vom 15. Januar 
2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung 
vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit 
wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Ralingen (Wintersdorf) St. Jakobus 1.
d. Ält. wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezem-
bers 2024 aufgehoben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Ralingen (Wintersdorf) St. Jako-
bus d. Ält. werden geschlossen (vgl. Diözesanbe-
stimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Ralingen 4.
(Wintersdorf) St. Jakobus d. Ält. verliert mit der 
Aufhebung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkir-
che. Sie behält ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), 
ihren Patronatsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Ralingen (Winters-
dorf) St. Jakobus d. Ält. gehen auf  den Pfarrer 

der neu zu errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Ralingen (Wintersdorf) St. Ja-
kobus d. Ält. wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Trier und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Ralingen (Winters-
dorf) St. Jakobus d. Ält. werden geschlossen 
(vgl. Diözesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut 
in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. 
Oktober 2000 in der jeweils geltenden Fassung). 
Das Amtssiegel der aufgehobenen Kirchenge-
meinde ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 



Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Igel St. Dionysius 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Igel St. Dionysius die 
seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Igel St. Dionysius ma-
chen dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholiken in 
dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 1416, so sind 2022 
nur noch 1117 Katholiken erfasst. Nahmen im Jahr 
2000 noch 163 Gläubige an den Sonntagsgottesdien-
sten teil, so waren es 2022 nur noch 35. Die Zahl der 
Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 13 auf  4 im Jahr 
2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
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Viel zahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Trierweiler und des Verwaltungsrates der 
Kirchengemeinde Igel St. Dionysius, des Pfarrers 
und des Leitungsteams des Pastoralen Raumes Trier 
sowie des Priesterrates des Bistums wird gemäß can. 
515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbestimmungen 
über die Gliederung des Bistums“ vom 15. Januar 
2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung 
vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit 
wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Igel St. Dionysius wird hiermit mit 1.
Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-2.
hobenen Pfarrei Igel St. Dionysius werden ge-
schlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirchli-
ches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen 
vom 15. Oktober 2000 in der jeweils geltenden 
Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Igel St. 3.
Dionysius verliert mit der Aufhebung der Pfar-
rei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ihren 
Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patronatsna-
men und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-4.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Igel St. Dionysius ge-
hen auf  den Pfarrer der neu zu errichtenden 
Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Igel St. Dionysius wird mit 
Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-

Nr. 452 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Igel St. Dionysius
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samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Trier und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Igel St. Dionysius 
werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer Ge-
brauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv zu 
übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 453 
Dekret über die Errichtung der Pfarrei und Kirchengemeinde 
St. Marien Trierweiler-Sauertal

wurden auch die Grenzen dieser Ansätze immer wie-
der deutlich. Das Beibehalten der historischen Pfarr-
struktur richtet den Blick vieler Gläubiger immer 
wieder auf  die eigene Pfarrei und bestärkt deren Er-
wartung, dass dort alles geleistet wird, was nach can. 
528 und can. 529 CIC Inhalt einer umfassenden 
pfarrlichen Seelsorge sein soll. Dies ist aber mit den 
geringer werdenden personellen wie auch finanziel-
len Ressourcen so nicht zu leisten.  

Als Ergebnis der Diözesansynode im Bistum Trier 
(KA 2016 Nr. 119 u. 120) und bestärkt durch die In-
struktion der Kongregation für den Klerus „Die pa-
storale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an der 
missionarischen Sendung der Kirche” sind im Bis-
tum Trier die seelsorglichen Strukturen so anzupas-
sen, dass die für einen missionarischen Aufbruch er-
forderlichen Kräfte und Mittel gebündelt werden 
und neben der Sakramentenspendung auch andere 

Dekret 

über die Errichtung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
St. Marien Trierweiler-Sauertal 

In den zurückliegenden gut zwanzig Jahren ist mehr 
und mehr deutlich geworden, dass die gegenwärtigen 
Pfarrstrukturen nicht mehr in der Lage sind, den 
Auftrag der Kirche in der heutigen Zeit zu verwirkli-
chen. Die bisherigen Lösungsansätze – zunächst die 
Schaffung von Seelsorgeeinheiten gemäß can. 526 § 
1 CIC und dann von Pfarreiengemeinschaften ge-
mäß can. 374 § 2 CIC – versuchten, unter Beibehal-
tung der historisch gewachsenen Strukturen die 
Grenzen der einzelnen Pfarreien zu überschreiten, 
um neue Möglichkeiten für ein pastorales Miteinan-
der in einem größeren Raum zu eröffnen. Doch bei 
allem Positiven, das dadurch auch möglich wurde, 
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Formen der Evangelisierung möglich werden (vgl. 
Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium (EG), n. 
63). 

„Die Pfarrei ist keine hinfällige Struktur; gerade weil 
sie eine große Formbarkeit besitzt kann sie ganz ver-
schiedene Formen annehmen, die die innere Beweg-
lichkeit und die missionarische Kreativität des Pfar-
rers und der Gemeinde erfordern. Obwohl sie si-
cherlich nicht die einzige evangelisierende Einrich-
tung ist, wird sie, wenn sie fähig ist, sich ständig zu 
erneuern und anzupassen, weiterhin ‚die Kirche 
[sein], die inmitten der Häuser ihrer Söhne und 
Töchter lebt‘. Das setzt voraus, dass sie wirklich in 
Kontakt mit den Familien und dem Leben des Vol-
kes Gottes steht und nicht eine weitschweifige, von 
den Leuten getrennte Struktur oder eine Gruppe 
von Auserwählten wird, die sich selbst betrachten.“ 
(Apostolisches Schreiben, EG, n. 28) 

Daher soll nun durch die vorzunehmende Fusion 
der Pfarreien und Kirchengemeinden Igel St. Diony-
sius, Igel (Liersberg) St. Laurentius, Langsur St. Ka-
tharina, Langsur (Mesenich) St. Remigius, Ralingen 
St. Martin, Ralingen (Edingen) St. Lambertus, Ralin-
gen (Wintersdorf) St. Jakobus d. Ältere und Trierwei-
ler St. Dionysius die Gemeinschaft der Gläubigen in 
der neuen Pfarrei gestärkt werden (vgl. can. 515 § 1 
CIC), damit sich in ihr die Vielfalt der Charismen 
entwickeln kann, die den missionarischen und diako-
nischen Aufbruch tragen und gestalten sollen. Trotz 
der größeren räumlichen Ausdehnung der einen neu-
en Pfarrei ist hier doch auch ein bereits durch das 
eingeübte Miteinander der Pfarreiengemeinschaft 
gewachsenes Vertrautsein gegeben (vgl. Schreiben 
des Bischofs zur Reform der Pfarreien, KA 2021 Nr. 
84, Punkt 16). 

Die Fusion konzentriert die Gremienarbeit, vielfälti-
ge Möglichkeiten der Beteiligung am pfarrlichen Le-
ben bleiben erhalten oder werden neu eröffnet. Lo-
kale Teams stärken die örtlichen Gemeinschaften. 

Schließlich ermöglicht die Fusion der oben genann-
ten Pfarreien zur Pfarrei St. Marien Trierweiler-Sau-
ertal, dass der zuständige Pfarrer nur noch Sorge 
trägt für eine Pfarrei (vgl. can. 526 § 1 CIC). In die-
ser einen Pfarrei kann er seine Hirtensorge für die 
Gläubigen in der Ausübung der Dienste des Heili-
gens, Lehrens und Leitens (vgl. can. 528 und can. 
529 CIC) verantwortlich wahrnehmen, unterstützt – 
soweit möglich und vorhanden – von anderen Prie-
stern und Diakonen sowie von engagierten und be-
auftragten Laien (vgl. can. 519 CIC). 

Nach Anhörung der Räte der Pfarreien und Kir-
chengemeinden Igel St. Dionysius, Igel (Liersberg) 
St. Laurentius, Langsur St. Katharina, Langsur (Me-
senich) St. Remigius, Ralingen St. Martin, Ralingen 
(Edingen) St. Lambertus, Ralingen (Wintersdorf) St. 
Jakobus d. Ältere und Trierweiler St. Dionysius, des 
Pfarreienrates der Pfarreiengemeinschaft Trierweiler, 
der Verbandsvertretung des Kirchengemeindever-
bandes Trierweiler, des Pfarrers und des Leitungs-
teams des Pastoralen Raums Trier sowie des Priester-
rates des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC, § 4 
Diözesanbestimmungen über die Gliederung des Bistums 
vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung 
vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1), § 2 der 
Diözesanbestimmungen über die Kirchengemeinden und die 

Verwaltung ihres Vermögens vom 15. September 2000 
(KA 2000 Nr. 209) i. d. Fassung vom 19. September 
2001 (KA 2001 Nr. 186) hiermit wie folgt verordnet: 

Teil A 

I. 

Die Pfarreien Igel St. Dionysius, Igel (Liersberg) St. 
Laurentius, Langsur St. Katharina, Langsur (Mese-
nich) St. Remigius, Ralingen St. Martin, Ralingen 
(Edingen) St. Lambertus, Ralingen (Wintersdorf) St. 
Jakobus d. Ältere und Trierweiler St. Dionysius wer-
den hiermit mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zusam-
mengefasst und als eine neue Pfarrei errichtet.  

Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Pfarrei lautet Pfarrei St. 1.
Marien Trierweiler-Sauertal. 

Der Pfarrort der Pfarrei ist Trierweiler.  2.

Das Gebiet der nach diesem Abschnitt errichte-3.
ten Pfarrei ist deckungsgleich mit dem Gebiet 
der aufgehobenen Pfarreien. 

Die Pfarrkirchen der bisherigen Pfarreien wer-4.
den Kirchen in der Pfarrei St. Marien Trierwei-
ler-Sauertal. Nach Beratung mit den pfarrlichen 
Gremien und unter Beifügung von deren Voten 
unterbreitet der Pfarrer dem Bischof  einen Vor-
schlag, welche der Kirchen in der Pfarrei zu-
künftig als Pfarrkirche gelten soll. Es ist dann 
Sache des Bischofs, unter Berücksichtigung des 
Vorschlags eine Kirche in der Pfarrei als Pfarr-
kirche auszuweisen. 

Der Pfarrer der neuen Pfarrei St. Marien Trier-5.
weiler-Sauertal legt nach Beratung mit den pfarr-
lichen Gremien für die Gemeinschaft ihrer 
Gläubigen fest, an welchen Orten und zu wel-
chen Zeiten die Sakramente gefeiert werden. 
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Dabei legt er fest, in welchen Kirchen besondere 
Amtshandlungen (vgl. can. 530 CIC) vorgenom-
men werden.  

Die neue Pfarrei tritt in die Rechtsnachfolge der 6.
aufgehobenen Pfarreien gemäß can. 121 CIC 
ein. 

II. 

Der bestehende Pfarreienrat der aufgehobenen Pfar-
reiengemeinschaft bildet den ersten Pfarrgemeinde-
rat der neuen Pfarrei. Soweit in diesem Pfarrgemein-
derat die Pfarrbezirke der neuen Pfarrei nicht hinrei-
chend durch gewählte Mitglieder vertreten sind, soll 
bei der Berufung weiterer Mitglieder in den Pfarrge-
meinderat berücksichtigt werden, dass jeder Pfarrbe-
zirk durch zumindest ein Mitglied im Pfarrgemein-
derat vertreten ist. Das Verfahren richtet sich nach § 
25 Absatz 5 bis 8 der Ordnung für die Pfarrgemeinderäte 
und Pfarreienräte im Bistum Trier (PGR-O) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

Im Falle der Bildung eines Pfarrgemeinderates wird 
anschließend gemäß den einschlägigen Bestimmun-
gen eine Wahl zum Verwaltungsrat durchgeführt. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Pfarrei führt das Siegel gemäß 
can. 535 § 3 CIC und der Ordnung für das kirchliche Sie-
gelwesen im Bistum Trier vom 2. April 2013 (KA 2013 
Nr. 85) in der jeweils geltenden Fassung. 

V. 

Die neu errichtete Pfarrei wird gemäß can. 374 § 2 
CIC i. V. m. § 1 Absatz 3 der Diözesanbestim -
mungen über die Gliederung des Bistums vom 15. 
Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. 
Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) und § 1 Absatz 1 
des Statuts für die Pastoralen Räume im Bistum Trier 
vom 15. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 54) Teil des 
Pastoralen Raums Trier. 

Teil B 

Die Kirchengemeinden Igel St. Dionysius, Igel 
(Liersberg) St. Laurentius, Langsur St. Katharina, 
Langsur (Mesenich) St. Remigius, Ralingen St. Mar-
tin, Ralingen (Edingen) St. Lambertus, Ralingen 
(Wintersdorf) St. Jakobus d. Ältere und Trierweiler 
St. Dionysius werden hiermit mit Wirkung zum 1. 
Januar 2025 zusammengefasst und als eine neue Kir-
chengemeinde errichtet.  

I. 

Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Kirchengemeinde lautet 1.
St. Marien Trierweiler-Sauertal. 

Der Sitz der Kirchengemeinde entspricht dem 2.
Pfarrort Trierweiler. 

Das Gebiet der neu errichteten Kirchengemein-3.
de ist deckungsgleich mit dem Gebiet der gleich-
namigen Pfarrei. Deren Mitglieder sind von nun 
an auch Mitglieder der neu errichteten Kirchen-
gemeinde. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemein-4.
den gehen deren gesamtes unbewegliches und 
bewegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, 
Verbindlichkeiten und Forderungen sowie die 
sonstigen Vermögensgegenstände im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC). Sie tritt damit eben-
so in die Rechtsnachfolge der jeweils erworbenen 
Rechte und Pflichten ein und wird somit auch zur 
Gesamtrechtsnachfolgerin des aufgehobenen 
Kirchengemeindeverbandes Trierweiler. 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse 5.
erfolgt nach folgenden Maßgaben: Erworbene 
Besitzstände dürfen wegen des Übergangs der 
Beschäftigungsverhältnisse nicht eingeschränkt 
werden. Die Kündigung des Beschäftigungsver-
hältnisses einer Mitarbeiterin oder eines Mitar-
beiters durch den bisherigen Kirchengemeinde-
verband, durch die Gemeinschaft der Kirchen-
gemeinden oder die neue Kirchengemeinde we-
gen des Übergangs ist unwirksam. Das Recht 
zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses 
aus anderen Gründen bleibt unberührt. Bei der 
Berechnung von Beschäftigungszeiten werden 
die vor dem Übergang der Beschäftigungsver-
hältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung 
für das Bistum Trier (KAVO) erreichten Be-
schäftigungszeiten als Beschäftigungszeiten nach 
§ 40 Absatz 3 KAVO berücksichtigt. Der Kir-
chengemeindeverband hat als bisheriger Arbeit-
geber die von dem Übergang betroffenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vor dem Übergang 
in Textform zu unterrichten über: 

Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeit-•
punkt des Übergangs, 
den Grund für den Übergang, •
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozia-•
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len Folgen des Übergangs für die Beschäf-
tigten, 
die hinsichtlich der Beschäftigten in Aus-•
sicht genommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur neuen Kirchengemeinde. •

Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 
Aufhebung und Neuerrichtung gemäß diesem De-
kret ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-
legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 
das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Die in den bisherigen Kirchengemeinden vor-6.
handenen Fabrikvermögen und Stellenvermögen 
bleiben unabhängig von einer eigenen Rechtsfä-
higkeit in ihrer bisherigen Bestimmung unbe-
rührt. Gleiches gilt für das Stiftungsvermögen. 
Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Vermögen 
sind unterscheidbar von den Vermögen der neu 
errichteten Kirchengemeinde auszuweisen. 

Das in den bisherigen Kirchengemeinden den 7.
Vermögensarten nach § 1 a Gesetz über die Verwal-
tung und Vertretung des Kirchenvermögens im Bistum 

Trier (Kirchenvermögensverwaltungsgesetz – 
KVVG) nicht ausdrücklich zugeordnete Vermö-
gen ist diesen Vermögensarten nachträglich zu-
zuordnen. Ist eine Zuordnung nicht ermittelbar, 
gilt es als bisheriges Fabrikvermögen. § 4 Absatz 
3 der Diözesanbestimmungen über die Kirchen-
gemeinden und die Verwaltung ihres Vermögens 
bleibt unberührt.  

Stifterwillen und Zweckbindungen Dritter sind 8.
weiterhin zu beachten (cann. 1300 f. CIC). 

Die Rechte sonstiger kirchlicher Institutionen 9.
mit eigener Rechtspersönlichkeit, insbesondere 
der rechtsfähigen Fabrikvermögen und Stellen-
vermögen, bleiben gewahrt. 

II. 

Bis zur Konstituierung des neuen Verwaltungsrates 
bzw. Kirchengemeinderates wird der Pfarrer der neu 
errichteten Kirchengemeinde gemäß § 22 Absatz 1 
KVVG zum Verwalter bestimmt. Das Amt des Ver-
walters endet, sobald ein Verwaltungsrat bzw. Kir-
chengemeinderat gewählt ist und seine Tätigkeit auf-
genommen hat. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Kirchengemeinde führt das 
Amtssiegel gemäß der Ordnung für das kirchliche 
Siegelwesen im Bistum Trier (Siegelordnung) in der 
jeweils geltenden Fassung. 

Teil C 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 in 
Kraft. Die Informationspflichten sowie die Bestim-
mungen zum Bestandsschutz und zum Kündigungs-
schutz nach Teil B Ziffer 5 gelten mit sofortiger Wir-
kung. 

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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schaft Waldrach wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Der bestehende Pfarreienrat der aufgehobenen Pfar-
reiengemeinschaft bildet den ersten Pfarrgemeinde-
rat der neuen Pfarrei. Alles Weitere bestimmt sich 
nach dem Dekret über die Errichtung der Pfarrei 
Ruwertal St. Christophorus. 

II. 

Der nach der Ordnung für die gemäß Strukturplan 
2020 gebildeten Kirchengemeindeverbände im Bis-
tum Trier (KGV-O) errichtete Kirchengemeindever-
band Waldrach wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Die Verbandsvertretung des aufgehobenen Kirchen-
gemeindeverbandes erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Mit Aufhebung des Kirchengemeindeverbandes ge-
hen das zum Zeitpunkt der Aufhebung des Kirchen-
gemeindeverbandes vorhandene bewegliche und un-
bewegliche Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen auf  die dem Kir-
chengemeindeverband angeschlossenen Kirchenge-
meinden zur Gesamthand über. 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse er-
folgt nach folgenden Maßgaben: Erworbene Besitz-
stände dürfen wegen des Übergangs der Beschäfti-
gungsverhältnisse nicht eingeschränkt werden. Die 
Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses einer 
Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters durch den bis-
herigen Kirchengemeindeverband, durch die Ge-
meinschaft der Kirchengemeinden oder die neue 
Kir chengemeinde wegen des Übergangs ist unwirk-
sam. Das Recht zur Kündigung des Beschäftigungs-
verhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt. 
Bei der Berechnung von Beschäftigungszeiten wer-
den die vor dem Übergang der Beschäftigungsver-
hältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung für 
das Bistum Trier (KAVO) erreichten Be schäf ti -
gungs zeiten als Beschäftigungszeiten nach § 40 Ab-
satz 3 KAVO berücksichtigt. Der Kirchengemeinde-
verband hat als Arbeitgeber die von dem Übergang 
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor 
dem Übergang in Textform zu unterrichten über: 

Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt •
des Übergangs, 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarreiengemeinschaft Waldrach und 
des Kirchengemeindeverbandes Waldrach 

Aufgrund der Fusion der Pfarreien und Kirchenge-
meinden Gutweiler St. Cosmas u. Damian, Kasel St. 
Nikolaus, Mertesdorf  St. Martin, Morscheid St. Mar-
tin, Pluwig St. Johannes d. Täufer, Schöndorf  St. 
Andreas, Trier (Ruwer) St. Clemens und Waldrach St. 
Laurentius zur neuen Pfarrei Ruwertal St. Christo-
phorus verbunden mit ihrer Aufhebung entfällt die 
Grundlage der bisherigen Pfarreiengemeinschaft. 
Auf  das in den zurückliegenden zwölf  Jahren bereits 
eingeübte Miteinander soll bei der Gestaltung der 
Hirtensorge in der neuen Pfarrei aufgebaut werden 
(vgl. Schreiben des Bischofs zur Reform der Pfarrei-
en auf  der Grundlage der Ergebnisse der Diözesan-
synode 2013-2016, KA 2021 Nr. 84, Punkt 16). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Waldrach, der Pfarrgemeinderäte der be-
teiligten Pfarreien, der Verwaltungsräte der beteilig-
ten Kirchengemeinden, der Kirchengemeinderäte 
der beteiligten Pfarreien und Kirchengemeinden, des 
Pfarrers, des Leitungsteams des Pastoralen Raums 
Trier und des Priesterrates des Bistums wird gemäß 
can. 515 § 2 CIC, § 4 Diözesanbestimmungen über 
die Gliederung des Bistums vom 15. Januar 2000 
(KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. Dezember 
2021 (KA 2022 Nr. 1), § 2 der Diözesanbestimmun-
gen über die Kirchengemeinden und die Verwaltung 
ihres Vermögens vom 15. September 2000 (KA 2000 
Nr. 209) i. d. Fassung vom 19. September 2001 (KA 
2001 Nr. 186) und § 1 Absatz 3 der Ordnung für die 
gemäß Strukturplan 2020 gebildeten Kirchenge-
meindeverbände im Bistum Trier vom 29. Juni 2011 
(KA 2011 Nr.124) i. d. Fassung vom 19. Juni 2023 
(KA 2023 Nr. 150) i. V. m. § 24 Absatz 2 des Geset-
zes über die Verwaltung und Vertretung des Kir-
chenvermögens im Bistum Trier (Kirchenvermö-
gensverwaltungsgesetz – KVVG) vom 1. Dezember 
1978 (KA 1978 Nr. 271) i. d. Fassung vom 1. Juni 
2023 (KA 2023 Nr. 130) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die gemäß § 3 der Diözesanbestimmungen über die 
Gliederung des Bistums gebildete Pfarreiengemein-

Nr. 454 
Dekret über die Aufhebung der Pfarreiengemeinschaft Waldrach und  
des Kirchengemeindeverbandes Waldrach 
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den Grund für den Übergang, •
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen •
Folgen des Übergangs für die Beschäftigten, 
die hinsichtlich der Beschäftigten in Aussicht ge-•
nommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur Kirchengemeinde. •

Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 
Aufhebung und Neuerrichtung von Kirchengemein-
den ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-
legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 
das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Das Amtssiegel des ehemals selbständigen Kirchen-
gemeindeverbandes ist außer Gebrauch zu nehmen 
und dem Bistumsarchiv zu übergeben. 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 455 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Gutweiler St. Cosmas u. Damian

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Gutweiler St. Cosmas u. 
Damian machen dies deutlich: Betrug die Zahl der 
Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 1285, 
so sind 2022 nur noch 972 Katholiken erfasst. Nah-
men im Jahr 2000 noch 166 Gläubige an den Sonn-
tagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 
24. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 
16 auf  6 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen”, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Gutweiler St. Cosmas u. Damian 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Gutweiler St. Cosmas 
u. Damian die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 
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Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Kirchengemeinderates der 
Pfarrei und Kirchengemeinde Gutweiler St. Cosmas 
u. Damian, des Pfarrers und des Leitungsteams des 
Pastoralen Raumes Trier sowie des Priesterrates des 
Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der 
„Diözesanbestimmungen über die Gliederung des 
Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, 
HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 
2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Gutweiler St. Cosmas u. Damian 1.
wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Den Kirchengemeinderat der aufgehobenen 2.
Pfarrei erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Gutweiler St. Cosmas u. Dami-
an werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Gutweiler 4.
St. Cosmas u. Damian verliert mit der Aufhe-
bung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie 
behält ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren 
Patronatsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Gutweiler St. Cosmas 
u. Damian gehen auf  den Pfarrer der neu zu er-

richtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Gutweiler St. Cosmas u. Da-
mian wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 auf-
gehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation eines 2.
oder mehrerer Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in die Verbandsvertretung des KGV PastR 
Trier und die Mitgliedschaft im Verbandsaus-
schuss bleiben bis zur Wahl eines Verwaltungsra-
tes oder Kirchengemeinderates der neu errichte-
ten Kirchengemeinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Gutweiler St. Cos-
mas u. Damian werden geschlossen (vgl. Diöze-
sanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien 

und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 
in der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssie-
gel der aufgehobenen Kirchengemeinde ist au-
ßer Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsar-
chiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Kasel St. Nikolaus und des Verwaltungsrates der 
Kirchengemeinde Kasel St. Nikolaus, des Pfarrers 
und des Leitungsteams des Pastoralen Raumes Trier 
sowie des Priesterrates des Bistums wird gemäß can. 
515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbestimmungen 
über die Gliederung des Bistums“ vom 15. Januar 
2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung 
vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit 
wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Kasel St. Nikolaus wird hiermit mit 1.
Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Kasel St. Nikolaus werden ge-
schlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirchli-
ches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestellen 
vom 15. Oktober 2000 in der jeweils geltenden 
Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Kasel St. 4.
Nikolaus verliert mit der Aufhebung der Pfarrei 
ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ihren Kir-
chentitel (can. 1218 CIC), ihren Patronatsnamen 
und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Kasel St. Nikolaus ge-
hen auf  den Pfarrer der neu zu errichtenden 
Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Kasel St. Nikolaus wird mit 
Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-

Nr. 456 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Kasel St. Nikolaus

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Kasel St. Nikolaus 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Kasel St. Nikolaus die 
seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Kasel St. Nikolaus ma-
chen dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholiken in 
dieser Pfarrei im Jahr 2001 noch 1040, so sind 2022 
nur noch 864 Katholiken erfasst. Nahmen im Jahr 
2001 noch 201 Gläubige an den Sonntagsgottes diens -
ten teil, so 2022 nur noch 36. Die Zahl der Taufen 
ging seit dem Jahr 2001 von 13 auf  8 im Jahr 2022 
zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
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bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Trier und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Kasel St. Nikolaus 
werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer Ge-
brauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv zu 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Mertesdorf  St. Martin 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Mertesdorf  St. Martin 
die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-

übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 457 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Mertesdorf  St. Martin 

gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Mertesdorf  St. Martin 
machen dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholi-
ken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 1379, so sind 
2022 nur noch 1075 Katholiken erfasst. Nahmen im 
Jahr 2000 noch 229 Gläubige an den Sonntagsgot-
tesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 59. Die 
Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 9 auf  3 
im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen”, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
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Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Mertesdorf  St. Martin und des Verwaltungsrates der 
Kirchengemeinde Mertesdorf  St. Martin, des Pfar-
rers und des Leitungsteams des Pastoralen Raumes 
Trier sowie des Priesterrates des Bistums wird ge-
mäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbestim-
mungen über die Gliederung des Bistums“ vom 15. 
Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. 
Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) 
hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Mertesdorf  St. Martin wird hiermit 1.
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Mertesdorf  St. Martin werden 
geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirch-
liches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestel-

len vom 15. Oktober 2000 in der jeweils gelten-
den Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Mertes-4.
dorf  St. Martin verliert mit der Aufhebung der 
Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ih-
ren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patro-
natsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Mertesdorf  St. Martin 
gehen auf  den Pfarrer der neu zu errichtenden 
Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Mertesdorf  St. Martin wird 
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Trier und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt.  

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Mertesdorf  St. Mar-
tin werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer Ge-
brauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv zu 
übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Waldrach und des Verwaltungsrates der 
Kirchengemeinde Morscheid St. Martin, des Pfarrers 
und des Leitungsteams des Pastoralen Raumes Trier 
sowie des Priesterrates des Bistums wird gemäß can. 
515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbestimmungen 
über die Gliederung des Bistums“ vom 15. Januar 
2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung 
vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit 
wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Morscheid St. Martin wird hiermit 1.
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgeho-
ben. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-2.
hobenen Pfarrei Morscheid St. Martin werden 
geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirch-
liches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestel-

len vom 15. Oktober 2000 in der jeweils gelten-
den Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Mor-3.
scheid St. Martin verliert mit der Aufhebung der 
Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ih-
ren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patro-
natsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-4.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Morscheid St. Martin 
gehen auf  den Pfarrer der neu zu errichtenden 
Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Morscheid St. Martin wird 
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -

Nr. 458 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Morscheid St. Martin

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Morscheid St. Martin 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Morscheid St. Martin 
die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Morscheid St. Martin 
machen dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholi-
ken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 1033, so sind 
2022 nur noch 899 Katholiken erfasst. Nahmen im 
Jahr 2000 noch 187 Gläubige an den Sonntagsgot-
tesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 29. Die 
Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 9 auf  4 
im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
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tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Trier und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt.  

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Morscheid St. Mar-
tin werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer Ge-
brauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv zu 
übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 459 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Pluwig St. Johannes d. Täufer

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Pluwig St. Johannes d. Täufer 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Pluwig St. Johannes d. 
Täufer die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-

gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Pluwig St. Johannes d. 
Täufer machen dies deutlich: Betrug die Zahl der 
Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 2400, 
so sind 2022 nur noch 2189 Katholiken erfasst. Nah-
men im Jahr 2000 noch 232 Gläubige an den Sonn-
tagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 
47. Die Zahl der Taufen verharrte mit 15 Taufen im 
Jahr 2000 und 12 Taufen im Jahr 2022 auf  einem 
niedrigen Niveau. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 
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Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Kirchengemeinderates der 
Pfarrei und Kirchengemeinde Pluwig St. Johannes d. 
Täufer, des Pfarrers und des Leitungsteams des Pas -
toralen Raumes Trier sowie des Priesterrates des Bis-
tums wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Di-
özesanbestimmungen über die Gliederung des Bis-
tums“ vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR 
Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 2021 
(KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Pluwig St. Johannes d. Täufer wird 1.
hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 auf-
gehoben. 

Den Kirchengemeinderat der aufgehobenen 2.
Pfarrei erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Pluwig St. Johannes d. Täufer 
werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen 
über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Pluwig St. 4.
Johannes d. Täufer verliert mit der Aufhebung 
der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält 
ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patro-
natsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Pluwig St. Johannes d. 
Täufer gehen auf  den Pfarrer der neu zu errich-

tenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Pluwig St. Johannes d. Täufer 
wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgeho-
ben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation eines 2.
oder mehrerer Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in die Verbandsvertretung des KGV PastR 
Trier und die Mitgliedschaft im Verbandsaus-
schuss bleiben bis zur Wahl eines Verwaltungsra-
tes oder Kirchengemeinderates der neu errichte-
ten Kirchengemeinde unberührt.  

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Pluwig St. Johannes 
d. Täufer werden geschlossen (vgl. Diözesanbe-
stimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer 
Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv 
zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Kirchengemeinderates der 
Pfarrei und Kirchengemeinde Schöndorf  St. Andre-
as, des Pfarrers und des Leitungsteams des Pastora-
len Raumes Trier sowie des Priesterrates des Bistums 
wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesan-
bestimmungen über die Gliederung des Bistums“ 
vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 
200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 
2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Schöndorf  St. Andreas wird hiermit 1.
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Den Kirchengemeinderat der aufgehobenen 2.
Pfarrei erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Schöndorf  St. Andreas werden 
geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirch-
liches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestel-

len vom 15. Oktober 2000 in der jeweils gelten-
den Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Schön-4.
dorf  St. Andreas verliert mit der Aufhebung der 
Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ih-
ren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patro-
natsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Schöndorf  St. Andre-
as gehen auf  den Pfarrer der neu zu errichten-
den Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Schöndorf  St. Andreas wird 
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-

Nr. 460 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Schöndorf  St. Andreas

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Schöndorf  St. Andreas 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Schöndorf  St. Andreas 
die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Schöndorf  St. Andreas 
machen dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholi-
ken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 1572, so sind 
2020 nur noch 1276 Katholiken erfasst. Nahmen im 
Jahr 2000 noch 304 Gläubige an den Sonntagsgot-
tesdiensten teil, so waren es 2020 nur noch 57. Die 
Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 17 auf  
10 im Jahr 2020 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
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bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation eines 2.
oder mehrerer Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates in die Verbandsvertretung des KGV PastR 
Trier und die Mitgliedschaft im Verbandsaus-
schuss bleiben bis zur Wahl eines Verwaltungsra-
tes oder Kirchengemeinderates der neu errichte-
ten Kirchengemeinde unberührt.  

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Schöndorf  St. An-
dreas werden geschlossen (vgl. Diözesanbestim-
mungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sons tigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer 
Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv 
zu übergeben.  

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Trier (Ruwer) St. Clemens 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Trier (Ruwer) St. Cle-
mens die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 461 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Trier (Ruwer) St. Clemens

gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Trier (Ruwer) St. Cle-
mens machen dies deutlich: Betrug die Zahl der Ka-
tholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 2443, so 
sind 2022 nur noch 1741 Katholiken erfasst. Nah-
men im Jahr 2000 noch 358 Gläubige an den Sonn-
tagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 
38. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 
27 auf  6 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen”, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
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Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Trier (Ruwer) St. Clemens und des Verwaltungsrates 
der Kirchengemeinde Trier (Ruwer) St. Clemens, des 
Pfarrers und des Leitungsteams des Pastoralen Rau-
mes Trier sowie des Priesterrates des Bistums wird 
gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbe-
stimmungen über die Gliederung des Bistums“ vom 
15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. 
d. Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) 
hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Trier (Ruwer) St. Clemens wird hier-1.
mit mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufge-
hoben. 
Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Trier (Ruwer) St. Clemens wer-
den geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über 
kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsor-

gestellen vom 15. Oktober 2000 in der jeweils gel-
tenden Fassung). Das Amtssiegel der aufgeho-
benen Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen 
und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Trier (Ru-4.
wer) St. Clemens verliert mit der Aufhebung der 
Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ih-
ren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patro-
natsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Trier (Ruwer) St. Cle-
mens gehen auf  den Pfarrer der neu zu errich-
tenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Trier (Ruwer) St. Clemens 
wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgeho-
ben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Trier und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt.  

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Trier (Ruwer) St. 
Clemens werden geschlossen (vgl. Diözesanbe-
stimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer 
Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv 
zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Waldrach St. Laurentius und des Verwaltungsrates 
der Kirchengemeinde Waldrach St. Laurentius, des 
Pfarrers und des Leitungsteams des Pastoralen Rau-
mes Trier sowie des Priesterrates des Bistums wird 
gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbe-
stimmungen über die Gliederung des Bistums“ vom 
15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. 
d. Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) 
hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Waldrach St. Laurentius wird hiermit 1.
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Waldrach St. Laurentius werden 
geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirch-
liches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestel-

len vom 15. Oktober 2000 in der jeweils gelten-
den Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Waldrach 4.
St. Laurentius verliert mit der Aufhebung der 
Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ih-
ren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patro-
natsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Waldrach St. Laurenti-
us gehen auf  den Pfarrer der neu zu errichten-
den Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Waldrach St. Laurentius wird 
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.

Nr. 462 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Waldrach St. Laurentius 

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Waldrach St. Laurentius 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Waldrach St. Laurenti-
us die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Waldrach St. Laurentius 
machen dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholi-
ken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 1881, so sind 
2022 nur noch 1439 Katholiken erfasst. Nahmen im 
Jahr 2000 noch 317 Gläubige an den Sonntagsgot-
tesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 100. Die 
Zahl der Taufen verharrte mit 13 Taufen im Jahr 
2000 und 18 Taufen im Jahr 2022 auf  einem niedri-
gen Niveau. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
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gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Trier und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt.  

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Waldrach St. Lau-
rentius werden geschlossen (vgl. Diözesanbestim-
mungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sons tigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer 

Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv 
zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 463 
Dekret über die Errichtung der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Ruwertal St. Christophorus

Dekret 

über die Errichtung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Ruwertal St. Christophorus 

In den zurückliegenden gut zwanzig Jahren ist mehr 
und mehr deutlich geworden, dass die gegenwärtigen 
Pfarrstrukturen nicht mehr in der Lage sind, den 
Auftrag der Kirche in der heutigen Zeit zu verwirkli-
chen. Die bisherigen Lösungsansätze – zunächst die 
Schaffung von Seelsorgeeinheiten gemäß can. 526 § 
1 CIC und dann von Pfarreiengemeinschaften ge-
mäß can. 374 § 2 CIC – versuchten, unter Beibehal-
tung der historisch gewachsenen Strukturen die 
Grenzen der einzelnen Pfarreien zu überschreiten, 
um neue Möglichkeiten für ein pastorales Miteinan-
der in einem größeren Raum zu eröffnen. Doch bei 
allem Positiven, das dadurch auch möglich wurde, 

wurden auch die Grenzen dieser Ansätze immer wie-
der deutlich. Das Beibehalten der historischen Pfarr-
struktur richtet den Blick vieler Gläubiger immer 
wieder auf  die eigene Pfarrei und bestärkt deren Er-
wartung, dass dort alles geleistet wird, was nach can. 
528 und can. 529 CIC Inhalt einer umfassenden 
pfarrlichen Seelsorge sein soll. Dies ist aber mit den 
geringer werdenden personellen wie auch finanziel-
len Ressourcen so nicht zu leisten.  

Als Ergebnis der Diözesansynode im Bistum Trier 
(KA 2016 Nr. 119 u. 120) und bestärkt durch die In-
struktion der Kongregation für den Klerus „Die 
pas torale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an 
der missionarischen Sendung der Kirche” sind im 
Bistum Trier die seelsorglichen Strukturen so anzu-
passen, dass die für einen missionarischen Aufbruch 
erforderlichen Kräfte und Mittel gebündelt werden 
und neben der Sakramentenspendung auch andere 
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Formen der Evangelisierung möglich werden (vgl. 
Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium (EG), n. 
63). 

„Die Pfarrei ist keine hinfällige Struktur; gerade weil 
sie eine große Formbarkeit besitzt kann sie ganz ver-
schiedene Formen annehmen, die die innere Beweg-
lichkeit und die missionarische Kreativität des Pfar-
rers und der Gemeinde erfordern. Obwohl sie si-
cherlich nicht die einzige evangelisierende Einrich-
tung ist, wird sie, wenn sie fähig ist, sich ständig zu 
erneuern und anzupassen, weiterhin ‚die Kirche 
[sein], die inmitten der Häuser ihrer Söhne und 
Töchter lebt‘. Das setzt voraus, dass sie wirklich in 
Kontakt mit den Familien und dem Leben des Vol-
kes Gottes steht und nicht eine weitschweifige, von 
den Leuten getrennte Struktur oder eine Gruppe 
von Auserwählten wird, die sich selbst betrachten.“ 
(Apostolisches Schreiben, EG, n. 28) 

Daher soll nun durch die vorzunehmende Fusion 
der Pfarreien und Kirchengemeinden Gutweiler St. 
Cosmas u. Damian, Kasel St. Nikolaus, Mertesdorf  
St. Martin, Morscheid St. Martin, Pluwig St. Johan-
nes d. Täufer, Schöndorf  St. Andreas, Trier (Ruwer) 
St. Clemens und Waldrach St. Laurentius die Ge-
meinschaft der Gläubigen in der neuen Pfarrei ge-
stärkt werden (vgl. can. 515 § 1 CIC), damit sich in 
ihr die Vielfalt der Charismen entwickeln kann, die 
den missionarischen und diakonischen Aufbruch tra-
gen und gestalten sollen. Trotz der größeren räumli-
chen Ausdehnung der einen neuen Pfarrei ist hier 
doch auch ein bereits durch das eingeübte Mitein -
ander der Pfarreiengemeinschaft gewachsenes Ver-
trautsein gegeben (vgl. Schreiben des Bischofs zur 
Reform der Pfarreien, KA 2021 Nr. 84, Punkt 16). 

Die Fusion konzentriert die Gremienarbeit, vielfälti-
ge Möglichkeiten der Beteiligung am pfarrlichen Le-
ben bleiben erhalten oder werden neu eröffnet. Lo-
kale Teams stärken die örtlichen Gemeinschaften. 

Schließlich ermöglicht die Fusion der oben genann-
ten Pfarreien zur Pfarrei Ruwertal St. Christophorus, 
dass der zuständige Pfarrer nur noch Sorge trägt für 
eine Pfarrei (vgl. can. 526 § 1 CIC). In dieser einen 
Pfarrei kann er seine Hirtensorge für die Gläubigen 
in der Ausübung der Dienste des Heiligens, Lehrens 
und Leitens (vgl. can. 528 und can. 529 CIC) verant-
wortlich wahrnehmen, unterstützt – soweit möglich 
und vorhanden – von anderen Priestern und Diako-
nen sowie von engagierten und beauftragten Laien 
(vgl. can. 519 CIC). 

Nach Anhörung der Räte der Pfarreien und Kir-

chengemeinden Gutweiler St. Cosmas u. Damian, 
Kasel St. Nikolaus, Mertesdorf  St. Martin, Mor-
scheid St. Martin, Pluwig St. Johannes d. Täufer, 
Schöndorf  St. Andreas, Trier (Ruwer) St. Clemens 
und Waldrach St. Laurentius, des Pfarreienrates der 
Pfarreiengemeinschaft Waldrach, des Pfarrers und 
des Leitungsteams des Pastoralen Raums Trier sowie 
des Priesterrates des Bistums wird gemäß can. 515 § 
2 CIC, § 4 Diözesanbestimmungen über die Gliederung des 
Bistums vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. 
Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1), § 
2 der Diözesanbestimmungen über die Kirchengemeinden und 
die Verwaltung ihres Vermögens vom 15. September 
2000 (KA 2000 Nr. 209) i. d. Fassung vom 19. Sep-
tember 2001 (KA 2001 Nr. 186) hiermit wie folgt 
verordnet: 

Teil A 

I. 

Die Pfarreien Gutweiler St. Cosmas u. Damian, Ka-
sel St. Nikolaus, Mertesdorf  St. Martin, Morscheid 
St. Martin, Pluwig St. Johannes d. Täufer, Schöndorf  
St. Andreas, Trier (Ruwer) St. Clemens und Waldrach 
St. Laurentius werden hiermit mit Wirkung zum 1. 
Januar 2025 zusammengefasst und als eine neue 
Pfarrei errichtet.  

Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Pfarrei lautet Pfarrei 1.
Ruwertal St. Christophorus. 

Der Pfarrort der Pfarrei ist Waldrach.  2.

Das Gebiet der nach diesem Abschnitt errichte-3.
ten Pfarrei ist deckungsgleich mit dem Gebiet 
der aufgehobenen Pfarreien. 

Die Pfarrkirchen der bisherigen Pfarreien wer-4.
den Kirchen in der Pfarrei Ruwertal St. Christo-
phorus. Nach Beratung mit den pfarrlichen Gre-
mien und unter Beifügung von deren Voten un-
terbreitet der Pfarrer dem Bischof  einen Vor-
schlag, welche der Kirchen in der Pfarrei zu-
künftig als Pfarrkirche gelten soll. Es ist dann 
Sache des Bischofs, unter Berücksichtigung des 
Vorschlags eine Kirche in der Pfarrei als Pfarr-
kirche auszuweisen. 

Der Pfarrer der neuen Pfarrei Ruwertal St. 5.
Chris    tophorus legt nach Beratung mit den pfarr-
lichen Gremien für die Gemeinschaft ihrer 
Gläubigen fest, an welchen Orten und zu wel-
chen Zeiten die Sakramente gefeiert werden. 
Dabei legt er fest, in welchen Kirchen besondere 
Amtshandlungen (vgl. can. 530 CIC) vorgenom-
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men werden.  

Die neue Pfarrei tritt in die Rechtsnachfolge der 6.
aufgehobenen Pfarreien gemäß can. 121 CIC ein. 

II. 

Der bestehende Pfarreienrat der aufgehobenen Pfar-
reiengemeinschaft bildet den ersten Pfarrgemeinde-
rat der neuen Pfarrei. Soweit in diesem Pfarrgemein-
derat die Pfarrbezirke der neuen Pfarrei nicht hinrei-
chend durch gewählte Mitglieder vertreten sind, soll 
bei der Berufung weiterer Mitglieder in den Pfarrge-
meinderat berücksichtigt werden, dass jeder Pfarrbe-
zirk durch zumindest ein Mitglied im Pfarrgemein-
derat vertreten ist. Das Verfahren richtet sich nach § 
25 Absatz 5 bis 8 der Ordnung für die Pfarrgemeinderäte 
und Pfarreienräte im Bistum Trier (PGR-O) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

Im Falle der Bildung eines Pfarrgemeinderates wird 
anschließend gemäß den einschlägigen Betimmun-
gen eine Wahl zum Verwaltungsrat durchgeführt. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Pfarrei führt das Siegel gemäß 
can. 535 § 3 CIC und der Ordnung für das kirchliche Sie-
gelwesen im Bistum Trier vom 2. April 2013 (KA 2013 
Nr. 85) in der jeweils geltenden Fassung. 

V. 

Die neu errichtete Pfarrei wird gemäß can. 374 § 2 
CIC i. V. m. § 1 Absatz 3 der Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums vom 15. Januar 
2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1) und § 1 Absatz 1 des 
Statuts für die Pastoralen Räume im Bistum Trier 
vom 15. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 54) Teil des 
Pastoralen Raums Trier.  

Teil B 

Die Kirchengemeinden Gutweiler St. Cosmas u. Da-
mian, Kasel St. Nikolaus, Mertesdorf  St. Martin, 
Morscheid St. Martin, Pluwig St. Johannes d. Täufer, 
Schöndorf  St. Andreas, Trier (Ruwer) St. Clemens 
und Waldrach St. Laurentius werden hiermit mit 
Wirkung zum 1. Januar 2025 zusammengefasst und 
als eine neue Kirchengemeinde errichtet.  

I. 

Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Kirchengemeinde lautet 1.
Ruwertal St. Christophorus. 

Der Sitz der Kirchengemeinde entspricht dem 2.
Pfarrort Waldrach. 

Das Gebiet der neu errichteten Kirchengemein-3.
de ist deckungsgleich mit dem Gebiet der gleich-
namigen Pfarrei. Deren Mitglieder sind von nun 
an auch Mitglieder der neu errichteten Kirchen-
gemeinde. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemein-4.
den gehen deren gesamtes unbewegliches und 
bewegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, 
Verbindlichkeiten und Forderungen sowie die 
sonstigen Vermögensgegenstände im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchen-
gemeinde über (can. 121 CIC). Sie tritt damit 
ebenso in die Rechtsnachfolge der jeweils er-
worbenen Rechte und Pflichten ein und wird 
somit auch zur Gesamtrechtsnachfolgerin des 
aufgehobenen Kirchengemeindeverbandes Wal -
d  rach. 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse 5.
erfolgt nach folgenden Maßgaben: Erworbene 
Besitzstände dürfen wegen des Übergangs der 
Beschäftigungsverhältnisse nicht eingeschränkt 
werden. Die Kündigung des Beschäftigungsver-
hältnisses einer Mitarbeiterin oder eines Mitar-
beiters durch den bisherigen Kirchengemeinde-
verband, durch die Gemeinschaft der Kirchen-
gemeinden oder die neue Kirchengemeinde we-
gen des Übergangs ist unwirksam. Das Recht 
zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses 
aus anderen Gründen bleibt unberührt. Bei der 
Berechnung von Beschäftigungszeiten werden 
die vor dem Übergang der Beschäftigungsver-
hältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung 
für das Bistum Trier (KAVO) erreichten Be-
schäftigungszeiten als Beschäftigungszeiten nach 
§ 40 Absatz 3 KAVO berücksichtigt. Der Kir-
chengemeindeverband hat als bisheriger Arbeit-
geber die von dem Übergang betroffenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vor dem Übergang 
in Textform zu unterrichten über: 

Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeit-•
punkt des Übergangs, 
den Grund für den Übergang, •
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen •
Folgen des Übergangs für die Beschäftigten, 
die hinsichtlich der Beschäftigten in Aus-•
sicht genommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur neuen Kirchengemeinde. •
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Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 
Aufhebung und Neuerrichtung gemäß diesem De-
kret ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-
legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 
das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Die in den bisherigen Kirchengemeinden vor-6.
handenen Fabrikvermögen und Stellenvermögen 
bleiben unabhängig von einer eigenen Rechtsfä-
higkeit in ihrer bisherigen Bestimmung unbe-
rührt. Gleiches gilt für das Stiftungsvermögen. 
Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Vermögen 
sind unterscheidbar von den Vermögen der neu 
errichteten Kirchengemeinde auszuweisen. 

Das in den bisherigen Kirchengemeinden den 7.
Vermögensarten nach § 1 a Gesetz über die Verwal-
tung und Vertretung des Kirchenvermögens im Bistum 

Trier (Kirchenvermögensverwaltungsgesetz – 
KVVG) nicht ausdrücklich zugeordnete Vermö-
gen ist diesen Vermögensarten nachträglich zu-
zuordnen. Ist eine Zuordnung nicht ermittelbar, 
gilt es als bisheriges Fabrikvermögen. § 4 Absatz 
3 der Diözesanbestimmungen über die Kirchen-
gemeinden und die Verwaltung ihres Vermögens 
bleibt unberührt.  

Stifterwillen und Zweckbindungen Dritter sind 8.
weiterhin zu beachten (cann. 1300 f. CIC). 

Die Rechte sonstiger kirchlicher Institutionen 9.
mit eigener Rechtspersönlichkeit, insbesondere 
der rechtsfähigen Fabrikvermögen und Stellen-
vermögen, bleiben gewahrt. 

II. 

Bis zur Konstituierung des neuen Verwaltungsrates 
bzw. Kirchengemeinderates wird der Pfarrer der neu 

errichteten Kirchengemeinde gemäß § 22 Absatz 1 
KVVG zum Verwalter bestimmt. Das Amt des Ver-
walters endet, sobald ein Verwaltungsrat bzw. Kir-
chengemeinderat gewählt ist und seine Tätigkeit auf-
genommen hat. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Kirchengemeinde führt das 
Amtssiegel gemäß der Ordnung für das kirchliche 
Siegelwesen im Bistum Trier (Siegelordnung) in der 
jeweils geltenden Fassung. 

Teil C 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 in 
Kraft. Die Informationspflichten sowie die Bestim-
mungen zum Bestandsschutz und zum Kündigungs-
schutz nach Teil B Ziffer 5 gelten mit sofortiger Wir-
kung. 

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarreiengemeinschaft Trier  
(Ehrang, Pfalzel, Biewer) und des  
Kirchengemeindeverbandes Trier  

(Ehrang, Pfalzel, Biewer)  

Aufgrund der Fusion der Pfarreien und Kirchenge-
meinden Trier (Biewer) St. Jakob, Trier (Ehrang) St. 
Peter und Trier (Pfalzel) St. Maria u. St. Martin zur 
neuen Pfarrei Adula und Gregor von Pfalzel Eh-
rang-Pfalzel-Biewer verbunden mit ihrer Aufhebung 
entfällt die Grundlage der bisherigen Pfarreienge-
meinschaft und des Kirchengemeindeverbandes. Auf  
das in den zurückliegenden zwölf  Jahren bereits ein-
geübte Miteinander soll bei der Gestaltung der Hir-
tensorge in der neuen Pfarrei aufgebaut werden (vgl. 
Schreiben des Bischofs zur Reform der Pfarreien auf  
der Grundlage der Ergebnisse der Diözesansynode 
2013-2016, KA 2021 Nr. 84, Punkt 16). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Trier (Ehrang, Pfalzel, Biewer), der Ver-
bandsvertretung des Kirchengemeindeverbandes 
Trier (Ehrang, Pfalzel, Biewer), der Pfarrgemeinde-
räte der beteiligten Pfarreien, der Verwaltungsräte 
der Kirchengemeinden, des Verwalters der Kirchen-
gemeinde Trier (Biewer) St. Jakob, des Pfarrers, des 
Leitungsteams des Pastoralen Raums Trier und des 
Priesterrates des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 
CIC, § 4 Diözesanbestimmungen über die Gliede-
rung des Bistums vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 
32) i. d. Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 
Nr. 1), § 2 der Diözesanbestimmungen über die Kir-
chengemeinden und die Verwaltung ihres Vermö-
gens vom 15. September 2000 (KA 2000 Nr. 209) i. 
d. Fassung vom 19. September 2001 (KA 2001 Nr. 
186) und § 1 Absatz 3 der Ordnung für die gemäß 
Strukturplan 2020 gebildeten Kirchengemeindever-
bände im Bistum Trier vom 29. Juni 2011 (KA 2011 
Nr.124) i. d. Fassung vom 19. Juni 2023 (KA 2023 
Nr. 150) i. V. m. § 24 Absatz 2 des Gesetzes über die 
Verwaltung und Vertretung des Kirchenvermögens 
im Bistum Trier (Kirchenvermögensverwaltungsge-
setz – KVVG) vom 1. Dezember 1978 (KA 1978 
Nr. 271) i. d. Fassung vom 1. Juni 2023 (KA 2023 

Nr. 130) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die gemäß § 3 der Diözesanbestimmungen über die 
Gliederung des Bistums gebildete Pfarreiengemein-
schaft Trier (Ehrang, Pfalzel, Biewer) wird mit Ab-
lauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Der bestehende Pfarreienrat der aufgehobenen 
Pfarreiengemeinschaft bildet den ersten Pfarrge-
meinderat der neuen Pfarrei. Alles Weitere be-
stimmt sich nach dem Dekret über die Errichtung 
der Pfarrei Adula und Gregor von Pfalzel Ehrang-
Pfalzel-Biewer.  

II. 

Der nach der Ordnung für die gemäß Strukturplan 
2020 gebildeten Kirchengemeindeverbände im Bis-
tum Trier (KGV-O) errichtete Kirchengemeindever-
band Trier (Ehrang, Pfalzel, Biewer) wird mit Ablauf  
des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Die Verbandsvertretung des aufgehobenen Kirchen-
gemeindeverbandes erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Mit Aufhebung des Kirchengemeindeverbandes ge-
hen das zum Zeitpunkt der Aufhebung des Kirchen-
gemeindeverbandes vorhandene bewegliche und un-
bewegliche Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen auf  die dem Kir-
chengemeindeverband angeschlossenen Kirchenge-
meinden zur Gesamthand über. 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse er-
folgt nach folgenden Maßgaben: Erworbene Besitz-
stände dürfen wegen des Übergangs der Beschäfti-
gungsverhältnisse nicht eingeschränkt werden. Die 
Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses einer 
Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters durch den bis-
herigen Kirchengemeindeverband, durch die Ge-
meinschaft der Kirchengemeinden oder die neue 
Kirchengemeinde wegen des Übergangs ist unwirk-
sam. Das Recht zur Kündigung des Beschäftigungs-
verhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt. 
Bei der Berechnung von Beschäftigungszeiten wer-
den die vor dem Übergang der Beschäftigungsver-
hältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung für 
das Bistum Trier (KAVO) erreichten Beschäfti-

Nr. 464 
Dekret über die Aufhebung der Pfarreiengemeinschaft Trier  
(Ehrang, Pfalzel, Biewer) und des Kirchengemeindeverbandes Trier  
(Ehrang, Pfalzel, Biewer)  
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gungszeiten als Beschäftigungszeiten nach § 40 Ab-
satz 3 KAVO berücksichtigt. Der Kirchengemeinde-
verband hat als Arbeitgeber die von dem Übergang 
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor 
dem Übergang in Textform zu unterrichten über: 

Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt •
des Übergangs, 
den Grund für den Übergang, •
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen •
Folgen des Übergangs für die Beschäftigten, 
die hinsichtlich der Beschäftigten in Aussicht ge-•
nommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur Kirchengemeinde. •

Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 
Aufhebung und Neuerrichtung von Kirchengemein-
den ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-
legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 
das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Das Amtssiegel des ehemals selbständigen Kirchen-
gemeindeverbandes ist außer Gebrauch zu nehmen 
und dem Bistumsarchiv zu übergeben. 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 465 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Trier (Biewer) St. Jakob

kob die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Trier (Biewer) St. Jakob 
machen dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholi-
ken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 1595, so sind 
2022 nur noch 1070 Katholiken erfasst. Nahmen im 
Jahr 2000 noch 144 Gläubige an den Sonntagsgot-
tesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 32. Die 
Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 13 auf  
4 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Trier (Biewer) St. Jakob 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Trier (Biewer) St. Ja-
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risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarreienrates der Pfarreienge-
meinschaft Trier (Ehrang-Pfalzer-BiewerTrier) und 
des Verwalters der Kirchengemeinde Trier (Biewer) 
St. Jakob, des Pfarrers und des Leitungsteams des 
Pastoralen Raumes Trier sowie des Priesterrates des 
Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der 
„Diözesanbestimmungen über die Gliederung des 
Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, 
HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezember 
2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Trier (Biewer) St. Jakob wird hiermit 1.
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgeho-
ben. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-2.
hobenen Pfarrei Trier (Biewer) St. Jakob werden 
geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirch-
liches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestel-

len vom 15. Oktober 2000 in der jeweils gelten-
den Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Trier (Bie-3.
wer) St. Jakob verliert mit der Aufhebung der 
Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ih-
ren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patro-
natsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-4.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 

der aufgehobenen Pfarrei Trier (Biewer) St. Ja-
kob gehen auf  den Pfarrer der neu zu errichten-
den Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Trier (Biewer) St. Jakob wird 
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Das bestehende Mandat der Delegation des Ver-2.
walters in die Verbandsvertretung des KGV 
PastR Trier und die Mitgliedschaft im Verbands-
ausschuss bleiben bis zur Wahl eines Verwal-
tungsrates oder Kirchengemeinderates der neu-
errichteten Kirchengemeinde unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Trier (Biewer) St. Ja-
kob werden geschlossen (vgl. Diözesanbestimmun-
gen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen 

Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in der je-
weils geltenden Fassung). Das Amtssiegel der 
aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer Ge-
brauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv zu 
übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Trier (Ehrang) St. Peter und des Verwaltungsrates 
der Kirchengemeinde Trier (Ehrang) St. Peter, des 
Pfarrers und des Leitungsteams des Pastoralen Rau-
mes Trier sowie des Priesterrates des Bistums wird 
gemäß can. 515 § 2 CIC und § 4 der „Diözesanbe-
stimmungen über die Gliederung des Bistums“ vom 
15. Januar 2000 (KA 2000 Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. 
d. Fassung vom 10. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 1) 
hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Trier (Ehrang) St. Peter wird hiermit 1.
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Trier (Ehrang) St. Peter werden 
geschlossen (vgl. Diözesanbestimmungen über kirch-
liches Schriftgut in Pfarreien und sonstigen Seelsorgestel-

len vom 15. Oktober 2000 in der jeweils gelten-
den Fassung). Das Amtssiegel der aufgehobenen 
Pfarrei ist außer Gebrauch zu nehmen und dem 
Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Trier (Eh-4.
rang) St. Peter verliert mit der Aufhebung der 
Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie behält ih-
ren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren Patro-
natsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Trier (Ehrang) St. Pe-
ter gehen auf  den Pfarrer der neu zu errichten-
den Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Trier (Ehrang) St. Peter wird 
mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-

Nr. 466 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Trier (Ehrang) St. Peter

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Trier (Ehrang) St. Peter 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Trier (Ehrang) St. Pe-
ter die seelsorglichen Strukturen anzupassen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Trier (Ehrang) St. Peter 
machen dies deutlich: Betrug die Zahl der Katholi-
ken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 7053, so sind 
2022 nur noch 4862 Katholiken erfasst. Nahmen im 
Jahr 2000 noch 512 Gläubige an den Sonntagsgot-
tesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 87. Die 
Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 63 auf  
12 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
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zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Trier und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Trier (Ehrang) St. 
Peter werden geschlossen (vgl. Diözesanbestim-
mungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sons tigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Kirchengemeinde ist außer 
Gebrauch zu nehmen und dem Bistumsarchiv 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 

Nr. 467 
Dekret über die Aufhebung der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Trier (Pfalzel) St. Maria u. St. Martin

Dekret 

über die Aufhebung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde  
Trier (Pfalzel) St. Maria u. St. Martin 

Die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 
spricht von einer notwendigen pastoralen Umkehr, 
„damit die christlichen Gemeinschaften immer mehr 
pulsierende Zentren der Begegnung mit Christus 
sind“ (Instr. Die pastorale Umkehr, Nr. 3; vgl. Nr. 41).  

Da „die Hirtenaufgabe ... sich aber nicht auf  die Sor-
ge für die einzelnen Gläubigen [beschränkt], sondern 
... auch wesentlich die Bildung einer echten christli-
chen Gemeinschaft [umfasst]“ (PO 6), sind auf  dem 
Gebiet der bisherigen Pfarrei Trier (Pfalzel) St. Maria 
u. St. Martin die seelsorglichen Strukturen anzupas-
sen. 

Denn seit gut zwanzig Jahren ist ein deutlicher Rück-

gang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen. Einige 
Kennzahlen für die Pfarrei Trier (Pfalzel) St. Maria u. 
St. Martin machen dies deutlich: Betrug die Zahl der 
Katholiken in dieser Pfarrei im Jahr 2000 noch 2772, 
so sind 2022 nur noch 2057 Katholiken erfasst. Nah-
men im Jahr 2000 noch 303 Gläubige an den Sonn-
tagsgottesdiensten teil, so waren es 2022 nur noch 
88. Die Zahl der Taufen ging seit dem Jahr 2000 von 
29 auf  10 im Jahr 2022 zurück. 

Bereits die Trierer Diözesansynode von 2013 bis 
2016 hat in ihrer Analyse der gegenwärtigen Situati-
on aufgezeigt, dass es unbedingt eines neuen Auf-
bruchs bedarf. Es gilt, „uns grundlegend neu auszu-
richten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hineinzuwirken“ (Ab-
schlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft 
wagen“, KA 2016 Nr. 120, Kap. 1). 

Die Aufhebung der Pfarrei zielt darauf  ab, eine neue 
Pfarrei zu errichten, die erfüllen kann, was nach can. 
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528 und can. 529 CIC pfarrliches Leben ausmachen 
soll. Dies gilt insbesondere auch für die Feier der 
Eucharistie als „Mittelpunkt der pfarrlichen Ge-
meinschaft“ (vgl. can. 528 § 2 CIC). Die regelmäßige 
sonntägliche Feier der Eucharistie ist in der bisheri-
gen Pfarrei nicht möglich. 

Ebenso wird durch die Aufhebung der Pfarrei die 
dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers 
für mehrere Pfarreien vermieden. Aufgrund der 
Vielzahl der dem Pfarrer anvertrauten Pfarreien und 
der in ihnen zu betreuenden Gremien und Gruppen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Pfarrei ist auf  die 
einzelne Pfarrei hin das Pfarramt nur unter Ein-
schränkungen ausführbar (vgl. Instr. Die pastorale 
Umkehr, Nr. 70; vgl. auch can. 152 CIC). 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Trier (Pfalzel) St. Maria u. St. Martin und des Verwal-
tungsrates der Kirchengemeinde Trier (Pfalzel) St. 
Maria u. St. Martin, des Pfarrers und des Leitungs-
teams des Pastoralen Raumes Trier sowie des Pries -
terrates des Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC 
und § 4 der „Diözesanbestimmungen über die Glie-
derung des Bistums“ vom 15. Januar 2000 (KA 2000 
Nr. 32, HdR Nr. 200.1) i. d. Fassung vom 10. Dezem-
ber 2021 (KA 2022 Nr. 1) hiermit wie folgt verordnet: 

I. 

Die Pfarrei Trier (Pfalzel) St. Maria u. St. Martin 1.
wird hiermit mit Ablauf  des 31. Dezembers 
2024 aufgehoben. 

Den Pfarrgemeinderat der aufgehobenen Pfarrei 2.
erkläre ich hiermit für aufgelöst. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Pfarrei Trier (Pfalzel) St. Maria u. St. 
Martin werden geschlossen (vgl. Diözesanbestim-
mungen über kirchliches Schriftgut in Pfarreien und 

sons tigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 2000 in 
der jeweils geltenden Fassung). Das Amtssiegel 
der aufgehobenen Pfarrei ist außer Gebrauch zu 
nehmen und dem Bistumsarchiv zu übergeben.  

Die Pfarrkirche der bisherigen Pfarrei Trier (Pfal-4.
zel) St. Maria u. St. Martin verliert mit der Aufhe-
bung der Pfarrei ihren Rang als Pfarrkirche. Sie 
behält ihren Kirchentitel (can. 1218 CIC), ihren 
Patronatsnamen und ihr Kircheninventar. 

Alle Rechte und Pflichten des bisherigen Pfar-5.
rers der Pfarrei in Hinsicht auf  die Gläubigen 
der aufgehobenen Pfarrei Trier (Pfalzel) St. Ma-
ria u. St. Martin gehen auf  den Pfarrer der neu 
zu errichtenden Pfarrei über. 

II. 

Die Kirchengemeinde Trier (Pfalzel) St. Maria u. St. 
Martin wird mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 
aufgehoben. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinde 1.
gehen deren gesamtes unbewegliches und be-
wegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, Ver-
bindlichkeiten und Forderungen sowie die sons -
tigen Vermögensgegenstände im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC).  

Der Verwaltungsrat der aufgehobenen Kirchen-2.
gemeinde wird aufgelöst. Das bestehende Man-
dat der Delegation eines oder mehrerer Mitglie-
der des Verwaltungsrates in die Verbandsvertre-
tung des KGV PastR Trier und die Mitglied-
schaft im Verbandsausschuss bleiben bis zur 
Wahl eines Verwaltungsrates oder Kirchenge-
meinderates der neu errichteten Kirchengemein-
de unberührt. 

Die Kirchenbücher und Registraturen der aufge-3.
hobenen Kirchengemeinde Trier (Pfalzel) St. 
Maria u. St. Martin werden geschlossen (vgl. Diö -
zesanbestimmungen über kirchliches Schriftgut in Pfar-

reien und sonstigen Seelsorgestellen vom 15. Oktober 
2000 in der jeweils geltenden Fassung). Das 
Amtssiegel der aufgehobenen Kirchengemeinde 
ist außer Gebrauch zu nehmen und dem Bis-
tumsarchiv zu übergeben.  

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen am 31. Dezember 2024 in Kraft.  

Trier, den 15. November 2024 

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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Dekret 

über die Errichtung 

der Pfarrei und Kirchengemeinde 
Adula und Gregor von Pfalzel  
Ehrang-Pfalzel-Biewer 

In den zurückliegenden gut zwanzig Jahren ist mehr 
und mehr deutlich geworden, dass die gegenwärtigen 
Pfarrstrukturen nicht mehr in der Lage sind, den 
Auftrag der Kirche in der heutigen Zeit zu verwirkli-
chen. Die bisherigen Lösungsansätze – zunächst die 
Schaffung von Seelsorgeeinheiten gemäß can. 526 § 
1 CIC und dann von Pfarreiengemeinschaften ge-
mäß can. 374 § 2 CIC – versuchten, unter Beibehal-
tung der historisch gewachsenen Strukturen die 
Grenzen der einzelnen Pfarreien zu überschreiten, 
um neue Möglichkeiten für ein pastorales Miteinan-
der in einem größeren Raum zu eröffnen. Doch bei 
allem Positiven, das dadurch auch möglich wurde, 
wurden auch die Grenzen dieser Ansätze immer wie-
der deutlich. Das Beibehalten der historischen Pfarr-
struktur richtet den Blick vieler Gläubiger immer 
wieder auf  die eigene Pfarrei und bestärkt deren Er-
wartung, dass dort alles geleistet wird, was nach can. 
528 und can. 529 CIC Inhalt einer umfassenden 
pfarrlichen Seelsorge sein soll. Dies ist aber mit den 
geringer werdenden personellen wie auch finanziel-
len Ressourcen so nicht zu leisten.  

Als Ergebnis der Diözesansynode im Bistum Trier 
(KA 2016 Nr. 119 u. 120) und bestärkt durch die In-
struktion der Kongregation für den Klerus „Die 
pas torale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an 
der missionarischen Sendung der Kirche” sind im 
Bistum Trier die seelsorglichen Strukturen so anzu-
passen, dass die für einen missionarischen Aufbruch 
erforderlichen Kräfte und Mittel gebündelt werden 
und neben der Sakramentenspendung auch andere 
Formen der Evangelisierung möglich werden (vgl. 
Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium (EG), n. 
63). 

„Die Pfarrei ist keine hinfällige Struktur; gerade weil 
sie eine große Formbarkeit besitzt kann sie ganz ver-
schiedene Formen annehmen, die die innere Beweg-
lichkeit und die missionarische Kreativität des Pfar-
rers und der Gemeinde erfordern. Obwohl sie si-
cherlich nicht die einzige evangelisierende Einrich-

tung ist, wird sie, wenn sie fähig ist, sich ständig zu 
erneuern und anzupassen, weiterhin ‚die Kirche 
[sein], die inmitten der Häuser ihrer Söhne und 
Töchter lebt‘. Das setzt voraus, dass sie wirklich in 
Kontakt mit den Familien und dem Leben des Vol-
kes Gottes steht und nicht eine weitschweifige, von 
den Leuten getrennte Struktur oder eine Gruppe 
von Auserwählten wird, die sich selbst betrachten.“ 
(Apostolisches Schreiben, EG, n. 28) 

Daher soll nun durch die vorzunehmende Fusion 
der Pfarreien und Kirchengemeinden Trier  
(Biewer) St. Jakob, Trier (Ehrang) St. Peter und Trier 
(Pfalzel) St. Maria u. St. Martin die Gemeinschaft der 
Gläubigen in der neuen Pfarrei gestärkt werden (vgl. 
can. 515 § 1 CIC), damit sich in ihr die Vielfalt der 
Charismen entwickeln kann, die den missionarischen 
und diakonischen Aufbruch tragen und gestalten 
sollen. Trotz der größeren räumlichen Ausdehnung 
der einen neuen Pfarrei ist hier doch auch ein bereits 
durch das eingeübte Miteinander der Pfarreienge-
meinschaft gewachsenes Vertrautsein gegeben (vgl. 
Schreiben des Bischofs zur Reform der Pfarreien, 
KA 2021 Nr. 84, Punkt 16). 

Die Fusion konzentriert die Gremienarbeit, vielfälti-
ge Möglichkeiten der Beteiligung am pfarrlichen Le-
ben bleiben erhalten oder werden neu eröffnet. Lo-
kale Teams stärken die örtlichen Gemeinschaften. 

Schließlich ermöglicht die Fusion der oben genann-
ten Pfarreien zur Pfarrei Adula und Gregor von 
Pfalzel Ehrang-Pfalzel-Biewer, dass der zuständige 
Pfarrer nur noch Sorge trägt für eine Pfarrei (vgl. 
can. 526 § 1 CIC). In dieser einen Pfarrei kann er sei-
ne Hirtensorge für die Gläubigen in der Ausübung 
der Dienste des Heiligens, Lehrens und Leitens (vgl. 
can. 528 und can. 529 CIC) verantwortlich wahrneh-
men, unterstützt – soweit möglich und vorhanden – 
von anderen Priestern und Diakonen sowie von en-
gagierten und beauftragten Laien (vgl. can. 519 CIC). 

Nach Anhörung der Räte der Pfarreien und Kir-
chengemeinden Trier (Ehrang) St. Peter und Trier 
(Pfalzel) St. Maria u. St. Martin, des Pfarreienrates 
der Pfarreiengemeinschaft Trier (Ehrang, Pfalzel, 
Biewer), der Verbandsvertretung des Kirchenge-
meindeverbandes Trier (Ehrang, Pfalzel, Biewer), 
des Verwalters der Kirchengemeinde Trier (Biewer) 
St. Jakob, des Pfarrers und des Leitungsteams des 
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Pastoralen Raums Trier sowie des Priesterrates des 
Bistums wird gemäß can. 515 § 2 CIC, § 4 Diözesanbe-
stimmungen über die Gliederung des Bistums vom 15. Janu-
ar 2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1), § 2 der Diözesanbestim-
mungen über die Kirchengemeinden und die Verwaltung ihres 

Vermögens vom 15. September 2000 (KA 2000 Nr. 
209) i. d. Fassung vom 19. September 2001 (KA 
2001 Nr. 186) hiermit wie folgt verordnet: 

Teil A 

I. 

Die Pfarreien Trier (Biewer) St. Jakob, Trier (Ehrang) 
St. Peter und Trier (Pfalzel) St. Maria u. St. Martin 
werden hiermit mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zu-
sammengefasst und als eine neue Pfarrei errichtet.  

Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Pfarrei lautet Pfarrei Adula 1.
und Gregor von Pfalzel Ehrang-Pfalzel-B i  e wer. 

Der Pfarrort der Pfarrei ist Trier.  2.

Das Gebiet der nach diesem Abschnitt errichte-3.
ten Pfarrei ist deckungsgleich mit dem Gebiet 
der aufgehobenen Pfarreien. 

Die Pfarrkirchen der bisherigen Pfarreien wer-4.
den Kirchen in der Pfarrei Adula und Gregor 
von Pfalzel Ehrang-Pfalzel-Biewer. Nach Bera-
tung mit den pfarrlichen Gremien und unter 
Beifügung von deren Voten unterbreitet der 
Pfarrer dem Bischof  einen Vorschlag, welche 
der Kirchen in der Pfarrei zukünftig als Pfarrkir-
che gelten soll. Es ist dann Sache des Bischofs, 
unter Berücksichtigung des Vorschlags eine Kir-
che in der Pfarrei als Pfarrkirche auszuweisen. 

Der Pfarrer der neuen Pfarrei Adula und Gregor 5.
von Pfalzel Ehrang-Pfalzel-Biewer legt nach Be-
ratung mit den pfarrlichen Gremien für die Ge-
meinschaft ihrer Gläubigen fest, an welchen Or-
ten und zu welchen Zeiten die Sakramente gefei-
ert werden. Dabei legt er fest, in welchen Kir-
chen besondere Amtshandlungen (vgl. can. 530 
CIC) vorgenommen werden.  

Die neue Pfarrei tritt in die Rechtsnachfolge der 6.
aufgehobenen Pfarreien gemäß can. 121 CIC 
ein. 

II. 

Der bestehende Pfarreienrat der aufgehobenen Pfar-
reiengemeinschaft bildet den ersten Pfarrgemeinde-
rat der neuen Pfarrei. Soweit in diesem Pfarrgemein-
derat die Pfarrbezirke der neuen Pfarrei nicht hinrei-

chend durch gewählte Mitglieder vertreten sind, soll 
bei der Berufung weiterer Mitglieder in den Pfarrge-
meinderat berücksichtigt werden, dass jeder Pfarrbe-
zirk durch zumindest ein Mitglied im Pfarrgemein-
derat vertreten ist. Das Verfahren richtet sich nach § 
25 Absatz 5 bis 8 der Ordnung für die Pfarrgemeinderäte 
und Pfarreienräte im Bistum Trier (PGR-O) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

Im Falle der Bildung eines Pfarrgemeinderates wird 
anschließend gemäß den einschlägigen Bestimmun-
gen eine Wahl zum Verwaltungsrat durchgeführt. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Pfarrei führt das Siegel gemäß 
can. 535 § 3 CIC und der Ordnung für das kirchliche Sie-
gelwesen im Bistum Trier vom 2. April 2013 (KA 2013 
Nr. 85) in der jeweils geltenden Fassung. 

V. 

Die neu errichtete Pfarrei wird gemäß can. 374 § 2 
CIC i. V. m. § 1 Absatz 3 der Diözesanbestimmun-
gen über die Gliederung des Bistums vom 15. Januar 
2000 (KA 2000 Nr. 32) i. d. Fassung vom 10. De-
zember 2021 (KA 2022 Nr. 1) und § 1 Absatz 1 des 
Statuts für die Pastoralen Räume im Bistum Trier 
vom 15. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 54) Teil des 
Pastoralen Raums Trier.  

Teil B 

Die Kirchengemeinden Trier (Biewer) St. Jakob, 
Trier (Ehrang) St. Peter und Trier (Pfalzel) St. Maria 
u. St. Martin werden hiermit mit Wirkung zum 1. Ja-
nuar 2025 zusammengefasst und als eine neue Kir-
chengemeinde errichtet.  

I. 

Im Einzelnen gilt: 

Der Name der neuen Kirchengemeinde lautet 1.
Adula und Gregor von Pfalzel Ehrang-Pfalzel-
Biewer. 

Der Sitz der Kirchengemeinde entspricht dem 2.
Pfarrort Trier. 

Das Gebiet der neu errichteten Kirchengemein-3.
de ist deckungsgleich mit dem Gebiet der gleich-
namigen Pfarrei. Deren Mitglieder sind von nun 
an auch Mitglieder der neu errichteten Kirchen-
gemeinde. 

Mit Aufhebung der bisherigen Kirchengemein-4.
den gehen deren gesamtes unbewegliches und 
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bewegliches Vermögen, die Rechte, Pflichten, 
Verbindlichkeiten und Forderungen sowie die 
sonstigen Vermögensgegenstände im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge auf  die neue Kirchenge-
meinde über (can. 121 CIC). Sie tritt damit eben-
so in die Rechtsnachfolge der jeweils erworbe-
nen Rechte und Pflichten ein und wird somit 
auch zur Gesamtrechtsnachfolgerin des aufge-
hobenen Kirchengemeindeverbandes Trier (Eh-
rang, Pfalzel, Biewer). 

Der Übergang der Beschäftigungsverhältnisse 5.
erfolgt nach folgenden Maßgaben: Erworbene 
Besitzstände dürfen wegen des Übergangs der 
Beschäftigungsverhältnisse nicht eingeschränkt 
werden. Die Kündigung des Beschäftigungsver-
hältnisses einer Mitarbeiterin oder eines Mitar-
beiters durch den bisherigen Kirchengemeinde-
verband, durch die Gemeinschaft der Kirchen-
gemeinden oder die neue Kirchengemeinde we-
gen des Übergangs ist unwirksam. Das Recht 
zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses 
aus anderen Gründen bleibt unberührt. Bei der 
Berechnung von Beschäftigungszeiten werden 
die vor dem Übergang der Beschäftigungsver-
hältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung 
für das Bistum Trier (KAVO) erreichten Be-
schäftigungszeiten als Beschäftigungszeiten nach 
§ 40 Absatz 3 KAVO berücksichtigt. Der Kir-
chengemeindeverband hat als bisheriger Arbeit-
geber die von dem Übergang betroffenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vor dem Übergang 
in Textform zu unterrichten über: 

Den Zeitpunkt oder den geplanten Zeit-•
punkt des Übergangs, 
den Grund für den Übergang, •
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozia-•
len Folgen des Übergangs für die Beschäf-
tigten, 
die hinsichtlich der Beschäftigten in Aus-•
sicht genommenen Maßnahmen, 
die Zuordnung zur neuen Kirchengemeinde. •

Die Rechte der Mitarbeitervertretungen nach den 
Bestimmungen der Ordnung für Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsord-
nung – MAVO) sind zu wahren. Der Vorgang der 
Aufhebung und Neuerrichtung gemäß diesem De-
kret ist in mitarbeitervertretungsrechtlicher Hinsicht 
als Zusammenlegung im Sinne des § 13 d MAVO zu 
verstehen. Auf  Beschluss aller von einer Zusammen-

legung betroffenen Mitarbeitervertretungen kann 
das Übergangsmandat gemäß § 13 d MAVO gemein-
sam ausgeübt werden. 

Die in den bisherigen Kirchengemeinden vor-6.
handenen Fabrikvermögen und Stellenvermö-
gen bleiben unabhängig von einer eigenen 
Rechtsfähigkeit in ihrer bisherigen Bestimmung 
unberührt. Gleiches gilt für das Stiftungsvermö-
gen. Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Ver-
mögen sind unterscheidbar von den Vermögen 
der neu errichteten Kirchengemeinde auszuwei-
sen. 

Das in den bisherigen Kirchengemeinden den 7.
Vermögensarten nach § 1 a Gesetz über die Verwal-
tung und Vertretung des Kirchenvermögens im Bistum 

Trier (Kirchenvermögensverwaltungsgesetz – 
KVVG) nicht ausdrücklich zugeordnete Vermö-
gen ist diesen Vermögensarten nachträglich zu-
zuordnen. Ist eine Zuordnung nicht ermittelbar, 
gilt es als bisheriges Fabrikvermögen. § 4 Absatz 
3 der Diözesanbestimmungen über die Kirchen-
gemeinden und die Verwaltung ihres Vermögens 
bleibt unberührt.  

Stifterwillen und Zweckbindungen Dritter sind 8.
weiterhin zu beachten (cann. 1300 f. CIC). 

Die Rechte sonstiger kirchlicher Institutionen 9.
mit eigener Rechtspersönlichkeit, insbesondere 
der rechtsfähigen Fabrikvermögen und Stellen-
vermögen, bleiben gewahrt. 

II. 

Bis zur Konstituierung des neuen Verwaltungsrates 
bzw. Kirchengemeinderates wird der Pfarrer der neu 
errichteten Kirchengemeinde gemäß § 22 Absatz 1 
KVVG zum Verwalter bestimmt. Das Amt des Ver-
walters endet, sobald ein Verwaltungsrat bzw. Kir-
chengemeinderat gewählt ist und seine Tätigkeit auf-
genommen hat. 

III. 

Die öffentlichen Register sind berichtigen zu lassen. 

IV. 

Die neu errichtete Kirchengemeinde führt das 
Amtssiegel gemäß der Ordnung für das kirchliche 
Siegelwesen im Bistum Trier (Siegelordnung) in der 
jeweils geltenden Fassung. 

Teil C 

Dieses Dekret tritt nach Maßgabe der obigen Be-
stimmungen mit Ablauf  des 31. Dezembers 2024 in 
Kraft. Die Informationspflichten sowie die Bestim-
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mungen zum Bestandsschutz und zum Kündigungs-
schutz nach Teil B Ziffer 5 gelten mit sofortiger Wir-
kung. 

Trier, den 15. November 2024

(Siegel) 

 

 

Dr. Stephan Ackermann 
Bischof  von Trier 

(Siegel) 

 

 
 
 
Dr. Monica Sinderhauf 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie 
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